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1 ZUSAMMENFASSUNG 
DER VORLIEGENDE JAHRESBERICHT 2016 umfasst für die Beurteilung der Grundwässer 

(gemäß Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser) den dreijährigen Beobachtungszeitraum 2013–2015 
(letzter Jahresbericht 2015: 2012–2014). Die Beurteilung der Seen (gemäß Qualitätszielverordnung 
Ökologie Oberflächengewässer 2010 i.d.g.F.) umfasst den dreijährigen Beurteilungszeitraum 2013-2015 für 
das Qualitätselement Phytoplankton. Hinsichtlich der allgemein physikalisch-chemischen Parameter der 
Seen wird das Jahr 2015 dargestellt. Bei den Fließgewässern werden Ergebnisse der allgemein physikalisch-
chemischen Parameter aus dem Untersuchungsjahr 2015 dargestellt. 

Der Wassergüte-Jahresbericht 2016 steht auf der Homepage des BMNT und des Umweltbundesamtes zum 
Download bereit: 

– BMNT: Service > Publikationen  

– BMNT: Wasser > Wasserqualität und Gewässerschutz – hier wird auch ein Gesamtüberblick über 
die Wasserwirtschaft in Österreich gegeben. 

– Umweltbundesamt: Gewässerzustandsüberwachung 

– WISA: Die Qualitätsdaten der Überwachungsnetze der österreichischen Oberflächengewässer, 
Grundwässer, Seen und Isotopen sind über das Wasserinformationssystem Austria (WISA) im 
Internet über die H2O-Fachdatenbank abrufbar.  

1.1 GÜTE DER GRUNDWÄSSER 

Im dreijährigen Beurteilungszeitraum (01.01.2013 bis 31.12.2015) wurden insgesamt 1.982 
Grundwassermessstellen in den bundesweit ausgewiesenen oberflächennahen Grundwasserkörpern und 
Gruppen von Grundwasserkörpern bis zu zwölfmal beprobt. Die Ergebnisse zeigen, dass die in der 
Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser vorgegebenen Schwellenwerte bei den meisten der 189 
chemischen Untersuchungsparameter im Untersuchungsprogramm 2013–2015 (regulär untersuchte 
Parameter sowie Sondermessprogramme) deutlich unterschritten werden. 

Als grundwasserbelastender Schadstoff ist in erster Linie Nitrat zu nennen. Vier Grundwasserkörper wurden 
als voraussichtliche Maßnahmengebiete, sieben als Beobachtungsgebiete für Nitrat ausgewiesen. Im 
Vergleich zum Beurteilungszeitraum 2012–2014 bleiben die voraussichtlichen Maßnahmengebiete 
unverändert. Die Anzahl der Beobachtungsgebiete verringert sich von acht auf sieben, da ein 
Grundwasserkörper als Beobachtungsgebiet entfällt. Die bereits im vorhergehenden Beurteilungszeitraum 
2012–2014 ausgewiesenen Beobachtungsgebiete bleiben in ihrem Status unverändert. 

Die Entwicklung der Schwellenwertüberschreitungen der Stickstoffverbindung Nitrat vom 01.01.1997 bis 
31.12.2015 in den Grundwässern Österreichs zeigt seit 1997 Schwankungen von wenigen Prozent- bzw. 
Zehntelprozentpunkten. Wie in Abbildung 2 ersichtlich, lag der höchste Anteil von Messstellen, deren 
jährlicher Mittelwert den Schwellenwert von 45 mg/l überschreitet, bei 16,4 %. Im aktuell ausgewerteten 
Jahr 2015 liegt das Niveau etwa in der Größenordnung, die seit 2012 beobachtet wird. 

Intensive landwirtschaftliche Bewirtschaftung auf Standorten mit teilweise sehr durchlässigen Böden ist 
vielfach ausschlaggebend für eine Gefährdung von Grundwasserkörpern durch den Nährstoffparameter 
Nitrat. Dies ist insbesondere im Norden, Osten und Südosten Österreichs der Fall, wo zugleich geringe 
Niederschlagsmengen (d. h. geringe Verdünnung) der Regelfall sind (BMLFUW 2010). 

https://www.bmnt.gv.at/service/publikationen.html
https://www.bmnt.gv.at/wasser/wasserqualitaet.html
http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/wasser/wasser_daten/wgev/
https://www.bmnt.gv.at/wasser/wisa/
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Abbildung 2: Nitrat – Entwicklung der jährlichen Schwellenwertüberschreitungen (Mittelwerte > 45 mg/l) von 
Poren-, Karst- und Kluftgrundwassermessstellen im Verhältnis zur Gesamtzahl der verfügbaren Messstellen in 
oberflächennahen Grundwasserkörpern und –gruppen 

Seit Aufhebung der Zulassung des Totalherbizids Atrazin im Jahr 1995 sind für Atrazin sowie dessen 
Abbauprodukt Desethylatrazin zunächst deutlich rückläufige Konzentrationen im Grundwasser feststellbar, 
die jedoch seit einigen Jahren auf niedrigem Niveau stagnieren und die Langzeitfolgen des Einsatzes von 
Pflanzenschutzmitteln verdeutlichen (siehe Abbildung 4 und Abbildung 5). Für beide Substanzen sind 
österreichweit vereinzelt Schwellenwertüberschreitungen zu konstatieren. Im Jahr 2015 überschritten die 
mittleren Konzentrationen von Atrazin und Desethylatrazin an 1,0 % bzw. 1,5 % der Messstellen den 
Schwellenwert von 0,1 µg/l. Für Atrazin war im Beurteilungszeitraum 2013–2015 kein Grundwasserkörper 
als Beobachtungsgebiet oder voraussichtliches Maßnahmengebiet auszuweisen, für Desethylatrazin ein 
Grundwasserkörper als Beobachtungsgebiet. 

 

Abbildung 3: GZÜV-Ländersitzung am Bodensee, Vorarlberg 
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Abbildung 4: Atrazin – Entwicklung der jährlichen Schwellenwertüberschreitungen (Mittelwerte > 0,1 µg/l) von 
Poren-, Karst- und Kluftgrundwassermessstellen im Verhältnis zur Gesamtzahl der verfügbaren Messstellen in 
oberflächennahen Grundwasserkörpern und -gruppen 

 

Abbildung 5: Desethylatrazin – Entwicklung der jährlichen Schwellenwertüberschreitungen (Mittelwerte > 0,1 µg/l) 
von Poren-, Karst- und Kluftgrundwassermessstellen im Verhältnis zur Gesamtzahl der verfügbaren Messstellen in 
oberflächennahen Grundwasserkörpern und -gruppen 

Im aktuellen Beurteilungszeitraum 2013–2015 ist Desethyl-Desisopropylatrazin jener Pestizidparameter, 
für den die meisten Schwellenwertüberschreitungen zu verzeichnen sind. Für diesen Parameter liegen jedoch 
erst seit 2008 Daten vor, zudem werden mit Ausnahme des GZÜV-Erstbeobachtungsjahres 2013 bislang nur 
ausgewählte Messstellen regelmäßig beprobt. Bei Desethyl-Desisopropylatrazin handelt es sich um einen 
Metaboliten der zweiten Generation, der beim Abbau verschiedener Chlortriazine entsteht. Aufgrund der 
hohen Inverkehrbringungsmengen von Atrazin in der Vergangenheit und dessen chemischem 



ZUSAMMENFASSUNG 

-- 10 -- 

Abbauverhalten wird die Herkunft von Desethyl-Desisopropylatrazin vorrangig auf Atrazin zurückgeführt, 
jedoch können auch andere Triazine, wie Terbuthylazin, als Ausgangssubstanz in Frage kommen. Ein 
Grundwasserkörper ist als voraussichtliches Maßnahmengebiet für Desethyl-Desisopropylatrazin 
ausgewiesen, drei Grundwasserkörper als Beobachtungsgebiete. 

Im Beurteilungszeitraum 2013–2015 wurden im Rahmen der GZÜV insgesamt 844.086 Einzelmessungen 
für 129 verschiedene Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und deren Abbauprodukte (Metaboliten) 
vorgenommen (siehe Kapitel 3.3.2). Eine detaillierte Aufstellung der verfügbaren Daten der H2O-
Fachdatenbank des Umweltbundesamtes kann Tabelle 23 bis Tabelle 30entnommen werden. 

Neben Nitrat stellen Ammonium und Nitrit weitere grundwasserbelastende Stickstoffverbindungen dar. Für 
beide Parameter lagen die Jahresmittelwerte 2015 an 2,4 % bzw. 3,4 % der Messstellen über dem 
Schwellenwert von 0,45 mg/l bzw. 0,09 mg/l (siehe Kapitel 3.4). Die häufigsten Überschreitungen für den 
Nährstoff Ammonium liegen in der Steiermark und in Vorarlberg vor, hinsichtlich Nitrit sind die meisten 
Überschreitungen im Burgenland und in Niederösterreich zu verzeichnen. 

Orthophosphat ist ein weiterer Nährstoff, der zur Beeinträchtigung der Grundwasserqualität beiträgt. Im 
Jahr 2015 überschritt der Jahresmittelwert an 3,1 % der Messstellen den Schwellenwert von 0,3 mg/l. Die 
meisten Überschreitungen liegen in Niederösterreich und Oberösterreich vor. 

Im Hinblick auf Metalle lagen im Jahr 2015 die Jahresmittelwerte an 38 von 1.955 Messstellen über dem 
Schwellenwert für Arsen (9 µg/l), an acht Messstellen über dem für Nickel (18 µg/l) sowie an jeweils einer 
Messstelle über dem Schwellenwert für Cadmium (4,5 µg/l) bzw. Blei (9 µg/l). Für alle weiteren 
untersuchten Metalle waren im Jahresmittel keine Überschreitungen der entsprechenden Schwellenwerte zu 
verzeichnen. Im Allgemeinen werden diese vereinzelt auftretenden Schwellenwertüberschreitungen durch 
die natürlichen geologischen Gegebenheiten im Bundesgebiet bedingt. Ergänzend zu den Angaben für das 
Jahr 2015 beinhaltet Kapitel 3.5.1.2 eine detaillierte Auswertung für den Beurteilungszeitraum 2013–2015. 

Hinsichtlich leichtflüchtiger halogenierter Kohlenwasserstoffe (LHKW) lagen im Jahr 2015 an zwei von 
1.953 untersuchten Messstellen im Jahresmittel Schwellenwertüberschreitungen vor, die auf Belastungen 
durch Tetrachlorethen (Teil des Summenparameters Tetrachlorethen und Trichlorethen) zurückzuführen sind. 
Die seit vielen Jahren bundesweit sinkenden Konzentrationen von LHKW im Grundwasser beruhen 
maßgeblich auf der erfolgreichen Sanierung von Altlasten sowie Einsatzverboten verschiedener LHKW. 
Ergänzend zu den Angaben für das Jahr 2015 beinhaltet Kapitel 3.5.2.2 eine detaillierte Auswertung 
bezüglich LHKW für den Beurteilungszeitraum 2013–2015. 

 

Abbildung 6:Grasfrosch 
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1.2 GÜTE DER OBERFLÄCHENGEWÄSSER 

FLIESSGEWÄSSER 

Im Beurteilungszeitraum 2015 wurden im Rahmen der Überblicksweisen Überwachung an den 71 
Überblicksmessstellen Ü1 (Messstellen mit übergeordneter Bedeutung) und Ü3 (wesentliche Zubringer zu 
großen Flüssen und regionstypische Belastungsbereiche) die allgemein physikalisch-chemischen Parameter 
und die Schadstoffe Ammonium und Nitrit erhoben. 

Bezüglich der allgemeinen physikalisch-chemischen Parameter werden bei den insgesamt 71 beobachteten 
Ü1- und Ü3-Messstellen an 82% der Messstellen die Richtwerte der Qualitätszielverordnung Ökologie 
Oberflächengewässer (QZV Ökologie OG 2006 i.d.g.F.) eingehalten. Die häufigsten Überschreitungen 
wurden mit 12 % für Orthophosphat (PO4-P) und mit 9 % für gelösten organischen Kohlenstoff (DOC) 
verzeichnet. Die Richtwerte für den Nährstoffparameter Nitrat (NO3-N) werden nur bei zwei Messstellen 
überschritten (siehe Tabelle 1 und Kapitel 4.1.1). 

TABELLE 1: ANZAHL DER FLIESSGEWÄSSER-MESSSTELLEN MIT DEN JEWEILIGEN 
ZUSTANDSKLASSEN DER ALLGEMEIN PHYSIKALISCH-CHEMISCHEN PARAMETER OHNE 
SAUERSTOFF SOWIE DER SCHADSTOFFE AMMONIUM UND NITRIT FÜR DAS JAHR 2015 

Parameter  Sehr gut / gut Schlechter als gut 

 
Anzahl 
gesamt Anzahl % Anzahl % 

Gesamtbewertung allgemein 
physikalisch-chemische Parameter 71 58 82 13 18 

Allgemein physikalisch-chemische Parameter 
Biologischer Sauerstoffbedarf (BSB5) 71 70 99 1 1 
Gelöster organischer Kohlenstoff 
(DOC) 71 63 89 8 11 

Orthophosphat (PO4-P) 71 61 86 10 14 
Nitrat (NO3-N) 71 69 97 2 3 
Chlorid (Cl) 71 71 100 0 0 

Schadstoffe 
Ammonium (NH4-N) 71 71 100 0 0 
Nitrit (NO2-N) 71 67 94 4 6 

Für die Parameter Biologischer Sauerstoffbedarf (BSB5), Orthophosphat (PO4-P) und Nitrat (NO3-N) sind 
die Langzeitentwicklungen auf Ebene der einzelnen Messstellen (für alle Ü1- und Ü3-Messstellen) in den 
Oberflächengewässer-Karten 1 bis 3 im Anhang dargestellt. 

Bei den Schadstoffen ergab die Auswertung nach den Kriterien der Qualitätszielverordnung Chemie 
Oberflächengewässer (QZV Chemie OG) für das Jahr 2015 folgende Ergebnisse (siehe Kapitel 4.1.2): 

– Bezüglich des Schadstoffs Ammonium (NH4-N) wurden keine Überschreitungen der 
Qualitätsziele beobachtet.  

– Bezüglich des Schadstoffs Nitrit (NO2-N) wurden vier Überschreitungen der Qualitätsziele 
beobachtet. 
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SEEN 

Gemäß den Vorgaben der Qualitätszielverordnung Ökologie Oberflächengewässer erfolgt die Bewertung 
nach Qualitätselement Phytoplankton auf Basis eines Mittelwertes von drei Jahren, d. h. der aktuelle 
Auswertungszeitraum umfasst die Jahre 2013–2015. In diesem Zeitraum wurden 28 stehende Gewässer 
(33 Messstellen) im Rahmen der Überblicksweisen Überwachung untersucht.  

Die Bewertung des biologischen Qualitätselementes Phytoplankton ergab in diesem Zeitraum für den 
Ossiacher See einen mäßigen Zustand. Bei alle anderen untersuchten, natürlichen Seen > 50 ha wurde 
entweder der gute oder der sehr gute Zustand erreicht. Für den Neusiedlersee und die Alte Donau liegt 
gemäß Qualitätszielverordnung Ökologie Oberflächengewässer keine geeignete Bewertungsmethode vor, 
d. h. bei diesen kann die bestehende Methodik zur Erhebung und Bewertung des Qualitätselements 
Phytoplankton nicht angewendet werden (siehe Kapitel 4.2.1). 

Die QZV Ökologie OG regelt ebenfalls Richtwerte für allgemein physikalisch-chemische Parameter, die den 
guten ökologischen Zustand beschreiben und eine unterstützende Aussagekraft für die biologischen 
Qualitätselemente besitzen. Die Richtwerte werden seentypisch festgelegt und als Jahresmittelwerte (hier für 
2015) volumengewichtet (Ausnahme Sichttiefe) berechnet. Bezüglich des Salzgehaltes (bewertet anhand des 
Parameters Chlorid) und des pH-Wertes entsprechen die volumengewichteten Mittelwerte aller Seen dem 
guten Zustand. Bei den trophiebezogenen Qualitätskomponenten weisen fast alle untersuchten Seen einen 
guten oder besseren Zustand auf, beim Parameter Gesamtphosphor liegt das Jahresmittel nur bei einem See 
und bei der Sichttiefe bei zwei Seen über den typspezifischen Richtwerten. Für Seentypen, für die keine 
Richtwerte für die betreffenden Parameter festgeschrieben sind, konnte der Zustand nicht bewertet werden 
(siehe Kapitel 4.2.2). 

 

Abbildung 7:Hallstädter See im Salzkammergut 
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2 ALLGEMEINE GRUNDLAGEN 
SEIT 1991 WIRD DIE QUALITÄT der österreichischen Grundwässer und Oberflächengewässer 

unter einheitlichen, gesetzlich vorgegebenen Kriterien überwacht. Die rechtliche Grundlage für das 
Überwachungsprogramm selbst (Messstellen, Beobachtungsumfang, Beobachtungsfrequenz und 
Parameterauswahl) stellt in Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG bzw. des 
nationalen Wasserrechtsgesetzes 1959 i.d.g.F. die Gewässerzustandsüberwachungsverordnung (GZÜV, 
BGBl. II Nr. 479/2006 i.d.g.F.; bis Ende 2006 die Wassergüte-Erhebungsverordnung/WGEV) dar. Die 
einzelnen Kriterien für die Zustandsbeurteilung der ausgewiesenen Grundwasserkörper werden durch die 
Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser (QZV Chemie GW, BGBl. II Nr. 98/2010 i.d.g.F.) geregelt. 
Die Zustandsbeurteilung der Oberflächengewässer erfolgt auf Basis der Qualitätszielverordnungen Chemie 
Oberflächengewässer (QZV Chemie OG, BGBl. II Nr. 96/2006, geändert durch BGBl. II Nr. 363/2016 
i.d.g.F.) und Ökologie Oberflächengewässer (QZV Ökologie OG, BGBl. II Nr. 99/2010, geändert durch 
BGBl. II Nr. 461/2010 i.d.g.F.). Die fachliche und administrative Umsetzung des Untersuchungsauftrages 
erfolgt durch das Bundesministerium Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) in enger Zusammenarbeit mit 
dem Umweltbundesamt und den Ämtern der Landesregierungen. In Fortsetzung der permanenten 
Beobachtung der österreichischen Grundwässer und Oberflächengewässer liegen jetzt auch die 
bundesweiten Ergebnisse für das Jahr 2015 vor. Die Datenauswertungen schließen an die vorangegangenen 
Jahresberichte an, sodass die qualitative Entwicklung der Wassergüte lückenlos verfolgt und aktuell bewertet 
werden kann. 

2.1 BERICHTERSTELLUNG 

Seit 1991 wird die Wassergüte in Österreich für Grundwasser und Oberflächengewässer bundesweit unter 
einheitlichen Kriterien auf gesetzlicher Basis erhoben. Der Jahresbericht 2016 "Wassergüte in Österreich" 
umfasst für Grundwasser den Zeitraum vom 01.01.2013 bis 31.12.2015 und für Oberflächengewässer das 
Jahr 2015 (für Seen den Zeitraum von 2013 bis 2015). 

Bis zum Jahr 2006 erschien der Bericht alle zwei Jahre. Danach wurde der Bericht ausgesetzt, da bereits 
2008 am Entwurf zum Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan (NGP-Entwurf 2009) gearbeitet und dieser 
2009 mit den aktuellsten Informationen zur Wassergüte veröffentlicht wurde (BMLFUW 2009a, b). Seit 
2010 werden die wichtigsten Ergebnisse der bundesweiten Wassergüteerhebung jährlich publiziert. 

2.2 ZIEL 

Ziel der periodischen Untersuchungen ist eine flächendeckende, laufende Überwachung der Qualität von 
Gewässern. Damit wird einerseits der bestehende Zustand der Gewässer auf einer gut abgesicherten 
Datenbasis erfasst und andererseits kann auf negative Entwicklungstendenzen innerhalb eines 
Wasserkörpers frühzeitig hingewiesen werden. In weiterer Folge werden bei Bedarf die entsprechenden 
Maßnahmen ergriffen. Die Durchführung der Überwachung erfolgt regelmäßig und bundesweit nach 
einheitlichen Vorgaben auf Basis der Gewässerzustandsüberwachungsverordnung (GZÜV), womit auch ein 
zusammenhängender und umfassender Überblick der Gewässer im Sinne der EU Wasserrahmenrichtlinie 
2000/60/EG gewährleistet wird. 

2.3 MESSNETZ 

Die Verteilung der Messstellen der überblicksweisen und operativen Überwachung ist für die 
Grundwasserkörper bzw. Gruppen von Grundwasserkörpern bundesweit flächendeckend. Die Messstellen 
der überblicksweisen Überwachung der Oberflächengewässer verteilen sich auf alle wichtigen Flüsse und 
Seen. Fließgewässermessstellen der operativen Überwachung wurden in Bereichen mit entsprechenden 
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stofflichen oder hydromorphologischen Belastungen eingerichtet. Insgesamt wird das gesamte Bundesgebiet 
von einem Messnetz abgedeckt, welches einen zusammenhängenden und umfassenden Überblick über die 
Qualität der Gewässer Österreichs ermöglichen soll. 

2.3.1 GRUNDWASSER 

Die Fläche Österreichs wird durch die Ausweisung von 138 Grundwasserkörpern bzw. Gruppen von 
Grundwasserkörpern lückenlos erfasst. Vertikal wird zwischen oberflächennahen Grundwasserkörpern und 
Tiefengrundwasserkörpern unterschieden. Die Grundwasserkörper bzw. Gruppen von Grundwasserkörpern 
unterteilen sich in 63 oberflächennahe Einzelporengrundwasserkörper, 66 Gruppen von oberflächennahen 
Grundwasserkörpern sowie neun Tiefengrundwasserkörper. Die Tiefengrundwasserkörper sind wiederum in 
einen Thermalgrundwasserkörper und acht Gruppen von Grundwasserkörpern eingeteilt. 

Insgesamt wurde die Auswahl der Grundwassermessstellen derart getroffen, dass im Sinne der EU 
Wasserrahmenrichtlinie eine umfassende Übersicht über den chemischen Zustand des Grundwassers in 
jedem Einzugsgebiet gewährleistet wird und gleichermaßen auch der Trend von allfälligen langfristigen 
Schadstoffeinträgen bestmöglich erfasst werden kann. Darüber hinaus wird das Wissen um die Qualität 
unserer heimischen Grundwässer durch spezifische örtliche Landesmessstellen oder durch die verpflichtende 
Überwachung von Wasserversorgungsanlagen nach der Trinkwasserverordnung sowie Beweissicherungs-
sonden bei bekannten Altlasten und im Bereich von speziellen Industrieanlagen/Kraftwerken zusätzlich 
ergänzt. 

Das Grundwassermessnetz umfasst gemäß GZÜV grundsätzlich 2.016 Messstellen, es kommt jedoch 
mitunter zu unvorhergesehenen Messstellenausfällen (z. B. Sondengebrechen) bzw. naturbedingten 
Ausfällen von Probenahmen (z. B. Hochwasser, Schnee etc.). So wurden im Beurteilungszeitraum 2013–
2015 insgesamt 1.982 Messstellen in oberflächennahen Grundwasserkörpern bzw. -gruppen bis zu zwölfmal 
beprobt sowie 26 Messstellen in Tiefengrundwasserkörpern bzw. -gruppen im Allgemeinen fünfmal beprobt. 

LAGE DER MESSSTELLEN IN BEZUG AUF DIE LANDNUTZUNG BZW. LANDBEDECKUNG 

Österreichweit betrachtet ist etwa die Hälfte der Grundwassermessstellen des GZÜV-Messnetzes in 
landwirtschaftlich genutzten Gebieten lokalisiert. In Abhängigkeit von den regionalen Gegebenheiten 
variiert dieser Anteil in den Bundesländern jedoch erheblich. Während sich im Burgenland ca. 90 % der 
Messstellen in landwirtschaftlich genutztem Gebiet befinden, weisen die westlichen Bundesländer, wie z. B. 
Tirol mit entsprechend hohem alpinem Gebirgsanteil, deutlich geringere Anteile auf. Dafür erhöht sich die 
Messstellenanzahl von Quellen in den vorherrschenden Karst- und Kluftgrundwasserkörpern der 
Zentralalpen und Nördlichen Kalkalpen, wobei Letztere wichtige Ressourcen für die Trinkwasserversorgung 
darstellen. Bundesweit gesehen entfällt gut ein Viertel der Messstellen auf bebaute Flächen, etwa ein Fünftel 
auf Wälder und naturnahe Flächen. Vereinzelt befinden sich Messstellen auch in Feuchtgebieten oder im 
unmittelbaren Nahbereich von Gewässern. 

EINFLUSSFAKTOREN IN BEZUG AUF DIE GRUNDWASSERQUALITÄT 

Die Beschaffenheit des Grundwassers an einer Messstelle kann verschiedenen anthropogenen Einflüssen 
unterschiedlicher Intensität unterliegen, die sich sowohl aus der punktgenauen Betrachtung der 
Messstellenlage als auch aufgrund von Einflüssen aus der Umgebung ergeben können – beispielsweise wenn 
Messstellen im Randbereich einer Landnutzungsklasse situiert sind. 

Entsprechend der zuvor betrachteten Lage der Messstellen in Bezug auf die Landnutzung bildet die 
Landwirtschaft den wesentlichsten Einflussfaktor. Verkehrsinfrastruktur (z. B. Hauptverkehrsstraßen, 
Bahnhöfe, Flugplätze) sowie geschlossene Siedlungsgebiete stellen weitere bedeutende Faktoren hinsichtlich 
der qualitativen Beeinflussung von GZÜV-Grundwassermessstellen dar, gefolgt von Einflüssen aus dem 
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Sektor Industrie/Gewerbe. Daneben existiert eine Vielzahl weiterer Einflussfaktoren wie beispielsweise 
Streusiedlungen, Grundwasserwärmepumpenanlagen, Schottergruben, Kraftwerke, Altablagerungen, Klär-
und Versickerungsanlagen sowie Deponien. 

NUTZUNG DER GRUNDWASSERMESSSTELLEN 

Das GZÜV-Grundwassermessnetz umfasst eine Vielzahl verschiedener Grundwassernutzungsarten. 
Annähernd ein Viertel der GZÜV-Grundwassermessstellen dient ausschließlich der 
Grundwasserüberwachung (Qualität, Quantität). Alle weiteren Grundwassermessstellen des Messnetzes 
weisen eine Reihe anderer Nutzungen auf. Rund ein Viertel der Grundwassermessstellen bilden Brunnen 
zentraler Wasserversorger. Hausbrunnen stellen rund ein Fünftel der Messstellen und damit die drittgrößte 
Nutzungsgruppe dar. Hinsichtlich der übrigen Nutzungsarten sind weiterhin Industrie- und Gewerbebrunnen 
hervorzuheben. Wärmepumpenbrunnen sowie Messstellen zur Beweissicherung werden österreichweit 
vergleichsweise selten als Grundwassermessstellen im Rahmen des GZÜV-Messnetzes verwendet.  

 

Abbildung 8:Probenahme im Seewinkel (Burgenland) für Radonmessungen 

2.3.2 OBERFLÄCHENGEWÄSSER 

Bei der Beobachtung der Oberflächengewässer werden 71 Messstellen im Rahmen der überblicksweisen 
Überwachung permanent beobachtet. Im aktuellen Ausschreibungszeitraum (2013–2015) erfolgt in Summe 
an 673 Messstellen an kleineren Fließgewässern, für die eine Gefährdung der Zielverfehlung gegeben ist, 
eine operative Überwachung. Im gegenständlichen Bericht werden die Ergebnisse der überblicksweisen 
Beobachtung für das Jahr 2015 dargestellt. 

Im Hinblick auf die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG) bzw. des 
Wasserrechtsgesetzes (WRG 1959) wurden 2007 auch die größeren stehenden Gewässer (Seen) in das 
Beobachtungsprogramm aufgenommen, womit die wichtigsten Gewässertypen Österreichs auf einheitlicher 
Basis erfasst werden. 28 Seen mit einer Fläche > 50 ha werden im Rahmen der überblicksweisen 
Überwachung an 33 Messstellen dauerhaft untersucht. 



ALLGEMEINE GRUNDLAGEN 

-- 16 -- 

2.4 UNTERSUCHUNGEN 

2.4.1 UNTERSUCHUNGSFREQUENZ 

Auf Basis der Gewässerzustandsüberwachungsverordnung 2006 i.d.g.F. (GZÜV) dauert ein 
Beobachtungszyklus sowohl für die Grundwässer als auch für die Oberflächengewässer sechs Jahre und 
umfasst für: 

– Grundwässer: Ein Jahr "Erstbeobachtung" mit einem erweiterten Parameterumfang und fünf Jahre 
"Wiederholungsbeobachtungen", die den Mindestumfang und relevante Parameter der 
Erstbeobachtung beinhalten.  

– Fließgewässer und Seen der überblicksweisen Überwachung: Ein Jahr "Erstbeobachtung" mit 
einem erweiterten Parameterumfang; fünf Jahre "Wiederholungsbeobachtungen", die den 
Mindestumfang und relevante Parameter der Erstbeobachtung beinhalten. Für einige Schadstoffe 
(Metalle) und biologische Qualitätselemente wird die Wiederholungsbeobachtung zwei Jahre nach 
Ende der Erstbeobachtung für die Dauer eines Jahres durchgeführt. Sollte die Erstbeobachtung 
bereits ausreichende Informationen ergeben haben und sollten keine Änderungen zu erwarten sein, 
kann für einzelne Qualitätselemente die Wiederholungsbeobachtung entfallen.  

– Fließgewässer der operativen Überwachung: Im Betrachtungszeitraum 2007–2009 betrug der 
Beobachtungszeitraum für Wasserkörper, bei denen ein Risiko der Nichterreichung des 
Qualitätsziels aufgrund der Belastung mit Schadstoffen besteht, ein Jahr sowie zwei Jahre für 
Wasserkörper, bei denen ein Risiko der Nichterreichung des Qualitätsziels aufgrund einer 
stofflichen Belastung durch allgemein physikalisch-chemische Parameter oder aufgrund einer 
hydromorphologischen Belastung besteht. Mit der Novelle der GZÜV 2010 wurde der Zeitraum 
der operativen Überwachung für alle Belastungstypen auf ein Jahr festgelegt. 

Die Grundwässer werden je nach Belastungssituation ein- bis maximal viermal jährlich untersucht (siehe 
Tabelle 2). Die Fließgewässer werden in der Regel zwölfmal jährlich auf chemisch-physikalische 
Grundparameter und, falls relevant, auf Schadstoffe untersucht. Biologische und hydromorphologische 
Qualitätselemente werden (mit Ausnahme des Abflusses, welcher kontinuierlich erhoben wird) in der Regel 
einmal pro Jahr untersucht. Zudem werden bei den Fließgewässern an einigen ausgesuchten 
Grenzgewässermessstellen Untersuchungen in etwa 14-tägigen Abständen durchgeführt. 

Bei den Seen erfolgt die Untersuchung der chemischen und physikalischen Parameter und des 
Phytoplanktons viermal pro Jahr, die verbleibenden biologischen und hydromorphologischen 
Qualitätselemente (Ausnahme: der Wasserstand wird kontinuierlich erfasst) werden einmal pro Jahr 
untersucht. 

 

Abbildung 9:Flussschotter an der Salzach, Oberösterreich 



ALLGEMEINE GRUNDLAGEN 

-- 17 -- 

TABELLE 2: GRUNDWASSERÜBERWACHUNG ENTSPRECHEND GZÜV 

JAHR 1 

Überblicksweise Überwachung  

Erstbeobachtung 

(in allen GWK) 

Grundsätzlich (Pflicht): 

Alle Messstellen in allen GWK & alle Parameter 

aus Parameterblock 1: ≥ 3 / Jahr* 

aus Parameterblock 2: ≥ 3 / Jahr* 

Zusätzlich (Option): 

Die Messfrequenz kann auf bis zu vier Messungen/Jahr erhöht werden: 

- aufgrund spezifischer örtlicher Verhältnisse  

oder 

- wenn sich eine Beeinträchtigung der Beschaffenheit des Grundwassers abzeichnet. 

FRAGEN 

- Besteht das Risiko (aufgrund der Ist-Bestandsanalyse oder der überblicksweisen Überwachung), dass gemäß §§ 30c oder 30d WRG 

1959 die Umweltziele nicht erreicht werden? 

- Wurden Maßnahmen aufgrund des NGP oder anderer wasserwirtschaftlicher Planungen gesetzt? 

- Ist der Gewässerzustand aufgrund von bilateralen Verpflichtungen zu überwachen? 

JAHRE 2–6 

NEIN JA 

Überblicksweise Überwachung – Wiederholungsbeobachtung 

(im relevanten GWK) 

Pflicht: Alle Messstellen & alle Parameter 

aus Parameterblock 1: ≥ 1 / Jahr* 

aus Parameterblock 2: ≥ 1 / Jahr* 

Entfall (Option): Jene Messstellen & jene Parameter 

aus Parameterblock 2.3.2–2.3.9: Kann entfallen  

- wenn kein Messwert an jener Messstelle den Schwellenwert für jenen 

Parameter überschreitet und  

- wenn das arithmetische Mittel der aus der Erstbeobachtung zur Verfügung 

stehenden Messungen an jener Messstelle und jenes Parameters 75 % des 

Schwellenwertes nicht überschritten hat. 

Zusatz (Option):  Jene Messstellen & jene Parameter 

aus Parameterblock 1 + 2: 1–4 / Jahr* 

- aufgrund spezifischer örtlicher Verhältnisse,  

- wenn zumindest eine Messung an jener Messstelle für jenen Parameter 

einen Schwellenwert überschritten hat. 

Verminderung der Frequenz möglich, sofern keine weitere Überschreitung. 

Operative Überwachung 

(im relevanten GWK) 

Pflicht: Alle Bestimmungen der überblicksweisen 

Überwachung – Wiederholungsbeobachtung 

Zusatz (Pflicht): 

Alle Messstellen & alle Parameter 

aus Parameterblock 1: ≥ 2 / Jahr* 

Zusatz (Pflicht): 

Jene Messstellen & jene Parameter 

aus Parameterblock 2: ≥ 2 / Jahr* 

- für die sich eine Gefährdung der 

Beschaffenheit des Grundwassers an der 

Messstelle ergeben hat. 

*  Anzahl von Messungen pro Jahr 
GWK  Grundwasserkörper 
NGP  Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan 
WRG Wasserrechtsgesetz 
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2.4.2 UNTERSUCHUNGSUMFANG 

Der Parameterumfang ist in der Gewässerzustandsüberwachungsverordnung 2006 i.d.g.F. festgelegt. Für 
Grundwasseruntersuchungen sind in der GZÜV grundsätzlich zwei Parameterblöcke mit insgesamt 129 
Parametern vorgesehen: 

– Parameterblock 1: Probenahme- und Vor-Ort-Parameter (11) sowie chemisch-analytische 
Parameter (17), 

– Parameterblock 2: Metalle gelöst (9), leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (13) und 
Pestizide (79). Die Pestizide sind wiederum in neun Teilbereiche unterteilt, wobei die wichtigsten 
in Kapitel 3.3.2 zusammengefasst sind, welches auch zusätzlich untersuchte Sonderpestizide 
beinhaltet. 

Der vorgeschriebene Mindestumfang der Untersuchungen ist in Tabelle 2 dargestellt.  

Zusätzlich werden weitere, nicht in den Parameterblöcken der GZÜV festgelegte Parameter untersucht, falls 
sich diese als grundwasserrelevant erweisen. Dementsprechend wurden im Beurteilungszeitraum 2013–2015 
insgesamt 189 Parameter untersucht. 

Daneben besteht je nach Bedarf auch die Möglichkeit von österreichweiten, regionalen oder 
gewässerbezogenen Sondermessprogrammen, die auch in der GZÜV nicht angeführte chemische Parameter 
abdecken. 

Das Beobachtungsprogramm wird seit Beginn des Überwachungsprogramms (1991) in regelmäßigen 
Abständen evaluiert. Geänderte Umweltbedingungen, neue Erkenntnisse sowie gesetzliche Vorgaben, die 
z. B. auch eine Erweiterung von chemischen Parametern zur Folge haben können, werden entsprechend 
berücksichtigt und spiegeln sich in Adaptierungen des Parameterumfangs wider. 

GZÜV-SONDERMESSPROGRAMME 

Zur Untersuchung umweltbelastender Schadstoffe, welche in der GZÜV nicht erfasst sind, sowie zur 
Klärung spezifischer Fragestellungen betreffend Umweltverhalten und Zusammenwirken von 
unterschiedlichen Stoffen und Stoffverbindungen in den Gewässern, können laut Verordnung zeitlich 
begrenzte Sondermessprogramme durchgeführt werden. Diese dienen zur fachlichen Unterstützung der 
laufenden überblicksweisen bzw. operativen Überwachung des chemischen Zustands der Gewässer. 

BUNDESWEITE SONDERMESSPROGRAMME 2013–2015 

Im Rahmen der Umsetzung des Wasserrechtsgesetzes bzw. der GZÜV erfolgte im Jahr 2013 erstmalig eine 
österreichweite Untersuchung von Uran im Grundwasser. Die Untersuchungen fanden u. a. vor dem 
Hintergrund statt, dass seit 30. Oktober 2012 gemäß der österreichischen Trinkwasserverordnung (BGBl. II 
359/2012) für Uran im Trinkwasser ein Parameterwert von 15 µg/l gilt. Die Ergebnisse des 
Sondermessprogramms können dem Jahresbericht 2014 "Wassergüte in Österreich" (BMLFUW 2015a) 
entnommen werden. 

Im Jahr 2014 erfolgte eine weitere Beprobung jener Grundwassermessstellen, an denen im Vorjahr 
Urankonzentrationen über 5 µg/l ermittelt wurden. Neben Uran wurde das Grundwasser der ausgewählten 
Messstellen zudem hinsichtlich Molybdän und Vanadium analysiert. Die Ergebnisse dieser 
Untersuchungen können dem Jahresbericht 2015 "Wassergüte in Österreich" (BMLFUW 2017a) entnommen 
werden. 
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Für 2015 wurde ein Sondermessprogramm zur Erfassung von Pflanzenschutzmitteln in Fließgewässern 
durchgeführt, bei dem an 48 Oberflächengewässern verteilt über ganz Österreich im Zeitraum von April bis 
Oktober monatlich Proben gezogen und auf Pflanzenschutzmittelwirkstoffe und deren Metaboliten 
untersucht wurden. 

2.4.3 ÖFFENTLICHE VERFÜGBARKEIT DER WASSERGÜTEDATEN 

Das Wasserrechtsgesetz 1959 sah bereits in seiner ursprünglichen Form vor, dass es jeder Person freisteht, 
den Wasserwirtschaftskataster im Ministerium einzusehen, Abschriften zu nehmen oder Kopien gegen 
Ersatz der Kosten zu erwerben. Im Jahr 1993 wurde der freie Zugang zu den bei den Organen der 
Verwaltung vorhandenen Umweltdaten in Form des Umweltinformationsgesetzes (BGBl. Nr. 495/1993 
i.d.g.F.) in der österreichischen Rechtsordnung umgesetzt. Gleichermaßen ist durch das Inkrafttreten der EU 
Wasserrahmenrichtlinie im Jahr 2000 durch die verpflichtende Information und Anhörung der Öffentlichkeit 
betreffend den Zustand der Gewässer der Datenzugang zu einem fixen rechtlichen Bestandteil geworden. 
Heute stehen die Ergebnisse der Gewässerzustandsüberwachung online bzw. per Internet kostenlos allen 
Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass insbesondere bei 
Anfragen zu einzelnen Grundwassermessstellen, welche sich auf Privateigentum befinden, gleichzeitig das 
Datenschutzgesetz (BGBl. I Nr. 165/1999) gilt und daher die Weitergabe der Lageinformation nur 
eingeschränkt möglich ist. 

ONLINE-ZUGANG: 

Weitere Informationen sind auf der Homepage des BMNT verfügbar unter WISA – 
Wasserinformationssystem AUSTRIA und über die öffentlich zugängliche Qualitätsdatenabfrage der H2O-
Fachdatenbank des Umweltbundesamtes. 

2.4.4 DATENFLUSS/DATENVERWENDUNG 

Für die Erhebung der Wassergüte in Österreich ist der reibungslose Datentransfer ein wesentlicher 
Bestandteil. Entscheidend für den Datenaustausch sind definierte Schnittstellen. Diese wurden vom 
Umweltbundesamt für die jeweiligen Anforderungen ausgearbeitet. Im Jahr 2013 wurde der gesamte 
Datenverkehr der GZÜV auf das XML-Datenformat umgestellt. Auslöser für die Umstellung waren die 
wachsenden Anforderungen an die übermittelten Monitoringdaten sowie Änderungen bezüglich der 
Handhabung von Messwerten kleiner der Bestimmungsgrenze (entsprechend EU Richtlinie 2009/90/EG). 
Die neue Schnittstellendefinition wurde für den Datenaustausch zwischen den Labors und den 
Bundesländern bzw. dem BMNT und dem Umweltbundesamt für alle Wasserdaten erweitert und auf eine 
einheitliche Basis gestellt. Nähere Informationen zur XML-Schnittstelle sind unter 
Wasserinformationssystem Austria (WISA) > XML-Schnittstelle verfügbar. 

Die von den Labors einlangenden Ergebnisse werden von der auftraggebenden Landesdienststelle EDV-
mäßig erfasst und auf Vollständigkeit sowie Plausibilität geprüft. Die überprüften und als in Ordnung 
befundenen Analysedaten werden dann vom Land in die zentrale H2O-Fachdatenbank im Umweltbundesamt 
eingespielt. Die Vollständigkeit der Datensätze wird neuerlich überprüft, da mit der Überweisung des 
finanziellen Bundesanteils an das Land eine unwiderrufliche Anerkennung der Leistungen verbunden ist. 

Die beobachteten Daten werden laufend für aktuelle Fragestellungen herangezogen, wie insbesondere für 

– das Vorliegen der Voraussetzungen von Beobachtungs- und voraussichtlichen 
Maßnahmengebieten (= Sanierungsgebiete) auf Basis der Qualitätszielverordnungen in Umsetzung 
des Wasserrechtsgesetzes 1959 i.d.g.F. bzw. der EU Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG;  

– die Feststellung allfällig negativer Entwicklungstendenzen als Grundlage für gegensteuernde 
Maßnahmen, 

https://www.bmnt.gv.at/wasser/wisa/
https://www.bmnt.gv.at/wasser/wisa/
https://wasser.umweltbundesamt.at/h2odb/fivestep/abfrageQdPublic.xhtml
https://wasser.umweltbundesamt.at/h2odb/fivestep/abfrageQdPublic.xhtml
https://www.bmnt.gv.at/wasser/wisa/xmlschnittstelle/qualitaet.html


ALLGEMEINE GRUNDLAGEN 

-- 20 -- 

– wasserwirtschaftliche Planungsfragen, 

– wissenschaftliche Forschungen, 

– parlamentarische Anfragen und vermehrt auch 

– Anfragen von interessierten oder auch besorgten Bürgerinnen und Bürgern hinsichtlich der Grund- 
und Trinkwasserqualität in deren unmittelbarem Lebensraum. 

2.4.5 QUALITÄTSSICHERUNG 

Die Wassergüteerhebung in Österreich zeichnet sich durch ein mehrstufiges Qualitätssicherungsprogramm 
zur bestmöglichen Absicherung der chemischen und biologischen Daten aus. Bei den chemischen 
Parametern erfolgen die Prüfungen regelmäßig sowohl vor Ort in den Labors als auch durch permanente 
Ringversuche (Kontrollprobensystem). Seit 2013 werden die Ringversuche jährlich von IFA Tulln und dem 
Umweltbundesamt gemeinsam angeboten. Durch die Kooperation werden erstmals für alle 
Parametergruppen auch Ringversuche mit Realproben von Grund- und Oberflächenwasser angeboten. 
Details zu den Ringversuchen finden sich auf den Homepages der IFA Tulln (Interuniversitäres 
Forschungsinstitut für Agrarbiotechnologie – Tulln) sowie des Umweltbundesamtes (Ringversuche zum 
Nachweis der Analysenqualität von Labors). Mit diesem Angebot für nationale und internationale Labors 
nehmen IFA Tulln und Umweltbundesamt eine Vorreiterrolle ein. 

Die Prüfung der akkreditierten Labors erfolgt auf Basis der EN ISO 17025 (Anforderungen an die 
Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien) bzw. im Sinne der EU Richtlinie 2009/90/EG zur 
„Festlegung technischer Spezifikationen für die chemische Analyse und die Überwachung des 
Gewässerzustands“. Weitere Details können dem Wassergüte-Jahresbericht 2010 (BMLFUW 2011) 
entnommen werden. 

Für den biologischen Bereich wurden in den letzten Jahren externe, die Aufnahmen überprüfende 
Kontrollsysteme eingerichtet, an denen sich alle Auftragnehmer zu beteiligen haben. Diese kontrollieren 
übergeordnet die Messergebnisse bzw. Erhebungen, harmonisieren und optimieren den 
Auswertungsstandard mit dem Ziel, die Datenqualität kontinuierlich zu verbessern. Die externen Kontrollen 
werden parallel zu qualitätssichernden Maßnahmen durchgeführt, die die Auftragnehmer im eigenen Bereich 
durchführen. Auch können die Bundesländer bei Bedarf zusätzliche eigene Kontrollmaßnahmen durchführen. 

Für die biologischen Qualitätselemente Makrozoobenthos und Phytobenthos werden im Rahmen eines 
Kontrollproben-Systems schon durchgeführte Bestimmungen der Auftragnehmer durch zwei Kontroll-
Labors überprüft. Aus drei parallelen Artenlisten werden Verbesserungsmaßnahmen abgeleitet, der Kurs-
und Schulungsbedarf ermittelt und auch die methodischen Vorgaben sowie die Auswertungstools optimiert. 

Beim Qualitätselement Fische liegt der Fokus auf der Überprüfung der Erhebungen vor Ort. Im Rahmen von 
Vor-Ort-Kontrollen mittels standardisierter Checklisten werden die Erhebungen von FischexpertInnen 
überprüft. Die Protokolle werden zentral gesammelt und ausgewertet. Von den Ergebnissen werden 
wiederum Verbesserungsmaßnahmen abgeleitet und umgesetzt. 

Im Zuge der Arbeiten wurde ein Erfahrungswert zur Kontrolle abgeleitet – es wird angestrebt, jeweils ca. 
10 % der Stellen des aktuellen Messnetzes zu überprüfen. 

Alle Detailberichte zur Zeitperiode 2013–2015 liegen in der Abt. IV/3 des BMNT auf bzw. wurden für die 
zuständigen Bundesländer aufbereitet. 

https://www.ifa-tulln.boku.ac.at/
http://www.umweltbundesamt.at/leistungen/dienstleistungen/leistungen_labor_analytik/ringversuche/ringversuche_wasser/
https://www.bmnt.gv.at/wasser/wasserqualitaet/wasserguete_jb_2010.html
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2.4.6 ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNGEN 

Zur Erhebung der Wassergüte in Österreich werden die chemisch-analytischen Leistungen inklusive der 
Probenahme grundsätzlich öffentlich bzw. EU-weit durch die Bundesländer und teilweise auch durch den 
Bund ausgeschrieben. Die Rechtsbasis dafür stellt das Bundesvergabegesetz 2006 (BGBl. I Nr. 17/2006 
i.d.g.F.) dar. Ein wesentliches Eignungskriterium ist der Nachweis einer fachspezifischen Akkreditierung. 
Bestimmende Zuschlagskriterien sind neben Preis und Erfahrungswerten vor allem qualitätssichernde 
Maßnahmen. Die Vergabe erfolgt nach dem „Bestbieterprinzip“, das heißt, dass der Zuschlag dem technisch 
und wirtschaftlich günstigsten Angebot erteilt wird. Die Ergebnisse der Ausschreibung zur Erhebung der 
Wassergüte in Österreich für den im Bericht relevanten Beobachtungszeitraum finden sich auf der 
Homepage des BMNT. 

AUSKUNFT: 

– Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, 
Sektion IV, Abteilung IV/3 Nationale und internationale Wasserwirtschaft,  
Marxergasse 2, 1030 Wien, Tel.: +43-(0)1-71100-0 

Grundwasser: 

Dr. Rudolf Philippitsch, Tel.: +43-(0)-1-71100-60 7118 
rudolf.philippitsch@bmnt.gv.at  

Dr. Christian Schilling, Tel.: +43-(0)-1-71100-60 7111 
christian.schilling@bmnt.gv.at  

DI Harald Marent, Tel.: +43-(0)-1-71100-60 7119 
harald.marent@bmnt.gv.at  

DI Thomas Hörhan, Tel.: +43-(0)-1-71100-60 2092 
thomas.hoerhan@bmnt.gv.at  

Oberflächengewässer: 

Dr.in Karin Deutsch, Tel.: +43-(0) 1-71100-60 7127 
karin.deutsch@bmnt.gv.at  

DI Dietmar Krämer, Tel.: +43-(0) 1-71100-60 7115 
dietmar.kraemer@bmnt.gv.at  

Mag.a Ing.in Richild Mauthner-Weber, Tel.: +43-(0) 1-71100-60 7114 
richild.mauthner-weber@bmnt.gv.at  

– Umweltbundesamt, Spittelauer Lände 5, 1090 Wien; Tel.: +43-(0)1-31304 

Grundwasser:  

Mag. Harald Loishandl-Weisz, Tel.: +43-(0)1-31304-3582 
harald.loishandl-weisz@umweltbundesamt.at  

https://www.bmnt.gv.at/wasser/wasserqualitaet/ausschreibung2012.html
https://www.bmnt.gv.at/wasser/wasserqualitaet/ausschreibung2012.html
mailto:rudolf.philippitsch@bmnt.gv.at
mailto:christian.schilling@bmnt.gv.at
mailto:harald.marent@bmnt.gv.at
mailto:thomas.hoerhan@bmnt.gv.at
mailto:karin.deutsch@bmnt.gv.at
mailto:dietmar.kraemer@bmnt.gv.at
mailto:richild.mauthner-weber@bmnt.gv.at
mailto:harald.loishandl-weisz@umweltbundesamt.at


ALLGEMEINE GRUNDLAGEN 

-- 22 -- 

Dipl. Geoök.in Uta Wemhöner, Tel.: +43-(0)1-31304-3592 
uta.wemhoener@umweltbundesamt.at  

Dr.in Heike Brielmann, Tel.: +43-(0)1-31304-3546  
heike.brielmann@umweltbundesamt.at 

Oberflächengewässer: 

Dr. Manfred Clara, Tel.: +43-(0)1-31304-5612  
manfred.clara@umweltbundesamt.at  

Mag. Gerald Hochedlinger, Tel.: +43-(0)1-31304-3493 
gerald.hochedlinger@umweltbundesamt.at  

Dr.in Yvonne Spira, Tel.: +43-(0)1-31304-5932 
yvonne.spira@umweltbundesamt.at  

– zuständige Ämter der Landesregierungen 

 

Abbildung 10: Seepromenade in Bregenz am Bodensee, Vorarlberg 

 

mailto:uta.wemhoener@umweltbundesamt.at
mailto:heike.brielmann@umweltbundesamt.at
mailto:manfred.clara@umweltbundesamt.at
mailto:gerald.hochedlinger@umweltbundesamt.at
mailto:yvonne.spira@umweltbundesamt.at
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3 GRUNDWASSER 
IM KAPITEL GRUNDWASSER sind die Ergebnisse der Ausweisung von Beobachtungs- und 

voraussichtlichen Maßnahmengebieten, die Ermittlung signifikanter und anhaltend steigender Trends sowie 
die Auswertungen bzgl. der Gefährdung von Einzelmessstellen im Sinne der Qualitätszielverordnung 
Chemie Grundwasser (QZV Chemie GW) beschrieben. Basierend auf der repräsentierten Fläche1 der 
einzelnen Messstellen werden flächengewichtete Aussagen vorgenommen. Die Situation hinsichtlich Nitrat, 
Pestiziden sowie Ammonium, Nitrit und Orthophosphat ist in den Kapiteln 3.2 bis 3.4 näher dargestellt, für 
Metalle und leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) in Kapitel 3.5. 

Analog zum Jahresbericht 2015 wurden auch orientierende Auswertungen zu Tiefengrundwasserkörpern 
durchgeführt (siehe Kapitel 3.6). Da nicht in allen Tiefengrundwasserkörpern GZÜV-Messstellen 
eingerichtet sind, werden generell für die Bewertung auch andere, bereits bestehende Brunnen (z. B. 
Wasserversorgungsanlagen, Thermalbohrungen) herangezogen. 

3.1 GRUNDWASSERQUALITÄT 

Die Auswertungen zur Grundwasserqualität erfolgten analog zum Jahresbericht 2015 und bieten dadurch 
eine direkte Vergleichbarkeit der Ergebnisse. 

3.1.1 BEOBACHTUNGS- UND VORAUSSICHTLICHE MAẞNAHMENGEBIETE IM 
BEURTEILUNGSZEITRAUM 2013–2015: ERGEBNISSE 

Im Zuge der Erstellung des nationalen Gewässerbewirtschaftungsplans erfolgt alle sechs Jahre die 
Beurteilung des chemischen Zustands von Grundwasserkörpern. Dieser gilt für die gesamte Planperiode von 
sechs Jahren, aktuell von 2015 bis 2021. Wesentliche Grundlage für die Zustandsbeurteilung sind die Daten 
der Gewässerzustandsüberwachung (GZÜV). In den Jahresberichten „Wassergüte in Österreich“ wird für 
den Zeitraum zwischen den nationalen Gewässerbewirtschaftungsplänen anhand der 
Überwachungsergebnisse u. a. die Entwicklung bezüglich der Beobachtungsgebiete und voraussichtlichen 
Maßnahmengebiete dargestellt, um allfällige Veränderungen aufzuzeigen. Diese haben jedoch nicht den 
Charakter einer Zustandsbeurteilung. Konkret bedeutet dies, dass die fachliche Beurteilung bei Ammonium 
und Orthophosphat ergeben hat, dass trotz Überschreitungen der jeweiligen Schwellenwerte die Ziele für 
den guten chemischen Zustand erreicht werden. 

Die Ausweisung von Beobachtungs- und voraussichtlichen Maßnahmengebieten gemäß § 10 QZV Chemie 
GW im Beurteilungszeitraum 2013–2015 ergab insgesamt sieben voraussichtliche Maßnahmengebiete (vM) 
und fünfzehn Beobachtungsgebiete (B). Ein Grundwasserkörper wird als Beobachtungsgebiet ausgewiesen, 
wenn ≥ 30 % der Messstellen als gefährdet eingestuft werden, bei ≥ 50 % gefährdeten Messstellen liegt ein 
voraussichtliches Maßnahmengebiet vor. Zudem ist ein Grundwasserkörper als voraussichtliches 
Maßnahmengebiet einzustufen, wenn ein signifikanter und anhaltend steigender Trend bei den 
Messergebnissen festgestellt wird. 

Basierend auf den aktuellen Ergebnissen sind für Nitrat im Beurteilungszeitraum 2013–2015 vier 
Grundwasserkörper mit einer Gesamtfläche von 1.570 km² als voraussichtliche Maßnahmengebiete sowie 
sieben Grundwasserkörper mit einer Fläche von 5.440 km² als Beobachtungsgebiete auszuweisen (siehe 
Tabelle 3). Damit bleibt die Anzahl voraussichtlicher Maßnahmengebiete für den Parameter Nitrat im 
                                                        
 
1 Die repräsentierte Fläche je Messstelle wird auf der Basis von Thiessen-Polygonen ermittelt. Hierfür wurden Polygone berechnet, indem um 
jede Messstelle Grenzlinien mit maximal möglichem Abstand gezogen wurden. Die Messstellen dienen dabei als Mittelpunkte zu erzeugender 
flächenmaximaler Polygone. 
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Vergleich zum Beurteilungszeitraum 2012–2014 (Jahresbericht 2015) unverändert. Im Hinblick auf die 
Beobachtungsgebiete entfällt der Grundwasserkörper Südl. Wiener Becken-Ostrand [LRR], da im Zeitraum 
2013–2015 nur noch eine von sechs Messstellen eine Gefährdung durch Nitrat aufweist und damit weniger 
als 30 % der Messstellen als gefährdet einzustufen sind. Alle anderen Beobachtungsgebiete bleiben in ihrem 
Status unverändert. 

Die Ausweisung von Beobachtungs- und voraussichtlichen Maßnahmengebieten für Pestizide im 
Beurteilungszeitraum 2013–2015 wird, Bentazon ausgenommen, durch Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe 
bzw. Abbauprodukte ohne aufrechte Zulassung bedingt. Im Einzelnen stellt sich die Situation wie folgt dar: 
Der Grundwasserkörper Traun-Enns-Platte [DUJ] ist als voraussichtliches Maßnahmengebiet für Bentazon 
auszuweisen – auch wenn weniger als 30 % der Messstellen gefährdet sind – da gemäß der aktuellen 
Auswertungen ein signifikanter und anhaltend steigender Trend vorliegt (siehe Kapitel 3.1.2). Für das 
Atrazin-Abbauprodukt Desethylatrazin bleibt der Grundwasserkörper Stremtal unverändert in seinem 
Status als Beobachtungsgebiet bestehen. Hinsichtlich Desethyl-Desisopropylatrazin sind – wie bereits im 
vorangegangenen Beurteilungszeitraum (2012–2014) – der Grundwasserkörper Südliches Wiener Becken-
Ostrand [DUJ] als voraussichtliches Maßnahmengebiet sowie drei weitere Grundwasserkörper als 
Beobachtungsgebiete auszuweisen. Generell kann Desethyl-Desisopropylatrazin als Abbauprodukt 
verschiedener Triazine entstehen, vorrangig ist jedoch Atrazin als Ausgangssubstanz in Betracht zu ziehen, 
bedingt durch den massiven Einsatz bis zum Verbot im Jahr 1995 sowie das chemische Abbauverhalten. Für 
Hexazinon – ein herbizider Wirkstoff, dessen Anwendung in Österreich seit 2008 ebenfalls nicht mehr 
zulässig ist – wird ein Grundwasserkörper als Beobachtungsgebiet eingestuft.  

Die Ergebnisse zu Beobachtungs- und voraussichtlichen Maßnahmengebieten sind zudem in den Karten 2, 4 
und 5 abgebildet. 

TABELLE 3: ERGEBNISSE DER AUSWEISUNG VON BEOBACHTUNGS- UND 
VORAUSSICHTLICHEN MASSNAHMENGEBIETEN FÜR NITRAT 2013–2015 NACH DEN 
AUSWERTEKRITERIEN DER QZV CHEMIE GW (§ 10) 
B Beobachtungsgebiet 
vM voraussichtliches Maßnahmengebiet 
(x/y) an x von y untersuchten Messstellen wird das Qualitätsziel überschritten 
T Wenn ein signifikanter und anhaltend steigender Trend festgestellt wird, ist ein Grundwasserkörper ebenfalls als voraussichtliches 

Maßnahmengebiet gemäß QZV Chemie GW zu bezeichnen.  

Grundwasserkörper Fläche 
(km²) 

Jahresbericht 2015 
(2012–2014) 

Jahresbericht 2016 
(2013–2015) 

Marchfeld [DUJ]  942 vM (43/72) vM (42/72) 
Parndorfer Platte [LRR]  254 vM (5/7) vM (5/7) 
Weinviertel [DUJ]  1.347 B (5/16) B (7/17) 
Traun-Enns-Platte [DUJ]  810 B (15/50) B (15/50) 
Wulkatal [LRR]  381 B (3/9) B (3/9) 
Weinviertel [MAR]  2.008 B (11/31) B (11/31) 
Ikvatal [LRR]  165 vM (5/9) vM (5/9) 
Seewinkel [LRR]  412 B (9/24) B (10/24) 
Stremtal [LRR]  51 B (2/5) B (2/5) 
Hügelland Rabnitz [LRR]  431 B (1/3) B (1/3) 
Südl. Wiener Becken-Ostrand [DUJ] 209 vM (9/12; T) vM (8/12) 
Südl. Wiener Becken-Ostrand [LRR]  276 B (2/6) (1/6) 
Summe (km²)  7.287 7.010 
Anzahl (B/vM)  (8/4) (7/4) 
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TABELLE 4: ERGEBNISSE DER AUSWEISUNG VON BEOBACHTUNGS- UND 
VORAUSSICHTLICHEN MASSNAHMENGEBIETEN FÜR BENTAZON 2013–2015 NACH DEN 
AUSWERTEKRITERIEN DER QZV CHEMIE GW (§ 10) 
vM voraussichtliches Maßnahmengebiet 
(x/y) an x von y untersuchten Messstellen wird das Qualitätsziel überschritten 
T Wenn ein signifikanter und anhaltend steigender Trend festgestellt wird, ist ein Grundwasserkörper ebenfalls als voraussichtliches 

Maßnahmengebiet gemäß QZV Chemie GW zu bezeichnen.  

Grundwasserkörper Fläche (km²) Jahresbericht 2015 
(2012–2014) 

Jahresbericht 2016 
(2013–2015) 

Traun-Enns-Platte [DUJ]  810  vM (12/50; T) 
Summe (km²)   810 
Anzahl (B/vM)   (0/1) 

TABELLE 5: ERGEBNISSE DER AUSWEISUNG VON BEOBACHTUNGS- UND 
VORAUSSICHTLICHEN MASSNAHMENGEBIETEN FÜR DESETHYLATRAZIN 2013–2015 NACH 
DEN AUSWERTEKRITERIEN DER QZV CHEMIE GW (§ 10) 
B Beobachtungsgebiet 
(x/y) an x von y untersuchten Messstellen wird das Qualitätsziel überschritten 

Grundwasserkörper Fläche (km²) Jahresbericht 2015 
(2012–2014) 

Jahresbericht 2016 
(2013–2015) 

Stremtal [LRR] 51 B (2/5) B (2/5) 
Summe (km²)  51 51 
Anzahl (B/vM)  (1/0) (1/0) 

TABELLE 6: ERGEBNISSE DER AUSWEISUNG VON BEOBACHTUNGS- UND 
VORAUSSICHTLICHEN MASSNAHMENGEBIETEN FÜR DESETHYL-DESISOPROPYLATRAZIN 
2013–2015 NACH DEN AUSWERTEKRITERIEN DER QZV CHEMIE GW (§ 10) 
B Beobachtungsgebiet 
vM voraussichtliches Maßnahmengebiet 
(x/y) an x von y untersuchten Messstellen wird das Qualitätsziel überschritten 

Grundwasserkörper Fläche (km²) Jahresbericht 2015 
(2012–2014) 

Jahresbericht 2016 
(2013–2015) 

Marchfeld [DUJ]  942 B (25/72) B (25/72) 
Unteres Ennstal (NÖ, OÖ) [DUJ] 117 B (9/19) B (8/19) 
Traun-Enns-Platte [DUJ]  810 B (15/50) B (16/50) 
Südl. Wiener Becken-Ostrand [DUJ]  209 vM (7/12) vM (7/12) 
Summe (km²)  2.078 2.078 
Anzahl (B/vM)  (3/1) (3/1) 

TABELLE 7: ERGEBNISSE DER AUSWEISUNG VON BEOBACHTUNGS- UND 
VORAUSSICHTLICHEN MASSNAHMENGEBIETEN FÜR HEXAZINON 2013–2015 NACH DEN 
AUSWERTEKRITERIEN DER QZV CHEMIE GW (§ 10) 
B Beobachtungsgebiet 
(x/y) an x von y untersuchten Messstellen wird das Qualitätsziel überschritten 

Grundwasserkörper Fläche (km²) Jahresbericht 2015 
(2012–2014) 

Jahresbericht 2016 
(2013–2015) 

Hügelland Rabnitz [LRR]  431 B (1/3) B (1/3) 
Summe (km²)  51 51 
Anzahl (B/vM)  (1/0) (1/0) 

Wie im Zuge der Risikoanalyse im Rahmen des NGP-Entwurfes 2015 (BMLFUW 2015d) dargestellt wurde, 
sind die Auswertungen für Orthophosphat und Ammonium differenziert zu Nitrat und den Pestiziden zu 
sehen. Selbiges gilt auch für Nitrit. 
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Orthophosphat ist in der Trinkwasserverordnung (TWV; BGBl. II 304/2001 i.d.g.F.) nicht geregelt, jedoch 
wurde zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität im Österreichischen Lebensmittelbuch (IV. Auflage) für 
Phosphate (PO4) ein Indikatorwert von 0,3 mg/l mit einer Beurteilungstoleranz von ± 0,1 mg/l festgelegt. 
Für Gesamtphosphat nach Zudosierung (PO4) beträgt der Indikatorwert lt. Lebensmittelbuch 6,7 ± 1,0 mg/l. 
Orthophosphat wurde jedoch in die QZV Chemie GW aufgenommen, da dieser Stoff mit dem Grundwasser 
in Verbindung stehende Oberflächengewässer beeinflussen kann. 

Ammonium ist ebenso wie Nitrat ein Bestandteil des Stickstoffkreislaufs und wird in der Landwirtschaft 
v. a. in Form von Dünger auf den Boden aufgebracht. Der Ammoniumanteil kann im Allgemeinen relativ 
rasch und ohne nennenswerte Verluste von der Pflanze aufgenommen werden. Dass der Stickstoff in dem 
betroffenen Grundwasserkörper als Ammonium und nicht als Nitrat im Grundwasser vorliegt, ist jedoch auf 
die anmoorigen Bedingungen und die damit verbundenen reduzierenden Verhältnisse im Grundwasser 
zurückzuführen. Nitrit kann einerseits unter aeroben Bedingungen als Zwischenprodukt bei der bakteriellen 
Oxidation von Ammonium zu Nitrat (= Nitrifikation) entstehen, andererseits im anaeroben Milieu durch die 
bakterielle Reduktion von Nitrat. 

Hinsichtlich des Parameters Orthophosphat ist der Grundwasserkörper Böhmische Masse [MAR] 
unverändert als Beobachtungsgebiet einzustufen.  

Bezogen auf den Parameter Ammonium ist das Mittlere Ennstal (Trautenfels bis Gesäuse) [DUJ] weiterhin 
als Beobachtungsgebiet einzustufen. Der im vorangegangenen Beurteilungszeitraum (2012–2014) als 
Beobachtungsgebiet ausgewiesene Grundwasserkörper Hügelland zwischen Mur und Raab [MUR] entfällt 
auf Basis der aktuellen Auswertungen. 

Für Nitrit bleiben das Weststeirische Hügelland [DRA] als voraussichtliches Maßnahmengebiet sowie das 
Wulkatal als Beobachtungsgebiet unverändert bestehen. 

Ein Grundwasserkörper wird gemäß QZV Chemie GW (§ 5(5)) nicht als Beobachtungs- oder 
voraussichtliches Maßnahmengebiet eingestuft, wenn die Belastungen an den betroffenen Messstellen 
geogen bedingt sind. Dies betrifft Arsen in den beiden steirischen Grundwasserkörpern Mittleres Ennstal 
(Trautenfels bis Gesäuse) [DUJ] sowie Oberes Ennstal (Landesgrenze bis Trautenfels) [DUJ], Nickel im 
Grundwasserkörper Hügelland Rabnitz [LRR] und die Grundwasserkörper Seewinkel [LRR] und Wulkatal 
[LRR] hinsichtlich Sulfat. 

TABELLE 8: ERGEBNISSE DER AUSWEISUNG VON BEOBACHTUNGS- UND 
VORAUSSICHTLICHEN MASSNAHMENGEBIETEN FÜR AMMONIUM 2013–2015 NACH DEN 
AUSWERTEKRITERIEN DER QZV CHEMIE GW (§ 10) 
B Beobachtungsgebiet 
(x/y) an x von y untersuchten Messstellen wird das Qualitätsziel überschritten 

Grundwasserkörper Fläche (km²) Jahresbericht 2015 
(2012–2014) 

Jahresbericht 2016 
(2013–2015) 

Mittleres Ennstal (Trautenfels bis 
Gesäuse) [DUJ]  80 B (4/9) B (4/9) 

Hügelland zwischen Mur und Raab 
[MUR]  862 B (5/15)  

Summe (km²)  942 862 
Summe (B/vM)  (2/0) (1/0) 
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TABELLE 9: ERGEBNISSE DER AUSWEISUNG VON BEOBACHTUNGS- UND 
VORAUSSICHTLICHEN MASSNAHMENGEBIETEN FÜR ORTHOPHOSPHAT 2013–2015 NACH 
DEN AUSWERTEKRITERIEN DER QZV CHEMIE GW (§ 10) 
B Beobachtungsgebiet 
(x/y) an x von y untersuchten Messstellen wird das Qualitätsziel überschritten 

Grundwasserkörper Fläche (km²) Jahresbericht 2015 
(2012–2014) 

Jahresbericht 2016 
(2013–2015) 

Böhmische Masse [MAR] 1.367 B (3/10) B (3/10) 
Summe (km²)  1.367 1.367 
Summe (B/vM)  (1/0) (1/0) 

TABELLE 10: ERGEBNISSE DER AUSWEISUNG VON BEOBACHTUNGS- UND 
VORAUSSICHTLICHEN MASSNAHMENGEBIETEN FÜR NITRIT 2013–2015 NACH DEN 
AUSWERTEKRITERIEN DER QZV CHEMIE GW (§ 10) 
B Beobachtungsgebiet 
vM voraussichtliches Maßnahmengebiet 
(x/y) an x von y untersuchten Messstellen wird das Qualitätsziel überschritten 

Grundwasserkörper Fläche (km²) Jahresbericht 2015 
(2012–2014) 

Jahresbericht 2016 
(2013–2015) 

Weststeirisches Hügelland [DRA] 18 vM (1/1) vM (1/1) 
Wulkatal [LRR]  381 B (3/9) B (3/9) 
Summe (km²)  399 399 
Summe (B/vM)  (1/1) (1/1) 

3.1.2 GRUNDWASSERKÖRPER – TRENDS 

ALLGEMEINES 

Die Trendermittlung wird in Umsetzung der Erfordernisse der WRRL und der GWRL für jene 
Grundwasserkörper bzw. Gruppen von Grundwasserkörpern durchgeführt, die Gefahr laufen, den guten 
chemischen Zustand in Bezug auf die in der QZV Chemie GW (Anlage 1) festgelegten Schadstoffe bzw. 
Gruppen von Schadstoffen zu verfehlen bzw. als bereits gefährdet eingestuft wurden. Den 
Bewertungsmaßstab bilden die in der QZV Chemie GW (Anlage 1) definierten Ausgangspunkte für die 
Trendumkehr (i.d.R. 75 % des entsprechenden Schwellenwertes). Die festgelegte Konzentration des 
stoffspezifischen Ausgangspunktes für die Trendumkehr soll sicherstellen, dass Trends in Bezug auf die 
Einhaltung der festgesetzten Umweltziele rechtzeitig erkannt und umgekehrt werden können.  

Daher wird zunächst geprüft, ob ein signifikanter und anhaltend steigender Trend vorliegt. Ist dies der Fall, 
sind im betroffenen Grundwasserkörper Maßnahmen zur Umkehr dieses Trends einzuleiten. In den 
Folgejahren wird die Zeitreihe dahingehend analysiert, ob der signifikant steigende Trend gebrochen werden 
konnte und schließlich eine Trendumkehr eintritt, die im Erfolgsfall in einen signifikant und anhaltend 
fallenden Trend übergeht. 

Die Trendauswertung wird gemäß den Vorgaben der QZV Chemie GW (§ 11) durchgeführt. 
Dementsprechend werden die Daten jener Grundwasserkörper und Gruppen von Grundwasserkörpern 
herangezogen, bei denen an mindestens 30 % der Messstellen für einen Schadstoff der zugeordnete 
Ausgangspunkt für eine Trendumkehr gemäß Spalte 2 der Anlage 1 zur QZV Chemie GW überschritten 
wird. Diese Vorauswahl der Grundwasserkörper für die Trendauswertung gemäß § 11, Abs. 1, Ziffer 1 
umfasst einen Beurteilungszeitraum von drei Jahren, im Unterschied zur Trendauswertung selbst, für die ein 
Zeitraum von sechs bzw. acht Jahren berücksichtigt wird. Des Weiteren müssen von zumindest zwei Dritteln 
aller beobachteten Messstellen eines Grundwasserkörpers (jedoch mindestens von drei) Daten vorhanden 
sein. Werden diese Ansprüche an die Messdaten nicht erfüllt, kann keine Trendauswertung vorgenommen 
werden. Die Länge der Zeitreihe für die Berechnungen richtet sich nach dem Beobachtungsintervall. Bei 
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viertel- und halbjährlicher Beobachtung reicht eine Zeitreihe von sechs Jahren für die Auswertung aus. Liegt 
pro Jahr jedoch nur eine Messung vor, müssen acht Jahre zur Berechnung eines Trends berücksichtigt 
werden. Auch die Ermittlung der Trendumkehr richtet sich nach der Überwachungsfrequenz. Bei Vorliegen 
von einer Messung pro Jahr ist eine Zeitreihe von 14 Kalenderjahren zu berücksichtigen. Bei einer höheren 
Überwachungsfrequenz ist eine Zeitreihe von zehn Kalenderjahren ausreichend. 

Das statistisch-methodische Konzept der Datenauswertung beruht auf dem Trendtest „LOESS smoother“, 
einem linearen Regressionsmodell, und dem ANOVA-Test (ANalysis Of VAriance). Diese Methode wurde 
im Rahmen eines EU-Projektes (EC 2001) entwickelt. 

ERGEBNISSE DER TRENDBERECHNUNG 

Die Ergebnisse der Trendberechnung werden im Folgenden entsprechend der zeitlichen Abfolge der 
eingangs beschrieben Elemente zur Ermittlung eines Trends bzw. einer Trendumkehr beschrieben und sind 
in Tabelle 11 zusammengefasst. Insgesamt 15 Grundwasserkörper/Parameter-Kombinationen erfüllten alle 
Kriterien der QZV Chemie GW (§ 11) zur Ermittlung des Trendverhaltens. Kombinationen mit Trends 
aufgrund geogen bedingter Hintergrundkonzentrationen werden nicht weiter berücksichtigt. 

Die Auswertung der Trends für die Grundwasserkörper und Gruppen von Grundwasserkörpern ergab hin-
sichtlich des Parameters Bentazon für den Beurteilungszeitraum 2010–2015 einen signifikanten und 
anhaltend steigenden Trend für den Grundwasserkörper Traun-Enns-Platte [DUJ] (siehe Karte 2), 
nachdem der Ausgangspunkt für die Trendumkehr (0,075 µg Bentazon/l) im Mittel auch bereits vor 2010 
überschritten wurde und nun ein Zeitraum von sechs Jahren mit einer insgesamt steigenden mittleren 
Bentazon-Konzentration zu verzeichnen ist, d. h. ein statistisch signifikanter Anstieg gemäß den Kriterien 
der QZV Chemie GW (§ 11) vorliegt (siehe Abbildung 11). Maßnahmen zur Reduktion des Bentazon-
Eintrags in das Grundwasser werden seit Jahren umgesetzt, zudem ist die Anwendung des Wirkstoffes 
mittlerweile sehr stark eingeschränkt. Zu welchem Zeitpunkt die Wirksamkeit der Maßnahmen sichtbar wird, 
d. h. der steigende Trend gebrochen wird und schließlich in eine Trendumkehr übergeht, ist derzeit jedoch 
nicht abschätzbar.  

 

Abbildung 11: Entwicklung der mittleren Bentazon-Konzentration im Grundwasserkörper Traun-Enns-Platte [DUJ] 
(2010–2015) 
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Im Vergleich zur vorhergehenden Trendauswertung 2009–2014 (Jahresbericht 2015) weist bei den aktuellen 
Auswertungen der Grundwasserkörper Südliches Wiener Becken-Ostrand [DUJ] hinsichtlich Nitrat für den 
Zeitraum 2010–2015 keinen signifikant und anhaltend steigenden Trend mehr auf.  

Eine Trendumkehr liegt vor, wenn in einem früheren Abschnitt der Zeitreihe (mindestens 10 Jahre, s. o.) 
ein Aufwärtstrend auftrat, der im nachfolgenden Zeitabschnitt nicht mehr vorliegt. Wie bereits bei der 
vorhergehenden Auswertung 2005–2014 zeigen auch die aktuellen Auswertungen für den Zeitraum 2006–
2015 die Fortsetzung der Trendumkehr für den Grundwasserkörper Wulkatal [LRR] in Bezug auf Nitrat. Der 
statistisch signifikante Anstieg der mittleren Nitratkonzentration im Grundwasserkörper wurde im Jahr 2010 
unterbrochen, wobei die gegenwärtig rückläufige Konzentration jedoch im Gegensatz zur vorhergehenden 
Auswertung 2009–2014 (Jahresbericht 2015) keinen statistisch signifikanten Abwärtstrend mehr darstellt.  

Einer erfolgreichen Trendumkehr folgt ein statistisch signifikanter und anhaltend fallender Trend. Drei 
intensiv landwirtschaftlich genutzte Grundwasserkörper Niederösterreichs weisen in Bezug auf Nitrat einen 
solchen signifikanten und anhaltend fallenden Trend auf: Marchfeld [DUJ], Weinviertel [DUJ] sowie 
Weinviertel [MAR] (siehe Abbildung 12). 

 

Abbildung 12: Entwicklung der mittleren Nitratkonzentration in Grundwasserkörpern mit signifikant und anhaltend 
fallendem Trend für Nitrat (2010–2015) 

Für die Grundwasserkörper Marchfeld [DUJ] sowie Weinviertel [MAR] wurde im Rahmen der 
vorhergehenden Auswertungen (bis einschließlich 2014, siehe Jahresbericht 2015) die Trendumkehr 
ermittelt.  

 

Abbildung 13:Stockenten am Bodensee 
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Abbildung 14: Nachweis der Trendumkehr für Nitrat im Grundwasserkörper Marchfeld [DUJ] (2006–2015) 

Abbildung 19 (siehe Kapitel 3.2.5) verdeutlicht jedoch, dass der Konzentrationsanstieg bei Nitrat im 
Grundwasserkörper Marchfeld in den Jahren 2009–2012 sowie der anschließende Konzentrationsrückgang 
zwar statistisch signifikante Entwicklungen darstellen, aber letztlich nur eine Rückkehr auf das vor dem Jahr 
2009 bestehende durchschnittliche Konzentrationsniveau des Grundwasserkörpers bedeuten.  

Untersuchungen an ausgewählten Messstellen des Grundwasserkörpers Marchfeld hinsichtlich der Mittleren 
Verweilzeiten des Grundwasser zeigten eine Bandbreite von < 5 Jahren bis hin zu > 50 Jahren. Aufgrund der 
Dominanz längerer Grundwassererneuerungszeiten (bis zu 50 Jahre und mehr) reagiert der 
Grundwasserkörper nur sehr langsam und langfristig auf einen reduzierten Nitrateintrag. Daher ist die 
Wirksamkeit der gesetzten Maßnahmen zur Reduktion des Nitrateintrags in das Grundwasser bislang noch 
nicht ausreichend ersichtlich.  

Hinsichtlich Ammonium ist ein signifikanter und anhaltend fallender Trend für den Grundwasserkörper 
Mittleres Ennstal (Trautenfels bis Gesäuse) [DUJ] zu verzeichnen. Fallende Trends liegen zudem für Nitrit 
im Grundwasserkörper Weinviertel [MAR] sowie Desethylatrazin im Grundwasserkörper Stremtal [LRR] 
vor. Für das Stremtal wurde im Rahmen der vorhergehenden Auswertung (siehe Jahresbericht 2015) die 
Trendumkehr hinsichtlich Desethylatrazin ermittelt. 

Für sieben Grundwasserkörper/Parameter-Kombinationen konnte kein statistisch signifikanter Trend 
ermittelt werden.  

TABELLE 11: ERGEBNISSE DER TRENDBERECHNUNG GEMÄSS QZV CHEMIE GW (§ 11) 

Grundwasserkörper Nitrat Ammo-
nium Nitrit Ortho-

phosphat Bentazon Desethyl-
atrazin 

Marchfeld [DUJ] sign. 
abwärts      

Parndorfer Platte [LRR] kein sign. 
Trend      

Weinviertel [DUJ] sign. 
abwärts      

Mittleres Ennstal (Trauten-
fels bis Gesäuse) [DUJ]  sign. 

abwärts     
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Grundwasserkörper Nitrat Ammo-
nium Nitrit Ortho-

phosphat Bentazon Desethyl-
atrazin 

Traun-Enns-Platte [DUJ] kein sign. 
Trend    sign. 

aufwärts  

Wulkatal [LRR] Trend-
umkehr  kein sign. 

Trend    

Böhmische Masse [MAR]    kein sign. 
Trend   

Weinviertel [MAR] sign. 
abwärts  sign. 

abwärts    

Ikvatal [LRR] kein sign. 
Trend      

Seewinkel [LRR] kein sign. 
Trend      

Stremtal [LRR]      sign. 
abwärts 

Südl. Wiener Becken-
Ostrand [DUJ] 

kein sign. 
Trend      

Anmerkung: Nicht auswertbare Grundwasserkörper/Parameter-Kombinationen sind in der Tabelle nicht dargestellt. 

3.1.3 ANZAHL DER GEFÄHRDETEN MESSSTELLEN 2013–2015 

Eine Messstelle gilt hinsichtlich eines Schadstoffes als gefährdet, wenn das arithmetische Mittel der 
Jahresmittelwerte für den Beurteilungszeitraum von drei Jahren (aktuell 2013–2015) den zugehörigen 
Schwellenwert überschreitet. 

In Tabelle 12 sind alle Parameter mit der jeweiligen Anzahl an Messstellen angeführt, für die im 
Beurteilungszeitraum 2013–2015 eine Gefährdung ermittelt wurde (siehe auch Karten 3, 4 und 5). 
Voraussetzung für die Auswertung ist dabei das Vorliegen von mindestens drei Werten je Messstelle im 
dreijährigen Beurteilungszeitraum. Die Anzahl der Messstellen ≥ 3 Werte im Beurteilungszeitraum 2013–
2015 variiert parameterabhängig, da der Großteil der Parameter flächendeckend an allen Messstellen 
untersucht wird, andere Parameter jedoch lediglich risikobasiert in potenziell betroffenen Gebieten 
untersucht werden. Daher kommt es bei den letztgenannten Parametern teilweise zu hohen Prozentsätzen, 
welche nicht für das gesamte Bundesgebiet repräsentativ sind (betrifft v. a. Chlorothalonil-Sulfonsäure und 
Nitroguanidin).  

Im Jahr 2013 wurden im Rahmen der zyklisch wiederkehrenden überblicksweisen Überwachung 
(Erstbeobachtung alle sechs Jahre) 129 Pestizide bzw. Abbauprodukte flächendeckend an allen rund 2.000 
Messstellen mindestens dreimal beobachtet. Dementsprechend umfasst die aktuelle Übersicht gefährdeter 
Messstellen für den Zeitraum 2013–2015 wesentlich mehr Pestizidparameter als in vorangegangenen 
Beurteilungszeiträumen ohne Erstbeobachtungsjahr. 

Für Nitrat sind für den Zeitraum 2013–2015 mit 10,7 % (210 von 1.963 auswertbaren Messstellen) die 
meisten gefährdeten Messstellen zu verzeichnen. In Beobachtungs- bzw. voraussichtlichen 
Maßnahmengebieten liegen 51,9 % dieser Messstellen. Die verbleibenden 48,1 % sind als gefährdete 
Einzelmessstellen im Sinne von § 5 der QZV Chemie GW zu bezeichnen. Hinsichtlich der Pestizide ist 
Desethyl-Desisopropylatrazin jener Parameter, für den mit 6,6 % (124 von 1.879 auswertbaren Messstellen) 
die mit Abstand meisten gefährdeten Messstellen zu verzeichnen sind. 
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TABELLE 12: ANZAHL GEFÄHRDETER MESSSTELLEN FÜR DIE UNTERSUCHTEN PARAMETER 
(INKL. MESSSTELLEN MIT ERHÖHTEN GEOGENEN HINTERGRUNDGEHALTEN) IM 
BEURTEILUNGSZEITRAUM 2013–2015 

 Schwellenwert Anzahl Messstellen Anteil 

 Einheit Wert ≥ 3 Werte gefährdet % 
Nitrat mg/l 45 1.963 210 10,7 
Desethyl-Desisopropylatrazin µg/l 0,1 1.879 124 6,6 
Nitrit mg/l 0,09 1.963 70 3,6 
Orthophosphat mg/l 0,3 1.963 63 3,2 
Sulfat mg/l 225 1.963 52 2,7 
Pestizide insgesamt µg/l 0,5 1.958 46 2,3 
Arsen µg/l 9 1.960 43 2,2 
Ammonium mg/l 0,45 1.963 37 1,9 
Desethylatrazin µg/l 0,1 1.957 37 1,9 
Bentazon µg/l 0,1 1.872 28 1,5 
Atrazin µg/l 0,1 1.957 23 1,2 
Terbuthylazin µg/l 0,1 1.957 13 0,7 
Chlorid mg/l 180 1.963 12 0,6 
Metolachlor (inkl. s-Metolachlor) µg/l 0,1 1.957 9 0,5 
Nickel µg/l 18 1.960 7 0,4 
Bor mg/l 0,9 1.963 5 0,3 
Tetrachlorethen und Trichlorethen µg/l 9 1.958 5 0,3 
3,5,6-Trichlor-2-Pyridinol (TCP) µg/l 0,1 1.876 4 0,2 
Elektr. Leitfähigkeit (bei 20°C) µS/cm 2.250 1.962 3 0,2 
Desisopropylatrazin µg/l 0,1 1.957 3 0,2 
Dicamba µg/l 0,1 1.871 3 0,2 
Bromacil µg/l 0,1 1.898 3 0,2 
Dimethachlor-Sulfonsäure µg/l 0,1 1.876 3 0,2 
Desethylterbuthylazin µg/l 0,1 1.957 2 0,1 
Diuron µg/l 0,1 1.871 2 0,1 
Metazachlor µg/l 0,1 1.871 2 0,1 
Hexazinon µg/l 0,1 1.871 2 0,1 
Dimethenamid µg/l 0,1 1.870 2 0,1 
2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-
Triazin µg/l 0,1 1.879 2 0,1 

Cadmium µg/l 4,5 1.960 1 0,05 
Pirimicarb µg/l 0,1 1.871 1 0,05 
MCPA µg/l 0,1 1.871 1 0,05 
Heptachlor µg/l 0,03 1.870 1 0,05 
Dichlobenil µg/l 0,1 1.871 1 0,05 
Glyphosat µg/l 0,1 1.852 1 0,05 
Nicosulfuron µg/l 0,1 1.871 1 0,05 
Metamitron µg/l 0,1 1.870 1 0,05 
Fluroxypyr µg/l 0,1 1.870 1 0,05 
Metamitron-Desamino µg/l 0,1 1.879 1 0,05 
Pethoxamid µg/l 0,1 1.879 1 0,05 
Thiacloprid amid µg/l 0,1 1.879 1 0,05 
Diazinon µg/l 0,1 1.879 1 0,05 
Chlorothalonil-Sulfonsäure µg/l 0,1 36 17 47,2 
Nitroguanidin µg/l 0,1 36 1 2,8 
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In den Grundwasser-Tabellen 1 bis 3 (siehe Anhang) sind alle gefährdeten Messstellen mit den jeweiligen 
Parametern zusammengefasst. Belastungen des Grundwassers, d. h. Überschreitungen von Schwellenwerten 
gemäß QZV Chemie GW, sind – österreichweit betrachtet – überwiegend Einzelfälle. In diesem 
Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass auch höhere geogen bedingte Hintergrundgehalte zu 
Schwellenwertüberschreitungen führen können. Dies betrifft insbesondere Metalle (z. B. Arsen, Nickel), 
aber beispielsweise auch Sulfat. Parameter, die auf regionaler Ebene eine vermehrte Gefährdung von 
Messstellen bewirken, werden zudem über die Ausweisung von Beobachtungs- und voraussichtlichen 
Maßnahmengebieten gezielt erfasst; ggf. werden Maßnahmenprogramme eingeleitet (siehe Kapitel 3.1.1 und 
Kapitel 3.7). 

Insgesamt liegen an 489 Messstellen für zumindest einen Parameter Schwellenwertüberschreitungen vor. 
Von diesen Messstellen weisen drei Messstellen für sieben verschiedene Parameter 
Schwellenwertüberschreitungen auf sowie je eine Messstelle für acht bzw. neun Parameter. Auch wenn 
gefährdete Messstellen nicht in einem Beobachtungs- oder voraussichtlichen Maßnahmengebiet liegen, ist 
dennoch gemäß § 5 Abs. 3 QZV Chemie GW einzuschreiten. 

TABELLE 13: ANZAHL VON MESSSTELLEN, AN DENEN DER MITTELWERT DEN 
AKTIONSWERT FÜR „NICHT RELEVANTE METABOLITEN“ ÜBERSCHREITET (2013–2015) 

Parameter Aktionswert* 
(µg/l) 

Anzahl ausgewerteter 
Messstellen 

Anzahl MST, deren 
MW den Aktionswert 

überschreitet 
Metolachlor-Sulfonsäure 3,0 1.965 15 
Desphenyl-Chloridazon 3,0 1.966 7 
Metazachlor-Säure 3,0 1.965 3 
Metazachlor-Sulfonsäure 3,0 1.965 2 
Flufenacet-Sulfonsäure 1,0 1.965 1 
N,N-Dimethylsulfamid 1,0 1.966 1 
* Aktionswerte für „nicht relevante Metaboliten“ von Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen in Wasser für den menschlichen Gebrauch gemäß 

Bundesministerium für Gesundheit und Frauen (BMGF), Erlass BMG-75210/0010-II/B/13/2010 in konsolidierter Fassung BMG-
75210/0001-II/B/13/2016 vom 13.05.2016. 

Für „nicht relevante Metaboliten“ von Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen in Trinkwasser wurden per Erlass 
des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen (BMGF) Aktionswerte festgelegt, bei deren 
Überschreitung die Ursache zu prüfen und festzustellen ist, ob bzw. welche Maßnahmen zur 
Wiederherstellung einer einwandfreien Wasserqualität für Trinkwasserzwecke erforderlich sind. Die 
Überschreitungen der Aktionswerte „nicht relevanter Metaboliten“ im Beurteilungszeitraum 2013–2015 sind 
in Tabelle 13 ersichtlich. 

3.1.4 REPRÄSENTIERTE FLÄCHEN JE MESSSTELLE (THIESSEN-POLYGONE) 

Um flächengewichtete Aussagen bei belasteten Messstellen treffen zu können, wurde mittels Thiessen-
Polygonen die repräsentierte Fläche jeder einzelnen Messstelle in oberflächennahen Grundwasserkörpern 
ermittelt. Die Auswertung wurde für die im Zeitraum 2013–2015 beobachteten Messstellen vorgenommen. 

Bei dieser Methode wurden in ArcGIS Polygone berechnet, indem um jede Messstelle Grenzlinien mit 
maximal möglichem Abstand gezogen wurden. Die Messstellen dienen dabei als Mittelpunkte zu 
erzeugender flächenmaximaler Polygone. Diese Auswertung wurde für jeden Grundwasserkörper separat 
durchgeführt. Polygone bzw. Grundwasserkörper ohne Messstellen wurden nicht berücksichtigt. Die 
durchschnittliche Größe der repräsentierten Flächen je Messstelle ist in Tabelle 14 dargestellt. 
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TABELLE 14: KENNZAHLEN DER REPRÄSENTIERTEN FLÄCHEN JE MESSSTELLE (NACH 
THIESSEN, 2013–2015) 

Grundwasserkörper Anzahl MST Gesamtfläche GWK 
(km²) 

Mittlere Fläche je 
MST (km²) 

Einzel-GWK 1.172 8.726 7,4 
Gruppen von GWK 810 74.877 92,4 
Gesamt 1.982 83.603* 42,2 
* Eine Abweichung zur Staatsfläche ergibt sich, da die österreichischen Anteile an Neusiedler See und Bodensee nicht einbezogen werden 

und die Außengrenzen der Grundwasserkörper nicht mit der aktuellen parzellenscharf abgegrenzten Staatsgrenze harmonisiert sind. 

Die repräsentierte Fläche je Messstelle in Gruppen von Grundwasserkörpern ist im Durchschnitt rund 
zwölfmal so groß wie bei Messstellen in Einzel-Grundwasserkörpern. Dies ist im Wesentlichen darauf 
zurückzuführen, dass z. B. flächenmäßig sehr große Gruppen von Grundwasserkörpern für den alpinen 
Bereich abgegrenzt wurden – dort liegen kaum Belastungsfaktoren vor und daher ist die Messstellendichte 
entsprechend gering. Dieser Unterschied muss auch bei der Betrachtung der nachfolgenden Auswertungen 
zu Nitrat und Pestiziden mitberücksichtigt werden (siehe Karten 6 und 7). Für ganz Österreich gemittelt, 
repräsentiert eine Grundwassermessstelle eine Fläche von 42,2 km². 

TABELLE 15: REPRÄSENTIERTE FLÄCHE (NACH THIESSEN) ALLER BEPROBTEN 
MESSSTELLEN, KLASSIFIZIERT NACH IHRER GEFÄHRDUNG FÜR NITRAT (2013–2015) 

Nitrat Absolut in Prozent 

 Anzahl MST Fläche (km²) % MST % Fläche 
Gefährdet 210 4.449 10,7 5,3 
Nicht gefährdet 1.753 78.842 89,3 94,7 
Gesamt 1.963 83.291* 100,0 100,0 
* Eine Abweichung zur Staatsfläche ergibt sich, da die österreichischen Anteile an Neusiedler See und Bodensee nicht einbezogen werden 

und die Außengrenzen der Grundwasserkörper nicht mit der aktuellen parzellenscharf abgegrenzten Staatsgrenze harmonisiert sind. 
Weiterhin lagen für 19 Messstellen weniger als drei Werte für Nitrat im Beurteilungszeitraum vor (entspricht einer Fläche von 312 km2). 

Zur Darstellung der belasteten Flächen wurden die einzelnen Polygone entsprechend der 
Messstellengefährdung für Nitrat bzw. für einen oder mehrere Pestizidparameter (Wirkstoff bzw. 
Abbauprodukt) klassifiziert. 10,7 % aller untersuchten Messstellen überschritten im Zeitraum 2013–2015 im 
Mittel den Schwellenwert für Nitrat (45 mg/l), das entspricht rund 5,3 % der Fläche (siehe Tabelle 15). 
Diese Zahlen widerspiegeln deutlich die höhere Messstellendichte in Regionen mit erhöhter Belastung des 
Grundwassers. 

Wie in Karte 6 dargestellt, liegen rund 67 % der repräsentierten Fläche von gefährdeten Messstellen für 
Nitrat entweder in einem Beobachtungsgebiet oder in einem voraussichtlichen Maßnahmengebiet, bei den 
nicht gefährdeten Messstellen sind es 5,1 % (siehe Tabelle 16). 

TABELLE 16: PROZENTUELLE ANTEILE DER GEFÄHRDUNGSKLASSEN ALLER THIESSEN-
POLYGONE AN BEOBACHTUNGS- UND VORAUSSICHTLICHEN MASSNAHMENGEBIETEN FÜR 
NITRAT (2013–2015) 
B Beobachtungsgebiet 
vM voraussichtliches Maßnahmengebiet 

Nitrat Anteil in B (in %) Anteil in vM (in %) Rest (in %) 
Gefährdet 44,4 23,0 32,6 
Nicht gefährdet 4,4 0,7 94,9 

Der Schwellenwert für Pflanzenschutzmittel und deren relevante Metaboliten im Grundwasser beträgt im 
Allgemeinen 0,1 µg/l. Dieser wurde im Beurteilungszeitraum 2013–2015 im Mittel an 207 Messstellen für 
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eine oder mehrere Substanz(en) überschritten (siehe Tabelle 17). Das entspricht einem Anteil von 5,6 % der 
gesamten repräsentierten Fläche (siehe Karte 7). 

TABELLE 17: REPRÄSENTIERTE FLÄCHE (NACH THIESSEN) ALLER BEPROBTEN 
MESSSTELLEN, KLASSIFIZIERT NACH IHRER GEFÄHRDUNG FÜR PESTIZIDPARAMETER 
(2013–2015) 

Pestizidparameter Absolut in Prozent 

 Anzahl MST Fläche (km²) % MST % Fläche 
Gefährdet 207 4.684 10,6 5,6 
Nicht gefährdet 1.751 78.458 89,4 94,4 
Gesamt 1.958 83.142* 100,0 100,0 
* Eine Abweichung zur Staatsfläche ergibt sich, da die österreichischen Anteile an Neusiedler See und Bodensee nicht einbezogen werden 

und die Außengrenzen der Grundwasserkörper nicht mit der aktuellen parzellenscharf abgegrenzten Staatsgrenze harmonisiert sind. 
Zudem lagen für 24 Messstellen weniger als drei Werte für Pestizide im Beurteilungszeitraum vor (entspricht einer Fläche von 461 km2). 

3.2 NITRAT IM GRUNDWASSER 

3.2.1 ALLGEMEINES 

Nitrat (NO3) wird von Pflanzen als Nährstoff verwertet und in der Landwirtschaft als Düngemittel eingesetzt. 
NO3 kann direkt von pflanzlichen Organismen als Stickstoffquelle aufgenommen und verwertet werden. 
Überschüsse an Nitrat, die von den Pflanzen nicht aufgenommen werden, akkumulieren im Boden. Bei 
Schneeschmelze oder Regen wird das Nitrat in tiefere Bodenschichten und damit ins Grundwasser 
ausgewaschen bzw. können auch Einträge in Oberflächengewässer erfolgen. Höhere Konzentrationen 
stammen vor allem aus der Landbewirtschaftung (Überdüngung) sowie aus der Versickerung von 
Abwässern. Selbst wenn kein Nitrat mehr in den Boden eingebracht wird, kann es lange dauern, bis der 
Nitratgehalt im Grundwasser abnimmt. 

Im Jahr 1991 wurde die EU Nitratrichtlinie (RL 91/676/EWG) erlassen, deren Ziel der Schutz der Gewässer 
vor Verunreinigung durch Nitrat aus der Landwirtschaft ist. Eine Reihe von verpflichtenden Maßnahmen, 
wie die Erstellung und Umsetzung eines Aktionsprogramms2 und die Aufstellung von Regeln der guten 
fachlichen Praxis in der Landwirtschaft, soll dabei helfen, den Nitrateintrag in die Gewässer zu verhindern 
bzw. zu reduzieren. In der QZV Chemie GW ist für Nitrat im Grundwasser ein Schwellenwert von 45 mg/l 
festgesetzt. Der aktuelle Grenzwert für Nitrat im Trinkwasser liegt bei 50 mg/l (Trinkwasserverordnung, 
TWV; BGBI. II 304/2001 i.d.g.F.). 

3.2.2 NITRATGEHALTE 2015 

In Tabelle 18 und in Abbildung 15 ist die prozentuale Verteilung der Jahresmittelwerte der 
Nitratkonzentrationen aller im Jahr 2015 beprobten Grundwassermessstellen nach verschiedenen 
Konzentrationsklassen ersichtlich – basierend auf der Anzahl der Messstellen. Rund die Hälfte aller 
Messstellen weist Mittelwerte kleiner als 10 mg/l auf, insgesamt bleiben 89,8 % der Messstellen unter dem 
Schwellenwert von 45 mg/l. An 10,2 % der Messstellen wird im Jahresmittel der Schwellenwert gemäß 
QZV Chemie GW überschritten. Der Parameterwert für Trinkwasser (50 mg/l gemäß TWV) wird an 7,9 % 
der Messstellen überschritten. Abbildung 16 verdeutlicht, dass die Messstellen mit Konzentrationen 
> 45 mg/l lediglich 4,8 % der Gesamtfläche aller Messstellen repräsentieren. 

                                                        
 
2 In Österreich wird die EU Nitratrichtlinie über das derzeit gültige Aktionsprogramm Nitrat 2012, das flächendeckend anzuwenden ist, 
umgesetzt. 
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Abbildung 15: Nitrat – Klassifizierung der Jahresmittelwerte 2015 (Basis: Anzahl der Messstellen) 

TABELLE 18: MITTLERER NITRATGEHALT JE GRUNDWASSERMESSSTELLE  
NACH KLASSEN (2015) 

Klassen Anzahl/Anteil der MST-Mittelwerte 
in der jeweiligen Klasse 

Fläche/Anteil der MST-Mittelwerte 
in der jeweiligen Klasse 

 Anzahl Anteil [%] Fläche [km²] Anteil [%] 
≤ 10 mg/l 1.028 52,5 61.421 73,5 
> 10 bis ≤ 30 mg/l 546 27,9 13.749 16,4 
> 30 bis ≤ 45 mg/l 183 9,4 4.431 5,3 
> 45 bis ≤ 50 mg/l 46 2,3 689 0,8 
> 50 mg/l 154 7,9 3.313 4,0 
Summe 1.957 100,0 83.603* 100,0 
* Eine Abweichung zur Staatsfläche ergibt sich, da die österreichischen Anteile an Neusiedler See und Bodensee nicht einbezogen werden, 

die Außengrenzen der Grundwasserkörper nicht mit der aktuellen parzellenscharf abgegrenzten Staatsgrenze harmonisiert sind sowie 
aufgrund von Messstellen, für die im Jahr 2015 keine Nitratwerte vorlagen. 

 

Abbildung 16: Nitrat – Klassifizierung der Jahresmittelwerte 2015 (Basis: repräsentierte Fläche je Messstelle) 
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3.2.3 FORTSCHREIBUNG DER ZEITREIHEN 

 

Abbildung 17: Nitrat – Entwicklung der jährlichen Schwellenwertüberschreitungen (Mittelwerte > 45 mg/l) von 
Poren-, Karst- und Kluftgrundwassermessstellen im Verhältnis zur Gesamtzahl der verfügbaren Messstellen in 
oberflächennahen Grundwasserkörpern und -gruppen 

Abbildung 17 zeigt die Ergebnisse der Berechnung des Anteils von Grundwassermessstellen mit mittleren 
Nitratkonzentrationen über dem jeweiligen Grundwasserschwellenwert für Nitrat im Zeitraum 1997–2015. 
Obwohl das Grundwasserüberwachungsmessnetz bereits seit 1991 besteht, beginnt die Zeitreihe in der 
Darstellung mit dem Jahr 1997, da der Messnetzausbau 1996 abgeschlossen wurde und erst damit ein 
wirklich vergleichbares Messstellenkollektiv zur Verfügung stand. Dieses ist jedoch auch weiterhin einer 
ständigen Adaptierung und Verbesserung unterworfen.  

Die Entwicklung der Nitratgehalte in den Grundwässern zeigt seit 1997 eine Abnahme der Belastung mit 
Schwankungen von wenigen Prozent- bzw. Zehntelprozentpunkten. Eine gewisse Prozentverschiebung ist 
auf eine hydrologische Variabilität (primär Niederschlagsschwankungen) zurückzuführen.  

Wie in Abbildung 17 ersichtlich ist, liegt der höchste Anteil von Messstellen, deren Mittelwert 45 mg/l 
überschreitet, bei 16,4 %. Im Jahr 2012 ist mit 9,9 % der bislang niedrigste Anteil seit 1997 zu verzeichnen. 
Im Jahr 2015 überschreiten im Mittel 10,2 % der Messstellen den Schwellenwert. Dieses Niveau entspricht 
in etwa in der Größenordnung, die seit 2012 beobachtet wird.  

Beim direkten Vergleich der einzelnen Jahre ist zu berücksichtigen, dass nicht jedes Jahr die gleiche Anzahl 
von Messstellen beobachtet wurde. Regelmäßige Analysen des Messnetzumbaus, insbesondere im Zuge der 
Umsetzung der EU Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG bzw. deren Implementierung in das 
Wasserrechtsgesetz 1959 (WRG; BGBl. Nr. 215/1959 i.d.g.F.) durch die Novellierung 2003 sowie 
anschließende Auswertungen zu Messnetzänderungen, aktuell für die Jahre 2012–2015, ergaben, dass 
Änderungen bei den Überschreitungen sowohl nach oben als auch nach unten im Wesentlichen durch 
Veränderungen der Konzentrationen bedingt sind und nicht durch Änderungen am Messnetz selbst.  
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3.2.4 ANTEIL DER SCHWELLENWERTÜBERSCHREITUNGEN 2015, UNTERTEILT 
NACH BUNDESLÄNDERN 

Abbildung 18 zeigt den Anteil der Messstellen mit Nitrat-Schwellenwertüberschreitungen im Jahr 2015 für 
die einzelnen Bundesländer. Dabei wurde die Anzahl an Messstellen mit Mittelwerten der 
Nitratkonzentrationen über dem Schwellenwert, bezogen auf die Gesamtanzahl der Messstellen im 
jeweiligen Bundesland (Poren-, Karst- und Kluftgrundwassermessstellen) ausgewertet und gemeinsam mit 
dem entsprechenden Anteil der repräsentierten Flächen (basierend auf Thiessen-Polygonen) dieser 
Messstellen dargestellt. 

 

Abbildung 18: Nitrat – Anteil der Messstellen mit Schwellenwertüberschreitungen bzw. deren repräsentierter Fläche 
im Jahr 2015. Anteil der Poren-, Karst- und Kluftgrundwassermessstellen, deren Jahresmittelwert den 
Schwellenwert (> 45 mg/l) überschreitet, im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Messstellen bzw. zur repräsentierten 
Fläche aller Messstellen im jeweiligen Bundesland 

Während es in landwirtschaftlich intensiv genutzten Regionen im Osten und Süden Österreichs am 
häufigsten zu Schwellenwertüberschreitungen bei Nitrat kommt, wurden im Westen des Bundesgebietes 
(Salzburg, Tirol und Vorarlberg) im Jahr 2015 keine mittleren Konzentrationen über 45 mg/l beobachtet. 
Der höchste Anteil der Messstellen, deren Mittelwert den Schwellenwert von 45 mg/l überschreitet, findet 
sich im Bundesland Wien und hier im Wesentlichen im anteiligen Grundwasserkörper des Marchfelds. Die 
Abbildung verdeutlicht zudem, dass in Regionen mit erhöhter Belastung des Grundwassers eine höhere 
Messstellendichte vorliegt, da in den betroffenen Bundesländern der Anteil der repräsentierten Fläche 
geringer ausfällt als der Anteil jener Messstellen mit mittleren Nitratkonzentrationen > 45 mg/l. 

Die mittleren Nitratkonzentrationen je Messstelle im Jahr 2015 sind auch in der Karte 8 (a–c) im Anhang 
dargestellt. 
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3.2.5 ENTWICKLUNG DER NITRATKONZENTRATION IN DEN 
GRUNDWASSERKÖRPERN MARCHFELD UND LEIBNITZER FELD IM ZEITRAUM 
1997–2015 

HINTERGRUND 

Anhand von zwei Grundwasserkörpern, die aufgrund der Nitratbelastung des Grundwassers den guten 
chemischen Zustand in jüngerer Vergangenheit vorübergehend verfehlten (Grundwasserkörper Leibnitzer 
Feld) bzw. nach wie vor verfehlen (Grundwasserkörper Marchfeld), soll die beobachtete regional 
unterschiedliche Wirksamkeit von Maßnahmen zur Minimierung des Eintrags von Stickstoffverbindungen in 
das Grundwasser insbesondere vor dem Hintergrund natürlicher Standortbedingungen näher betrachtet 
werden.  

Die Nitratbelastung des Grundwassers lässt sich im Wesentlichen auf die landwirtschaftliche Nutzung als 
diffuse Quelle zurückführen. Im Leibnitzer Feld beträgt der Anteil landwirtschaftlich genutzter Flächen 
knapp 60 %, im Marchfeld ca. 75 %. In beiden Grundwasserkörpern dominiert Ackerbau, wobei hinsichtlich 
der angebauten Kulturen deutliche Unterschiede bestehen. Während im Leibnitzer Feld vorwiegend Mais 
angebaut wird, ist im Marchfeld eine ausgewogenere Mischung verschiedener Kulturen anzutreffen. Zu den 
wichtigsten Feldkulturen gehören diverse Getreidearten, Zuckerrüben und Feldgemüse. Der Einsatz von 
Düngemitteln und im Bedarfsfall die Bewässerung der Felder (v. a. im Marchfeld, im Leibnitzer Feld in 
geringerem Ausmaß erforderlich) sind gängige Praxis zur Förderung des Pflanzenwachstums und zur 
Ertragssteigerung. 

Zur nachhaltigen Reduktion des Eintrags von Stickstoffverbindungen in das Grundwasser wird in beiden 
Grundwasserkörpern seit vielen Jahren eine Fülle verschiedener Maßnahmen umgesetzt. Das 
Aktionsprogramm Nitrat umfasst verschiedenste verpflichtende Maßnahmen zur Reduktion der 
Nitratauswaschung in das Grundwasser, die durch entsprechende freiwillige Maßnahmen des 
österreichischen Agrar-Umweltprogramms ÖPUL sowie weitere Maßnahmen im Bereich der ländlichen 
Entwicklung ergänzt werden und an die spezifischen regionalen Gegebenheiten angepasst sind.  

ENTWICKLUNG DER NITRATKONZENTRATIONEN 

In Abbildung 19 ist der Verlauf der mittleren Nitratkonzentration aller beprobten GZÜV-Messstellen beider 
Grundwasserkörper ab 1997 dargestellt. Die Nitratgehalte im Leibnitzer Feld sinken ab 1997 kontinuierlich, 
allerdings ist im Zeitraum 2003–2006 ein sehr starker Anstieg zu beobachten. Dies führte in den Jahren 
2006–2008 zur Ausweisung des Grundwasserkörpers als voraussichtliches Maßnahmengebiet. Die gesetzten 
Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers zeigten rasch und umfassend Wirkung. Mittlerweile weist der 
Grundwasserkörper wieder den guten chemischen Zustand auf.  

Im Marchfeld ist in den Jahren 1997 bis 2000 ein leichter Rückgang der Nitratgehalte im Grundwasser zu 
verzeichnen. In den Folgejahren unterliegt die mittlere Nitratkonzentration einer gewissen Variabilität, ohne 
dass eine weitere nachhaltige Reduktion eintritt. Abbildung 19 verdeutlicht, dass der Konzentrationsanstieg 
im Zeitraum 2009–2012 sowie der anschließende Konzentrationsrückgang zwar statistisch signifikante 
Entwicklungen darstellen (siehe Kapitel 3.1.2), aber letztlich nur eine Rückkehr auf das seit vielen Jahren 
bestehende durchschnittliche Konzentrationsniveau des Marchfelds bedeuten. Dementsprechend weist der 
Grundwasserkörper nach wie vor den Status eines voraussichtlichen Maßnahmengebietes auf.  
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Abbildung 19: Konzentrationsverlauf aller beprobten Messstellen in den Grundwasserkörpern Leibnitzer Feld und 
Marchfeld im Zeitraum 1997–2015. Basis: Quartalsmittelwerte 

Von den 72 Messstellen des Grundwasserkörpers Marchfeld wurden 53 Messstellen im Zeitraum von 1997 
bis 2015 durchgängig beprobt (= konsistente Messstellen). Im Jahr 1997 wiesen 38 der 53 konsistenten 
Messstellen eine mittlere Nitratkonzentration > 45 mg/l auf. Die Einzelbetrachtung dieser 38 Messstellen im 
direkten Vergleich der Nitratgehalte der Jahre 1997 und 2015 zeigt, dass an rund zwei Dritteln jener 
Messstellen, die 1997 eine mittlere Nitratkonzentration > 45 mg/l aufwiesen, eine Reduktion der 
Nitratgehalte um bis zu annähernd 80 mg/l erreicht werden konnte (siehe Abbildung 21). 

 

Abbildung 20: Obersiebenbrunn im Marchfeld, NÖ, Biologische Nitratentfernungsanlage 
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Abbildung 21: Grundwasserkörper Marchfeld: Änderungen der Nitratkonzentration im Vergleich der Jahre 1997 
und 2015 an 38 konsistenten Messstellen mit einer mittleren Jahreskonzentration > 45 mg Nitrat/l im Jahr 1997 

Trotz dieser zum Teil markant rückläufigen Konzentrationen reduzierte sich die Anzahl der Messstellen mit 
Konzentrationen > 45 mg/l lediglich von 38 im Jahr 1997 auf 31 im Jahr 2015. Wird jedoch berücksichtigt, 
dass diese Messstellen im Jahr 1997 mittlere Konzentrationen zwischen 46 mg/l und ca. 180 mg/l aufwiesen, 
so wird deutlich, dass bei den zum Teil sehr hohen Konzentrationen auch ein Rückgang um 80 mg/l noch 
immer nicht ausreichend zur Erreichung des Qualitätszieles ist. Auf der anderen Seite sind für ein Drittel der 
38 Messstellen im Vergleich der Jahre 1997 und 2015 zunehmende Konzentrationen zu verzeichnen, wobei 
dieser Konzentrationsanstieg eine geringere Dimension als der Konzentrationsrückgang aufweist.  

Von den 27 Messstellen des Grundwasserkörpers Leibnitzer Feld wurden 22 Messstellen im Zeitraum von 
1997 bis 2015 durchgängig beprobt (= konsistente Messstellen). Im Jahr 1997 wiesen elf der 22 konsistenten 
Messstellen eine mittlere Nitratkonzentration > 45 mg/l auf. Die Einzelbetrachtung dieser elf Messstellen im 
direkten Vergleich der Nitratgehalte der Jahre 1997 und 2015 zeigt, dass an neun Messstellen eine 
Reduktion der Nitratgehalte um bis zu 40 mg/l erreicht werden konnte. Für zwei Messstellen sind im Mittel 
keine nennenswerten Konzentrationsänderungen zu verzeichnen (siehe Abbildung 22). Der Peak im 
Zeitraum 2003–2007 ist aufgrund der gewählten Vergleichsjahre nicht berücksichtigt. Würden die 
Nitratgehalte aus diesem Zeitraum herangezogen, fiele der Konzentrationsrückgang noch markanter aus.  
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Abbildung 22: Grundwasserkörper Leibnitzer Feld: Änderungen der Nitratkonzentration im Vergleich der Jahre 
1997 und 2015 an elf konsistenten Messstellen mit einer mittleren Jahreskonzentration > 45 mg Nitrat/l im Jahr 
1997 

NATÜRLICHE STANDORTGEGEBENHEITEN 

Das Marchfeld weist eine negative klimatische Wasserbilanz auf. Niederschlagsüberschüsse sind auf den 
Winter beschränkt. Grundwasserneubildung erfolgt vorwiegend durch Winterniederschläge, weiterhin durch 
unterirdische Zuflüsse aus der Donau und dem Weinviertler Hügelland sowie in einem geringeren Maß 
durch künstliche Grundwasseranreicherung über den Marchfeldkanal. Die jährliche Grundwasserneubildung 
beläuft sich auf knapp 50 mm. Der Aquifer ist überwiegend aus Kies aufgebaut und stark durchlässig. 
Deckschichten (v. a. Löss), deren Mächtigkeit ein bis zehn Meter beträgt, bedecken weniger als 25 % der 
Fläche (UMWELTBUNDESAMT 2009). 

Das Leibnitzer Feld weist eine positive langfristige mittlere klimatische Wasserbilanz auf. Basierend auf 
dem Grundwassermodell „Leibnitzer Feld“ (Simulationszeitraum 1987) erfolgt die Grundwasserneubildung 
primär aus versickerndem Niederschlag (340 mm/a, Durchschnittswert der Jahre 1971–1990, entspricht 
einem Neubildungsanteil von 71 %), nebenanteilig aus der Interaktion mit kommunizierenden 
Oberflächengewässern (18 %) und Grundwasserzustrom (11 %). Der Aquifer ist vorwiegend aus gering 
schluffigen, sandigen Kiesen aufgebaut und weist eine starke bis sehr starke Durchlässigkeit auf. Die 
Ausdehnung der Deckschichten liegt bei mehr als 75 % und variiert in Abhängigkeit von der 
Oberflächenmorphologie zwischen < 2 m und > 8 m. Ein geringes Nitratrückhaltevermögen zeigen die 
Deckschichten im Bereich der Mur und im Großteil des Südens bzw. Südwestens des Grundwasserkörpers 
(UMWELTBUNDESAMT 2011). 

EINFLUSS NATÜRLICHER GEGEBENHEITEN AUF DIE ENTWICKLUNG DER 
NITRATSITUATION IM MARCHFELD 

Wie eingangs erwähnt, stellt Ackerbau die prägende Landnutzungsart im Marchfeld dar. Die 
Viehbesatzdichte ist sehr gering. Für rund zwei Drittel der konsistenten Messstellen, die im Jahr 1997 
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Nitratkonzentrationen über dem Schwellenwert aufwiesen, konnte bis 2015 eine Reduktion der Nitratgehalte 
erreicht werden. Die Nitratkonzentrationen sinken jedoch nur langsam und ein wesentlicher Teil der 
Messstellen zeigt im Mittel immer noch Konzentrationen über dem Schwellenwert (maximal 140 mg/l im 
Jahr 2015).  

Aufgrund der negativen klimatischen Wasserbilanz und gebietsweise stark durchlässiger Böden besteht ein 
erhöhtes Risiko, dass Nitrat aus den landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgetragen wird und in weiterer 
Folge zur Verschmutzung des Grundwassers beiträgt.  

Die Stickstoffaufnahme von Pflanzen wird maßgeblich durch deren Wasserversorgung beeinflusst. So zeigt 
der Stickstoffüberschuss des Marchfelds eine beträchtliche jährliche Variabilität entsprechend den 
Witterungsbedingungen und den damit einhergehenden Ertragsschwankungen. Ein Jahr mit optimalen 
Witterungsbedingungen resultiert in einem geringen Überschuss, ein Jahr mit ungünstiger Witterung in 
einem hohen Überschuss. Da die Grundwasserneubildungsrate im Marchfeld sehr gering ist, führen bereits 
geringe Stickstoffüberschüsse zu hohen Nitratkonzentrationen im Sickerwasser. 

Auch in der ungesättigten Zone gebundene Stickstoffverbindungen, die remobilisiert und transformiert 
werden können, können zur Nitratbelastung des Sickerwassers und in weiterer Folge des Grundwassers 
beitragen.  

In den vergangenen Jahren wurden verschiedene Studien durchgeführt, um das konzeptionelle Verständnis 
des Grundwasserkörpers zu verbessern. In diesem Zusammenhang sind insbesondere umfassende 
Untersuchungen zur Abschätzung der Mittleren Verweilzeiten (MVZ) des Grundwassers zu nennen. An den 
untersuchten Messstellen des Grundwasserkörpers Marchfeld liegen MVZ mit einer Bandbreite von < 5 
Jahren bis hin zu > 50 Jahren vor. Aufgrund der Dominanz längerer Grundwassererneuerungszeiten (bis zu 
50 Jahre und mehr) reagiert der Grundwasserkörper nur sehr langsam und langfristig auf einen reduzierten 
Nitrateintrag. Daher ist die Wirksamkeit der gesetzten Maßnahmen bislang noch nicht ausreichend 
ersichtlich.  

EINFLUSS NATÜRLICHER GEGEBENHEITEN AUF DIE ENTWICKLUNG DER 
NITRATSITUATION IM LEIBNITZER FELD 

Auch im Grundwasserkörper Leibnitzer Feld stellt Landwirtschaft (v. a. Ackerbau) die dominierende 
Landnutzungsart da. Für neun der 11 der konsistenten Messstellen, die im Jahr 1997 Nitratkonzentrationen 
über dem Schwellenwert aufwiesen, konnte bis 2015 eine Reduktion der Nitratgehalte erreicht werden. 
Sowohl in den 1990er-Jahren als auch insbesondere in den Jahren nach 2006 konnte auf 
Grundwasserkörperebene ein relativ rascher Rückgang der Nitratkonzentrationen beobachtet werden. Von 
den 11 konsistenten Messstellen wiesen im Jahr 2015 drei Messstellen eine mittlere Konzentration über dem 
Schwellenwert auf (maximal 59 mg/l).  

Aufgrund gebietsweise stark durchlässiger Deckschichten, v. a. im mittleren und südlichen Teil des 
Grundwasserkörpers, besteht ein erhöhtes Risiko, dass Nitrat aus den landwirtschaftlich genutzten Flächen 
ausgetragen wird und in weiterer Folge zur Verschmutzung des Grundwassers beiträgt.  

Anders als im Marchfeld zeigen die jährlichen Stickstoffüberschüsse im Leibnitzer Feld eine wesentlich 
geringere Variabilität, liegen jedoch erheblich höher. Im österreichweiten Vergleich gehört das Leibnitzer 
Feld zu jenen Grundwasserkörpern mit den höchsten Stickstoffüberschüssen. Der mittlere 
Stickstoffüberschuss im Zeitraum 2009–2012 auf Ebene des Grundwasserkörpers Leibnitzer Feld beträgt 
101,4 kg/ha (Bandbreite 2009–2012: 93,7–108,3 kg/ha), verglichen mit 38,8 kg/ha im Marchfeld 
(Bandbreite  
2009–2012: 23,7–58,8 kg/ha) (BMLFUW 2013). Die hohe Grundwasserneubildungsrate im Leibnitzer Feld 
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dürfte einen wesentlichen Beitrag zur Verdünnung des hohen jährlichen Stickstoffüberschusses im 
Sickerwasser leisten und die Nitratgehalte im Grundwasser damit letztlich auf ein Niveau absenken, das in 
den letzten Jahren markant unter dem des Marchfelds angesiedelt ist.  

Auch im Grundwasserkörper Leibnitzer Feld wurden umfassende Untersuchungen zur Abschätzung der 
mittleren Verweilzeit des Grundwassers durchgeführt. Von den 12 untersuchten Messstellen wurde für fünf 
Messstellen eine mittlere Verweilzeit von < 5 Jahren berechnet, für sieben Messstellen (rd. 58 %) eine 
mittlere Verweilzeit von 5–10 Jahren. Aufgrund dieser tendenziell kurzen Verweilzeiten des Grundwassers 
ist die Sichtbarkeit von Maßnahmen zum Grundwasserschutz innerhalb weniger Jahre gegeben.  

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Zur nachhaltigen Reduktion des Eintrags von Stickstoffverbindungen in das Grundwasser wurden und 
werden verschiedene Maßnahmen gesetzt, die bislang in unterschiedlichem Ausmaß ihre Wirksamkeit 
zeigen. Der zeitliche Rahmen, innerhalb dessen Maßnahmen sichtbar werden, wird u. a. maßgeblich durch 
natürliche Standortfaktoren beeinflusst, wie anhand der beiden Grundwasserkörper Leibnitzer Feld und 
Marchfeld dargestellt wurde.  

Die Entwicklung im Grundwasserkörper Marchfeld zeigt, dass (i) ausgehend von Konzentrationen erheblich 
über dem Schwellenwert (45 mg/l) für viele Messstellen im Jahr 1997 eine markante Verringerung der 
Nitratgehalte erforderlich ist, um den Schwellenwert einzuhalten und (ii) die Konzentrationen nur langsam 
sinken.  

Der Konzentrationsrückgang ist offensichtlich nicht nur an die gesetzten Maßnahmen und die aktuelle 
Bewirtschaftung gebunden, sondern steht auch im Zusammenhang mit natürlichen Faktoren, welche die 
Auswaschung von Nitrat in das Grundwasser beeinflussen. Es ist davon auszugehen, dass die nachteiligen 
natürlichen Standortbedingungen im Marchfeld maßgeblich zu dem nur langsamen Rückgang der 
Nitratkonzentrationen im Grundwasser beitragen.  

Anders stellt sich die Situation im Grundwasserkörper Leibnitzer Feld dar, wo günstigere hydrologische bzw. 
hydrogeologische Gegebenheiten innerhalb einer kurzen Zeitspanne eine deutliche und nachhaltige 
Reduktion des Nitratgehaltes im Grundwasser als Reaktion auf maßgeschneiderte Maßnahmen zum 
Grundwasserschutz bewirkten.  

EMPFEHLUNGEN FÜR DEN GRUNDWASSERKÖRPER MARCHFELD 

Im Rahmen von ÖPUL3, dem österreichischen Agrar-Umweltprogramm, werden verschiedene 
wasserschutzrelevante Agrarumweltmaßnahmen zur freiwilligen Teilnahme angeboten. Im Zeitraum 2007–
2013 wurden durch ÖPUL 2007 unter anderem zwei regionalspezifische grundwasserrelevante Maßnahmen 
im Marchfeld gefördert: „Vorbeugender Boden- und Gewässerschutz“ sowie „Bewirtschaftung 
auswaschungsgefährdeter Ackerflächen“. Für beide Maßnahmen wurden im Marchfeld erhebliche 
finanzielle Mittel aufgewendet, jedoch unterblieb eine ausreichende Wirkung. Der „Vorbeugende Boden- 
und Gewässerschutz“ als die Maßnahme mit der größten Akzeptanz (82 % aller landwirtschaftlichen 
Flächen) und dem höchsten Mitteleinsatz (99,7 %) bewirkte keine Verbesserung. Die „Bewirtschaftung 
auswaschungsgefährdeter Ackerflächen“ als jene Maßnahme mit der höchsten potenziellen Wirksamkeit 
hinsichtlich der Reduktion der Nitratbelastung des Grundwassers wurde hingegen kaum angenommen 
(BMLFUW 2016b). 

                                                        
 
3 ÖPUL: Österreichisches Programm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum 
schützenden Landwirtschaft. Das Programm fördert mit breit gefächerten Maßnahmen die umweltschonende Bewirtschaftung 
landwirtschaftlicher Flächen und wird bereits seit 1995 umgesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des 
BMNT.  

https://www.bmnt.gv.at/land/laendl_entwicklung/oepul.html
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Ausgehend vom Evaluierungsbericht 2016 zum LE-Programm 07-13 (BMLFUW 2016b) ist daher die 
„Bewirtschaftung auswaschungsgefährdeter Ackerflächen“ als wirksamste Maßnahme zur Reduktion der 
Nährstoffauswaschung ins Grundwasser verstärkt und nachdrücklich zur Annahme zu empfehlen. 

Gemäß Evaluierungsbericht 2016 sind für regionale Gebiete, wie z. B. nordöstliche Trockenlagen, neue 
Überlegungen – auch außerhalb des Agrar-Umweltprogramms – anzustellen, da die bisher eingesetzten 
Maßnahmen die Nitratgehalte im Grundwasser nicht wie erwünscht senken konnten.  

Weiterhin wird empfohlen, die tatsächliche Düngepraxis auf Basis schlagbezogener Daten auszuwerten. 
Damit könnten die modellierten Annahmen zur Stickstoffbilanz überprüft werden. Mit den ermittelten 
Stickstoffüberschüssen auf Basis der schlagbezogenen Aufzeichnungen wäre eine Bewertungsgrundlage zur 
Evaluierung der ÖPUL-Maßnahmen im Hinblick auf die Nitratreduktion im Grundwasser gegeben. 

Ebenso sollte die Bewirtschaftung im Hinblick auf Kulturen mit höherem Auswaschungspotenzial 
untersucht werden. In diesem Zusammenhang sollte die hohe Variabilität der möglichen Nährstoffaufnahme 
auf Basis der tatsächlichen Erträge in Abhängigkeit vom verfügbaren Niederschlag betrachtet werden und 
eine Abschätzung des gebietsbezogenen Stickstoffeintrags durch Beregnung erfolgen.  

Neben den beiden ÖPUL-Grundwasserschutzmaßnahmen „Bewirtschaftung auswaschungsgefährdeter 
Ackerflächen“ und "Vorbeugender Grundwasserschutz auf Ackerflächen“ sollte auch die zeitliche 
Entwicklung weiterer wasserschutzrelevanter Agrarumweltmaßnahmen im Marchfeld ausgewertet werden, 
um ggf. regionalspezifische Adaptierungen vornehmen zu können.  

3.3 PESTIZIDE IM GRUNDWASSER 

3.3.1 ALLGEMEINES 

VERWENDUNG 

Als Pestizide oder Pflanzenschutzmittel (PSM) werden chemische Substanzen bezeichnet, die Pflanzen oder 
Pflanzenerzeugnisse vor Schadorganismen schützen, indem sie diese abtöten, vertreiben oder in Keimung, 
Wachstum und Vermehrung hemmen. Unterteilt werden Pestizide je nach ihren Zielorganismen vor allem in 
Herbizide (gegen Unkraut), Insektizide (gegen Insekten) oder Fungizide (gegen Pilze). Gegenwärtig 
verfügen in Österreich 270 Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe über eine aufrechte Zulassung (Stand 
16.02.2017). 

Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln wird jährlich im „Grünen Bericht“ des BMNT – unterteilt nach den 
Wirkungsgruppen – veröffentlicht. Insgesamt gesehen nimmt die Menge der in Verkehr gebrachten 
Wirkstoffe, die noch nicht Auskunft über die tatsächliche Verwendung gibt, ab. Durch intensive Forschung 
und Weiterentwicklung hat sich über die Jahre die Wirksamkeit der Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe 
verändert. Es werden geringere Mengen an Wirkstoffen, dafür aber mit höherem Wirkungsgrad, eingesetzt. 
Zudem rücken die Abbauprodukte der Wirkstoffe (Metaboliten) bei der Bewertung der Wasserqualität in den 
Vordergrund.  

Im Rahmen der nachhaltigeren Verwendung von Pestiziden wurde gemäß Umsetzung der EU Verordnung 
1185/2009 über Statistiken zu Pestiziden bis Ende 2015 ein Bericht über die Menge an verwendeten 
Pflanzenschutzmitteln in Kilogramm Wirkstoff und behandelter Fläche in Hektar für ausgewählte 
landwirtschaftliche Kulturen an die Europäische Kommission (EUROSTAT) übermittelt. Als zeitliche 
Mindestanforderung gilt die Abdeckung eines Jahres im Bezugszeitraum 2010–2014. Eine solcherart 
erstmalige Auswertung hat die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH 
(AGES) im Auftrag des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
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(BMLFUW) und der Bundesländer durchgeführt. Das Ergebnis zeigt für das Jahr 2012 für die ausgewählten 
neun Kulturarten eine Verwendungsmenge von 2.110 t an Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen. Dem 
gegenüber steht eine Inverkehrbringungsmenge von 3.564 t. Details können unter dem angeführten Link4 
nachgelesen werden. 

GESETZLICHE RAHMENBEDINGUNGEN 

Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bzw. Pestiziden unterliegt einem umfangreichen gesetzlichen 
Regelwerk, das, angefangen von der Zulassung eines Wirkstoffes, dessen Anwendung und seiner 
Konzentration in Gewässern, bis hin zum Rückstandsgehalt in Lebensmitteln reicht. Gemäß RL 
2009/128/EG über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden 
wurde ein Erster Nationaler Aktionsplan Pflanzenschutzmittel erarbeitet und an die Europäische 
Kommission übermittelt.5 Ziel des Nationalen Aktionsplans ist die Verringerung der Risiken und Mengen 
sowie der Abhängigkeit von Pflanzenschutzmitteln. 

Auf EU-Ebene fallen Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe in den Zuständigkeitsbereich der Europäischen 
Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), in Österreich ist das Bundesamt für Ernährungssicherheit 
(BAES) für die Bewertung und Zulassung von Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen zuständig. 

Gesetzliche Rahmenbedingungen bezüglich der Konzentration von Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen und 
deren Abbauprodukten im Grundwasser werden einerseits hinsichtlich des Schutzes vor Einträgen in 
Gewässer geschaffen, andererseits werden Schwellenwerte/Grenzwerte/Aktionswerte für Konzentrationen 
im Grund- und Trinkwasser festgelegt. Zum ersteren zählen das Wasserrechtsgesetz (WRG), die 
Pflanzenschutzmittelverordnung (PSM Vo), das Pflanzenschutzmittelgesetz (PSMG), die Biozidprodukte-
Verordnung (BPV) und das Chemikaliengesetz. Einschränkungen für Konzentrationen im Grund- und 
Trinkwasser legen die Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser, die Trinkwasserverordnung und die 
Erlässe für Aktionswerte „nicht relevanter Metaboliten“ im Trinkwasser fest. 

Das Wasserrechtsgesetz 1959 (WRG 1959) i.d.g.F. stellt das für Österreich zentrale gesetzliche Regelwerk 
hinsichtlich wasserwirtschaftlicher Fragestellungen dar. Regelungen auf EU-Ebene bilden die Basis für die 
legislative Umsetzung auf nationaler Ebene. Dementsprechend wurden Vorgaben hinsichtlich der 
Überwachung der Wasserqualität, über die Festlegung von Stoffkonzentrationen im Grund- und Trinkwasser 
bis hin zu den Regelungen bezüglich Vermeidung bzw. Verringerung von Schadstoffeinträgen im WRG 
integriert. 

Ausgehend von den Grenzwerten für Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe im Trinkwasser wurden im Rahmen 
des Vorsorgeprinzips Regelungen für die Grundwasserqualität definiert. Diese EU-weit gültigen 
Qualitätsnormen für Pflanzenschutzmittel im Grundwasser (Grundwasserrichtlinie GWRL; 2006/118/EG 
bzw. RL 2014/80/EU) sind in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 über das 
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 über die Bereitstellung 
auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten (BPV) zu sehen.  

Der aktuelle Grenzwert für Pestizide und relevante Metaboliten ist sowohl in der QZV Chemie GW als auch 
in der Trinkwasserverordnung (TWV; BGBl. II 304/2001 i.d.g.F.) mit 0,1 µg/l festgelegt (Ausnahmen: 
Aldrin, Dieldrin, Heptachlor und Heptachlorepoxid: jeweils 0,03 µg/l). 

Im Rahmen des Zulassungsverfahrens eines Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffes werden analog zu den 
Wirkstoffen selbst auch dessen Abbau- und Reaktionsprodukte einer ökotoxikologischen sowie 
                                                        
 
4 AGES > Themen > Landwirtschaft > Pflanzenschutzmittel-Verwendungsstatistik 
5 Der Nationale Aktionsplan Pflanzenschutzmittel setzt sich aus neun von den Bundesländern erstellten Landesaktionsplänen zusammen. 
Weiterführende Informationen finden Sie auf der Homepage des BMNT sowie hinsichtlich der Landesaktionspläne bei den Bundesländern.  

https://www.ages.at/themen/landwirtschaft/pflanzenschutzmittel/forschung/pflanzenschutzmittel-verwendungsstatistik/
http://ec.europa.eu/food/plant/docs/pesticides_sup_nap_austria_en.pdf
https://www.bmnt.gv.at/land/produktion-maerkte/pflanzliche-produktion/pflanzenschutz/NAPP.html


GRUNDWASSER 

-- 47 -- 

humantoxikologischen Risikobewertung unterzogen und hinsichtlich ihrer Mobilität im Boden sowie eines 
potenziellen Eintrags in das Grundwasser bewertet. Darauf aufbauend werden die Metaboliten in Bezug auf 
das Grundwasser als „relevant“ oder „nicht relevant“ klassifiziert. Gemäß Österreichischem 
Lebensmittelbuch (IV. Auflage, Codexkapitel/B 1/Trinkwasser) werden jene Rückstände (Metaboliten, 
Abbau- und Reaktionsprodukte) von Wirkstoffen als „relevant“ für das Grundwasser bewertet, die 
hinsichtlich ihrer biologischen/pestiziden Aktivität vergleichbare Eigenschaften besitzen wie der 
Ausgangswirkstoff, oder von denen aufgrund ihrer toxischen oder ökotoxischen Eigenschaften eine 
Gefährdung des Grundwassers, grundwasserabhängiger Ökosysteme oder der Gesundheit von Mensch und 
Tier ausgeht. Treffen diese Eigenschaften für einen Metaboliten nicht zu, kann er als „nicht 
relevant“ bewertet werden und gilt somit nicht als Pestizid im Sinne der Trinkwasserverordnung, sondern als 
unerwünschter Stoff.  

Die Bewertung der Relevanz von Metaboliten wird von der AGES im Auftrag des Bundesministeriums für 
Gesundheit und Frauen (BMGF) durchgeführt, basierend auf einem Leitfaden der Europäischen 
Kommission (SANCO/221/2000) und den Vorgaben der EU zur Prüfung von Wirkstoffen. Für die als „nicht 
relevant“ eingestuften Metaboliten wird ein sogenannter Aktionswert für Trinkwasser festgelegt. Die 
Aktionswerte „nicht relevanter Metaboliten“ von Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen im Trinkwasser werden 
mittels Erlass vom BMGF veröffentlicht. So wurden mit Erlass vom 26.11.2010 und weiteren Änderungen 
bzw. Ergänzungen (zuletzt vom 13.05.2016) vom BMGF für die Verwendung von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch substanzspezifische Aktionswerte mit einer Bandbreite von 0,3 µg/l bis 3,0 µg/l für 
insgesamt 20 „nicht relevanter Metaboliten“ der Wirkstoffe Alachlor, Atrazin, Azoxystrobin, Chloridazon, 
Dimethen-amid-P, Fluopicolid, Flufenacet, Glyphosat, Metazachlor, Metribuzin, s-Metolachlor sowie 
Tolylfluanid festgelegt (BMGF 2016). 

ÜBERWACHUNGSPROGRAMME 

Eine wichtige Datengrundlage für gesetzliche Vorgaben hinsichtlich des Einsatzes von 
Pflanzenschutzmitteln liefern dabei die Überwachungsprogramme der Wasserqualität. 

Durch die Aufbringung von Pflanzenschutzmitteln bzw. den Einsatz von gebeiztem Saat- und Pflanzgut 
können verschiedene Substanzen bzw. deren Abbauprodukte (Metaboliten) über Auswaschungsprozesse in 
das Grundwasser gelangen. Erst Anfang bis Mitte der 1980er-Jahre erlangte man Kenntnis vom Auftreten 
pestizider Wirkstoffe im Grundwasser. Nach dem Bekanntwerden solcher Belastungen wurden 
schwerpunktmäßig in verschiedenen Regionen Untersuchungen durchgeführt, vor allem dort, wo 
Verunreinigungen am ehesten vermutet wurden. Nunmehr wird bereits eine Fülle von bekannten Pestiziden 
und deren Metaboliten im Rahmen der GZÜV laufend beobachtet bzw. werden auch neu eingesetzte 
Wirkstoffe in eigenen Sondermessprogrammen schwerpunktmäßig untersucht und – falls notwendig – in 
weiterer Folge in das GZÜV-Programm integriert.  

Im Jahr 1991 wurde mit dem flächendeckenden Überwachungsprogramm der Wasserqualität in Österreich 
im Rahmen der Wassergüte-Erhebungsverordnung (WGEV; BGBl. Nr. 338/1991) begonnen, die 2006 durch 
die Gewässerzustandsüberwachungsverordnung (GZÜV) abgelöst wurde. Die Vorgaben beinhalten auch 
Sondermessprogramme, die meist Adaptierungen des Untersuchungsumfangs zur Folge haben. Seit Beginn 
der routinemäßigen österreichweiten Überwachung der Wasserqualität von Grundwasser und 
Oberflächengewässern im Jahr 1991 wurden bereits bis Ende des Jahres 2010 ca. 3 Mio. Messungen (davon 
2,6 Mio. im Grundwasser) auf Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und deren Abbauprodukte durchgeführt. 

In Tabelle 19 sind die Anzahl der untersuchten Substanzen und die Anzahl der Messungen von 
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen und deren Metaboliten seit Beginn der regelmäßigen Untersuchungen im 
Rahmen der GZÜV (und der ehemaligen WGEV) angeführt. 
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TABELLE 19: ANZAHL DER ERFASSTEN WIRKSTOFFE UND METABOLITEN IM RAHMEN DER 
GZÜV (FRÜHER WGEV) 

Jahr Anzahl Wirkstoffe und Metaboliten Anzahl Messungen 
1991 18 558 
1994 83 59.929 
2010 132 602.092 
2013 129 722.571 

Die ständige Weiterentwicklung im chemisch-analytischen Laborbereich hat dazu geführt, dass einerseits die 
Grenzen der analytischen Bestimmbarkeit immer niedriger werden und andererseits mit den derzeit zur 
Verfügung stehenden Methoden eine größere Anzahl an verschiedenen Pflanzenschutzmittel-Substanzen 
bestimmt werden kann. Entsprechend den analytischen Vorgaben werden auch Screening-Tests durchgeführt, 
die mit einer eingeschränkten Genauigkeit eine Vielzahl von Substanzen (zurzeit sind es ca. 600) erfassen 
und so grundlegende Informationen für weitere Überwachungsprogramme und Maßnahmen liefern. Mit 
Hilfe der relativ schnell und kostengünstig durchzuführenden Screeningmethode kann rasch auf aktuelle 
Fragestellungen hinsichtlich des Vorkommens bestimmter Pflanzenschutzmittel-Substanzen reagiert werden. 

Abbauprodukte der Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe stehen zunehmend im Mittelpunkt der Betrachtung von 
Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf die Wasserqualität. Die ständige Weiterentwicklung der 
Analytikmethoden und des Kenntnisstandes zum Abbauverhalten und zur Toxizität der 
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe in den einzelnen Umweltkompartimenten tragen maßgeblich dazu bei, 
mögliche Einträge von unerwünschten Stoffen in das Grundwasser zu vermindern. Mögliche 
Gefahrenquellen für die Umwelt können so frühzeitig detektiert werden und in weiterer Folge können 
Maßnahmen veranlasst werden, diese Einträge zu unterbinden bzw. einzuschränken. 

NUTZUNG DER ERGEBNISSE 

Die Ergebnisse der Überwachungsprogramme der Wasserqualität werden in vielfacher Hinsicht genutzt. Sie 
dienen als wesentliche Grundlage für folgende Agenden: 

1. Erhebung des Ist-Zustands der Grundwasserqualität und der Risikoabschätzung 

2. Ausweisung von Beobachtungs- und voraussichtlichen Maßnahmengebieten gem. § 10 QZV 
Chemie GW (siehe Kapitel 3.1.1)  

3. Festlegung von Maßnahmen bzw. Maßnahmenprogrammen im landwirtschaftlichen Bereich: 
Als wesentliches Element ist das Österreichische Programm zur Förderung einer 
umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft 
(ÖPUL) zu nennen, das seit 1995 Leistungen für Maßnahmen zum Gewässer- und Naturschutz 
fördert.  

4. Maßnahmen im Bereich des Nationalen Aktionsplans und der Landesaktionspläne gem. PSMG 

5. Beratungsmaßnahmen in den entsprechend bewirtschafteten Regionen, wie sie z. B. durch die 
„Boden.Wasser.Schutz.Beratung“ in Oberösterreich oder die landwirtschaftliche 
Umweltberatung in der Steiermark empfohlen werden 

6. Auflagen für Trinkwasser-Schutz- und Schongebiete und für wasserwirtschaftliche 
Rahmenverfügungen bzw. Regionalprogramme zum Schutz von Grundwasserkörpern auf Basis 
des Wasserrechtsgesetzes 

7. Information im Rahmen der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln durch das Bundesamt für 
Ernährungssicherheit (BAES) und in weiterer Folge Verwendungsbeschränkungen von 
bestimmten Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen; Festlegung von Aktionswerten für „nicht 
relevante Metaboliten“  

8. Erfüllung von Berichtsverpflichtungen/-anforderungen auf nationaler und internationaler Ebene 
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Zur Verringerung der Einträge von Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen in das Grundwasser wurde bereits eine 
Vielzahl von Maßnahmen umgesetzt. Bezugnehmend auf aktuelle Fragestellungen werden diese 
Maßnahmen ständig überarbeitet und ergänzt. Aufgrund der teilweise langen Reaktionszeit des Boden-
Wasser-Komplexes in vielen Gebieten Österreichs spiegeln sich die erwarteten Auswirkungen daher bislang 
nur zum Teil bzw. nur in geringem Ausmaß in den Wasserqualitätsdaten wider. 

In Tabelle 20 sind ausgewählte Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe zusammengestellt, die in Österreich 
zugelassen waren bzw. zugelassen sind und die in Bezug auf die Grundwasserqualität relevante 
Anwendungsbeschränkungen aufweisen. 

TABELLE 20: ANWENDUNGSBESCHRÄNKUNG BZW. VERBOT VON AUSGEWÄHLTEN 
PFLANZENSCHUTZMITTEL-WIRKSTOFFEN IN ÖSTERREICH 

Jahr PSM-Wirkstoff Anwendungsbeschränkung bzw. Anwendungsverbot 
1993 Alachlor Verbot 
1995 Atrazin Verbot 
2003 Metolachlor Aufhebung Zulassung (s-Metolachlor jedoch zugelassen) 
2007 Tolylfluanid keine Verwendung mehr 

2013 Clothianidin, Imidacloprid 
und Thiamethoxam eingeschränkte Verwendung 

2013 Glyphosat Verbot des Inverkehrbringens hinsichtlich der Indikation 
Sikkation6 

2013 Bentazon keine Anwendung in Wasserschutz- und Schongebieten 
2014 Terbuthylazin keine Anwendung in Wasserschutz- und Schongebieten 
2014 Metazachlor keine Anwendung in Wasserschutz- und Schongebieten 

METOLACHLOR UND S-METOLACHLOR 

Zum korrekten Verständnis der im folgenden Kapitel angeführten Ergebnisse für die Parameter Metolachlor, 
Metolachlor-Sulfonsäure und Metolachlor-Säure wird im Folgenden der Zusammenhang zwischen 
Metolachlor und s-Metolachlor erläutert.  

Metolachlor per se ist ein Gemisch verschiedener Stereoisomere7. Der Wirkstoff wurde in den 1970er-Jahren 
entdeckt. Er zeigte eine sehr gute Wirkung bei der Bekämpfung von Gräsern (als Vorlaufherbizid) und in 
Kombination mit einem Safener8 eine gute Verträglichkeit bei wichtigen Kulturpflanzen, u. a. bei Mais. Der 
Verkauf von Metolachlor begann 1976, in den Folgejahren wurde die Substanz in großem Umfang 
produziert (als Isomerengemisch) und angewendet.  

Von Anfang an war Metolachlor dafür bekannt, aus Molekülen mit einer aktiven Form (S-Isomer) und 
einer relativ inaktiven Form (R-Isomer) im Verhältnis 50:50 zu bestehen. Jedoch erst ab den späten 
1980er-Jahren wurde es möglich, aufgrund der Entwicklung stereoselektiver Synthesetechnologien das 
aktive S-Isomer gezielt allein zu produzieren. Da der neue aktive Wirkstoff auf dem S-Isomer basiert, erhielt 
er die Bezeichnung s-Metolachlor. Da s-Metolachlor einzig aus dem aktiven S-Isomer besteht, wird bereits 

                                                        
 
6 Bei der Sikkation werden Kulturpflanzen (z.B. Getreide, Kartoffeln) kurz vor der Ernte durch Versprühen eines Herbizids 
gezielt abgetötet (Abreifebeschleunigung), da sich die vertrockneten Pflanzen leichter ernten und verarbeiten lassen. 
7 Isomere sind Moleküle mit gleicher Summenformel, jedoch verschiedener Struktur oder verschiedener räumlicher 
Anordnung der Atome. Daraus ergeben sich mehr oder weniger weitgehende Unterschiede in den chemischen und 
physikalischen Eigenschaften.  
Stereoisomere entstehen durch unterschiedliche räumliche Anordnung von Atomen bzw. Atomgruppen oder Ionen am 
gleichen Kohlenstoffatom.  
8 Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 sind Safener „...Stoffe oder Zubereitungen, die einem Pflanzenschutzmittel 
beigefügt werden, um die phytotoxische Wirkung des Pflanzenschutzmittels auf bestimmte Pflanzen zu unterdrücken oder zu 
verringern...“ 
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bei einer deutlich reduzierten Anwendungsdosis dieselbe Wirkung wie bei Metolachlor (Isomerengemisch) 
erzielt. Da s-Metolachlor dementsprechend in niedrigeren Dosierungen appliziert werden kann, wurde  
s-Metolachlor umweltfreundlicher als Metolachlor bewertet. Die Produktumstellung erfolgte jedoch auch 
basierend auf wirtschaftlichen Interessen, da Metolachlor nach Ablauf des Patentes in den frühen 1990er-
Jahren von zahlreichen Herstellern produziert wurde (d. h. Wettbewerb mit Generika), während das Patent 
für die Synthesetechnologie von s-Metolachlor in Europa bis 2002 bei einem einzigen Hersteller lag 
(EC 2000).  

Erste Zulassungen für s-Metolachlor wurden 1997 in den USA erteilt. In Österreich erfolgte die 
Erstzulassung 2001. Die Aufhebung der Zulassung für das Isomerengemisch Metolachlor in Österreich 
erfolgte im Jahr 2003.  

Die Inverkehrbringungsmengen9 für Österreich zeigen, dass Metolachlor bis einschließlich zum Jahr 2001 in 
großem Umfang eingesetzt wurde, ab 2002 jedoch nicht mehr. Es erfolgte ein nahtloser Übergang zu dem 
neuen Wirkstoff s-Metolachlor, der ab einschließlich 2002 in vergleichbaren Mengen wie Metolachlor in 
Verkehr gebracht wurde.  

Im Rahmen der Routineanalytik der GZÜV erfolgt vor der Analyse der Wasserprobe keine Auftrennung in 
die beiden Isomere (S-Isomer und R-Isomer). Daraus resultiert, dass sich die in den folgenden Tabellen 
angeführten Werte auf die Summe der Gehalte beider Isomere beziehen. Da jedoch seit knapp 15 Jahren 
einzig s-Metolachlor eine Zulassung aufweist, ist davon auszugehen, dass die quantifizierten 
Konzentrationen für den GZÜV-Parameter „Metolachlor“ im Grundwasser überwiegend auf s-Metolachlor 
zurückzuführen sein dürften. Dennoch wird der Parameter „Metolachlor“ letztlich aufgrund der nicht 
isomerenspezifischen Analytik und seiner seit langem gebräuchlichen Bezeichnung in den Tabellen mit den 
nicht zugelassenen Wirkstoffen geführt. Dies betrifft analog auch die beiden Metolachlor-Metaboliten 
Metolachlor-Sulfonsäure und Metolachlor-Säure, die in den Tabellen mit den Metaboliten nicht zugelassener 
Wirkstoffe gelistet sind. 

Sowohl Metolachlor als auch s-Metolachlor fanden bzw. finden insbesondere im Maisanbau Anwendung, 
werden beispielsweise aber auch beim Anbau von Beta-Rüben, Chinakohl, Sojabohnen und Ölkürbis 
eingesetzt.  

3.3.2 PESTIZIDE UND DEREN ABBAUPRODUKTE IM GRUNDWASSER (2013–2015) 

In Tabelle 21 sind jene Pestizide bzw. Abbauprodukte mit der entsprechenden Anzahl an Messstellen 
angeführt, für die im Beurteilungszeitraum 2013–2015 eine Gefährdung ermittelt wurde. Von insgesamt 129 
untersuchten Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen und Abbauprodukten (Metaboliten) in diesem Zeitraum 
bewirken 31 Pestizide und Metaboliten sowie der Summenparameter „Pestizide insgesamt“ eine Gefährdung 
von Messstellen. Desethyl-Desisopropylatrazin ist jener Pestizidparameter, für den mit 6,6 % (124 von 1.879 
auswertbaren Messstellen) die mit Abstand meisten gefährdeten Messstellen zu verzeichnen sind.  

                                                        
 
9 Angaben zur „Inverkehrbringung“ gemäß Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 sind nicht gleichzusetzen mit Verkauf und/oder 
Anwendung. Eigenimporte der Anwender sind ebenfalls nicht erfasst. 
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TABELLE 21: ANZAHL GEFÄHRDETER MESSSTELLEN FÜR DIE UNTERSUCHTEN 
PESTIZIDPARAMETER IM BEURTEILUNGSZEITRAUM 2013–2015 

 Schwellenwert Anzahl Messstellen Anteil 

 Einheit Wert ≥ 3 
Werte gefährdet % 

Desethyl-Desisopropylatrazin µg/l 0,1 1.879 124 6,6 
Pestizide insgesamt µg/l 0,5 1.958 46 2,3 
Desethylatrazin µg/l 0,1 1.957 37 1,9 
Bentazon µg/l 0,1 1.872 28 1,5 
Atrazin µg/l 0,1 1.957 23 1,2 
Terbuthylazin µg/l 0,1 1.957 13 0,7 
Metolachlor (inkl. s-Metolachlor) µg/l 0,1 1.957 9 0,5 
3,5,6-Trichlor-2-pyridinol (TCP) µg/l 0,1 1.876 4 0,2 
Desisopropylatrazin µg/l 0,1 1.957 3 0,2 
Dicamba µg/l 0,1 1.871 3 0,2 
Bromacil µg/l 0,1 1.898 3 0,2 
Dimethachlor-Sulfonsäure µg/l 0,1 1.876 3 0,2 
Diuron µg/l 0,1 1.871 2 0,1 
Metazachlor µg/l 0,1 1.871 2 0,1 
Hexazinon µg/l 0,1 1.871 2 0,1 
Dimethenamid µg/l 0,1 1.870 2 0,1 
Desethylterbuthylazin µg/l 0,1 1.957 2 0,1 
2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin µg/l 0,1 1.879 2 0,1 
Pirimicarb µg/l 0,1 1.871 1 0,05 
MCPA µg/l 0,1 1.871 1 0,05 
Heptachlor µg/l 0,03 1.870 1 0,05 
Dichlobenil µg/l 0,1 1.871 1 0,05 
Glyphosat µg/l 0,1 1.852 1 0,05 
Nicosulfuron µg/l 0,1 1.871 1 0,05 
Metamitron µg/l 0,1 1.870 1 0,05 
Fluroxypyr µg/l 0,1 1.870 1 0,05 
Metamitron-Desamino µg/l 0,1 1.879 1 0,05 
Pethoxamid µg/l 0,1 1.879 1 0,05 
Thiacloprid amid µg/l 0,1 1.879 1 0,05 
Diazinon µg/l 0,1 1.879 1 0,05 
Chlorothalonil-Sulfonsäure µg/l 0,1 36 17 47,2 
Nitroguanidin µg/l 0,1 36 1 2,8 

Im Beurteilungszeitraum 2013–2015 wurden im Rahmen der GZÜV insgesamt 844.086 Einzelmessungen 
für 129 verschiedene Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Abbauprodukte vorgenommen. Eine detaillierte 
Aufstellung der verfügbaren Daten der H2O-Fachdatenbank des Umweltbundesamtes ist Tabelle 23 bis 
Tabelle 30 zu entnehmen. Anders als in Tabelle 21, wo die Gefährdung der Messstellen auf 
Dreijahresmittelwerten beruht, werden in diesen Auflistungen Einzelmessungen im Beurteilungszeitraum 
2013–2015 mit Schwerpunkt auf den einzelnen Parametern dargestellt. Hinsichtlich der nachfolgenden 
Tabellen ist zu beachten, dass die Anzahl der Untersuchungen je Wirkstoff variiert. Diese Variabilität liegt 
darin begründet, dass ein Teil der Parameter flächendeckend an allen Messstellen untersucht wird, während 
andere Parameter lediglich risikobasiert in potenziell betroffenen Gebieten untersucht werden. Daher kommt 
es bei den letztgenannten Parametern teilweise zu hohen Prozentsätzen, welche nicht für das gesamte 
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Bundesgebiet repräsentativ sind. Diesbezüglich ist insbesondere Chlorothalonil-Sulfonsäure 
hervorzuheben, ein Metabolit des im Getreideanbau eingesetzten Fungizids Chlorthalonil, der aufgrund der 
im Rahmen von GeoPEARL-Austria (AGES 2013) prognostizierten Sickerwasserkonzentrationen in das 
Monitoringprogramm aufgenommen wurde. Im Jahr 2013 wurden bundesweit flächendeckend 1.917 
Messstellen einmalig hinsichtlich Chlorothalonil-Sulfonsäure untersucht. Ausgehend von diesen 
Untersuchungsergebnissen wurden 36 Messstellen für die Weiterbeobachtung in den Folgejahren ausgewählt. 
Diese dezidiert risikobasierte Messstellenauswahl resultiert dementsprechend in einem überproportional 
hohen Anteil gefährdeter Messstellen. Die aufgrund von Chlorothalonil-Sulfonsäure gefährdeten Messstellen 
sind vorrangig im Osten Österreichs lokalisiert. Von den 17 gefährdeten Messstellen entfallen sechs auf das 
Marchfeld, drei auf das Weinviertel und zwei auf das Wiener Becken. 

Im Rahmen des Erstbeobachtungsjahres 2013 (Auftakt des sechsjährigen GZÜV-Beobachtungszyklus 2013–
2018) wurden die Triazin-Pestizide (Block I gemäß GZÜV) sowie die Sonderpestizide (Blöcke II–IX gemäß 
GZÜV) zumindest dreimal jährlich an allen Messstellen untersucht. Hinzu kam die flächendeckende dreimalige 
Untersuchung von rund 40 Sonderpestiziden bzw. Metaboliten, deren Auswahl sich primär an den Ergebnissen 
des im Jahr 2010 punktuell durchgeführten Sondermessprogramms orientierte. Zusätzlich wurden 2013 
bundesweit einmalig alle Messstellen in Hinblick auf den Pestizid-Wirkstoff Dimethachlor sowie sieben 
Metaboliten, die anhand der Ergebnisse des Projektes GeoPEARL-Austria (AGES 2013) ausgewählt wurden, 
untersucht. Im Jahr 2013 wurden damit im Grundwasser insgesamt 129 Pestizide flächendeckend untersucht. 
Dies stellt das umfangreichste Pestizidmonitoring seit Beginn der Messungen im Jahr 1991 dar. Im Anschluss 
an die umfassende Erstbeobachtung 2013 folgen im Rahmen des aktuellen GZÜV-Beobachtungszyklus 
Wiederholungsbeobachtungen in den Jahren 2014 bis 2018. Für Triazin-Pestizide ist eine zumindest jährliche 
Beobachtung vorgesehen, in ausgewählten Grundwasserkörpern auch in kürzeren Intervallen. 
Sonderpestizide werden ab einschließlich 2014 in einzelnen Grundwasserkörpern bzw. an einzelnen 
Messstellen im Rahmen einer operativen Überwachung weiter beobachtet, wenn im Erstbeobachtungsjahr 
2013 der Schwellenwert von einem Messwert überschritten wurde bzw. das arithmetische Mittel aller 
Messwerte aus der Erstbeobachtung 75 % des Schwellenwertes überschreitet.  

Die Untersuchungsergebnisse des Zeitraumes 2013–2015 sind in den nachfolgenden Tabellen zusammengefasst. 
Die Darstellung in Tabelle 23 bis Tabelle 26 basiert auf der Auswertung der Einzelmessungen je Parameter, 
während in Tabelle 27 bis Tabelle 30 die Anzahl der betroffenen Messstellen je Parameter ersichtlich ist. 

Bezüglich der Zulassung eines Wirkstoffes wurde ausschließlich die Zulassung als Pflanzenschutzmittel 
entsprechend dem Pflanzenschutzmittelregister (Stand 16.02.2017) für den Zeitraum 2013–2015 geprüft, das 
alle durch das Bundesamt für Ernährungssicherheit geprüften und zugelassenen bzw. genehmigten 
Pflanzenschutzmittel umfasst. In den folgenden Tabellen mit zugelassenen Wirkstoffen bzw. deren 
Metaboliten wurden auch jene Stoffe berücksichtigt, deren Zulassung abgelaufen ist, die jedoch über 
aufrechte Abverkaufs- bzw. Aufbrauchfristen im Zeitraum 2013–2015 verfügen.  

Die Genehmigung eines Wirkstoffes als Biozid gemäß Biozidproduktegesetz (BGBl. I Nr. 105/2013) 
unterliegt anderen Kriterien und wurde nicht geprüft. Mitunter sind Wirkstoffe nicht (mehr) als 
Pflanzenschutzmittel zugelassen, verfügen jedoch über eine aufrechte Zulassung gemäß 
Biozidproduktegesetz. Beispielsweise darf der Wirkstoff Tolylfluanid seit etlichen Jahren nicht mehr als 
Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, die Verwendung in Biozidprodukten (z. B. Holzschutzmittel, 
Antifouling-Produkte) ist jedoch zulässig.  

Hinsichtlich der Wirkungstypen lassen sich die im Zeitraum 2013–2015 untersuchten Pflanzenschutzmittel-
Wirkstoffe wie folgt zusammenfassen: Herbizide bilden mit rund 76 % der untersuchten Wirkstoffe den 
Schwerpunkt. Insektizide und Fungizide sind mit Anteilen von ca. 16 % bzw. ca. 8 % im 
Untersuchungsprogramm vertreten.  
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TABELLE 22: ZUSAMMENFASSUNG DER UNTERSUCHUNGEN FÜR PESTIZIDE UND DEREN 
ABBAUPRODUKTE IM GRUNDWASSER 2013–2015 

Kategorie Anzahl untersuchter Parameter Details in 
Wirkstoff zugelassen 51 Tabelle 23 
Wirkstoff nicht zugelassen 42 Tabelle 25 
Metaboliten zugelassener Wirkstoffe 26 Tabelle 24 
Metaboliten nicht zugelassener Wirkstoffe 10 Tabelle 26 
Summe untersuchter Pestizidparameter 129  

TABELLE 23: PESTIZIDWIRKSTOFFE MIT AUFRECHTER ZULASSUNG: 
UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE IM GRUNDWASSER 2013–2015 

Bezeichnung 
Anzahl der 

Unter-
suchungen 

Werte über 
Bestimmungsgrenze Werte über 0,1 µg/l1 

  Anzahl % Anzahl % 
Bentazon  6.965 603 8,7 212 3,0 
Terbuthylazin  10.695 771 7,2 92 0,9 
Metazachlor 6.219 42 0,7 17 0,3 
Dimethenamid2 6.148 45 0,7 13 0,2 
Glyphosat  5.793 16 0,3 12 0,2 
Dicamba  6.193 16 0,3 9 0,1 
MCPP 6.194 21 0,3 7 0,1 
Thiamethoxam  6.734 13 0,2 7 0,1 
Nicosulfuron  6.047 21 0,3 6 0,1 
Chloridazon  6.734 5 0,07 4 0,06 
Ethofumesate  6.734 8 0,1 3 0,04 
MCPA 6.193 10 0,2 3 0,05 
Pethoxamid  6.734 3 0,04 3 0,04 
Azoxystrobin  6.734 4 0,06 2 0,03 
Clothianidin  6.734 7 0,1 2 0,03 
Iodosulfuron methyl3 6.734 2 0,03 2 0,03 
Isoproturon  6.185 7 0,1 2 0,03 
Metamitron  6.148 7 0,1 2 0,03 
2,4-D  6.193 2 0,03 1 0,02 
Fenoxaprop4 6.143 1 0,02 1 0,02 
Flufenacet  6.143 7 0,1 1 0,02 
Fluroxypyr  6.143 2 0,03 1 0,02 
Imidacloprid  6.734 1 0,01 1 0,01 
Metalaxyl5 6.147 4 0,07 1 0,02 
Metribuzin  6.734 3 0,04 1 0,01 
Pirimicarb  6.147 2 0,03 1 0,02 
Prosulfocarb  6.147 1 0,02 1 0,02 
Pyridat (als CL9673) 6.218 1 0,02 1 0,02 
Clomazon  6.152 11 0,2 0 0 
Pendimethalin  10.695 6 0,06 0 0 
Deltamethrin  6.113 5 0,08 0 0 
Linuron  6.184 5 0,08 0 0 
Dimethachlor  1.918 3 0,2 0 0 
Quizalofop6 6.143 3 0,05 0 0 
Triflusulfuronmethyl7 6.144 3 0,05 0 0 
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Bezeichnung 
Anzahl der 

Unter-
suchungen 

Werte über 
Bestimmungsgrenze Werte über 0,1 µg/l1 

  Anzahl % Anzahl % 
Thifensulfuronmethyl8 6.141 2 0,03 0 0 
Metosulam  6.143 1 0,02 0 0 
Rimsulfuron  6.141 1 0,02 0 0 
Aclonifen  6.054 0 0 0 0 
Amidosulfuron  6.141 0 0 0 0 
Bromoxynil u. Ester als Bromoxynil  6.184 0 0 0 0 
Chlortoluron  6.184 0 0 0 0 
Fluazifop-p-butyl9 6.113 0 0 0 0 
Fluroxypyr-1-methylheptylester10 6.019 0 0 0 0 
Iprodione  6.580 0 0 0 0 
Isoxaflutol  6.015 0 0 0 0 
MCPB  6.193 0 0 0 0 
Metobromuron  6.184 0 0 0 0 
Metsulfuron-methyl11 6.141 0 0 0 0 
Quizalofop-ethyl6 6.113 0 0 0 0 
Triasulfuron  6.140 0 0 0 0 
1 0,1 µg/l: Schwellenwert lt. Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser 2010 i.d.g.F. 
2 Zulassung als Dimethenamid-p 7 Zulassung als Triflusulfuron 
3 Zulassung als Iodosulfuron 8 Zulassung als Thifensulfuron 
4 Zulassung als Fenoxaprop-P 9 Zulassung als Fluazifop-P 
5 Zulassung als Metalaxyl M 10 Zulassung als Fluroxypyr 
6 Zulassung als Quizalofop-P 11 Zulassung als Metsulfuron 

TABELLE 24: METABOLITEN VON PESTIZIDWIRKSTOFFEN MIT AUFRECHTER ZULASSUNG: 
UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE IM GRUNDWASSER 2013–2015 

Bezeichnung 
Anzahl der 

Unter-
suchungen 

Werte über 
Bestimmungsgrenze 

Werte über 0,1 µg/l 
bzw. über 

Aktionswert1 

  Anzahl % Anzahl % 
Desphenyl-Chloridazon2 6.734 1.473 21,9 47 0,7 
Desethylterbuthylazin  10.694 1.229 11,5 46 0,4 
3,5,6-Trichlor-2-pyridinol (TCP)  6.580 24 0,4 17 0,3 
Dimethachlor-Sulfonsäure  6.580 32 0,5 16 0,2 
Metazachlor-Säure2 6.585 225 3,4 10 0,2 
3,5-Dibrom-4-Hydroxybenzoesäure  6.580 19 0,3 8 0,1 
Metamitron-Desamino 6.734 16 0,2 8 0,1 
Thiacloprid amid  6.734 10 0,1 8 0,1 
Metazachlor-Sulfonsäure2 6.581 446 6,8 8 0,1 
2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-
triazin  6.734 10 0,1 6 0,09 

Chlorothalonil-Sulfonsäure  1.991 89 4,5 54 2,7 
Nitroguanidin  1.991 9 0,5 4 0,20 
Terbuthylazin-2-hydroxy  6.733 14 0,2 4 0,06 
2,6-Dichlorbenzamid2 10.694 334 3,1 4 0,04 
CYPM3 6.734 15 0,2 3 0,04 
Flufenacet-Sulfonsäure3 6.580 34 0,5 2 0,03 
1-Methyl-3-Nitroguanidin  1.991 18 0,9 1 0,05 
Terbuthylazin-2-hydroxy-desethyl  6.734 4 0,06 1 0,01 
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Bezeichnung 
Anzahl der 

Unter-
suchungen 

Werte über 
Bestimmungsgrenze 

Werte über 0,1 µg/l 
bzw. über 

Aktionswert1 

  Anzahl % Anzahl % 
Metribuzin-Desamino4 6.734 2 0,03 1 0,01 
Methyldesphenylchloridazon2 6.734 893 13,3 0 0 
AMPA2 5.793 67 1,2 0 0 
Dimethenamid-Sulfonsäure und  
Dimethenamid-Säure5 3.982 33 1,7 0 0 

Pethoxamid-Sulfonsäure  1.991 5 0,3 0 0 
3-Aminophenol  6.734 2 0,03 0 0 
Dimethachlor-Säure  1.918 0 0 0 0 
1 0,1 µg/l: Schwellenwert lt. Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser; Aktionswerte für „nicht relevante Metaboliten“ von PSM-

Wirkstoffen in Wasser für den menschlichen Gebrauch lt. Bundesministerium für Gesundheit und Frauen (BMGF), Erlass BMG-
75210/0010-II/B/13/2010 in konsolidierter Fassung BMG-75210/0001-II/B/13/2016 vom 13.05.2016 

2 „nicht relevanter Metabolit“, Aktionswert = 3,0 µg/l 
3 „nicht relevanter Metabolit“, Aktionswert = 1,0 µg/l 
4 „nicht relevanter Metabolit“, Aktionswert = 0,3 µg/l 
5 „nicht relevanter Metabolit“, Aktionswert für Summe Dimethenamid-Sulfonsäure und Dimethenamid-Säure = 1 µg/l 

TABELLE 25: PESTIZIDWIRKSTOFFE OHNE ZULASSUNG: UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE IM 
GRUNDWASSER 2013–2015 

Wirkstoff 
Anzahl der 

Unter-
suchungen 

Werte über 
Bestimmungsgrenze Werte über 0,1 µg/l1 

  Anzahl % Anzahl % 
Atrazin  10.694 1.565 14,6 128 1,2 
Metolachlor (inkl. s-Metolachlor)3 10.694 458 4,3 52 0,5 
Bromacil  6.474 25 0,4 12 0,2 
Diuron  6.185 26 0,4 12 0,2 
Hexazinon  6.184 24 0,4 9 0,1 
Diazinon  6.734 6 0,09 5 0,07 
Triclopyr  6.734 5 0,07 3 0,04 
Dichlobenil  6.053 6 0,10 2 0,03 
Prometryn  10.694 10 0,09 2 0,02 
Simazin  10.694 43 0,4 2 0,02 
Aldrin u. Dieldrin2 6.011 2 0,03 1 0,02 
Heptachlor2 6.011 1 0,02 1 0,02 
Hexachlorbenzol  6.011 31 0,5 1 0,02 
Irgarol  6.734 1 0,01 1 0,01 
Propazin  10.694 29 0,3 1 0,01 
Terbutryn  10.694 17 0,2 1 0,01 
Lindan  6.011 14 0,2 0 0 
β-Hexachlorcyclohexan 5.394 10 0,2 0 0 
DDT (und Isomere)  6.011 8 0,1 0 0 
α-Hexachlorcyclohexan 5.394 6 0,1 0 0 
Alachlor  10.694 5 0,05 0 0 
Dichlorprop  6.193 3 0,05 0 0 
Endrin  5.394 2 0,04 0 0 
Sebutylazin  10.694 2 0,02 0 0 
Chlordan (Summe Isomeren)  6.011 1 0,02 0 0 
Dinoseb-acetat  6.184 1 0,02 0 0 
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Wirkstoff 
Anzahl der 

Unter-
suchungen 

Werte über 
Bestimmungsgrenze Werte über 0,1 µg/l1 

  Anzahl % Anzahl % 
Methoxychlor  6.090 1 0,02 0 0 
Metoxuron  6.184 1 0,02 0 0 
Primisulfuronmethyl  6.141 1 0,02 0 0 
2,4,5-T  6.193 0 0 0 0 
Buturon  6.183 0 0 0 0 
Carbetamid  6.143 0 0 0 0 
Chlorbromuron  6.184 0 0 0 0 
Cyanazin  10.695 0 0 0 0 
Endosulfan  5.394 0 0 0 0 
Ioxynil  6.184 0 0 0 0 
Monolinuron  6.184 0 0 0 0 
Monuron  6.184 0 0 0 0 
Neburon  6.184 0 0 0 0 
Orbencarb  6.218 0 0 0 0 
Triadimefon  6.147 0 0 0 0 
Triadimenol  6.042 0 0 0 0 
1 0,1 µg/l: Schwellenwert lt. Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser 
2 0,03 µg/l: Schwellenwert lt. Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser 
3 Der zugelassene Wirkstoff s-Metolachlor ist in der Analyse des Parameters Metolachlor inkludiert (siehe Anmerkungen in Kapitel 3.3.1). 

TABELLE 26: METABOLITEN VON PESTIZIDWIRKSTOFFEN OHNE ZULASSUNG: 
UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE IM GRUNDWASSER 2013–2015 

Metabolit/Abbauprodukt 
Anzahl der 

Unter-
suchungen 

Werte über 
Bestimmungsgrenze 

Werte über 0,1 µg/l 
bzw. über 

Aktionswert1 

  Anzahl % Anzahl % 
Desethyl-Desisopropylatrazin  6.742 1.261 18,7 605 9,0 
Desethylatrazin  10.695 2.934 27,4 219 2,0 
Metolachlor-Sulfonsäure3,4 6.582 1.412 21,5 59 0,9 
Desisopropylatrazin  10.695 110 1,0 13 0,1 
Metolachlor-Säure3,4 6.581 388 5,9 2 0,03 
Propazin-2-hydroxy  6.734 2 0,03 1 0,01 
N,N-Dimethylsulfamid2 6.735 688 10,2 9 0,1 
Alachlor-t-Sulfonsäure3  6.580 125 1,9 0 0 
DDE (und Isomere)  6.011 66 1,1 0 0 
2-Hydroxyatrazin3 6.734 57 0,8 0 0 
1 0,1 µg/l: Schwellenwert lt. Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser; Aktionswerte für „nicht relevante Metaboliten“ von 

Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen in Wasser für den menschlichen Gebrauch lt. Bundesministerium für Gesundheit und Frauen (BMGF), 
Erlass BMG-75210/0010-II/B/13/2010 in konsolidierter Fassung BMG-75210/0001-II/B/13/2016 vom 13.05.2016 

2 „nicht relevanter Metabolit“, Aktionswert = 1,0 µg/l 
3 „nicht relevanter Metabolit“, Aktionswert = 3,0 µg/l 
4 „nicht relevanter Metabolit“ des nicht mehr zugelassenen Wirkstoffes Metolachlor sowie des zugelassenen Wirkstoffes  s-Metolachlor 

(siehe Anmerkungen in Kapitel 3.3.1)  

Von 102 quantifizierbaren Substanzen (d. h. Konzentrationen oberhalb der analytischen 
Bestimmungsgrenze) überschritten 70 Substanzen zumindest einmal den Schwellenwert gemäß QZV 
Chemie GW (0,03 µg/l bzw. 0,1 µg/l) bzw. den substanzspezifisch geltenden Aktionswert für „nicht 
relevante Metaboliten“ (0,3 µg/l, 1,0 µg/l bzw. 3,0 µg/l). Die jeweils geltenden Schwellenwerte bzw. 
Aktionswerte für „nicht relevante Metaboliten“ von Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen in Wasser für den 
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menschlichen Gebrauch können den Anmerkungen zu den entsprechenden Tabellen entnommen werden. Für 
den gesamten Untersuchungszeitraum 2013–2015 bedeutet das einen Anteil an Überschreitungen von 
0,21 %, bezogen auf die Gesamtanzahl aller Untersuchungen (844.086). 

Die Parameter mit den häufigsten Überschreitungen werden im Wesentlichen bereits routinemäßig erfasst 
bzw. sind als Sonderparameter in der laufenden Ausschreibung (2013–2015) zur Grundwasserüberwachung 
der GZÜV mitberücksichtigt und wurden im Rahmen der umfassenden Erstbeobachtung im Jahr 2013 
bundesweit an allen Messstellen beobachtet. Sonderparameter werden im aktuellen GZÜV-
Beobachtungszyklus 2013–2018 ab dem Jahr 2014 nur an jenen Messstellen regelmäßig weiter beobachtet, 
die im Rahmen der Erstbeobachtung im Jahr 2013 erhöhte Konzentrationen aufwiesen.  

Das Totalherbizid Atrazin ist in Österreich seit 1995 nicht mehr zugelassen. Das Herbizid Bentazon ist in 
Österreich seit 1978 zugelassen und wird vorwiegend im Soja- und Maisanbau verwendet. Aufgrund der in 
einigen Regionen deutlichen Belastungssituation wurde z. B. in Oberösterreich der Bentazon-Einsatz sehr 
stark eingeschränkt. Zudem darf der Wirkstoff österreichweit seit März 2013 in Trinkwasserschutz- und 
Schongebieten nicht mehr angewendet werden. Aktuell verlängert Durchführungsverordnung (EU) 2017/841 
vom 17. Mai 2017 die Zulassung für Bentazon bis zum 30. Juni 2018, da gegenwärtig auf EU-Ebene die 
Prüfung auf Neuzulassung des Wirkstoffes läuft. In Abhängigkeit vom Ergebnis des Zulassungsverfahrens 
wird im Rahmen der nationalen Zulassung Bentazon-haltiger Pflanzenschutzmittel die Prüfung weiterer 
Maßnahmen erfolgen. Die Auflage für die Nichtanwendung von Pestiziden in Wasserschutz- und 
Schongebieten seit März 2013 gilt neben Bentazon auch für die Wirkstoffe Terbuthylazin und Metazachlor, 
die vor allem im Mais- bzw. im Rapsanbau zur Bekämpfung von Unkraut eingesetzt werden. 

In den nachfolgenden Tabellen sind alle Parameter aufgeführt, für die im Beurteilungszeitraum 2013–2015 
Überschreitungen des Schwellen- bzw. Aktionswertes durch Einzelwerte zu verzeichnen sind. Im 
Unterschied zu den vorangegangenen Tabellen basiert diese Darstellung auf Ebene der Messstellen. Der 
Gesamtzahl der untersuchten Messstellen je Parameter wird die Anzahl der Messstellen mit 
Überschreitungen des Schwellen- bzw. Aktionswertes gegenübergestellt. Aus den Ergebnissen ist ersichtlich, 
dass eine Messstelle im Dreijahreszeitraum mehrmals von Überschreitungen eines Parameters betroffen sein 
kann. Beispielsweise entfallen für Desethyl-Desisopropylatrazin die 605 Einzelwerte über dem 
Schwellenwert auf insgesamt 197 von 1.972 untersuchten Messstellen. Bei Bentazon verteilen sich die 212 
Einzelwerte über dem Schwellenwert auf insgesamt 56 von 1.972 untersuchten Messstellen. Rund 52 % 
dieser 56 Messstellen entfallen auf Oberösterreich, 34 % auf Niederösterreich, der Rest auf das Burgenland. 
Anders stellt sich beispielsweise die Situation für Glyphosat dar: Die 12 Werte mit 
Glyphosatkonzentrationen > 0,1 µg/l entfallen auf 12 verschiedene Messstellen und gehen zur Gänze auf die 
Untersuchungen im Jahr 2013 zurück. In den Jahren 2014 und 2015 konnte mit einer Ausnahme an den 
betroffenen Messstellen kein Glyphosat quantifiziert werden.  



GRUNDWASSER 

-- 58 -- 

TABELLE 27: SCHWELLENWERTÜBERSCHREITUNGEN (EINZELWERTE) VON 
PESTIZIDWIRKSTOFFEN MIT AUFRECHTER ZULASSUNG: ANZAHL DER BETROFFENEN 
MESSSTELLEN JE PARAMETER 2013–2015 

Wirkstoff 
Anzahl der 

untersuchten 
Messstellen 

Messstellen mit Einzelwerten 
über 0,1 µg/l1 

  Anzahl % 
Bentazon  1.972 56 2,8 
Terbuthylazin  1.986 44 2,2 
Glyphosat  1.969 12 0,6 
Dimethenamid  1.970 9 0,5 
Dicamba  1.970 8 0,4 
MCPP  1.970 6 0,3 
Metazachlor  1.970 5 0,3 
Nicosulfuron  1.970 5 0,3 
Thiamethoxam  1.972 5 0,3 
Chloridazon  1.972 4 0,2 
Ethofumesate  1.972 3 0,2 
MCPA  1.970 3 0,2 
Pethoxamid  1.972 3 0,2 
Azoxystrobin  1.972 2 0,1 
Clothianidin  1.972 2 0,1 
Iodosulfuron methyl  1.972 2 0,1 
Isoproturon  1.970 2 0,1 
Metamitron  1.970 2 0,1 
2,4-D  1.970 1 0,05 
Fenoxaprop  1.970 1 0,05 
Flufenacet  1.970 1 0,05 
Fluroxypyr  1.970 1 0,05 
Imidacloprid  1.972 1 0,05 
Metalaxyl  1.970 1 0,05 
Metribuzin  1.972 1 0,05 
Pirimicarb  1.970 1 0,05 
Prosulfocarb  1.970 1 0,05 
Pyridat (als CL9673) 1.970 1 0,05 
1 0,1 µg/l: Schwellenwert lt. Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser 2010 i.d.g.F. 

TABELLE 28: ÜBERSCHREITUNGEN DES SCHWELLEN- BZW. AKTIONSWERTES 
(EINZELWERTE) VON METABOLITEN ZUGELASSENER PESTIZIDWIRKSTOFFE: ANZAHL DER 
BETROFFENEN MESSSTELLEN JE PARAMETER 2013–2015 

Metabolit/Abbauprodukt 
Anzahl der 

untersuchten 
Messstellen 

Messstellen mit Einzelwerten 
über 0,1 µg/l bzw. über  

Aktionswert1 

  Anzahl % 
Desethylterbuthylazin  1.986 27 1,4 
Chlorothalonil-Sulfonsäure  1.918 24 1,3 
Desphenyl-Chloridazon2 1.972 20 1,0 
3,5,6-Trichlor-2-Pyridinol (TCP)  1.971 9 0,5 
3,5-Dibrom-4-hydroxybenzoesäure  1.971 7 0,4 
Dimethachlor-Sulfonsäure  1.971 7 0,4 
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Metabolit/Abbauprodukt 
Anzahl der 

untersuchten 
Messstellen 

Messstellen mit Einzelwerten 
über 0,1 µg/l bzw. über  

Aktionswert1 

  Anzahl % 
Metamitron-Desamino  1.972 7 0,4 
2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin  1.972 6 0,3 
Thiacloprid amid  1.972 5 0,3 
Metazachlor-Säure2 1.971 3 0,2 
Metazachlor-Sulfonsäure2 1.971 3 0,2 
2,6-Dichlorbenzamid2 1.986 2 0,1 
CYPM3 1.972 2 0,1 
Flufenacet-Sulfonsäure3 1.971 2 0,1 
Nitroguanidin  1.918 2 0,1 
Terbuthylazin-2-hydroxy  1.972 2 0,1 
Metribuzin-Desamino4 1.972 1 0,05 
1-Methyl-3-Nitroguanidin  1.918 1 0,05 
Terbuthylazin-2-hydroxy-desethyl  1.972 1 0,05 
1 0,1 µg/l: Schwellenwert lt. Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser; Aktionswerte für „nicht relevante Metaboliten“ von 

Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen in Wasser für den menschlichen Gebrauch lt. Bundesministerium für Gesundheit und Frauen (BMGF), 
Erlass BMG-75210/0010-II/B/13/2010 in konsolidierter Fassung BMG-75210/0001-II/B/13/2016 vom 13.05.2016 

2 „nicht relevanter Metabolit“, Aktionswert = 3,0 µg/l 
3 „nicht relevanter Metabolit“, Aktionswert = 1,0 µg/l 
4 „nicht relevanter Metabolit“, Aktionswert = 0,3 µg/l 

TABELLE 29: SCHWELLENWERTÜBERSCHREITUNGEN (EINZELWERTE) VON 
PESTIZIDWIRKSTOFFEN OHNE ZULASSUNG: ANZAHL DER BETROFFENEN MESSSTELLEN JE 
PARAMETER 2013–2015 

Wirkstoff 
Anzahl der 

untersuchten 
Messstellen 

Messstellen mit Einzelwerten 
über 0,1 µg/l1 

  Anzahl % 
Metolachlor (inkl. s-Metolachlor)3 1.986 35 1,8 
Atrazin  1.986 30 1,5 
Bromacil  1.970 5 0,3 
Diuron  1.970 5 0,3 
Diazinon  1.972 4 0,2 
Hexazinon  1.970 2 0,1 
Simazin  1.986 2 0,1 
Triclopyr  1.972 2 0,1 
Aldrin u. Dieldrin  1.970 1 0,05 
Dichlobenil  1.970 1 0,05 
Heptachlor2  1.970 1 0,05 
Hexachlorbenzol  1.970 1 0,05 
Irgarol  1.972 1 0,05 
Prometryn  1.986 1 0,05 
Propazin  1.986 1 0,05 
Terbutryn  1.986 1 0,05 
1 0,1 µg/l: Schwellenwert lt. Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser 
2 0,03 µg/l: Schwellenwert lt. Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser 
3 Der zugelassene Wirkstoff s-Metolachlor ist in der Analyse des Parameters Metolachlor inkludiert (siehe Anmerkungen in Kapitel 3.3.1). 
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TABELLE 30: ÜBERSCHREITUNGEN DES SCHWELLEN- BZW. AKTIONSWERTES 
(EINZELWERTE) VON METABOLITEN NICHT ZUGELASSENER PESTIZIDWIRKSTOFFE: 
ANZAHL DER BETROFFENEN MESSSTELLEN JE PARAMETER 2013–2015 

Metabolit/Abbauprodukt 
Anzahl der 

untersuchten 
Messstellen 

Messstellen mit Einzelwerten 
über 0,1 µg/l bzw. über 

Aktionswert1 

  Anzahl % 
Desethyl-Desisopropylatrazin  1.972 197 10,0 
Desethylatrazin  1.986 62 3,1 
Metolachlor-Sulfonsäure3, 4 1.971 22 1,1 
Desisopropylatrazin  1.986 4 0,2 
N,N-Dimethylsulfamid2 1.972 3 0,2 
Metolachlor-Säure3, 4 1.971 2 0,1 
Propazin-2-hydroxy  1.972 1 0,05 

1 0,1 µg/l: Schwellenwert lt. Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser; Aktionswerte für „nicht relevante Metaboliten“ von 
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen in Wasser für den menschlichen Gebrauch lt. Bundesministerium für Gesundheit und Frauen 
(BMGF), Erlass BMG-75210/0010-II/B/13/2010 in konsolidierter Fassung BMG-75210/0001-II/B/13/2016 vom 13.05.2016 

2 „nicht relevanter Metabolit“, Aktionswert = 1,0 µg/l 
3 „nicht relevanter Metabolit“, Aktionswert = 3,0 µg/l 
4 „nicht relevanter Metabolit“ des nicht mehr zugelassenen Wirkstoffes Metolachlor sowie des zugelassenen Wirkstoffes s-Metolachlor 

(siehe Anmerkungen in Kapitel 3.3.1)  

Überschreitungen treten vermehrt in den intensiv (landwirtschaftlich) bewirtschafteten Gebieten im Osten 
und Südosten Österreichs auf (Oberösterreich, Niederösterreich, Steiermark, Burgenland und Wien). Bei den 
belasteten Messstellen wird von den Gewässeraufsichten in den Bundesländern zunächst Ursachenforschung 
betrieben und in weiterer Folge werden entsprechende Maßnahmen eingeleitet (siehe Kapitel 3.7). 
Beispielhaft kann das oberösterreichische Programm zum Grundwasserschutz "Oberösterreichische 
Pestizidstrategie" genannt werden, die seit 2011 umgesetzt wird und ein weitgefächertes Spektrum an 
Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers umfasst. Weitere Maßnahmen sind u. a. in den einzelnen 
Landesaktionsplänen der Bundesländer über die nachhaltige Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 
vorgesehen. 

3.3.3 FORTSCHREIBUNG DER ZEITREIHEN FÜR AUSGEWÄHLTE PESTIZIDE 

Die Abbildungen dieses Kapitels beinhalten die Ergebnisse der Berechnung des Anteils an 
Jahresmittelwerten über dem jeweiligen Grundwasserschwellenwert für Atrazin und Desethylatrazin im 
Zeitraum 1997–2015. Im aktuellen Beurteilungszeitraum 2013–2015 ist der Grundwasserkörper Stremtal als 
Beobachtungsgebiet für Desethylatrazin einzustufen. Für Atrazin liegen weder Beobachtungsgebiete noch 
voraussichtliche Maßnahmengebiete vor. 

Aufgrund des seinerzeit in ganz Österreich verbreiteten Auftretens des Totalherbizids Atrazin und dessen 
Abbauproduktes Desethylatrazin im Grundwasser wurde im Jahr 1995 dessen Zulassung laut 
Pflanzenschutzmittelgesetz aufgehoben. Seit dem Setzen dieser Maßnahme sind die Konzentrationen von 
Atrazin deutlich gesunken, stagnieren jedoch seit 2011 auf niedrigem Niveau (siehe Abbildung 23). Im Jahr 
2015 waren im Mittel an 1,0 % der beobachteten Messstellen Schwellenwertüberschreitungen zu 
verzeichnen. 

http://www.land-oberoesterreich.gv.at/files/publikationen/gtw_pestizidstrategie.pdf
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/files/publikationen/gtw_pestizidstrategie.pdf
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Abbildung 23: Atrazin – Entwicklung der jährlichen Schwellenwertüberschreitungen (Mittelwerte > 0,1 µg/l) von 
Poren-, Karst- und Kluftgrundwassermessstellen im Verhältnis zur Gesamtzahl der verfügbaren Messstellen in 
oberflächennahen Grundwasserkörpern und -gruppen 

Ähnlich dem zeitlichen Verlauf der Schwellenwertüberschreitungen von Atrazin stellt sich die rückläufige 
Entwicklung der Konzentrationen von Desethylatrazin, dem Hauptabbauprodukt von Atrazin, dar (siehe 
Abbildung 24). Auch hier sind die Auswirkungen des Anwendungsverbotes klar ersichtlich. Das aktuelle 
Auftreten von Atrazin und Desethylatrazin ist maßgeblich auf das Retentionsvermögen der ungesättigten 
Zone bzw. unterschiedlich hohe Grundwassererneuerungszeiten (bis zu mehreren Jahrzehnten) der zum Teil 
sehr unterschiedlich aufgebauten Grundwasserleiter in den einzelnen Grundwasserkörpern zurückzuführen. 

 

Abbildung 24: Desethylatrazin – Entwicklung der jährlichen Schwellenwertüberschreitungen (Mittelwerte 
> 0,1 µg/l) von Poren-, Karst- und Kluftgrundwassermessstellen im Verhältnis zur Gesamtzahl der verfügbaren 
Messstellen in oberflächennahen Grundwasserkörpern und -gruppen 
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Im aktuellen Beurteilungszeitraum 2013–2015 ist Desethyl-Desisopropylatrazin jener Pestizidparameter, 
für den die meisten Schwellenwertüberschreitungen zu verzeichnen sind. Bei Desethyl-Desisopropylatrazin 
handelt es sich um einen Metaboliten der 2. Generation, der beim Abbau von Chlortriazinen entsteht und 
dessen Herkunft vorrangig auf Atrazin zurückzuführen sein dürfte. Der Grundwasserkörper Südl. Wiener 
Becken-Ostrand [DUJ] ist als voraussichtliches Maßnahmengebiet für Desethyl-Desisopropylatrazin 
ausgewiesen, drei Grundwasserkörper als Beobachtungsgebiete (siehe Tabelle 6). Für diesen Parameter 
liegen jedoch erst seit 2008 Daten vor, zudem wurden mit Ausnahme des Erstbeobachtungsjahres 2013 
bislang nur ausgewählte Messstellen regelmäßig beprobt. In den Jahren 2014 und 2015 wurden nur jene 
Messstellen weiter beobachtet, an denen im Erstbeobachtungsjahr 2013 erhöhte Konzentrationen von 
Desethyl-Desisopropylatrazin ermittelt wurden. Von insgesamt 462 bundesweit untersuchten Messstellen 
der Wiederholungsbeobachtung im Jahr 2014 wurde an 121 Messstellen im Mittel eine Konzentration von 
0,1 µg Desethyl-Desisopropylatrazin/l überschritten. Im Jahr 2015 wurde der Schwellenwert im Mittel an 
121 von 465 untersuchten Messstellen überschritten.  

Bentazon ist im aktuellen Beurteilungszeitraum 2013–2015 jener Pestizidparameter mit den meisten 
Schwellenwertüberschreitungen, der nicht wie alle zuvor genannten Parameter der Gruppe der Chlortriazine 
bzw. deren Metaboliten zuzurechnen ist. Aufgrund signifikant und anhaltend steigender Konzentrationen ist 
der Grundwasserkörper Traun-Enns-Platte [DUJ] als voraussichtliches Maßnahmengebiet für Bentazon 
auszuweisen. Bentazon wird seit Anbeginn des Bestehens des Grundwasserüberwachungsmessnetzes im 
Jahr 1991 untersucht, überwiegend jedoch risikobasiert an ausgewählten Messstellen. Bundesweit 
flächendeckende Untersuchungen liegen seither nur für wenige Jahre vor, zuletzt im Rahmen der 
Erstbeobachtung 2013. In den Jahren 2014 und 2015 wurden nur jene Messstellen weiterbeobachtet, an 
denen 2013 erhöhte Bentazon-Konzentrationen ermittelt wurden. Von insgesamt 374 bundesweit 
untersuchten Messstellen der Wiederholungsbeobachtung im Jahr 2014 überschritten 28 Messstellen im 
Mittel eine Konzentration von 0,1 µg Bentazon/l. Im Jahr 2015 wurde der Schwellenwert im Mittel an 24 
von 337 untersuchten Messstellen überschritten. 

3.3.4 ANTEIL DER SCHWELLENWERTÜBERSCHREITUNGEN 2015, UNTERTEILT 
NACH BUNDESLÄNDERN 

Die beiden folgenden Abbildungen veranschaulichen den Anteil der Messstellen mit 
Schwellenwertüberschreitungen im Jahr 2015 in den einzelnen Bundesländern für die Parameter Atrazin und 
Desethylatrazin. Dabei wurde die Anzahl an Messstellen mit Mittelwerten über dem Schwellenwert, 
bezogen auf die Gesamtanzahl der Messstellen im jeweiligen Bundesland, ausgewertet und dargestellt. 

 

Abbildung 25:An der Leitha zwischen NÖ und Burgenland 
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Abbildung 26: Atrazin in Österreich – Anteil der Messstellen mit Schwellenwertüberschreitungen im Jahr 2015. 
Anteil der Poren-, Karst- und Kluftgrundwassermessstellen, deren Jahresmittelwert den Schwellenwert (> 0,1 µg/l) 
überschreitet, im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Messstellen im jeweiligen Bundesland 

In Kärnten und in Vorarlberg wurden im Jahr 2015 im Mittel keine Schwellenwertüberschreitungen von 
Atrazin nachgewiesen. Wie bei Nitrat sind auch bei Atrazin nach wie vor die häufigsten Überschreitungen 
in den niederschlagsärmeren, landwirtschaftlich intensiv genutzten Grundwasserkörpern der östlich 
gelegenen Bundesländer zu finden (siehe Abbildung 26). Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass es sich, 
bundesweit gesehen, im Verhältnis zur Gesamtzahl der Messstellen lediglich um vereinzelte 
Schwellenwertüberschreitungen handelt. 

 

Abbildung 27: Desethylatrazin in Österreich – Anteil der Messstellen mit Schwellenwertüberschreitungen im Jahr 
2015. Anteil der Poren-, Karst- und Kluftgrundwassermessstellen, deren Jahresmittelwert den Schwellenwert 
(> 0,1 µg/l) überschreitet, im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Messstellen im jeweiligen Bundesland 
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Da es sich bei Desethylatrazin um ein Abbauprodukt von Atrazin handelt, sind im Wesentlichen dieselben 
Bundesländer von Schwellenwertüberschreitungen betroffen wie bei Atrazin (siehe Abbildung 27). Während 
das Grundwasser durch das Verbot der Muttersubstanz Atrazin keinen neuen Belastungen mehr ausgesetzt 
wird, sind es insbesondere die Abbaurückstände – beispielsweise in Form von Desethyl-Desisopropylatrazin 
oder Desethylatrazin – welche noch immer an erheblich mehr Messstellen als der Ausgangswirkstoff Atrazin 
selbst Überschreitungen hervorrufen. Dies verdeutlicht die Problematik der unter Umständen Jahrzehnte 
andauernden Nachwirkungen des Einsatzes von Pestiziden, einerseits bedingt durch die Persistenz des 
Wirkstoffes selbst, andererseits aufgrund fortschreitender Abbauprozesse. 

Die Jahresmittelwerte 2013 für Atrazin und Desethylatrazin sind auch in den Grundwasserkarten 9 und 10 
(a–c) dargestellt. 

Hinsichtlich Desethyl-Desisopropylatrazin wurden 2015 im Zuge der Wiederholungsbeobachtung 
bundesweit 465 Messstellen untersucht. Die mit Abstand meisten Messstellen mit 
Schwellenwertüberschreitungen entfallen auf Niederösterreich (68 Messstellen) und Oberösterreich (30 
Messstellen). Für Salzburg, Tirol und Vorarlberg sind 2015 keine Messstellen mit mittleren Konzentrationen 
> 0,1 µg/l zu verzeichnen. In den anderen Bundesländern liegen im Jahresmittel vereinzelt Konzentrationen 
über dem Schwellenwert vor.  

TABELLE 31: DESETHYL-DESISOPROPYLATRAZIN – ANZAHL DER UNTERSUCHTEN 
MESSSTELLEN UND SCHWELLENWERTÜBERSCHREITUNGEN JE BUNDESLAND IM JAHR 2015  

Bundesland Anzahl untersuchter Messstellen 
Anzahl der Messstellen mit einer 
mittleren Jahreskonzentration  

> 0,1 µg/l 
Burgenland 45 7 
Kärnten 15 5 
Niederösterreich 154 68 
Oberösterreich 151 30 
Salzburg 21 0 
Steiermark 45 5 
Tirol 1 0 
Vorarlberg 1 0 
Wien 32 6 
Gesamtergebnis 465 121 

Im Rahmen der Wiederholungsbeobachtung wurden im Jahr 2015 insgesamt 337 Messstellen in sechs 
Bundesländern hinsichtlich Bentazon untersucht. Der Großteil der Erhebungen entfiel auf Oberösterreich, 
ebenso die meisten Schwellenwertüberschreitungen im Jahresmittel, wobei insbesondere der 
Grundwasserkörper Traun-Enns-Platte [DUJ] betroffen ist. 

TABELLE 32: BENTAZON – ANZAHL DER UNTERSUCHTEN MESSSTELLEN UND 
SCHWELLENWERTÜBERSCHREITUNGEN JE BUNDESLAND IM JAHR 2015  

Bundesland Anzahl untersuchter Messstellen Mittlere Jahreskonzentration  
> 0,1 µg/l 

Burgenland 11 2 
Kärnten 4 0 
Niederösterreich 18 5 
Oberösterreich 280 17 
Salzburg 20 0 
Steiermark 0 0 
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Bundesland Anzahl untersuchter Messstellen Mittlere Jahreskonzentration  
> 0,1 µg/l 

Tirol 0 0 
Vorarlberg 0 0 
Wien 4 0 
Gesamtergebnis 337 24 

3.4 AMMONIUM, NITRIT UND ORTHOPHOSPHAT IM GRUNDWASSER 

3.4.1 ALLGEMEINES 

Ammonium (NH4) ist ebenso wie Nitrat ein Bestandteil des Stickstoffkreislaufs und wird in der 
Landwirtschaft v. a. in Form von Mineraldünger, Jauche und Gülle auf den Boden aufgebracht. Der 
Ammoniumanteil aus Düngern kann relativ rasch und ohne nennenswerte Verluste von der Pflanze 
aufgenommen werden. In einem mehrstufigen Bodenprozess – der sogenannten Ammonifikation – 
mineralisieren die Aminosäuren und der Amidstickstoff (= Harnstoff) zu Ammonium. Dieses wird in 
weiterer Folge von Bakterien unter Sauerstoffverbrauch zu Nitrit und weiter zu Nitrat oxidiert. Dieser 
Transformationsprozess wird als Nitrifikation bezeichnet. Ammonium ist im Boden im Vergleich zu Nitrat 
vergleichsweise unbeweglich, da es auch an Tonminerale gebunden wird. Dadurch ist die Gefahr der 
Auswaschung relativ gering. Ammonium stellt zudem einen typischen Indikator für die hygienische 
Belastung von Grundwasser durch organische Verunreinigungen dar, beispielsweise bedingt durch Leckagen 
an Abwasserleitungen. 

Der Schwellenwert für Ammonium ist in der Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser (BGBl. II Nr. 
98/2010 i.d.g.F.) mit 0,45 mg/l festgelegt. Gemäß Trinkwasserverordnung (TWV; BGBl. II 304/2001 
i.d.g.F.) ist Ammonium ein Indikatorparameter mit einem Prüfwert von 0,5 mg/l. 

Nitrit (NO2) kann, wie bereits erwähnt, zum einen unter aeroben Bedingungen als Zwischenprodukt bei der 
Nitrifikation entstehen, zum anderen im anaeroben Milieu durch die bakterielle Reduktion von Nitrat 
(Nitratreduktase). Im Rahmen des Nitrifikationsprozesses stellt Nitrit lediglich eine kurzlebige 
Zwischenstufe dar; folglich sind zumeist nur geringe Konzentrationen zu verzeichnen. Nitrit gilt u. a. als 
Indikator für eine frische Kontamination von Wasser durch fäkale Verunreinigungen (z. B. Abwässer), da 
der Nachweis eine unvollständige Nitrifikation anzeigt. 

Der Schwellenwert für Nitrit ist in der Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser mit 0,09 mg/l 
festgelegt. Gemäß Trinkwasserverordnung beträgt der Parameterwert für Nitrit 0,1 mg/l. 

Orthophosphat (PO4) ist gelöstes Phosphat in der höchstoxidierten Form und kann nur in diesem Zustand 
von Pflanzen aufgenommen werden (insbesondere als H2PO4

- und HPO4
2-). Phosphor ist für alle Lebewesen 

essenziell, zählt in der Pflanzenernährung zu den wichtigsten Hauptnährstoffen und wird daher u. a. zur 
Düngung in der Landwirtschaft eingesetzt. Unter natürlichen Bedingungen ist Orthophosphat ein 
limitierender Faktor für die Primärproduktion in Oberflächengewässern des Binnenlandes. Anthropogen 
bedingte Phosphateinträge in Gewässer, beispielsweise durch diffuse Austräge aus landwirtschaftlich 
genutzten Flächen oder durch gereinigte Abwässer, können zu einer Eutrophierung von Gewässern führen. 
Aufgrund des erhöhten Nährstoffangebotes steigt u. a. die Primärproduktion an und damit auch die Menge 
organischen Materials, das unter einer erheblichen Zehrung des im Wasser enthaltenen Sauerstoffs 
mikrobiell abgebaut wird. 

Neben dem direkten Eintrag in Oberflächengewässer kann auch der Eintrag von Orthophosphat aus dem 
Grundwasser in Oberflächengewässer eutrophierend wirken, da Seen und Flüsse durch Grundwasser dotiert 
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werden. Im Sinne des Vorsorgeprinzips wurde deshalb der Schwellenwert für Orthophosphat in 
Grundwasser in der Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser mit 0,30 mg/l festgelegt. 

3.4.2 FORTSCHREIBUNG DER ZEITREIHEN FÜR AMMONIUM, NITRIT UND 
ORTHOPHOSPHAT 

In diesem Kapitel sind die Ergebnisse der Berechnung des Anteils an Mittelwerten über dem jeweiligen 
Grundwasserschwellenwert für Ammonium, Nitrit und Orthophosphat im Zeitraum 1997–2015 dargestellt. 

Zwischen 1999 und 2003 lag der Anteil der Messstellen mit Schwellenwertüberschreitungen im Jahresmittel 
für Ammonium mit rund 4 % am höchsten. Im Jahr 2015 waren an rund 2,4 % der Messstellen im Mittel 
Überschreitungen zu verzeichnen. Dieser Wert entspricht in etwa dem Niveau, das mit leichten Variationen 
seit knapp 10 Jahren beobachtet wird. (siehe Abbildung 28). 

 

Abbildung 28: Ammonium – Entwicklung der jährlichen Schwellenwertüberschreitungen (Mittelwerte > 0,45 mg/l) 
von Poren-, Karst- und Kluftgrundwassermessstellen im Verhältnis zur Gesamtanzahl der verfügbaren Messstellen 
in oberflächennahen Grundwasserkörpern und -gruppen 

Während der Anteil der Messstellen mit mittleren jährlichen Schwellenwertüberschreitungen für Nitrit 
zwischen 1999 und 2004 bei rund 2 % lag, war für die Folgejahre ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Im 
aktuell ausgewerteten Jahr 2015 wurde mit 3,4 % der bislang höchste Anteil ermittelt (siehe Abbildung 30). 

 

Abbildung 29:Algen im Grünsee, Kärnten 
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Abbildung 30: Nitrit – Entwicklung der jährlichen Schwellenwertüberschreitungen (Mittelwerte > 0,09 mg/l) von 
Poren-, Karst- und Kluftgrundwassermessstellen im Verhältnis zur Gesamtanzahl der verfügbaren Messstellen in 
oberflächennahen Grundwasserkörpern und -gruppen 

In Abbildung 31 ist der Anteil jener Messstellen, deren Orthophosphat-Mittelwerte den Schwellenwert 
überschreiten, ersichtlich. Im Jahr 2015 wurden bei 3,1 % der Messstellen im Jahresmittel 
Schwellenwertüberschreitungen festgestellt. 

 

Abbildung 31: Orthophosphat – Entwicklung der jährlichen Schwellenwertüberschreitungen (Mittelwerte 
> 0,3 mg/1) von Poren-, Karst- und Kluftgrundwassermessstellen im Verhältnis zur Gesamtanzahl der verfügbaren 
Messstellen in oberflächennahen Grundwasserkörpern und -gruppen 



GRUNDWASSER 

-- 68 -- 

3.4.3 ANTEIL DER SCHWELLENWERTÜBERSCHREITUNGEN 2015, UNTERTEILT 
NACH BUNDESLÄNDERN 

Die drei folgenden Abbildungen zeigen den Anteil der Messstellen mit Schwellenwertüberschreitungen im 
Jahresmittel 2015 für die einzelnen Bundesländer hinsichtlich der Parameter Ammonium, Nitrit und 
Orthophosphat. Dabei wurde die Anzahl an Messstellen mit Mittelwerten über dem Schwellenwert, bezogen 
auf die Gesamtanzahl der Messstellen im jeweiligen Bundesland, ausgewertet und dargestellt. 

In allen Bundesländern – Wien ausgenommen – wurden Ammoniumkonzentrationen erhoben, die 2015 im 
Mittel den Schwellenwert von 0,45 mg/l überschritten (siehe Abbildung 32). Die höchsten Anteile 
verzeichneten die Steiermark und Vorarlberg mit 5,4 bzw. 5,3 %.  

 

Abbildung 32: Ammonium in Österreich – Anteil der Messstellen mit Schwellenwertüberschreitungen im Jahr 2015. 
Anteil der Poren-, Karst- und Kluftgrundwassermessstellen, deren Jahresmittelwert den Schwellenwert (> 0,45 mg/l) 
überschreitet, im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Messstellen im jeweiligen Bundesland 

Mit Ausnahme von Tirol und Vorarlberg waren für alle Bundesländer Schwellenwertüberschreitungen durch 
Nitrit zu verzeichnen (siehe Abbildung 34). Der mit rund 8,9 % höchste Anteil liegt im Burgenland vor. 

 

Abbildung 33:Seerosen im Naturbad Radnig, Hermagor, Kärnten 



GRUNDWASSER 

-- 69 -- 

 

Abbildung 34: Nitrit in Österreich – Anteil der Messstellen mit Schwellenwertüberschreitungen im Jahr 2015. Anteil 
der Poren-, Karst- und Kluftgrundwassermessstellen, deren Jahresmittelwert den Schwellenwert (> 0,09 mg/l) 
überschreitet, im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Messstellen im jeweiligen Bundesland 

Wie in Abbildung 35 ersichtlich, weisen Niederösterreich und Oberösterreich im Jahresmittel 2015 mit 
5,8 % bzw. 5,3 % die höchsten Anteile an Schwellenwertüberschreitungen durch Orthophosphat auf. In 
Tirol waren keine Überschreitungen zu verzeichnen. 

 

Abbildung 35: Orthophosphat in Österreich – Anteil der Messstellen mit Schwellenwertüberschreitungen im Jahr 
2015. Anteil der Poren-, Karst- und Kluftgrundwassermessstellen, deren Jahresmittelwert den Schwellenwert 
(> 0,3 mg/l) überschreitet, im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Messstellen im jeweiligen Bundesland 
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3.5 METALLE UND LEICHTFLÜCHTIGE HALOGENIERTE 
KOHLENWASSERSTOFFE (LHKW) IM GRUNDWASSER 

3.5.1 METALLE 

3.5.1.1 ALLGEMEINES 

Erhöhte Metallkonzentrationen im Grundwasser in Österreich sind in der Regel geogen bedingt. In einem 
solchen Fall werden die betroffenen Messstellen bei der Ausweisung von Beobachtungs- und 
voraussichtlichen Maßnahmengebieten nicht berücksichtigt. Um dies zu prüfen, wird als Datenquelle in 
erster Linie die Studie GEOHINT (durchgeführt von der Geologischen Bundesanstalt im Auftrag des 
BMLFUW, HOBIGER et al. 2004) herangezogen. Bei dieser Studie erfolgte eine österreichweite 
Abschätzung von regionalisierten, hydrochemischen geogenen Hintergrundwerten in oberflächennahen 
Grundwasserkörpern auf Basis geochemischer und wasserchemischer Analysedaten. Grundwasserkörper, 
welche aufgrund von Überschreitungen der Prüfgrößen für ein Metall als gefährdet eingestuft wurden, 
werden mit den in GEOHINT ermittelten Hintergrundwerten abgeglichen. Die Ergebnisse werden 
gegebenenfalls den jeweiligen Ländern zur fachlichen Stellungnahme übermittelt. Vom Bundesland wird 
unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten geprüft, ob es sich bei den Überschreitungen im 
Wesentlichen um geogene oder anthropogene Ursachen handelt. 

Die Schwellenwerte gemäß Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser 2010 i.d.g.F. und gemäß 
Trinkwasserverordnung 2001 i.d.g.F. für die untersuchten Metalle sind in der nachfolgenden Tabelle 
angeführt. 

TABELLE 33: SCHWELLENWERTE UND PARAMETERWERTE FÜR DIE UNTERSUCHTEN 
METALLE 

Metalle QZV Chemie GW 
Schwellenwert [µg/l] 

TW Verordnung  
Parameterwert [µg/l] 

TW Verordnung  
Indikatorwert [µg/l] 

Aluminium - - 200 
Arsen 9 10 - 
Blei 9 10 - 
Cadmium 4,5 5 - 
Chrom (gesamt) 45 50 - 
Kupfer 1.800 2.000 - 
Nickel 18 20 - 
Quecksilber 0,9 1,0 - 
Zink - - - 
Anmerkung: Für Zink gibt es weder einen Schwellenwert gemäß QZV Chemie GW noch Vorgaben der Trinkwasserverordnung. Im Sinne des 
Vorsorgeprinzips sind die Schwellenwerte der QZV Chemie GW niedriger angesetzt als die Parameterwerte der Trinkwasserverordnung. 

3.5.1.2 GEMESSENE METALLE IM GRUNDWASSER (2013–2015) 

Im Jahr 2015 überschritten die Jahresmittelwerte an 48 von 1.955 beprobten Grundwassermessstellen den 
geltenden Schwellenwert für jeweils einen Parameter. Die weitaus meisten Schwellenwertüberschreitungen 
wurden durch Arsen verursacht (38 Messstellen), in deutlich geringerem Maße durch Nickel (acht 
Messstellen) sowie Blei und Cadmium (je eine Messstelle). 

Die folgenden Betrachtungen beziehen sich auf einen Zeitraum von drei Jahren gemäß den geltenden 
Vorgaben der QZV Chemie Grundwasser. Im Beurteilungszeitraum 2013–2015 wurden im Rahmen der 
GZÜV die Metalle Aluminium, Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Quecksilber und Zink 
gemessen. Eine detaillierte Aufstellung der verfügbaren Daten der H2O-Fachdatenbank des 
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Umweltbundesamtes ist Tabelle 34 zu entnehmen. Insgesamt liegen für den dreijährigen 
Untersuchungszeitraum 10.317 Messdaten je Parameter vor. Anders als in Kapitel 3.1.3, wo die Gefährdung 
der Messstellen auf Dreijahresmittelwerten beruht, werden in Tabelle 34 die Einzelmessungen im 
Beurteilungszeitraum 2013–2015 dargestellt, wobei der Fokus auf den einzelnen Parametern liegt. 

Die Auswertung der Einzelmessungen zeigt folgendes Ergebnis: Arsen wies mit 204 Werten über dem 
Schwellenwert von 9 µg/l die meisten Überschreitungen auf. Bezogen auf die Gesamtanzahl aller 
Arsenmesswerte für den gesamten Beurteilungszeitraum 2013–2015 bedeutet dies einen Anteil von 2,0 %. 
Der Prozentanteil der Schwellenwertüberschreitungen für Nickel liegt bei 0,4 %. Für Blei und Cadmium 
liegen die Anteile bei 0,04 % bzw. 0,02 %. Keine Schwellenwertüberschreitungen sind für Chrom (gesamt), 
Quecksilber und Kupfer im aktuellen dreijährigen Beurteilungszeitraum zu verzeichnen. Für Aluminium und 
Zink sind in der QZV Chemie GW keine Schwellenwerte ausgewiesen, somit können sie diesbezüglich nicht 
ausgewertet werden. Die für Aluminium ermittelte maximale Konzentration von 2.250 µg/l stellt eine 
Ausnahme dar. Die Aluminiumgehalte vorangegangener und nachfolgender Messungen an der betroffenen 
Messstelle lagen durchgängig unter 40 µg/l. 

Die im Zeitraum 2013–2015 maximal erhobene Zinkkonzentration beträgt 16.900 µg/l und wurde an einer 
Messstelle gemessen, deren Mediankonzentration (1994–2015) sich auf 138 µg Zink/l beläuft. Seit 1994 
wurden an dieser Messstelle vereinzelt erhöhte Zinkgehalte im Grundwasser beobachtet, allerdings bis 
maximal 3.250 µg/l. Die erhöhten Zinkgehalte gehen im Allgemeinen mit einer erhöhten 
Nickelkonzentration einher. Während die Mediankonzentration (1997–2015) für Nickel 2,8 µg/l beträgt, 
wurde parallel zu der maximalen Zinkkonzentration von 16.900 µg/l auch die bislang höchste 
Nickelkonzentration (21 µg/l) ermittelt. Die Ursache für die sporadischen Konzentrationssprünge beider 
Metalle ist als messstellenspezifisch anzunehmen und repräsentiert nicht die Beschaffenheit des 
Grundwassers im gegenständlichen Grundwasserkörper in Bezug auf Nickel und Zink.  

Die Bandbreite der Konzentrationen ist in Tabelle 34 dargestellt. 

TABELLE 34: ÜBERSICHT ÜBER DIE METALLE IM BEURTEILUNGSZEITRAUM 2013–2015 – 
EINZELWERTE 

Metalle Anzahl Mittel 
[µg/l] 

Median 
[µg/l] 

Max. 
[µg/l] > BG % > BG > SW % > SW 

Aluminium 10.317 8,7 4,0 2.250 2.288 22,2 - - 
Arsen  10.317 1,3 0,5 170 2.205 21,4 204 2,0 
Blei  10.317 0,5 0,5 22 374 3,6 4 0,04 
Cadmium 10.317 0,06 0,05 11 283 2,7 2 0,02 
Chrom (gesamt) 10.317 0,7 0,5 22 1.771 17,2 0 0 
Kupfer  10.317 2,3 0,5 554 5.049 48,9 0 0 
Nickel  10.317 1,0 0,5 120 2.197 21,3 43 0,4 
Quecksilber  10.317 0,04 0,03 1 25 0,2 0 0 
Zink 10.317 73,0 10,1 16.900 7.622 73,9 - - 
Anzahl: Summe aller in der H2O-Fachdatenbank für den Beobachtungszeitraum vorliegenden Einzelwerte 
Mittel: arithmetischer Mittelwert, berechnet mit halber Bestimmungsgrenze 
Median:  berechnet mit halber Bestimmungsgrenze 
Max:  Maximalwert des jeweiligen Datensatzes 
> BG:  Einzelwerte im Datensatz, die größer als die Bestimmungsgrenze sind 
% > BG: Einzelwerte im Datensatz, die größer als die Bestimmungsgrenze sind, angegeben in Prozent 
> SW: Einzelwerte im Datensatz, die größer als der Schwellenwert gemäß QZV Chemie GW sind 
% > SW:  Einzelwerte im Datensatz, die größer als der Schwellenwert gemäß QZV Chemie GW sind, angegeben in Prozent. 
(Die Minimalwerte in den jeweiligen Datensätzen entsprechen den jeweiligen Bestimmungsgrenzen.) 

Die Zustandsbewertung hinsichtlich der Gefährdung von Einzelmessstellen im Beurteilungszeitraum 2013–
2015 basiert auf den Vorgaben gemäß § 5 Abs. 2 der QZV Chemie Grundwasser (d. h. Auswertung von 
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Dreijahresmittelwerten) und bezieht sich auf die Ausführungen in Kapitel 3.1.3. Wie bereits in den 
vorhergehenden Beurteilungszeiträumen liegt die überwiegende Zahl der Messungen unter den 
parameterspezifischen Schwellenwerten. Durch Metalle gefährdete Messstellen(siehe Tabelle 12) betrafen 
die Parameter Arsen (2,2 % der ausgewerteten Messstellen), Nickel (0,4 %) sowie Cadmium (0,05 %). Für 
Blei, Chrom-gesamt, Quecksilber und Kupfer liegen alle Dreijahresmittelwerte unterhalb des jeweiligen 
Schwellenwertes. 

Zusammenfassend kann für die untersuchten Metalle festgestellt werden, dass diese Parametergruppe 
weiterhin grundsätzlich kein Problem für die Qualität des Grundwassers in Österreich darstellt. Mitunter 
erhöhte Werte bzw. Grenzwertüberschreitungen an vereinzelten Messstellen sind im Allgemeinen auf einen 
natürlichen Eintrag durch die vorgegebene geologische Situation im Bundesgebiet zurückzuführen. 
Österreich verfügt bekanntermaßen über zahlreiche kleinere und einige größere Erzvorkommen und 
Erzlagerstätten. Langsame Verwitterungsprozesse bzw. Auslaugungsprozesse der unterschiedlichsten 
Erzmineralvergesellschaftungen (häufig Kieserze) in den Gesteinshorizonten, welche vornehmlich über 
(wasserführende) Klüfte und Störungszonen stattfinden, können in weiterer Folge zu erhöhten Werten von 
Metallen in den Gewässern führen. Hinsichtlich geogen bedingter erhöhter Konzentrationen von Metallen im 
Grundwasser ist besonders Arsen hervorzuheben. Bei diesem Metall bewirken Vererzungen mit deutlich 
ausgeprägten Arsen-Anomalien regional begrenzte Schwellenwertüberschreitungen in etlichen 
Grundwasserkörpern der Bundesländer Burgenland, Steiermark und Kärnten. Generell bewegen sich die 
Konzentrationen der meisten Metalle im Grundwasser jedoch auf einem sehr niedrigen Niveau (BMLFUW 
2012a). Erhöhte Konzentrationen sind lokal begrenzt und, wie bereits erwähnt, in der Regel natürlich 
bedingt. Da das Lösungsvermögen der Erzminerale in der Regel sehr träge und über lange Zeiträume 
verläuft, kommt es daher nur in seltenen Fällen zu Überschreitungen der Trinkwassergrenzwerte. Der 
anthropogene Einfluss auf die gelösten Konzentrationen von Metallen im Grundwasser ist auf Basis 
bisheriger Erkenntnisse bundesweit als sehr gering einzuschätzen. 

3.5.1.3 URAN, MOLYBDÄN UND VANADIUM IM GRUNDWASSER (2013–2014) 

Basierend auf einem GZÜV-Sondermessprogramm wurden im Jahr 2013 österreichweit die 
Urankonzentrationen an allen Grundwassermessstellen (oberflächennahe Grundwasserkörper und 
Tiefengrundwasserkörper) erhoben. Im Jahr 2014 erfolgte eine weitere Beprobung jener Messstellen, an 
denen im Vorjahr eine Urankonzentration über 5 µg/l ermittelt wurde. Details zu den Erhebungen der Jahre 
2013 und 2014 können den Wassergüte-Jahresberichten 2014 sowie 2015 entnommen werden (BMLFUW 
2015a, 2017a). Eine Interpretation der Daten des Jahres 2013 bietet der Bericht „Uran in Grundwässern 
Österreichs. Bericht und Karte 1:500.000“ (BMLFUW 2015b), der auf jene Messstellen fokussiert, deren 
Urangehalte über 15 μg/l liegen und die sich nicht unmittelbar als geogen bedingt auf den geologischen 
Untergrund zurückführen lassen. 

Neben Uran wurde das Grundwasser der ausgewählten Messstellen im Jahr 2014 zudem hinsichtlich 
Molybdän und Vanadium analysiert. Details zu den Untersuchungen beider Metalle können dem 
Wassergüte-Jahresbericht 2015 entnommen werden (BMLFUW 2017a).  

Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die Untersuchungsergebnisse der Jahre 2013 und 2014 
gegeben.  
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TABELLE 35: SCHWELLENWERTE UND PARAMETERWERTE FÜR URAN, MOLYBDÄN UND 
VANADIUM 

Parameter QZV Chemie GW 
Schwellenwert [µg/l] 

TW Verordnung  
Parameterwert [µg/l] 

Geringfügigkeits-
schwellenwert [µg/l]* 

Uran - 15 - 
Molybdän - - 35 
Vanadium - - 4 
* gemäß LAWA (2004), in Deutschland für Grundwasser festgelegt 

Die Geringfügigkeitsschwelle ist die Konzentration, bei der trotz einer Erhöhung gegenüber regionalen Hintergrundwerten keine 
relevanten ökotoxischen Wirkungen auftreten können und die Anforderungen der Trinkwasserverordnung oder entsprechend abgeleiteter 
Werte eingehalten werden (LAWA 2004). 

Österreichweit wurden im Jahr 2013 bei einer Gesamtzahl von 1.940 beprobten Messstellen an insgesamt 
148 Grundwassermessstellen Urankonzentrationen über 5 µg/l ermittelt, die 2014 einer erneuten Beprobung 
unterzogen wurden. Während in Oberösterreich und Tirol generell alle Messstellen beprobt wurden, erfolgte 
in den anderen Bundesländern ausschließlich eine einmalige Beprobung jener Messstellen, für die im Jahr 
2013 Urankonzentrationen über 5 µg/l zu verzeichnen waren. Im Jahr 2014 wurden damit in Summe 640 
Grundwassermessstellen hinsichtlich Uran untersucht. 

TABELLE 36: ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUNGEN VON URAN, MOLYBDÄN UND 
VANADIUM 2013 UND 2014 – EINZELWERTE 

Parameter Anzahl  Mittel 
[µg/l] 

Median 
[µg/l] 

Max. 
[µg/l] > BG % > BG > PW % > PW 

Uran  
(Analysen 2013) 3.106 2,0 0,9 222 2.375 76,5 41 1,3 

Uran* 
(Analysen 2014) 640 3,7 1,3 207 370 57,8 29 4,5 

Molybdän 148 3,6 1,0 243 121 81,8 3 2,0 
Vanadium 148 0,3 < BG (0,2) 3,3 71 48,0 0 0 
Anzahl: Summe aller in der H2O-Fachdatenbank für den Beobachtungszeitraum vorliegenden Einzelwerte 
Mittel: arithmetischer Mittelwert, berechnet mit halber Bestimmungsgrenze 
Median: berechnet mit halber Bestimmungsgrenze 
Max:  Maximalwert des jeweiligen Datensatzes 
> BG:  Einzelwerte im Datensatz, die größer als die Bestimmungsgrenze sind 
% > BG: Einzelwerte im Datensatz, die größer als die Bestimmungsgrenze sind, angegeben in Prozent 
> PW: Einzelwerte im Datensatz, die größer als der Prüfwert (für Uran: Parameterwert der TWV, Molybdän und Vanadium: 

Geringfügigkeitsschwellenwert) sind 
% > PW:  Einzelwerte im Datensatz, die größer als der Prüfwert (s. o.) sind, angegeben in Prozent. 

(Die Minimalwerte in den jeweiligen Datensätzen entsprechen den jeweiligen Bestimmungsgrenzen) 
* Der Fokus der Untersuchungen 2014 lag primär auf Grundwassermessstellen mit Urangehalten > 5 µg/l. Daher ist der Anteil von 

Messstellen mit Konzentrationen über dem Parameterwert der Trinkwasserverordnung höher als bei den Analysen im Jahr 2013 
und keinesfalls als repräsentativ für das gesamte Bundesgebiet anzusehen. 

Im Jahr 2014 überschritten die Urankonzentrationen an 29 von 640 Messstellen (entspricht 4,5 %) den 
Parameterwert der Trinkwasserverordnung (15 µg/l). Hierbei ist unbedingt zu berücksichtigen, dass dieser 
Anteil keinesfalls als repräsentativ für das gesamt Bundesgebiet angesehen werden darf, da der Fokus der 
Untersuchungen auf Grundwassermessstellen mit höheren Urangehalten (> 5 µg/l) lag. Die maximal 
gemessene Urankonzentration (207 µg/l) bildet eine Ausnahme. In einigen Regionen Österreichs lassen sich 
höhere Urankonzentrationen im Grundwasser auf den geologischen Untergrund zurückführen. In anderen 
Gebieten, wie beispielsweise im Seewinkel oder Weinviertel, erscheinen derartige Urangehalte nicht 
unmittelbar plausibel. Welche anderen Ursachen, wie beispielsweise anthropogene Aktivitäten oder 
komplexe natürliche Prozesse, für höhere Urangehalte des Grundwassers in Betracht zu ziehen sind, ist 
Gegenstand aktueller Forschungsprojekte. 
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Die maximal erhobene Molybdänkonzentration (243 µg/l) stellt eine Ausnahme dar. Eine Kontrollmessung 
an der betroffenen Messstelle im Jahr 2016 zeigte mit 234 µg Molybdän/l einen vergleichbaren Wert. 
Weitere Untersuchungen sind für die Jahre 2017 und 2018 vorgesehen. Die hohe Molybdänkonzentration 
dürfte geogen bedingt sein, eine abschließende Beurteilung ist gegenwärtig nicht möglich. Konzentrationen 
über 35 µg/l (Geringfügigkeitsschwellenwert10) treten sehr selten auf. 

Die Vanadiumkonzentrationen an den untersuchten Messstellen lagen durchweg unterhalb des 
Geringfügigkeitsschwellenwertes (4 µg/l).  

3.5.2 LEICHTFLÜCHTIGE HALOGENIERTE KOHLENWASSERSTOFFE (LHKW) 

3.5.2.1 ALLGEMEINES 

Als Ursache von Grundwasserbelastungen durch LHKW stehen Altlasten und dabei insbesondere Industrie- 
und Gewerbestandorte im Vordergrund. Aufgrund ihrer besonderen physikalischen und chemischen 
Eigenschaften (z. B. fettlösend, nicht brennbar, leichtflüchtig) haben LHKW in den 1970er- und 1980er-
Jahren vielfältigste Anwendungen in den verschiedensten Bereichen von Gewerbe und Industrie gefunden. 
Die vier gebräuchlichsten chlorierten Verbindungen (Tetrachlorethen, Trichlorethen, Dichlormethan,  
1,1,1-Trichlorethan) werden bzw. wurden vorwiegend in folgenden Bereichen verwendet: 

– Oberflächenreinigung (Entfettung) von Metallen, 

– Reinigung von Textilien, 

– Mischlösemittel für organische Verbindungen, 

– Kaltreinigung, Abbeizmittel, Extraktionen, 

– Kältemittelherstellung. 

Entsprechend den genannten Beispielen sind Anwendungen in allen Branchen von Industrie und Gewerbe 
möglich. In den letzten Jahrzehnten konnten durch technische Neuerungen und durch Verbote bestimmter 
chlorierter Kohlenwasserstoffe die Einträge in die Umwelt stark reduziert werden. Dies ist auch der 
Hauptgrund für den konstanten Rückgang an LHKW-Belastungen im Grundwasser. Zudem wurden und 
werden im Rahmen der Maßnahmen gemäß Altlastensanierungsgesetz (ALSAG; BGBl. Nr. 299/1989 
i.d.g.F.) LHKW-Schadensfälle kontinuierlich gesichert bzw. saniert.  

Die Schwellenwerte gemäß QZV Chemie Grundwasser und gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II 
304/2001 i.d.g.F.) für LHKW sind in der nachfolgenden Tabelle angeführt. 

                                                        
 
10 Die Geringfügigkeitsschwelle dient der Bewertung von Grundwasserverunreinigungen. Sie bildet die Grenze zwischen einer 
geringfügigen Veränderung der chemischen Beschaffenheit des Grundwassers und einer schädlichen Verunreinigung. Die 
Geringfügigkeitsschwelle ist jene Konzentration, bei der trotz einer Erhöhung gegenüber regionalen Hintergrundwerten keine 
relevanten ökotoxischen Wirkungen auftreten können und die Anforderungen der Trinkwasserverordnung oder entsprechend 
abgeleiteter Werte eingehalten werden. Die Geringfügigkeitsschwellenwerte wurden in Deutschland von der 
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) für Grundwasser abgeleitet (LAWA 2004).  
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TABELLE 37: SCHWELLENWERTE UND PARAMETERWERTE FÜR DIE UNTERSUCHTEN LHKW 

 
QZV Chemie GW 

Schwellenwert [µg/l] 
TW-Verordnung 

Parameterwert [µg/l] 
Tetrachlorethen und Trichlorethen 27 30 
Trihalomethane insgesamt 9 10 
Anmerkungen: Trihalomethane insgesamt: Chloroform (Trichlormethan), Tribrommethan (Bromoform), Bromdichlormethan und 
Dibromchlormethan. Im Sinne des Vorsorgeprinzips sind die Schwellenwerte gemäß QZV Chemie GW niedriger angesetzt als die 
entsprechenden Parameterwerte der Trinkwasserverordnung. 

3.5.2.2 GEMESSENE LHKW IM GRUNDWASSER (2013–2015) 

Im Jahr 2015 waren im gesamten Bundesgebiet keine Schwellenwertüberschreitungen aufgrund von 
Belastungen durch 1,2-Dichlorethan sowie den Summenparameter Trihalomethane (umfasst Trichlormethan, 
Tribrommethan, Bromdichlormethan und Dibromchlormethan) zu verzeichnen. An zwei von 1.953 
bundesweit beprobten Messstellen wurde der Schwellenwert für den Summenparameter Trichlorethen und 
Tetrachlorethen im Jahresmittel überschritten. Beide Messstellen sind im Grundwasserkörper Südliches 
Wiener Becken [DUJ] situiert, dessen Grundwasser bekanntermaßen aufgrund etlicher Schadensfälle 
vergangener Jahrzehnte lokal bzw. regional mit verschiedenen CKW belastet ist.  

In Tabelle 38 sind die im Beurteilungszeitraum 2013–2015 im Rahmen der GZÜV untersuchten 
leichtflüchtigen chlorierten und bromierten Kohlenwasserstoffe mit der jeweiligen Anzahl der 
Einzelmesswerte, dem Mittel, dem Median, dem Maximalwert sowie der Anzahl der Werte über der 
Bestimmungsgrenze ersichtlich. 

TABELLE 38: ÜBERSICHT ÜBER DIE LEICHTFLÜCHTIGEN HALOGENIERTEN 
KOHLENWASSERSTOFFE IM BEURTEILUNGSZEITRAUM 2013–2015 

LHKW Anzahl Mittel 
[µg/l] 

Median 
[µg/l] 

Max. 
[µg/l] > BG % > BG 

1,1,1-Trichlorethan 10.022 0,04 0,05 8,0 164 1,6 
1,1-Dichlorethen 10.023 0,05 0,05 24,0 27 0,3 
1,2-Dichlorethan 10.023 -* -* 1,4 1 0,01 
1,2-Dichlorethen (cis) 10.022 0,07 0,05 6,1 69 0,7 
1,2-Dichlorethen (trans) 10.022 0,06 0,05 1,0 18 0,2 
Bromdichlormethan 10.023 0,04 0,05 8,3 17 0,2 
Chloroform 
(Trichlormethan) 10.023 0,05 0,05 37,0 392 3,9 

Dibromchlormethan 10.023 0,04 0,05 1,5 27 0,3 
Dichlormethan 10.023 0,2 0,1 2,5 30 0,3 
Tetrachlorethen 10.023 0,2 0,05 32,0 1.418 14,1 
Tetrachlormethan 10.023 0,04 0,05 3,9 37 0,4 
Tribrommethan 10.003 0,04 0,05 6,3 70 0,7 
Trichlorethen 10.023 0,06 0,05 17,6 441 4,4 
Anzahl: Summe aller in der H2O-Fachdatenbank für den Beobachtungszeitraum vorliegenden Einzelwerte 
Mittel: arithmetischer Mittelwert, berechnet mit halber Bestimmungsgrenze 
Median:  berechnet mit halber Bestimmungsgrenze 
Max:  Maximalwert des jeweiligen Datensatzes 
> BG:  Anzahl der Einzelwerte im Datensatz, die über der Bestimmungsgrenze liegen 
% > BG: Einzelwerte im Datensatz, die größer als die Bestimmungsgrenze sind, angegeben in Prozent 
* Keine Berechnung, da lediglich ein Wert über der Bestimmungsgrenze liegt. 
(Die Minimalwerte in den jeweiligen Datensätzen entsprechen den jeweiligen Bestimmungsgrenzen) 
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Von 10.023 hinsichtlich Tetrachlorethen analysierten Einzelproben zeigten 1.418 einen Wert über der 
Bestimmungsgrenze (14,1 %). Beim Parameter Trichlorethen lag der Anteil an Messwerten über der 
Bestimmungsgrenze bei 4,4 %, bei Chloroform bei 3,9 % und bei 1,1,1-Trichlorethan bei 1,6 %. Bei den 
Substanzen 1,2-Dichlorethen (cis), 1,2-Dichlorethen (trans), 1,1-Dichlorethen, Bromdichlormethan, 
Dibromchlormethan, Dichlormethan, Tetrachlormethan und Tribrommethan bewegte sich der Anteil der 
Messwerte über der Bestimmungsgrenze zwischen 0,2 % und 0,7 %. Für 1,2-Dichlorethan lag im Zeitraum 
2013–2015 lediglich ein Wert von 10.023 Einzelmessungen über der analytischen Bestimmungsgrenze. 

Die für 1,1-Dichlorethen ermittelte maximale Konzentration von 24 µg/l geht auf eine Messstelle 
Grundwasserkörper Südliches Wiener Becken [DUJ] zurück, bei der seit Anbeginn der Messungen im Jahr 
1992 aufgrund lokaler Altablagerungen und Altstandorte verschiedene chlorierte Kohlenwasserstoffe mit 
zum Teil höheren Konzentrationen im Grundwasser nachgewiesen werden. Die für Chloroform 
(Trichlormethan) ermittelte maximale Konzentration von 37 µg/l stellt einen Ausreißer dar, dessen Ursache 
unklar ist. Sowohl bei allen vorangegangen als auch allen nachfolgenden Messungen an der betroffenen 
Messstelle konnten weder Chloroform noch andere LHKW nachgewiesen werden. 

Die jeweiligen Parameter wurden für die Berechnung der gefährdeten Messstellen hinsichtlich der beiden 
Summenparameter „Tetrachlorethen und Trichlorethen“ und „Trihalomethane insgesamt“ ausgewertet. Die 
Zustandsbewertung hinsichtlich der Gefährdung von Einzelmessstellen basiert auf den Vorgaben von 
§ 5 Abs. 2 der QZV Chemie GW (d. h. Auswertung von Dreijahresmittelwerten) und bezieht sich auf die 
Ausführungen in Kapitel 3.1.3 sowie Tabelle 12. Im Beurteilungszeitraum 2013–2015 ist keine Messstelle in 
Bezug auf den Summenparameter „Trihalomethane insgesamt“ (Chloroform, Tribrommethan, 
Bromdichlormethan, Dibromchlormethan; SW 27 µg/l) gefährdet. Fünf von 1.958 bundesweit ausgewerteten 
Messstellen (0,3 %) sind hinsichtlich des Summenparameters „Tetrachlorethen und Trichlorethen“ (SW 
9 µg/l) gefährdet (siehe Tabelle 12). 

Zusammenfassend kann für die untersuchten LHKW festgestellt werden, dass diese Parametergruppe im 
Sinne der GZÜV kein großflächiges Problem für die Qualität des Grundwassers in Österreich darstellt. 
Mitunter erhöhte Konzentrationen bzw. Schwellenwertüberschreitungen an einzelnen Messstellen sind in der 
Regel auf einen lokalen, überwiegend eng begrenzten Eintrag aus Altstandorten bzw. Altablagerungen 
zurückzuführen. In Einzelfällen können diese lokalen Einträge flächenhafte Grundwasserverunreinigungen 
bewirken, da LHKW im Untergrund sehr mobil sind und über lange Strecken transportiert werden können. 
Wird im Rahmen der stufenweisen Untersuchung gemäß Altlastensanierungsgesetz der Verdacht einer 
erheblichen Umweltgefährdung bestätigt, wird die jeweilige Fläche in den Altlastenatlas eingetragen und in 
weiterer Folge werden Sicherungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. 

3.6 ORIENTIERENDE AUSWERTUNGEN FÜR TIEFENGRUNDWASSERKÖRPER 
2013–2015 

Die Tiefengrundwassermessstellen wurden für den Beurteilungszeitraum 2013–2015 gemäß den Kriterien 
der Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser (§ 10) im Hinblick auf eine etwaige Ausweisung von 
Tiefengrundwasserkörpern als Beobachtungsgebiet oder voraussichtliches Maßnahmengebiet ausgewertet.  

Für einige Messstellen waren Überschreitungen des jeweiligen Grenzwertes für die Parameter Ammonium, 
Bor, Nitrit und Arsen zu verzeichnen. An einer Messstelle wurde der Grenzwert für den Parameter Chlorid 
überschritten. Nach den Bestimmungen der QZV Chemie GW bzw. der Europäischen Grundwasserrichtlinie 
(GWRL; RL 2006/118/EG) sind Messstellen nicht gefährdet, sofern es sich dabei um geogene oder sonstige 
natürlich bedingte Hintergrundkonzentrationen handelt. Entsprechend der fachlichen Beurteilung aus den 
Bundesländern ist dies für die angeführten Parameter zutreffend, d. h. die Ursachen der erhöhten 
Konzentrationen sind geogener Natur. 
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Insbesondere bei Tiefengrundwasservorkommen sind erhöhte Konzentrationen der oben angeführten Stoffe 
keine Seltenheit. Ihnen liegen folgende wesentliche Faktoren zugrunde: 

– Geologisch bedingte Tiefenlage in Verbindung mit dem natürlichen Gesteins- und Sedimentaufbau 
des Grundwasserleiters als Wasserspeichermedium. Dieser setzt sich aus ehemaligen Meeres- und 
Flusssedimenten mit bereichsweisen, ebenso natürlich angereicherten Salz- und Erzablagerungen 
zusammen.  

– Sofern es nicht geologisch-tektonisch zu einem Wasseraustausch darüber liegender Grundwässer 
kommen kann, werden diese tief liegenden Grundwasserleiter zudem noch durch eine meist sehr 
schwer wasserdurchlässige Tonschicht der darüber liegenden oberflächennahen 
Grundwasservorkommen abgegrenzt. Das begründet wiederum die weitaus höheren Verweilzeiten 
bzw. Grundwasseralter von Tiefengrundwässern (Jahrzehnte bis Jahrtausende) gegenüber den 
oberflächennahen Grundwässern mit in der Regel rascher Durchströmung des Grundwasserleiters 
(Tage bis mehrere Jahre). 

– Mit dieser sehr langsamen Durchströmung des Grundwasserleiters (oft nur wenige Millimeter pro 
Jahr) und einer – aufgrund der Tiefenlage – meist erhöhten Temperatur ist gleichzeitig ein 
signifikant höheres Lösungsvermögen von Mineralinhaltsstoffen aus dem mineralischen 
Gesteinsverband des Grundwasserleiters gegenüber oberflächennahen Grundwasservorkommen 
gegeben. 

Neben den natürlich bedingten erhöhten Konzentrationen der oben genannten Parameter wurde an einer von 
26 österreichweit untersuchten Tiefengrundwassermessstellen im Beurteilungszeitraum 2013–2015 einmalig 
das Pflanzenschutzmittel Terbuthylazin nachgewiesen. Die gemessene Konzentration überschritt den 
Schwellenwert von 0,1 µg/l gemäß QZV Chemie GW.  

3.7 MASSNAHMEN 

Die intensive Landbewirtschaftung der sowohl klimatisch, bodenmäßig als auch naturräumlich bevorzugten 
großflächigen Gebiete im Norden, Osten und Südosten Österreichs ist überwiegend ausschlaggebend für 
eine Gefährdung von Grundwasserkörpern durch den Nährstoffparameter Nitrat sowie regional auch durch 
Pestizide. Mit dem 1. Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan 2009 wurden erstmals sämtliche laufenden 
Maßnahmen sowie weitere zukünftige Maßnahmenvorschläge zum Gewässerschutz übersichtlich 
zusammengestellt. Entsprechend dem sechsjährigen Planungszyklus werden diese sowie weitere 
Maßnahmen mit dem 2. Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan fortgeschrieben. 

Als Grundlagen für die Maßnahmenplanung können neben den umfangreichen GZÜV-Daten aus den 
Monitoringprogrammen u. a. das Projekt „GeoPEARL-Austria“ (Entwicklung eines georeferenzierten 
Expositionsmodells zur Evaluierung von Pflanzenschutzmitteln in Österreich im Hinblick auf deren 
Grundwasser-Gefährdungspotenzial; AGES 2013) und die Projekte des Umweltbundesamtes 
„Grundwasseralter in Österreich“ (statistisch flächenhafte Abschätzung der mittleren Verweilzeiten (MVZ) 
im obersten genutzten Grundwasserstockwerk, BMLFUW 2015c) sowie „Stickstoffbilanzen. Berechnung 
auf Grundwasserkörper-Ebene“ (BMLFUW 2013) genannt werden.  

In diesem Zusammenhang ist aus Erfahrungswerten abzuleiten, dass infolge der komplexen 
Zusammenhänge und Einwirkungen (natürlich und anthropogen) zumindest kurzfristig eindeutige Aussagen 
zur Wirkung von bereits gesetzten Maßnahmen in den Problemgebieten (z. B. ÖPUL-Programme, 
Beratungsaktivitäten, Schongebietsausweisungen, ...) zur Verbesserung der Wasserqualität aus folgenden 
Gründen nur ansatzweise möglich sind: 

– Stark schwankende Bodenverhältnisse in Verbindung mit ebenso stark variierenden 
Anbauverhalten und Düngegaben bereits innerhalb kleinräumiger Bewirtschaftungsflächen;  
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– klimatisch bedingte unterschiedliche Niederschlagsverhältnisse im Hinblick auf Auswaschungen 
in die Grundwasserkörper und damit eng verbunden die 

– stark schwankenden Grundwasserneubildungsraten und ebenso stark variierenden Verweilzeiten 
im Grundwasserkörper (Grundwasseralter: wenige Monate bis zu mehreren Jahrzehnten) durch 
den gleichermaßen natürlich bedingten, meist sehr inhomogenen hydrogeologischen Aufbau der 
Grundwasserleiter. 

Die Erfolgskontrolle von eingeleiteten Maßnahmen ist daher erst entsprechend zeitversetzt möglich. Weitere 
Informationen zu den Maßnahmen können den Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplänen (BMLFUW 
2009b, 2017b) oder Umsetzungsberichten, wie dem Österreichischen Bericht 2016 zur Umsetzung der EU-
Nitratrichtlinie (BMLFUW 2016a) nachgelesen werden. 

Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die wichtigsten aktuellen wasserwirtschaftlichen Maßnahmen 
zum Grundwasserschutz gegeben. Viele dieser Maßnahmen sind ebenso für Oberflächengewässer konzipiert. 

AKTIONSPROGRAMM NITRAT IN UMSETZUNG DER EU NITRATRICHTLINIE (91/676/EWG) 

Das Aktionsprogramm Nitrat muss alle vier Jahre geprüft und, falls erforderlich, einschließlich zusätzlicher 
Maßnahmen fortgeschrieben werden. Die Prüfung erfolgte im Jahr 2015. Der Entwurf des überarbeiteten 
Aktionsprogramms wurde im 2. Quartal 2017 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es ist vorgesehen, dass 
das österreichweit geltende Aktionsprogramm Nitrat um Maßnahmen für Gebiete mit hohen 
Stickstoffüberschüssen und/oder erhöhten Nitratkonzentrationen im Grundwasser, in denen auch erhöhte 
Nährstoffkonzentrationen in Fließgewässern auftreten, ergänzt wird. Als Maßnahmen für diese Gebiete 
kommen die kulturartenbezogene Dokumentation der Düngung und die Erhöhung des Düngelagerraums bei 
sehr hoher Viehdichte oder maisdominierter Fruchtfolge in Betracht, um eine bedarfsgerechte Düngung 
sicherstellen zu können. 

ÖSTERREICHISCHES PROGRAMM ZUR FÖRDERUNG EINER UMWELTGERECHTEN, 
EXTENSIVEN UND DEN NATÜRLICHEN LEBENSRAUM SCHÜTZENDEN 
LANDWIRTSCHAFT (ÖPUL 2015–2020) 

Neben den gesetzlich verpflichtenden Maßnahmen des Aktionsprogramms Nitrat werden im Rahmen des 
ÖPUL-Programms Maßnahmen auf freiwilliger Basis gefördert. Das Programm enthält u. a. ausgewählte 
Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers und der Oberflächengewässer. In Fortsetzung früherer 
Umweltprogramme wurde das 5. Umweltprogramm ÖPUL 2015 auf Basis der Verordnung (EG) Nr. 
1305/2013 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums erstellt. In dieses Programm sind die 
Erkenntnisse der permanenten begleitenden Evaluierung und die mit der neuen Verordnung geänderten 
Rahmenbedingungen eingeflossen. 

Hinsichtlich des Grundwasserschutzes wurden die Maßnahmen mit einem besonderen Fokus auf die 
belasteten Gebiete weiterentwickelt und werden in den Beobachtungs- und voraussichtlichen 
Maßnahmengebieten zur Teilnahme angeboten. Die über die gesetzlich verpflichtenden Maßnahmen 
hinausgehenden Auflagen beinhalten verminderte Düngeintensitäten, erweiterte Verbotszeiträume für die 
Düngemittelausbringung, eine Düngeplanung in Verbindung mit Bodenproben und Beratung sowie den 
Verzicht auf ausgewählte Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe. Insgesamt haben 2016 mehr als 60 % der 
Landwirtinnen und Landwirte innerhalb der Gebietskulisse an der Maßnahme teilgenommen. 

Darüber hinaus sind auch die Maßnahmen „Bewirtschaftung auswaschungsgefährdeter Ackerflächen“ sowie 
die verschiedenen Begrünungsmaßnahmen hervorzuheben, die zur Reduktion der Nährstoffauswaschung in 
Grund- und Oberflächengewässer beitragen. 
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BERATUNGSAKTIVITÄTEN IN DEN BUNDESLÄNDERN 

In den Bundesländern mit erhöhter landwirtschaftlicher Produktion sind verschiedene Beratungsaktivitäten 
im Gange, die i.d.R. von den Ämtern der Landesregierung und den Landwirtschaftskammern gemeinsam 
organisiert werden. Damit werden die landwirtschaftlichen Betriebe direkt über einen effizienten und 
umweltgerechten Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, abgestimmt auf die jeweiligen regionalen 
Bedingungen, informiert. Begleitet werden die Beratungsaktivitäten zumeist von Bodenprobenanalysen und 
Forschungsaktivitäten. Beispiele dafür sind den Homepages des Nitratinformationsdiensts in 
Niederösterreich (http://www.nid.at/), der oberösterreichischen Boden.Wasser.Schutz.Beratung 
(http://bwsb.at) der Landwirtschaftlichen Umweltberatung Steiermark (http://www.lub.at/) und einem 
Beratungsprojekt im Burgenland zu entnehmen. 

SCHUTZ- UND SCHONGEBIETSVERORDNUNGEN 

Sofern das betreffende Gefährdungspotenzial gegeben ist, werden gemäß § 34 bzw. § 35 
Wasserrechtsgesetzes 1959 i.d.g.F. präventiv entsprechende Schutz- und Schongebietsverordnungen erlassen 
bzw. adaptiert. Dabei können bei Bedarf u. a. Einschränkungen hinsichtlich des Einsatzes von 
Pflanzenschutzmitteln oder Stickstoffdünger festgelegt werden. 

 

Abbildung 36: Eisbildung auf der Gössering bei Jadersdorf, Kärnten 

 

http://www.nid.at/
http://www.nid.at/
http://www.nid.at/
http://www.bwsb.at/
http://www.bwsb.at/
http://www.lub.at/
http://www.lub.at/


OBERFLÄCHENGEWÄSSER 

-- 80 -- 

 A
N

H
A

N
G

 K
A

R
TEN

 

4 OBERFLÄCHENGEWÄSSER 
4.1 ÜBERWACHUNG VON FLIESSGEWÄSSERN 

DIE GESETZLICHE GRUNDLAGE FÜR DIE ÜBERWACHUNG der Fließgewässer bildet die 
Gewässerzustandsüberwachungsverordnung (GZÜV 2006 i.d.g.F.). Nach den Vorgaben der GZÜV werden 
in Österreich folgende Überwachungsprogramme durch das BMNT zur Feststellung des Gewässerzustandes 
koordiniert und umgesetzt: 

– Überblicksweise Überwachung: Dieses Überwachungsprogramm enthält 76 Messstellen, die 
repräsentativ über Österreich verteilt sind und einen guten Überblick über die Belastungssituation 
der einzelnen Regionen geben. Der Großteil der Überblicksmessstellen (71) wird permanent 
beobachtet und bildet daher die Grundlage für Aussagen zu langfristigen Veränderungen der 
Wasserqualität. Fünf Überblicksmessstellen (Ü2-MST) sind Referenzmessstellen zur Erfassung 
langfristiger Veränderungen natürlicher Gegebenheiten, diese werden gemäß den Vorgaben der 
GZÜV nur alle sechs Jahre im Rahmen der Erstbeobachtung untersucht. 

– Operative Überwachung: Im Rahmen der operativen Überwachung werden Messstellen 
beobachtet, die zur Zustandsfeststellung von Wasserkörpern herangezogen werden, bei denen ein 
Risiko der Zielverfehlung ausgewiesen wurde bzw. bei denen eine Erfassung der auf Maßnahmen 
zurückzuführenden Veränderungen erfolgen soll. Diese Messstellen werden temporär beobachtet. 

Für die überblicksweise und operative Beobachtung ist ein sechsjähriger Beobachtungszyklus vorgesehen. 
Derzeit liegt der zweite Beobachtungszyklus mit Beginn 2013 und Ende 2018 vor. Nähere Details über das 
Messprogramm finden sich auch im Bericht „Wassergüte in Österreich – Jahresbericht 2010“ (BMLFUW & 
UMWELTBUNDESAMT 2011). 

Der vorliegende Jahresbericht gibt einen repräsentativen Überblick über die Belastungssituation der GZÜV-
Messstellen im Jahr 2015. Es werden nachfolgend im Wesentlichen die Ergebnisse der überblicksweisen 
Überwachung an den 71 Überblicksmessstellen Ü1 (Messstellen mit übergeordneter Bedeutung) und Ü3 
(wesentliche Zubringer zu großen Flüssen und regionstypische Belastungsbereiche) für dieses Jahr 
dargestellt. Im Jahr 2015 wurden an allen 71 Überblicksmessstellen Ü1 und Ü3 die allgemein physikalisch-
chemischen Parameter erhoben, diese Ergebnisse sind in diesem Jahresbericht dargestellt. Im Anhang finden 
sich Karten, welche die Entwicklungen von ausgewählten allgemein physikalisch-chemischen Parametern 
seit 1992 zeigen. 

4.1.1 ALLGEMEIN PHYSIKALISCH-CHEMISCHE PAPAMETER 

Für allgemein physikalisch-chemische Parameter gibt die Qualitätszielverordnung Ökologie 
Oberflächengewässer (QZV Ökologie OG 2010 i.d.g.F.) Richtwerte für den guten Zustand vor. Die 
genannten Parameter haben eine unterstützende Aussagekraft für die Bewertung der biologischen 
Qualitätselemente und spiegeln die Wasserqualität unter anderem hinsichtlich folgender Verhältnisse wider: 

– Sauerstoffverhältnisse (erfasst über den Parameter Sauerstoffsättigung), 

– Gehalt an organischen Inhaltsstoffen (erfasst über die Parameter DOC und BSB5 als Hinweis auf 
eine mögliche saprobielle Belastung), 

– Nährstoffverhältnisse (erfasst über die Parameter Orthophosphat und Nitrat als Hinweis auf eine 
mögliche trophische Belastung) und  

– Salzgehalt (erfasst über den Parameter Chlorid). 
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In Bezug auf die allgemein physikalisch-chemischen Parameter wies die Gesamtbewertung der Ü1- und Ü3-
Messstellen bei insgesamt 13 Messstellen (d. h. 18 %) eine Überschreitung der Richtwerte auf. Die 
Überschreitungen der Richtwerte sind für die Parameter biologischer Sauerstoffbedarf (BSB5), gelöster 
organischer Kohlenstoff (DOC), Orthophosphat (PO4-P) und Nitrat festzustellen. Der Parameter 
Sauerstoffsättigung wurde auf Grund seiner hohen natürlichen Variabilität (und damit einer Abhängigkeit 
z.B. vom Probenahmezeitpunkt) bei der Auswertung nicht mitberücksichtigt. 

Für die Nährstoffparameter Orthophosphat weisen zehn Überblicksmessstellen (14 % der betrachteten 
Messstellen) und für Nitrat zwei Überblicksmessstellen (3 %) Überschreitungen der Richtwerte für den 
guten Zustand auf. Hinsichtlich des Parameters DOC (gelöster organischer Kohlenstoff) wurden an acht 
Messstellen die Richtwerte überschritten. Für die Parameter BSB5 (Biologischer Sauerstoffbedarf) wies eine 
Messstelle Überschreitungen auf und für Chlorid waren alle Überblicksmessstellen für das Jahr 2015 in 
einem zumindest guten Zustand (siehe Tabelle 39). 

Der Vergleich der Anzahl der Messstellen im guten oder sehr guten Zustand mit den Auswertungen des 
Auswertungszeitraums 2014 (siehe Jahresbericht 2015; BMLFUW & UMWELTBUNDESAMT 2016), 
ergibt hinsichtlich der Einhaltung des guten Zustands in der Gesamtbewertung ein gleichbleibendes Bild. 
Betrachtet man die Überschreitungen hinsichtlich der allgemein physikalisch-chemischen Parameter, ergibt 
sich für den Parameter Orthophosphat ein Minus von zwei Messstellen, und für die Parameter DOC und 
Nitrat ein Minus von je einer Messstelle, während bei BSB5 und Chlorid die Anzahl gleich geblieben ist. Für 
die Parameter BSB5, Nitrat und Phosphat sind im Anhang in den Oberflächengewässer-Karten 1 bis 3 auch 
die langfristigen Trendentwicklungen bei den einzelnen Ü1- und Ü3-Messstellen seit 1992 dargestellt. 

TABELLE 39: ANZAHL DER FLIESSGEWÄSSER-MESSSTELLEN MIT DEN JEWEILIGEN 
ZUSTANDSKLASSEN DER ALLGEMEIN PHYSIKALISCH-CHEMISCHEN PARAMETER OHNE 
SAUERSTOFF SOWIE DER SCHADSTOFFE AMMONIUM UND NITRIT FÜR DAS JAHR 2015 

Parameter  Sehr gut / gut Schlechter als gut 

 
Anzahl 
gesamt Anzahl % Anzahl % 

Gesamtbewertung allgemein 
physikalisch-chemische Parameter 71 58 82 13 18 

Allgemein physikalisch-chemische Parameter 
Biologischer Sauerstoffbedarf (BSB5) 71 70 99 1 1 
Gelöster organischer Kohlenstoff 
(DOC) 71 63 89 8 11 

Orthophosphat (PO4-P) 71 61 86 10 14 
Nitrat (NO3-N) 71 69 97 2 3 
Chlorid (Cl) 71 71 100 0 0 

Schadstoffe 
Ammonium (NH4-N) 71 71 100 0 0 
Nitrit (NO2-N) 71 67 94 4 6 

4.1.2 SCHADSTOFFE 

4.1.2.1 AMMONIUM, NITRIT 

Im Rahmen der überblicksweisen Überwachung wurden im Jahr 2015 die beiden Schadstoffe Ammonium 
und Nitrit untersucht. Beide wirken in Fließgewässern fischtoxisch und sind daher als Schadstoffe 
einzustufen. Die Bewertung der beiden Schadstoffe erfolgt nach den Vorgaben der Qualitätszielverordnung 
Chemie Oberflächengewässer (QZV Chemie OG i.d.g.F.). Für Nitrit (NO2-N) wurde dabei an vier der 
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untersuchten Überblicksmessstellen (Ü1 und Ü3) im Jahr 2015 eine Überschreitung der Qualitätsziele 
festgestellt (siehe Tabelle 39), für Ammonium (NH4-N) gab es keine Überschreitung der Qualitätsziele. 

4.1.3 ALLGEMEINE WASSERQUALITÄT 

In Kapitel 4.3 sind zur Darstellung der allgemeinen Wasserqualität an den Überblicksmessstellen berechnete 
Jahresmittelwerte bzw. Perzentile gemessener Konzentrationen zusammengestellt und sollen einen 
generellen Überblick über Konzentrationsniveaus ausgesuchter Parameter geben. Die Zuordnung, ob die 
Angabe des Mittelwertes oder eines Perzentilwertes erfolgt, orientiert sich hierbei an den Vorgaben der QZV 
Chemie OG und der QZV Ökologie OG. Bei den Schadstoffen erfolgt die Auswertung anhand des 
Jahresmittelwertes, bei den allgemein physikalisch-chemischen Parametern werden in der Regel 
Perzentilwerte (90-Perzentil oder 98-Perzentil) für die Bewertung verwendet. Allgemein beschreibende 
Parameter ohne Bewertungscharakter werden als Jahresmittelwert angegeben. 

Für die Berechnung wurden gemäß den Vorgaben der QZV Chemie OG und QZV Ökologie OG Gehalte 
unter der Bestimmungsgrenze durch Werte, welche der Hälfte der jeweiligen Bestimmungsgrenze 
entsprechen, ersetzt. Wenn die errechnete mittlere jährliche Konzentration für einen Parameter die 
Bestimmungsgrenze unterschreitet, ist dies durch den Eintrag „MW < BG“ gekennzeichnet. Dabei wird die 
jeweils zugrundeliegende Bestimmungsgrenze (BG) als Zahlenwert angezeigt. 

4.2 ÜBERWACHUNG VON SEEN 

Die Gewässerzustandsüberwachungsverordnung  sieht für 28 stehende Gewässer mit 33 Messstellen eine 
„überblicksweise Überwachung“ vor. Im Rahmen des sechsjährigen Beobachtungszyklus der 
überblicksweisen Überwachung (2013–2018) werden die allgemein physikalisch-chemischen Parameter und 
das Qualitätselement Phytoplankton jährlich analysiert; die beiden Qualitätselemente Makrophyten und 
Fische wurden nur im Rahmen der Erstbeobachtung untersucht. 

In diesem Jahresbericht werden die Ergebnisse der allgemein physikalisch-chemischen Parameter für 2015 
und beim Phytoplankton für 2013–2015 dargestellt. 

4.2.1 BIOLOGISCHE QUALITÄTSELEMENTE 

Anders als bei den Bewertungen der biologischen Qualitätselemente in Fließgewässern, die in der Regel pro 
Jahr bewertet werden, erfolgt beim Phytoplankton aufgrund der hohen natürlichen Variabilität die 
Bewertung auf Basis eines Mittelwertes von drei aufeinander folgenden Einzeljahrbewertungen. 

Im Jahr 2013 hat es eine Änderung in der Bewertungsmethodik gegeben. Während bis dahin die jährliche 
Gesamtbewertung des biologischen Qualitätselementes Phytoplankton aus den Einzelbewertungen der 
beiden Module Brettum-Index und Biovolumen errechnet wurde, wird seit 2013 auch die Chlorophyll-a-
Konzentration in die Bewertung miteinbezogen. Für jedes Modul wird ein Verhältniswert zum 
Umweltqualitätsziel (EQR – Environmental Quality Ratio) auf Jahresbasis errechnet. Aus diesem 
Verhältniswert ergibt sich die Zustandsklasse für das Modul. Die jährliche Gesamtbewertung für das 
biologische Qualitätselement ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der normierten EQR- Werte für 
Biovolumen, Chlorophyll-a-Konzentration und Brettum-Index. 

In Tabelle 40 sind die Ergebnisse der Phytoplanktonbewertung, basierend auf den Ergebnissen der 
Beobachtungsjahre 2013–2015 und die Gesamtbewertung (gemäß QZV Ökologie OG als 3-Jahresmittel) 
zusammengestellt. Mit Ausnahme des Ossiacher Sees zeigt Phytoplankton für alle untersuchten, natürlichen 
Seen einen guten oder sehr guten Zustand an (ausgenommen sind die Seen der pannonischen Tiefebene – 
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Neusiedlersee und Alte Donau – für die in der QZV Ökologie OG keine EQRs angegeben sind). Die 
Ergebnisse sind auch in der Oberflächengewässer-Karte 4 im Anhang dargestellt. 

Beim Ossiacher See ergaben die Einzeljahrbewertungen der Jahre 2013 und 2015 für Phytoplankton einen 
„mäßigen“ Zustand und für 2014 einen guten Zustand. Das 3-Jahresmittel (2013-2015) ergibt damit 
insgesamt einen mäßigen Zustand. Die Ursache hierfür liegt in den Nährstoffeinträgen aus dem Poldergebiet 
des Bleistätter Moores, welche durch ein Sanierungsprojekt mit der Schaffung von zwei Flutungsbecken 
links- und rechtsseitig im Bereich der Tiebelmündung behoben werden soll. 

TABELLE 40: ZUSTANDSKLASSEN AUF BASIS DER BEWERTUNG DER MODULE 
CHLOROPHYLL-A-KONZENTRATION, BRETTUMINDEX UND BIOVOLUMEN UND DER SICH 
DARAUS ERGEBENDEN GESAMTBEWERTUNG FÜR DAS QUALITÄTSELEMENT 
PHYTOPLANKTON (2013 – 2015) 

See Einzeljahr-
bewertung 2013 

Einzeljahr-
bewertung 2014 

Einzeljahr-
bewertung 2015 

Gesamtbewertung 
2013-2015 

Neusiedlersee - - - - 
Wörthersee 2 2 2 2 
Millstätter See 2 2 2 2 
Faaker See 1 1 1 1 
Ossiacher See 3 2 3 3 
Weißensee 1 1 1 1 
Keutschacher See 1 1 1 1 
Klopeiner See 1 1 1 1 
Attersee 1 1 1 1 
Traunsee 1 1 1 1 
Mondsee 2 1 2 2 
Hallstätter See 1 1 1 1 
Irrsee 1 1 1 1 
Wolfgangsee 1 1 1 1 
Obertrumer See 2 2 2 2 
Zeller See 1 1 1 1 
Wallersee 2 2 2 2 
Mattsee 2 1 1 1 
Fuschlsee 2 2 2 2 
Grabensee 2 2 2 2 
Altausseer See 2 1 1 1 
Grundlsee 1 1 1 1 
Erlaufsee 2 1 1 1 
Achensee 1 1 1 1 
Plansee 1 1 1 1 
Heiterwanger See 1 1 1 1 
Bodensee, 
Bregenzer Bucht 1 1 1 1 

Alte Donau - - - - 
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4.2.2 ALLGEMEIN PHYSIKALISCH-CHEMISCHE PARAMETER 

In der QZV Ökologie OG sind ebenfalls Richtwerte für allgemein physikalisch-chemische Parameter 
definiert, die den guten ökologischen Zustand beschreiben und eine unterstützende Aussagekraft für die 
Beurteilung der biologischen Qualitätselemente besitzen. Die Richtwerte werden seentypisch festgelegt. 

Die Jahresmittelwerte 2015 (volumengewichtete Mittel) der Parameter Chlorid, pH-Wert, Gesamtphosphor 
und Sichttiefe wurden mit den Richtwerten für den guten Zustand verglichen. Dieser Vergleich kann nicht 
mit einer Zustandsbewertung gleichgesetzt werden, da diese auf die Beurteilung der biologischen Ergebnisse 
eines mehrjährigen Beobachtungszeitraums ausgelegt ist. 

In Tabelle 41 ist die Anzahl der Seen dargestellt, welche für den jeweiligen Parameter den Richtwert für den 
guten Zustand einhalten bzw. nicht einhalten. Nicht für alle Seentypen sind Richtwerte für die betreffenden 
Parameter festgeschrieben; für diese Seen war der Zustand auf Basis des betrachteten Parameters nicht 
einstufbar. 

Hinsichtlich des Salzgehaltes (bewertet anhand des Parameters Chlorid) und des pH-Wertes entsprechen die 
volumengewichteten Mittelwerte aller Seen dem guten Zustand. Bei den trophiebezogenen 
Qualitätskomponenten liegt beim Parameter Gesamtphosphor das Jahresmittel nur bei einem See und bei der 
Sichttiefe bei zwei Seen über dem typspezifischen Richtwert. Alle anderen Seen weisen einen guten oder 
besseren Zustand hinsichtlich dieser Parameter auf. Die Entwicklung der Gesamtphosphorkonzentration seit 
Beginn der Untersuchungen (2007) ist für die einzelnen Seen in der Oberflächengewässer-Karte 5 im 
Anhang dargestellt. 

TABELLE 41: VERGLEICH DER BERECHNETEN JAHRESMITTELWERTE (2015) MIT DEN 
RICHTWERTEN DER QZV ÖKOLOGIE FÜR DEN GUTEN ZUSTAND 

Parameter  gut schlechter als gut nicht einstufbar 
 Anzahl gesamt Anzahl Anzahl Anzahl 
Chlorid 28 27 - 1 
pH-Wert 28 28 - - 
Gesamtphosphor 28 25 1 2 
Sichttiefe 28 20 2 6 

4.2.3 ALLGEMEINE WASSERQUALITÄT 

In Kapitel 4.4 sind die berechneten Jahresmittelwerte der gemessenen Konzentrationen zusammengestellt; 
sie geben einen generellen Überblick über die Konzentrationsniveaus ausgesuchter Parameter. Für die 
Berechnung wurden gemäß den Vorgaben der QZV Ökologie OG Gehalte unter der Bestimmungsgrenze 
durch Werte, welche der Hälfte der jeweiligen Bestimmungsgrenze entsprechen, ersetzt. 
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4.3 FLIESSGEWÄSSER: JÄHRLICHE MITTELWERTE UND PERZENTILLE DER 
KONZENTRATION AUSGEWÄHLTER PARAMETER (2015) 

TABELLE 42: FW-TEIL 1 - FLIESSGEWÄSSER – KONZENTRATIONSNIVEAU AUSGESUCHTER 
PARAMETER, BERECHNETE JAHRESMITTELWERTE UND PERZENTILE: 
SAUERSTOFFSÄTTIGUNG [%] – 90 PERZENTIL, DOC [MG/L] – 90 PERZENTIL, BSB5 [MG/L] – 90 
PERZENTIL, ORTHOPHOSPHAT-P [MG/L] – 90 PERZENTIL, NITRAT-N [MG/L] – 90 PERZENTIL, 
CHLORID [MG/L] – MITTELWERT, AMMONIUM-N [MG/L] – MITTELWERT, NITRIT-N [MG/L] – 
MITTELWERT 
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FW10000027 Wulkamündung Wulka 111 3,4 1,4 0,073 5,8 71,0 0,036 0,040 

FW10000077 Nickelsdorf Leitha 104 2,1 1,5 0,058 3,0 36,1 0,055 0,034 

FW10000087 Neumarkt Raab 112 4,3 1,9 0,040 2,8 91,3 0,099 0,078 

FW10000177 Burg Pinka 104 2,2 1,6 0,213 3,6 29,0 0,034 0,148 

FW10000227 St. Gotthard Lafnitz 114 2,2 1,5 0,011 2,1 25,6 0,069 0,030 

FW21500097 Unterwasser 
KW Drau 105 1,2 1,1 0,006 1,0 5,8 0,015 0,004 

FW21500306 Rosegger 
Schleife (Duel) Drau 101 1,2 0,9 0,010 0,6 4,9 0,020 0,004 

FW21531167 Thörl Maglern Gailitz 108 0,8 0,5 0,008 0,5 6,0 MW 
<0,0092 

MW 
<0,002 

FW21550377 Truttendorf Gurk 104 1,7 1,6 0,018 1,7 16,9 0,011 0,006 

FW21551267 Zell/Gurnitz Glan 102 2,8 1,2 0,048 2,4 23,1 0,018 0,009 

FW21560297 Krottendorf Lavant 106 2,0 1,2 0,021 1,3 9,5 0,016 0,007 

FW30800027 Pyburg Ennskanal 109 1,0 0,9 MW<0,005 1,1 6,1 0,024 0,005 

FW30900037 Amstetten Ybbs 108 2,2 1,3 0,006 2,3 11,1 0,024 0,014 

FW30900217 Oberloiben Donau 107 2,7 2,4 0,036 2,7 17,0 0,026 0,011 

FW30900227 uh. Traismauer Traisen 117 1,2 1,4 MW<0,005 1,6 9,8 0,018 0,005 

FW31000067 Grunddorf Kamp 106 4,9 1,4 0,057 3,1 25,8 0,042 0,041 

FW31000137 Mannswörth Schwechat 126 2,0 1,8 0,031 2,6 45,2 0,030 0,020 

FW31000177 Fischamend Fischa 107 1,0 1,0 0,013 2,9 16,7 0,013 0,008 

FW31000187 Wildungsmauer Donau 103 2,9 2,7 0,052 2,8 19,3 0,038 0,015 

FW31000247 Absdorf uh. 
ARA Schmida 121 2,9 1,7 0,076 5,3 80,2 0,021 0,045 

FW31000377 Hainburg Donau 106 3,3 2,5 0,047 2,7 19,2 0,046 0,013 

FW31000397 Nova Ves Lainsitz 100 8,9 3,2 0,179 2,5 38,1 0,089 0,018 

FW31100027 Alt Prerau Thaya 101 7,8 2,8 0,157 6,5 62,2 0,071 0,033 
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FW31100037 Bernhardsthal Thaya 104 7,5 3,3 0,455 5,7 46,8 0,152 0,042 

FW31100057 Hohenau March 105 6,1 3,7 0,250 5,1 42,4 0,101 0,035 

FW31100077 Marchegg March 134 7,0 4,4 0,223 4,6 43,7 0,074 0,020 

FW31100127 oh. 
Neusiedl/Zaya Zaya 120 3,0 1,7 0,114 4,8 74,5 0,038 0,064 

FW31100167 oh. Pulkaumdg. Thaya 102 6,5 2.6** 0,067 6,2 28,3 0,079 0,038 

FW31100187 oh. 
Jungbunzlauer Pulkau 105 6,9 4,9 0,445 5,7 76,1 0,227 0,098 

FW40502017 Inn Braunau Inn 103 1,9 2,0 0,014 1,1 10,9 0,034 0,008 

FW40502037 Inn Ingling Inn 107 1,9 2,1 0,017 1,4 11,0 0,035 0,009 

FW40505037 Antiesen 
Antiesenhofen Antiesen 113 5,1 3,3 0,188 3,0 24,7 0,052 0,019 

FW40607017 Jochenstein Donau 105 3,5 2,7 0,051 3,1 18,9 0,026 0,013 

FW40619016 Aschach 
Pfaffing Aschach 104 5,6 2,5 0,110 4,6 14,6 0,045 0,017 

FW40709117 Traun Ebelsberg Traun 122 1,9 2,2 0,011 1,9 15,1 0,019 0,005 

FW40710047 Ager Fischerau Ager 117 2,8 1,9 0,023 1,7 16,1 0,026 0,008 

FW40713047 Krems 
Ansfelden Krems 129 2,6 2,3 0,056 4,4 22,2 0,049 0,019 

FW40907057 Enghagen Donau 106 3,1 2,6 0,044 2,9 22,8 0,026 0,013 

FW40916017 Gusen St. 
Georgen/G. Gusen 113 5,9 3,2 0,208 4,9 35,0 0,084 0,024 

FW51110127 Högmoos Salzach 101 0,7 1,3 MW<0,005 0,5 1,8 0,011 0,004 

FW52120107 Gasteiner Ache Gasteiner 
Ache 107 0,6 1,3 MW<0,005 0,4 2,0 MW 

<0,01 0,001 

FW53110037 Mündung Lammer 104 1,7 1,1 MW<0,005 0,6 8,0 MW 
<0,01 0,002 

FW53110047 Golling Salzach 104 0,7 1,0 0,011 0,5 7,1 0,013 0,005 

FW54110017 Hellbrunner 
Brücke Salzach 103 1,4 1,0 0,009 0,6 4,9 0,013 0,007 

FW54110087 Oberndorf-
St.Pantaleon Salzach 104 1,6 1,2 0,013 0,9 8,8 0,021 0,010 

FW54110117 uh. KW Rott, 
Ü1 Saalach 107* 1,0 1,0 0,006 0,9 24,6 0,017 0,007 

FW55010057 Kendlbruck Mur 104 0,9 1,1 MW<0,005 0,5 3,3 MW 
<0,01 0,002 

FW60800376 Gesäuseeingang Enns 105 1,0 1,1 MW<0,005 0,7 5,4 0,015 0,009 

FW61300327 Fürstenfeld Feistritz 107 2,1 1,4 0,018 1,6 13,6 0,027 0,022 

FW61300337 Altenmarkt/Fürs
tenfeld Lafnitz 116 2,0 1,6 0,011 2,6 25,6 0,035 0,032 

FW61400127 Kalsdorf Mur 108 2,4 1,3 MW<0,005 1,2 8,8 0,026 0,020 

FW61400137 Autobahnbrücke Mur 108 2,3 1,5 0,010 1,5 10,8 0,036 0,028 

FW61400147 Radkersburg Mur 121 2,2 1,8 0,012 1,6 11,6 0,031 0,025 
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FW61400217 Bruck/Mur 
Mündung Mürz 105 2,0 1,2 0,013 1,5 8,3 0,029 0,022 

FW61400267 Wildon Kainach 107 1,7 1,3 0,009 1,7 14,6 0,030 0,023 

FW61400287 Wagna Sulm 108 2,1 2,0 MW<0,005 1,7 9,1 0,029 0,024 

FW61400597 Bruck/Mur Mur 108 1,4 1,3 MW<0,005 0,9 7,1 0,016 0,009 

FW71500967 Nikolsdorf Drau 114 1,0 MW<
0,5 

MW 
<0,0029 0,6 3,3 0,013 MW 

<0,00304 

FW72100967 Weißhaus Lech 104 1,1 MW<
0,5 0,002 0,5 2,5 MW 

<0,00776 
MW 

<0,00304 

FW73160967 Landeck Sanna 107 1,1 MW 
<0,5 0,011 0,7 4,9 0,025 0,004 

FW73200617 Mils Inn 103 1,2 0,7 0,007 0,6 6,3 0,016 MW 
<0,00304 

FW73200987 Erl Inn 104 1,7 0,7 0,013 0,8 6,3 0,031 0,006 

FW73290907 Strass i.Z. Ziller 104 1,0 MW 
<0,5 0,002 0,5 2,4 0,007 MW 

<0,00304 

FW73390967 Kössen Großache 107 2,3 0,8 0,015 0,9 6,8 0,016 0,003 

FW80207027 Bregenz Bregenzerach 108 2,2 1,8 0,009 0,7 5,7 0,013 0,003 

FW80213067 Fussach Neuer Rhein 106 0,8 1,6 0,002 0,6 4,8 0,017 0,003 

FW80214057 Gaissau Alter Rhein 97 2,8 1,9 0,008 1,5 10,8 0,111 0,018 

FW80218017 Hörbranz Leiblach 102 3,3 2,2 0,034 1,4 17,8 0,059 0,018 

FW80224047 Lauterach Dornbirnerach 109 3,6 2,4 0,012 2,5 31,1 0,104 0,036 

FW80404027 Feldkirch Ill 107 0,8 1,6 0,003 0,7 4,0 0,011 0,005 

FW92001017 Nußdorf Donau 104 3,1 2,4 0,037 2,5 17,7 0,020 0,017 

* Wert wurde auf Basis von elf Messwerten ermittelt 
** Wert wurde auf Basis von zehn Messwerten ermittelt 
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TABELLE 43: FW-TEIL 2 - FLIESSGEWÄSSER – KONZENTRATIONSNIVEAU AUSGESUCHTER 
PARAMETER, BERECHNETE JAHRESMITTELWERTE UND PERZENTILE: 
WASSERTEMPERATUR [°C] – 98 PERZENTIL, PH-WERT – 90 PERZENTIL, ELEKTRISCHE 
LEITFÄHIGKEIT BEI 25°C [µS/CM] – MITTELWERT, ALKALINITÄT [MMOL/L] – MITTELWERT, 
GESAMTHÄRTE [°DH] – MITTELWERT, TOC (BER. ALS C) [MG/L] – 90 PERZENTIL, 
GESAMTPHOSPHOR-P (UNFILTRIERT) [MG/L] – MITTELWERT, SULFAT [MG/L] – MITTELWERT 
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FW10000027 Wulkamündung Wulka 21,3 8,5 1.031 6,4 26,4 3,9 0,115 145,5 

FW10000077 Nickelsdorf Leitha 23,8 8,4 657 4,4 17,1 2,9 0,078 73,7 

FW10000087 Neumarkt Raab 26,9 8,4 756 3,9 12,6 4,9 0,097 49,9 

FW10000177 Burg Pinka 22,3 8,4 459 3,0 10,8 2,7 0,236 37,0 

FW10000227 St. Gotthard Lafnitz 25,9 8,4 346 2,0 6,4 2,5 0,058 32,5 

FW21500097 Unterwasser 
KW Drau 19,7 8,3 288 2,3 7,8 1,4 0,019 24,1 

FW21500306 Rosegger 
Schleife (Duel) Drau 15,8 8,3 256 2,0 7,0 1,5 0,023 25,1 

FW21531167 Thörl Maglern Gailitz 12,0 8,4 362 3,1 10,7 0,9 0,012 30,5 

FW21550377 Truttendorf Gurk 16,9 8,2 397 2,8 9,2 2,0 0,049 33,1 

FW21551267 Zell/Gurnitz Glan 17,7 8,2 471 3,7 11,9 3,1 0,067 20,3 

FW21560297 Krottendorf Lavant 19,8 8,1 236 1,6 5,2 2,4 0,044 21,4 

FW30800027 Pyburg Ennskanal 20,2 8,4 329 2,8 9,5 1,5 0,006 26,9 

FW30900037 Amstetten Ybbs 22,6 8,3 528 4,2 15,1 2,4 0,012 56,1 

FW30900217 Oberloiben Donau 21,0 8,5 393 3,2 10,0 3,1 0,051 24,0 

FW30900227 uh. Traismauer Traisen 22,7 8,4 475 4,3 14,2 1,3 0,007 31,5 

FW31000067 Grunddorf Kamp 26,1 8,5 333 1,8 6,8 5,1 0,071 28,4 

FW31000137 Mannswörth Schwechat 25,9 8,7 715 4,9 18,5 2,5 0,072 75,9 

FW31000177 Fischamend Fischa 19,0 8,3 587 4,7 17,6 1,7 0,024 60,8 

FW31000187 Wildungsmauer Donau 21,2 8,6 417 3,3 10,5 2,9 0,057 27,1 

FW31000247 Absdorf uh. 
ARA Schmida 19,9 8,6 1.049 7,4 29,4 3,9 0,149 108,5 

FW31000377 Hainburg Donau 23,7 8,7 416 3,2 10,7 3,8 0,054 26,9 

FW31000397 Nova Ves Lainsitz 21,4 8,1 288 1,0 3,3 9,8 0,196 24,0 

FW31100027 Alt Prerau Thaya 22,5 8,6 745 2,9 14,8 8,4 0,137 139,1 

FW31100037 Bernhardsthal Thaya 24,8 8,5 671 3,0 13,7 7,9 0,273 118,7 

FW31100057 Hohenau March 24,8 8,7 621 3,1 12,9 6,6 0,204 97,6 

FW31100077 Marchegg March 28,3 8,8 625 3,2 13,1 7,9 0,172 90,7 
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FW31100127 oh. 
Neusiedl/Zaya Zaya 20,3 8,5 1.083 7,7 30,2 4,7 0,213 127,6 

FW31100167 oh. Pulkaumdg. Thaya 21,7 8,3 423 2,1 9,8 7,1 0,096 58,7 

FW31100187 oh. 
Jungbunzlauer Pulkau 21,4 8,5 1.500 6,4 42,0 7,2 0,381 450,0 

FW40502017 Inn Braunau Inn 17,4 8,3 327 2,5 8,5 2,0 0,067 23,4 

FW40502037 Inn Ingling Inn 18,8 8,3 330 2,5 8,6 2,1 0,065 24,5 

FW40505037 Antiesen 
Antiesenhofen Antiesen 21,5 8,5 577 4,8 15,8 7,3 0,205 21,7 

FW40607017 Jochenstein Donau 20,7 8,6 406 3,3 10,8 3,6 0,059 25,8 

FW40619016 Aschach 
Pfaffing Aschach 23,5 8,4 396 2,9 10,3 7,1 0,133 22,2 

FW40709117 Traun Ebelsberg Traun 20,2 8,3 430 3,4 10,8 1,9 0,019 26,8 

FW40710047 Ager Fischerau Ager 19,1 8,4 563 3,8 11,5 3,0 0,031 74,8 

FW40713047 Krems 
Ansfelden Krems 23,8 8,4 584 4,9 16,4 3,1 0,070 22,9 

FW40907057 Enghagen Donau 21,7 8,6 429 3,3 11,0 3,1 0,056 24,6 

FW40916017 Gusen St. 
Georgen/G. Gusen 22,9 8,4 384 1,8 7,5 7,9 0,242 26,6 

FW51110127 Högmoos Salzach 13,5 8,0 149 1,3 4,0 1,1 0,015 10,4 

FW52120107 Gasteiner Ache Gasteiner 
Ache 14,3 8,7 119 0,9 2,9 0,8 MW 

<0,005 11,4 

FW53110037 Mündung Lammer 17,1 8,6 396 3,0 11,5 1,9 MW 
<0,005 50,4 

FW53110047 Golling Salzach 14,9 8,5 227 1,8 6,1 1,2 0,018 18,9 

FW54110017 Hellbrunner 
Brücke Salzach 15,6 8,3 262 2,2 7,2 1,8 0,017 20,3 

FW54110087 Oberndorf-
St.Pantaleon Salzach 17,0 8,2 305 2,6 8,3 2,2 0,025 19,5 

FW54110117 uh. KW Rott, 
Ü1 Saalach 18.28* 8,3 402 3,1 9,9 1,5 0,018 22,1 

FW55010057 Kendlbruck Mur 14,7 8,6 214 1,8 6,0 1,0 MW 
<0,005 19,3 

FW60800376 Gesäuseeingang Enns 15,3 8,0 275 2,2 7,8 1,3 0,024 26,0 

FW61300327 Fürstenfeld Feistritz 24,4 7,9 249 1,7 5,7 2,4 0,037 18,7 

FW61300337 Altenmarkt/Fürs
ten-feld Lafnitz 23,9 7,9 306 1,8 5,9 2,3 0,063 20,0 

FW61400127 Kalsdorf Mur 19,1 7,9 287 2,3 7,6 3,5 0,028 25,4 

FW61400137 Autobahn-
brücke Mur 21,6 8,0 297 2,3 7,5 3,0 0,034 24,6 

FW61400147 Radkersburg Mur 22,3 8,3 309 2,3 7,6 2,6 0,034 24,8 

FW61400217 Bruck/Mur 
Mündung Mürz 17,3 8,0 357 3,0 10,1 2,6 0,022 33,3 

FW61400267 Wildon Kainach 21,1 7,8 315 2,4 7,9 2,1 0,040 21,4 

FW61400287 Wagna Sulm 21,4 7,8 231 1,7 5,4 3,2 0,034 17,7 
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FW61400597 Bruck/Mur Mur 18,0 8,2 243 1,9 6,1 2,1 0,014 19,7 

FW71500967 Nikolsdorf Drau 12,4 8,5 224 1,5 5,7 1,4 0,021 30,1 

FW72100967 Weißhaus Lech 13,6 8,3 339 2,9 9,7 1,2 0,023 30,9 

FW73160967 Landeck Sanna 11,8 8,3 174 0,9 4,0 2,0 0,033 28,2 

FW73200617 Mils Inn 12,2 8,2 259 1,4 6,3 1,3 0,087 46,1 

FW73200987 Erl Inn 14,0 8,2 265 1,8 6,8 2,0 0,070 33,5 

FW73290907 Strass i.Z. Ziller 12,0 8,1 149 1,2 3,7 1,1 0,019 12,3 

FW73390967 Kössen Großache 13,0 8,4 360 3,2 10,0 3,2 0,058 22,6 

FW80207027 Bregenz Bregenzerach 22,2 8,5 340 3,4 9,5 2,5 0,029 8,1 

FW80213067 Fussach Neuer Rhein 14,8 8,3 289 2,0 7,7 4,1 0,050 43,8 

FW80214057 Gaissau Alter Rhein 18,0 8,1 480 4,4 13,0 3,2 0,035 24,8 

FW80218017 Hörbranz Leiblach 21,8 8,0 525 4,8 13,5 4,1 0,044 6,1 

FW80224047 Lauterach Dornbirnerach 23,9 8,2 607 4,9 13,6 4,2 0,038 27,3 

FW80404027 Feldkirch Ill 13,7 8,3 340 2,1 9,3 1,3 0,049 69,7 

FW92001017 Nußdorf Donau 19,9 8,6 400 3,3 10,6 3,3 0,052 25,0 

*  Werte wurden auf Basis von elf Messwerten ermittelt 

TABELLE 44: FW-TEIL 3 - FLIESSGEWÄSSER – KONZENTRATIONSNIVEAU AUSGESUCHTER 
NÄHRSTOFFE, BERECHNETE JAHRESMITTELWERTE: KALIUM [MG/L] – MITTELWERT, 
CALCIUM [MG/L] – MITTELWERT, NATRIUM [MG/L] – MITTELWERT, MAGNESIUM [MG/L] – 
MITTELWERT 
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FW10000027 Wulkamündung Wulka 11,8 108,3 42,8 48,6 

FW10000077 Nickelsdorf Leitha 4,5 83,0 22,2 23,5 

FW10000087 Neumarkt Raab 5,1 70,6 66,4 11,9 

FW10000177 Burg Pinka 4,5 54,1 18,3 14,0 

FW10000227 St. Gotthard Lafnitz 4,3 32,7 23,1 7,8 

FW21500097 Unterwasser KW Drau 1,6 39,4 5,2 10,0 

FW21500306 Rosegger Schleife 
(Duel) Drau 1,6 35,2 3,7 9,0 
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FW21531167 Thörl Maglern Gailitz MW<0,6 50,7 4,1 15,6 

FW21550377 Truttendorf Gurk 2,3 47,7 19,6 10,8 

FW21551267 Zell/Gurnitz Glan 3,5 60,6 14,1 15,1 

FW21560297 Krottendorf Lavant 3,1 28,9 10,6 4,9 

FW30800027 Pyburg Ennskanal MW<1,0 47,7 4,3 12,2 

FW30900037 Amstetten Ybbs 1,7 75,0 11,1 19,6 

FW30900217 Oberloiben Donau 2,1 51,5 11,0 12,1 

FW30900227 uh. Traismauer Traisen 1,4 67,8 6,9 20,1 

FW31000067 Grunddorf Kamp 4,2 32,1 16,6 10,0 

FW31000137 Mannswörth Schwechat 4,5 86,2 26,6 27,6 

FW31000177 Fischamend Fischa 1,6 83,1 10,6 25,7 

FW31000187 Wildungsmauer Donau 2,4 54,1 12,3 12,8 

FW31000247 Absdorf uh. ARA Schmida 11,0 97,8 34,2 67,8 

FW31000377 Hainburg Donau 3,0 54,6 12,5 13,2 

FW31000397 Nova Ves Lainsitz 5,2 18,2 28,8 3,4 

FW31100027 Alt Prerau Thaya 10,9 67,2 51,8 23,3 

FW31100037 Bernhardsthal Thaya 8,9 60,7 36,2 22,7 

FW31100057 Hohenau March 8,0 61,9 32,6 18,2 

FW31100077 Marchegg March 10,4 63,8 31,7 18,2 

FW31100127 oh. Neusiedl/Zaya Zaya 11,5 116,2 40,5 60,2 

FW31100167 oh. Pulkaumdg. Thaya 6,0 46,3 17,4 14,6 

FW31100187 oh. Jungbunzlauer Pulkau 18,9 151,2 62,8 90,2 

FW40502017 Inn Braunau Inn 1,3 44,0 7,7 10,4 

FW40502037 Inn Ingling Inn 1,6 44,3 7,7 10,5 

FW40505037 Antiesen 
Antiesenhofen Antiesen 3,0 83,7 14,6 17,5 

FW40607017 Jochenstein Donau 2,4 55,5 12,2 13,1 

FW40619016 Aschach Pfaffing Aschach 3,0 52,4 9,6 13,0 

FW40709117 Traun Ebelsberg Traun 1,6 58,9 16,9 11,0 

FW40710047 Ager Fischerau Ager 2,4 61,6 42,9 12,6 

FW40713047 Krems Ansfelden Krems 2,3 88,9 11,5 17,2 

FW40907057 Enghagen Donau 2,5 56,7 14,9 13,2 

FW40916017 Gusen St. 
Georgen/G. Gusen 5,0 38,3 22,1 9,2 



OBERFLÄCHENGEWÄSSER 

-- 92 -- 

Messstelle Name Fluss K
al

iu
m

 [m
g/

l] 
 

- M
itt

el
w

er
t 

C
al

ci
um

 [m
g/

l] 
 

- M
itt

el
w

er
t 

N
at

ri
um

 [m
g/

l] 
 

- M
itt

el
w

er
t 

M
ag

ne
si

um
 

[m
g/

l] 
 

- M
itt

el
w

er
t 

FW51110127 Högmoos Salzach 1,4 23,4 1,7 3,2 

FW52120107 Gasteiner Ache Gasteiner Ache 0,8 18,2 2,5 1,7 

FW53110037 Mündung Lammer 0,7 61,1 5,9 12,5 

FW53110047 Golling Salzach 1,2 33,3 5,2 6,0 

FW54110017 Hellbrunner Brücke Salzach 1,1 39,5 5,9 7,2 

FW54110087 Oberndorf-
St.Pantaleon Salzach 1,5 44,2 8,2 8,9 

FW54110117 uh. KW Rott, Ü1 Saalach 2,5 48,0 16,5 13,7 

FW55010057 Kendlbruck Mur 1,1 30,2 2,6 7,8 

FW60800376 Gesäuseeingang Enns 1,0 39,2 4,2 9,9 

FW61300327 Fürstenfeld Feistritz 2,3 30,5 9,9 6,4 

FW61300337 Altenmarkt/Fürsten
-feld Lafnitz 5,2 29,8 17,7 7,4 

FW61400127 Kalsdorf Mur 2,0 40,4 9,9 8,4 

FW61400137 Autobahnbrücke Mur 2,2 39,9 10,4 8,2 

FW61400147 Radkersburg Mur 2,2 40,4 11,0 8,3 

FW61400217 Bruck/Mur 
Mündung Mürz 1,4 53,1 8,7 11,6 

FW61400267 Wildon Kainach 2,5 42,6 9,8 8,5 

FW61400287 Wagna Sulm 2,0 28,5 8,3 6,3 

FW61400597 Bruck/Mur Mur 1,8 33,0 7,6 6,4 

FW71500967 Nikolsdorf Drau 1,4 29,1 2,8 7,0 

FW72100967 Weißhaus Lech MW<1,0 46,2 1,9 14,1 

FW73160967 Landeck Sanna 1,1 19,1 3,8 5,6 

FW73200617 Mils Inn 1,2 31,8 4,6 8,1 

FW73200987 Erl Inn 1,5 33,7 5,0 8,9 

FW73290907 Strass i.Z. Ziller 1,0 19,8 1,8 4,1 

FW73390967 Kössen Großache MW<1,0 44,7 4,7 16,2 

FW80207027 Bregenz Bregenzerach 1,0 56,8 4,6 7,2 

FW80213067 Fussach Neuer Rhein MW<1,0 42,3 3,5 8,1 

FW80214057 Gaissau Alter Rhein 2,2 75,4 8,7 11,3 

FW80218017 Hörbranz Leiblach 2,2 83,9 12,9 7,9 

FW80224047 Lauterach Dornbirnerach 5,0 81,7 31,7 9,4 

FW80404027 Feldkirch Ill MW<1,0 49,3 3,5 10,7 

FW92001017 Nußdorf Donau 2,4 54,6 11,8 12,8 
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4.4 SEEN 

Für die jeweiligen Probenahmetermine wurden volumsgewichtete Mittel berechnet und aus diesen ein 
Jahresmittelwert abgeleitet. Die Berechnung der volumsgewichteten Mittel erfolgte über die gesamte 
Wassertiefe (keine Berücksichtigung der Schichtung) mit Ausnahme der meromiktischen Kärntner Seen 
(Wörthersee, Klopeiner See, Millstätter See und Weißensee), bei denen nur das Mixolimnion berücksichtigt 
wurde. Da es sich bei den aufgelisteten Kennwerten um Jahresmittelwerte von vier Probenahmeterminen im 
Jahr 2015 handelt, sind diese stark von den jeweiligen Beprobungszeitpunkten abhängig. 

TABELLE 45: SEEN – TEIL 1 - KONZENTRATIONSNIVEAU AUSGESUCHTER PARAMETER, 
JAHRESMITTELWERTE VON VOLUMSGEWICHTETEN MITTELN FÜR DAS JAHR 2015- 
WASSERTEMPERATUR [°C] - PH-WERT - ELEKTRISCHE LEITFÄHIGKEIT [µS/CM] - 
SAUERSTOFFSÄTTIGUNG [%] - ALKALINITÄT [MMOL/L] 
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Neusiedlersee A1 20,3 8,8 1756 9,0 100  

Wörthersee C1a 7,8 7,6 319 6,6 61 2,8 

Millstätter See D3 6,5 7,5 167 7,7 68 1,5 

Faaker See C1b 9,4 7,8 364 9,5 88 3,4 

Ossiacher See C1a 8,9 7,7 238 7,8 71 2,1 

Weißensee E2 7,5 7,8 316 6,2 60 3,3 

Keutschacher See C1b 11,2 7,9 317 8,8 85 3,3 

Klopeiner See C1a 10,0 8,0 252 8,6 82 2,5 

Attersee D1 6,5 8,1 288 10,5 91 2,7 

Traunsee D1 6,9 8,0 331 8,3 72 2,5 

Mondsee D1 7,5 8,1 351 9,8 87 3,3 

Hallstätter See D1 6,9 8,0 236 9,6 85 2,2 

Irrsee B2 9,6 8,1 302 9,2 87 3,1 

Wolfgangsee D1 6,7 8,2 263 10,3 90 2,7 

Obertrumer See B2 7,8 8,1 311 9,2 82 3,0 

Zeller See D3 5,7 7,9 158 9,2 81 1,3 

Wallersee B2 9,1 8,2 350 8,3 76 3,6 

Mattsee B2 7,8 8,2 264 10,5 93 2,6 

Fuschlsee D1 6,6 8,2 335 10,6 94 3,4 

Grabensee B2 10,3 8,2 299 9,2 84 2,9 

Altausseer See E1 8,7 7,9 154 11,2 103 1,7 

Grundlsee E1 10,4 8,0 218 10,7 103 2,0 

Erlaufsee D2a 10,6 8,0 276 10,6 103 3,2 

Achensee E1 6,5 8,2 280 10,4 95 3,0 

Plansee E1 7,2 8,2 351 10,0 93 3,1 

Heiterwanger See E1 6,6 8,2 355 9,3 85 3,3 

Bodensee, Bregenzer Bucht B1 8,4 8,1 315 9,6 86 2,5 

Alte Donau A3 17,6 8,6 357 9,6 102 2,4 
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TABELLE 46: SEEN – TEIL 2 - KONZENTRATIONSNIVEAU AUSGESUCHTER PARAMETER, 
JAHRESMITTELWERTE VON VOLUMSGEWICHTETEN MITTELN (AUSNAHME SICHTTIEFE) 
FÜR DAS JAHR 2015 - AMMONIUM-N [MG/L], NITRIT-N [MG/L], NITRAT-N [MG/L], 
ORTHOPHOSPHAT-P [MG/L], GESAMTPHOSPHOR-P (UNFILTRIERT) [MG/L], CHLOPHYLL A 
[µG/L] - SICHTTIEFE [M] 

See Typ A
m

m
on

iu
m

-N
 [m

g/
l] 

N
itr

it-
N

 [m
g/

l] 

N
itr

at
-N

 [m
g/

l] 

O
rt

ho
ph

os
ph

at
-P

 [m
g/

l] 

G
es

am
tp

ho
sp

ho
r-

P 
(u

nf
ilt

ri
er

t) 
[m

g/
l] 

C
hl

or
op

hy
ll 

a 
[µ

g/
l] 

Si
ch

tti
ef

e 
[m

] 

Neusiedlersee A1 0,0123 0,0030 0,085 0,0063 0,0556 10,8 0,2 

Wörthersee C1a 0,0188 0,0012 0,131 0,0023 0,0147 5,1 5,8 

Millstätter See D3 0,0044 0,0014 0,290 0,0013 0,0060 2,0 9,0 

Faaker See C1b 0,0102 0,0030 0,236 0,0019 0,0054 0,9 4,9 

Ossiacher See C1a 0,0090 0,0019 0,456 0,0025 0,0115 7,8 5,4 

Weißensee E2 0,0126 0,0017 0,066 0,0017 0,0062 1,3 11,0 

Keutschacher See C1b 0,1738 0,0027 0,120 0,0019 0,0115 4,8 4,8 

Klopeiner See C1a 0,0510 0,0020 0,046 0,0014 0,0116 2,8 6,9 

Attersee D1 0,0036 0,0011 0,629 0,0010 0,0022 1,4 8,7 

Traunsee D1 0,0030 0,0014 0,607 0,0017 0,0035 1,3 7,7 

Mondsee D1 0,0076 0,0019 0,516 0,0012 0,0073 3,3 5,1 

Hallstätter See D1 0,0035 0,0010 0,434 0,0021 0,0058 1,0 8,0 

Irrsee B2 0,0174 0,0020 0,235 0,0010 0,0061 2,6 4,6 

Wolfgangsee D1 0,0076 0,0021 0,571 0,0015 0,0038 1,1 7,3 

Obertrumer See B2 0,0149 0,0028 0,282 0,0019 0,0100 4,0 2,8 

Zeller See D3 0,0139 0,0024 0,327 0,0013 0,0052 2,4 7,2 

Wallersee B2 0,03343 0,0069 0,395 0,0017 0,0152 4,9 2,9 

Mattsee B2 0,0103 0,0023 0,136 0,0014 0,0077 2,9 4,7 

Fuschlsee D1 0,0087 0,0034 0,541 0,0007 0,0054 1,7 6,3 

Grabensee B2 0,0900 0,0042 0,168 0,0023 0,0158 4,1 3,5 

Altausseer See E1 0,0189 0,0019 0,430 0,0015 0,0044 1,5 8,0 

Grundlsee E1 0,0126 0,0017 0,380 0,0015 0,0032 1,0 8,4 

Erlaufsee D2a 0,0173 0,0026 0,655 0,0016 0,0042 1,5 7,5 

Achensee E1 0,0085 0,0015 0,409 0,0012 0,0073 1,6 6,9 

Plansee E1 0,0097 0,0024 0,440 0,0013 0,0014 1,2 9,7 

Heiterwanger See E1 0,0081 0,0016 0,438 0,0012 0,0030 0,8 5,2 

Bodensee, Bregenzer Bucht B1 0,0088 0,0046 0,757 0,0028 0,0081 2,6 4,2 

Alte Donau A3 0,0083 0,0016 0,085 0,0009 0,0136 5,6 3,5 
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5 SONDERUNTERSUCHUNGEN 
5.1 ÖSTERREICHISCHES MESSNETZ FÜR ISOTOPE IM NIEDERSCHLAG UND IN 

OBERFLÄCHENGEWÄSSERN (ANIP) 

ANIP = Austrian Network of Isotopes in Precipitation and surface waters 

DAS ISOTOPENMESSNETZ IST EIN SONDERMESSPROGRAMM entsprechend § 28 und 
Anlage 12 der GZÜV (BGBl. II Nr. 479/2006 i.d.F. BGBl. II Nr. 465/2010). 

ZIEL DER ÜBERWACHUNG 

Die im Rahmen des Österreichischen Isotopenmessnetzes (ANIP) erhobenen Daten sind eine wesentliche 
Grundlage zur Beantwortung hydrologischer Fragestellungen.  

Herkunft, Mischung und Verweilzeit von Grund- und Oberflächengewässern können mit Isotopenmethoden 
ermittelt werden und ermöglichen Aussagen zum Schutzbedarf und zur Verfügbarkeit von Wasserressourcen. 
Umweltüberwachung und -forensik, Klimakunde und Ökologie sind weitere Themenbereiche, in denen die 
erhobenen Isotopendaten zur Anwendung kommen. 

GESCHICHTE 

Das Messnetz wurde 1972 in Betrieb genommen. Ab 2007 wurde es vom Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) und seit 2018 vom Bundesministerium für 
Nachhaltigkeit und Tourismus in Zusammenarbeit mit den Ämtern der Landesregierungen und dem 
Umweltbundesamt betrieben. In der Niederschlagsstation Wien (Hohe Warte) wurde von der Internationalen 
Atomenergiebehörde (IAEA) bereits seit 1961 gemessen. Wien verfügt damit nach Ottawa (Kanada) über 
eine der längsten Zeitreihen für Tritium im Niederschlag weltweit. 

BETRIEB 

Nach der Überprüfung des Isotopenmessnetzes in den Jahren 2014/2015 wurden mit Beginn des Jahres 2016 
an 59 Niederschlags-, 16 Oberflächengewässer- und vier Grundwassermessstellen Wasserproben für die 
Isotopenanalytik entnommen, für die im unterschiedlichen Umfang (siehe ANIP-Karte 1 im Anhang) die 
Bestimmung der Sauerstoff-18- und Deuteriumgehalte sowie der Tritiumkonzentrationen erfolgt. An 
weiteren Niederschlagsmessstellen werden Rückstellproben genommen. 

Die Lage der Messstellen ist in ANIP-Karte 1 ersichtlich.  

DATENVERFÜGBARKEIT 

Die im Rahmen der Gewässerzustandsüberwachungsverordnung (GZÜV) erhobenen und qualitätsgeprüften 
Isotopendaten sind über das Wasser-Informationssystem Austria (WISA) und über die H2O-Fachdatenbank 
des Umweltbundesamtes im Internet abrufbar: https://www.bmnt.gv.at/wasser/wisa/ und 
https://wasser.umweltbundesamt.at/h2odb/. 

Weitere – österreichweit verfügbare – Isotopendaten sind über die elektronische Wasserisotopenkarte 
abrufbar: https://secure.umweltbundesamt.at/webgis-portal/isotopen/map.xhtml 

https://www.bmnt.gv.at/wasser/wisa/
https://wasser.umweltbundesamt.at/h2odb/
https://secure.umweltbundesamt.at/webgis-portal/isotopen/map.xhtml
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5.2 GRUNDWASSERALTER – MITTLERE VERWEILZEITEN IN AUSGEWÄHLTEN 
GRUNDWASSERKÖRPERN 

Die EU Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) verlangt, dass die Verschlechterung des Zustands aller 
Grundwasserkörper verhindert wird und dass der gute Zustand bis zum Jahr 2015 zu erreichen ist. Des 
Weiteren sind alle signifikanten und anhaltend steigenden Belastungstrends umzukehren. Zu diesem Zweck 
und im Hinblick auf die einzuhaltenden Fristen sind von den Mitgliedstaaten erforderliche Maßnahmen zu 
setzen. Die Wirksamkeit von Maßnahmen, die den chemischen Zustand des Grundwassers verbessern sollen, 
kann nicht sofort gemessen werden. Ausschlaggebend dafür sind die oftmals langen Aufenthaltszeiten des 
Grundwassers im Untergrund. 

Eine Abschätzung der Mittleren Verweilzeit des Grundwassers bzw. die Erkundung der natürlichen 
Gegebenheiten der Grundwasserkörper im Hinblick auf ihre Reaktionsgeschwindigkeit bzw. -trägheit ist mit 
Hilfe des Einsatzes von mehreren unterschiedlichen, sich ergänzenden Isotopenmethoden und in 
Zusammenschau mit den hydrologischen, hydrogeologischen und hydrochemischen Rahmenbedingungen 
möglich. 

Die Abschätzung der Mittleren Verweilzeiten liefert darüber hinaus eine Evaluierung der hydrogeologischen 
Konzepte der Grundwasserköper, z. B. in Bezug auf die Interaktion zwischen Oberflächengewässern und 
dem Grundwasser oder die Höhe von Einzugsgebieten. Dies kann wiederum eine Basis für praktische 
Umsetzungen, wie Einrichtungen und Bemessungen von Wasserschutzgebieten, Festlegung von 
Entnahmekonsensmengen etc., darstellen. 

In rund 30 Grundwasserkörpern bzw. Grundwasserkörpergruppen wurden bereits die mittleren 
Verweilzeiten in den obersten genutzten Grundwasserstockwerken ermittelt. Ein zusammenfassender 
Bericht und eine Karte im Maßstab 1:500.000 geben einen Überblick über die Ergebnisse aus diesen 
bisherigen Grundwasseralter-Untersuchungen. Details können den jeweiligen Endberichten entnommen 
werden. 

Der zusammenfassende Bericht und die Karte sind über die Homepage des BMNT verfügbar:  
Grundwasseralter - Bericht und Karte. 

Weitere Grundwasserkörper befinden sich derzeit in Bearbeitung. Der aktuelle Bearbeitungsstand kann 
Grundwasser-Karte 12 entnommen werden.  

5.3 FREIWILLIGE GRUNDWASSER WATCH LIST: PILOTSTUDIE DER EU 
GRUNDWASSER-ARBEITSGRUPPE ZU PHARMAZEUTIKA 

HINTERGRUND 

Grundwasser bildet eine Lebensgrundlage vieler Ökosysteme und stellt eine unersetzliche Quelle für die 
menschliche Wasserversorgung (Trinkwasser, Bewässerung, Wasserentnahmen für Industrie/Gewerbe etc.) 
dar. Daher wurden seitens der EU-Gesetzgebung sowie durch nationales Recht u. a. Maßnahmen zum 
qualitativen Schutz des Grundwassers festgelegt. Das wesentlichste Element zur Umsetzung der Vorgaben 
bildet die qualitative Überwachung des Grundwassers. Die Einhaltung budgetärer Vorgaben setzt den 
nationalen Monitoringprogrammen Grenzen hinsichtlich der Anzahl an Untersuchungsparametern und 
Messstellen, Frequenz der Beprobungen etc.  

Daher kommt u. a. der gezielten Auswahl von Stoffen bzw. Stoffgruppen für das Untersuchungsprogramm 
große Bedeutung zu. Zudem gilt es, nicht nur die zu einem Zeitpunkt als kritisch für die Grundwasserqualität 
erkannten Stoffe zu berücksichtigen, sondern den Untersuchungsumfang entsprechend aktueller 

https://www.bmnt.gv.at/wasser/wasserqualitaet/grundwasseralter.html
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Entwicklungen zu adaptieren. Die EU Grundwasser-Richtlinie (2014/80/EU) beinhaltet in Annex I und II 
Vorgaben zu Schwellenwerten für bestimmte Stoffe bzw. Stoffgruppen. Bei der Diskussion der Novelle im 
Jahr 2014 wurde festgestellt, dass für eine Änderung der Anhänge I und II die Datengrundlage nicht 
ausreicht. In der Folge wurde in die Vorbemerkungen der Punkt aufgenommen, dass neue Informationen 
über weitere potenzielle Risikostoffe zu erheben und zu berücksichtigen sind. Daher soll im Rahmen der 
gemeinsamen Umsetzungsstrategie zur EU WRRL eine freiwillige Schadstoffüberwachungsliste (= Watch 
List) für Grundwasser erstellt werden. Ausgehend von dieser Datengrundlage sollen Stoffe identifiziert 
werden, für die ggf. eine Grundwasserqualitätsnorm (gilt EU-weit) bzw. ein Grundwasserschwellenwert (gilt 
national) festzulegen ist. Daher wird gegenwärtig durch die EU-Arbeitsgruppe Grundwasser ein Konzept für 
die Erstellung der freiwilligen Grundwasser Watch List als Grundlage zur Aufnahme weiterer Stoffe in die 
Annexe der Grundwasser-Richtlinie entwickelt. Die Schadstoffüberwachungsliste soll die Mitgliedsländer 
bei der Auswahl von Substanzen für das nationale Grundwassermonitoring unterstützen.  

Die Substanzen der Schadstoffüberwachungsliste müssen nicht notwendigerweise in der gesamten EU 
untersucht werden, der vereinbarte Mechanismus zielt auf eine begrenzte Anzahl von Überwachungsstellen 
ab, soll jedoch repräsentative Daten liefern. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass dieses 
Element der Freiwilligkeit einen wesentlichen Unterschied zur Schadstoffüberwachungsliste für 
Oberflächengewässer gemäß Richtlinie 2013/39/EU (Überwachung prioritärer Stoffe) darstellt, deren 
Umsetzung in allen Mitgliedsländern verpflichtend ist.  

VORGANGSWEISE 

Der mehrstufige Prozess zur Erstellung einer finalen Schadstoffüberwachungsliste ist in Abbildung 37 
ersichtlich. In einem ersten Schritt wurde ein Pilotprojekt zur Erhebung von Monitoringdaten (in Abbildung 
37 grau hinterlegtes Feld) zu Arzneimittelwirkstoffen im Grundwasser durchgeführt.  

 

Abbildung 37: Prozess zur Entwicklung der Schadstoffüberwachungsliste für Grundwasser (nach WOLTER & 
KOZEL 2017). Hellgrau hinterlegt ist jener Abschnitt des Prozesses (Säule I), dem das Pilotprojekt zur Erhebung 
der Daten für Arzneimittelwirkstoffe zuzuordnen ist. 
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Ziel des Pilotprojektes war es, einen europaweiten Überblick zu Arzneimittelwirkstoffen im Grundwasser zu 
erhalten. Anhand der Datenerhebung sollte geklärt werden, ob entsprechende Untersuchungen vorliegen, 
welche pharmazeutischen Substanzen bislang im Grundwasser gefunden wurden und ob ggf. weitere Schritte 
erforderlich sind. Des Weiteren sollten anhand des Pilotprojektes die Methode zur Datenerhebung getestet 
und Erfahrungen hinsichtlich des Aufwandes zur Bereitstellung, Verarbeitung und Auswertung der Daten 
gesammelt werden. Die Erfahrungen des Pilotprojektes fließen in den Prozess zur Entwicklung der 
Schadstoffüberwachungsliste ein.  

Gemäß dem Konzept zur Datenerhebung sollten aggregierte Daten aus bestehenden Monitoringprogrammen 
erfasst werden. Insgesamt stellten 13 Mitgliedsländer Datensätze mit unterschiedlichem Umfang zur 
Verfügung, die anonymisiert und geprüft wurden.  

ERGEBNISSE 

Insgesamt wurden rund 300 verschiedene Substanzen von den Mitgliedsländern berichtet. Dabei variierte die 
von den einzelnen Ländern berichtete Anzahl an Substanzen zwischen vier und 135.  

TABELLE 47: ANZAHL DER BERICHTETEN SUBSTANZEN JE LAND  

ID Mitgliedsland Anzahl berichteter Substanzen Zeitraum des Datensatzes 
1 19 2006 und 2008 
2 94 2009/2011, 2009 
3 34 2014 
4 9 2008 
5 33 2006 
6 135 2011 
7 109 2013 
8 37 2010–11 
9 4 2013 

10 135 2005/2006, 2012, 2011–14, 2014 
11 19 2014 
12 36 2013 
13 54 2011/2014 

Von jenen Substanzen, die in mindestens vier Mitgliedsländern untersucht wurden, stellte sich 
Carbamazepin als der mit Abstand am häufigsten beobachtete und berichtete Arzneimittelwirkstoff im 
Grundwasser heraus, gefolgt von Diclofenac. Allerdings ist die Nachweishäufigkeit beider Substanzen sehr 
unterschiedlich. Während Carbamazepin an 12 % der untersuchten Grundwassermessstellen quantifiziert 
wurde, weist Diclofenac eine relativ geringe Fundhäufigkeit (1 %) auf. Paracetamol ist der am häufigsten 
gefundene Arzneimittelwirkstoff. An 24 % aller untersuchten Messstellen konnte der Wirkstoff quantifiziert 
werden. Neben Paracetamol und Carbamazepin wurden nur noch drei weitere Substanzen (Sulfamethoxazol, 
Amidotrizoesäure und Primidon) an mehr als 5 % der untersuchten Messstellen im Grundwasser 
quantifiziert. Zu jenen Substanzen, die in Konzentrationen > 0,1 µg/l in zumindest vier Ländern beobachtet 
wurden, gehören wiederum Carbamazepin, Amidotrizoesäure, Diclofenac und Primidon, aber auch 
Ibuprofen und Paracetamol. 

Eine Bewertung der erhobenen Monitoringdaten, d. h. die Erstellung einer Priorisierung, ist bislang noch 
nicht erfolgt.  



SONDERUNTERSUCHUNGEN 

-- 99 -- 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Im Rahmen des Pilotprojektes konnte innerhalb kurzer Zeit eine beträchtliche Datenmenge erfasst werden. 
Die Vorgangsweise zur Datenerhebung stellte sich als effektiv heraus. Vereinzelt sind jedoch 
Verbesserungen im Rahmen der Erhebung erforderlich. Beispielsweise wurden CAS-Nummern und 
Bestimmungsgrenzen nur selten übermittelt, beides sind jedoch wesentliche Aspekte zur sicheren 
Identifizierung der Substanzen (große Bandbreite an länderspezifischen Bezeichnungen je Substanz) bzw. 
Bewertung der berichteten Konzentrationen.  

Die vorgegebene Definition der Substanzgruppe Arzneimittelwirkstoffe stellte sich als unzureichend heraus, 
da neben Human- und Veterinärpharmazeutika auch Daten für Substanzen wie EDTA und Koffein 
übermittelt wurden. Hier ist zukünftig eine klarere Definition erforderlich. 

Hinsichtlich der Repräsentativität der erhobenen Daten ist gegenwärtig keine klare Aussage möglich. Die 
Daten repräsentieren den Kenntnisstand zu einem bestimmten Zeitpunkt. Daher ist während des laufenden 
Prozesses zur Entwicklung der Schadstoffüberwachungsliste u. a. zu klären, wie und wann Daten aktualisiert 
werden sollen.  

AKTUELLER STAND UND AUSBLICK 

Das vorliegende Konzept zur Entwicklung der Schadstoffüberwachungsliste beschreibt die generelle 
Vorgangsweise von der Datenerhebung und -bewertung bis hin zur Erfassung substanzspezifischer 
Eigenschaften. Die Priorisierung der erfassten Daten aus  

– Monitoring,  

– Expositionsbewertung (Mobilität, Persistenz, Menge, Art der Verwendung etc.) sowie  

– ökotoxikologischer und toxikologischer Bewertung  

erfolgt mittels eines Punktesystems. Anhand des oben beschriebenen Pilotprojektes zu 
Arzneimittelwirkstoffen erfolgte ein erster Test des Konzeptes. Eine weitere Prüfung des Konzeptes ist 
anhand von Perflor-octansulfonat (PFOS), einem Vertreter der Gruppe perfluorierter Tenside, vorgesehen. 
Basierend auf den Ergebnissen beider Pilotprojekte wird das Konzept verabschiedet oder weiter durch die 
Arbeitsgruppe adaptiert. Die Finalisierung des Konzeptes ist bis Ende 2017 vorgesehen.  

5.4 PFLANZENSCHUTZMITTEL IN FLIESSGEWÄSSERN UND AUSGEWÄHLTEN 
SEEN 

5.4.1 ALLGEMEIN 

Pflanzenschutzmittel (PSM) werden in der Landwirtschaft und in Haushalten eingesetzt und gelangen nach 
ihrer Anwendung auch in die Umwelt. Je nach ihrer Wirkung werden Pflanzenschutzmittel in verschiedene 
Gruppen eingeteilt (BfR, 2015): 

– Herbizide: Mittel gegen Unkräuter 

– Insektizide: Mittel gegen Insekten 

– Fungizide: Mittel gegen Pilzerkrankungen 

– Molluskizide: Mittel gegen Schnecken 
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– Akarizide: Mittel gegen Milben 

– Rodentizide: Mittel gegen schädliche Nagetiere 

– Wachstumsregler: Mittel zur Steuerung biologischer Prozesse 

PSM sind üblicherweise Mischungen (Formulierungen) aus einem oder mehreren Wirkstoffen und 
Zusatzstoffen, wobei der Wirkstoff als aktive Komponente den Schaderreger bekämpft. Die Zusatzstoffe 
bewirken u.a. eine verbesserte Handhabung, Lagerung oder Ausbringung. Aber auch gezielt ausgebrachte 
Nützlinge, biologische Antagonisten zu Schadorganismen, Schneckenkorn oder Unkrautvernichter für den 
Hausgarten fallen unter den Begriff Pflanzenschutzmittel (AGES, 2015a). 

Die Zulassung und der Handel von Pflanzenschutzmitteln werden durch die EU-Verordnung VO (EU) 
1107/2009 und das Pflanzenschutzmittelgesetz 2011 (BGBl. I Nr. 10/2011 i.d.g.F.) geregelt. Die EU 
Richtlinie definiert auch die Anforderungen für die Zulassung zum Inverkehrbringen für 
Pflanzenschutzmittel. Zuständige Behörde in Österreich ist das Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES). 
Die Zulassung wird vom Bundesamt für Ernährungssicherheit per Bescheid ausgesprochen, basierend auf 
Bewertungsberichten und Gutachten der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 
(AGES) zu Toxikologie, Rückstandsverhalten, Umweltverhalten und Ökotoxikologie, Wirksamkeit und 
Pflanzenverträglichkeit sowie physikalisch-chemischen Eigenschaften. Die Zulassung eines 
Pflanzenschutzmittels wird auf die Dauer von maximal zehn Jahren ausgesprochen. Eine Verlängerung der 
Zulassung ist nur nach einer neuerlichen umfassenden Bewertung nach dem aktuellen Stand der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse und der Technik möglich (BAES, 2015a). 

Das BAES führt auch das Verzeichnis der in Österreich zugelassenen Pflanzenschutzmittel. Im 
Pflanzenschutzmittelregister sind alle durch das Bundesamt für Ernährungssicherheit geprüften und 
zugelassenen Pflanzenschutzmittel unter einer fortlaufenden Nummer eingetragen und Angaben zu 
Zulassung, Wirkstoffen und Wirkstoffgehalten sowie detaillierte Anwendungsbestimmungen, Auflagen und 
Hinweise angeführt. 

Das Pflanzenschutzmittelregister enthält derzeit rund 300 Wirkstoffe (AGES, 2015b). Nach Anwendung 
können Pflanzenschutzmittelwirkstoffe bzw. deren Abbauprodukte, sogenannte Metaboliten, in das 
Grundwasser oder in Oberflächengewässer gelangen. Ungünstige Wirkstoffeigenschaften (z.B. hohe 
Wasserlöslichkeit, lange Halbwertszeit) erhöhen das Potential einer Verlagerung der Stoffe in Grund- und 
Oberflächengewässer. Das Vorkommen von Pflanzenschutzmitteln in Grund- und Oberflächengewässer ist 
durch diverse Studien belegt (WICK et al., 2010; LOISHANDL-WEISZ et al., 2011; GLOBAL 2000, 
2014a; NYMAN et al., 2013; WITTMER et al., 2014; MALAJ et al., 2014; BMLFUW, 2015).  

Im Rahmen des Messprogramms der Gewässerzustandsüberwachungsverordnung (GZÜV, BGBl II 
479/2006 i.d.g.F.) werden viele Pestizide und deren Metaboliten laufend beobachtet. Neu eingesetzte 
Wirkstoffe werden im Rahmen von Sondermessprogrammen schwerpunktmäßig untersucht und bei 
Notwendigkeit in weiterer Folge in das reguläre Monitoring integriert. Bei Durchsicht der verfügbaren Daten 
ist aber festzustellen, dass deutlich mehr Informationen zu Pflanzenschutzmitteln im Grundwasser vorliegen 
als in Oberflächengewässern (siehe hierzu die vorherigen Berichte „Wassergüte in Österreich“).  

Vor diesem Hintergrund wurde 2015 ein Sondermessprogramm zur Erfassung von Pflanzenschutzmitteln in 
Fließgewässern durchgeführt. Hierbei wurden an 48 Oberflächengewässern (44 Fließgewässer und vier 
Seen) verteilt über ganz Österreich im Zeitraum von April bis Oktober monatlich Proben gezogen und auf 
Pflanzenschutzmittelwirkstoffe und deren Metaboliten untersucht.  
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5.4.2 UNTERSUCHTE MESSSTELLEN 

44 Fließgewässer und vier Seen wurden in Zusammenarbeit mit den Bundesländern für die Untersuchungen 
2015 ausgewählt. Der Schwerpunkt liegt auf Messstellen in (vorwiegend kleineren) Gewässern mit einem 
hohen Anteil an landwirtschaftlich genutzten Bereichen aus dem operativen GZÜV-Netz 2013. Es handelt 
sich hierbei um Messstellen mit einem Risiko der Zielverfehlung. Zudem wurden weitere 
Überblicksmessstellen mit großen Einzugsgebieten, einige Seen sowie Messstellen mit bestimmten 
Hauptnutzungen ausgewählt. Eine Übersicht über die beprobten Messstellen und deren Charakterisierung 
zeigt Tabelle 59. Für den Großteil der ausgewählten Messstellen liegen für 2013 auch biologische Daten für 
die Qualitätselemente Makrozoobenthos (MZB) und Phytobenthos (PHB) vor. Auch wenn diese nicht aus 
dem gleichen Jahr wie die Ergebnisse des chemischen Sondermessprogramms stammen, werden diese unter 
der Annahme, dass sich das grundsätzliche Ausmaß der Nutzung nicht wesentlich verändert hat, zur 
Darstellung möglicher Auswirkungen auf die biologischen Qualitätselemente herangezogen.  

Mit Ausnahme einer Messstelle in der Steiermark (Hirtzenbach, FW61302157) wurden alle 
Fließgewässermessstellen sieben Mal beprobt, hauptsächlich zwischen April und Oktober 2015. Der 
Hirtzenbach war im Sommer vorübergehend ausgetrocknet, wodurch eine Beprobung nicht möglich war. Für 
den Hirtzenbach sind vier Proben verfügbar. Bei sieben Messstellen (zwei im Burgenland, vier in Kärnten, 
eine in Niederösterreich) wurde eine Probe im November gezogen und für zwei Messstellen im Burgenland 
sind keine Proben für Juni und September verfügbar, sondern wurden Proben im November und im 
Dezember gezogen. Die vier Seemessstellen wurden jeweils zwei Mal beprobt. Insgesamt wurden 313 
Proben genommen und analysiert, wobei aber nicht in allen Proben alle Parameter gemessen wurden.  

Die Größe der Einzugsgebiete der untersuchten Fließgewässer-Messstellen schwankt zwischen 4,5 und 
9.500 km2. Ein Messstellen-Einzugsgebiet ist kleiner als 10 km2. 19 Messstellen haben Einzugsgebiete mit 
einer Größe von 10 bis 100 km2, 17 Messstellen haben Einzugsgebiete mit einer Größe von 100 bis 500 km2. 
Vier Messstellen-Einzugsgebiete weisen eine Fläche von 500 bis 1.000 km2 auf und drei sind größer als 
1.000 km2.  

Basierend auf einem am Umweltbundesamt erstellten, österreichweiten Landnutzungsdatensatz, der 
Angaben aus der Digitalen Katastermappe (DKM), dem Projekt „SCHTURM“ (CLARA et al., 2014) und 
dem InVeKos Datensatz von 2012 vereint, wurden die Messstellen näher charakterisiert. 

An 34 % der ausgewählten Fließgewässermessstellen herrscht eine intensive landwirtschaftliche Nutzung 
vor. Das bedeutet, dass über 60 % des Einzugsgebietes als Acker- und/oder Grünland genutzt werden. In 
weiteren 23 % ist die landwirtschaftliche Nutzung ebenfalls ausgeprägt, mit Anteilen <60 % jedoch nicht so 
dominant, wie in den Einzugsgebieten mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung. Weitere 18 % der 
Flächen zeigen im Wesentlichen eine Mischnutzung, die sich aus Landwirtschaft sowie aus Wald und 
offenen Flächen zusammensetzt. In diesen Gebieten gibt es einerseits eine vorwiegende Nutzung der 
landwirtschaftlichen Fläche als Grünland, andererseits eine Mischnutzung der landwirtschaftlichen Fläche 
als Acker- und Grünland. Weitere 25 % der Messstellen liegen in Einzugsgebieten, die im Wesentlichen 
durch Wald gekennzeichnet sind. 

Die landwirtschaftliche Nutzung der Einzugsgebiete kann wie folgt zusammengefasst werden. In 25 % aller 
Einzugsgebiete dominiert der Anbau von Getreide in Kombination mit einer oder mehreren anderen 
Nutzungen, wie z.B. Raps, Wein, Mais oder Soja. Etwa 5 % werden durch Maisanbau in Verbindung mit der 
Nutzung weiterer Kulturen (Getreide; Mähwiese) dominiert. 7 % weisen Weinanbau als wesentliche 
landwirtschaftliche Nutzung auf. Auch der Obstbau spielt als landwirtschaftliche Nutzung in den 
ausgewählten Einzugsgebieten eine Rolle, macht aber nur im Falle der Einzugsgebiete des Ilzbaches, des 
Hartelbaches und des Alten Rheins einen wesentlichen Anteil an der landwirtschaftlichen Nutzung aus. 
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Weitere 14 % sind durch die landwirtschaftliche Nutzung als Mähwiese und zusätzliche 47 % durch die 
Nutzung als Mähwiese in Kombination mit anderen Nutzungen charakterisiert.  

5.4.3 CHEMISCHES UNTERSUCHUNGSPROGRAMM 2015 

5.4.3.1 CHEMISCHE ANALYTIK 

Eine Einzelstoffbestimmung als auch ein Screening wurden auf die Oberflächengewässerproben angewandt. 
Über das Pflanzenschutzmittel-Screening (Pestizid Screening) werden über 520 Einzelstoffe (Wirkstoffe und 
Metaboliten) abgedeckt. Zudem wurden mittels Einzelstoffanalytik 33 Stoffe erfasst. Für die Auswertungen 
werden in Anlehnung an Richtlinie 2009/90/EG alle Nachweise kleiner Bestimmungsgrenze mit der halben 
Bestimmungsgrenze berücksichtigt.  

5.4.3.1.1 PESTIZID-SCREENING 

Die Proben wurden mittels Direktinjektion in ein Flüssigchromatographie-Tandemmassenspektrometer-
System (LC-MS/MS) in mehreren chromatographischen Läufen im positiven und negativen Electrospray-
Ionisierungsmodus (ESI) analysiert. Substanzen, die über 0,090 µg/L detektiert wurden, wurden im 
Anschluss quantifiziert. Eine Liste der im PSM-Screening enthaltenen Substanzen findet sich im Anhang in 
Tabelle 60. Alle 313 Proben wurden dem Pestizid-Screening unterzogen. 

5.4.3.1.2 EINZELSTOFFANALYTIK 

Zusätzlich zum Pestizid-Screening wurden 33 Einzelstoffe mit drei verschiedenen Methoden bestimmt.  

– Methode 1: Glyphosat, Glufosinat und AMPA: Derivatisierung mit FMOC, Anreicherung über 
C18-Festphase, Elution und Messung mittels Flüssigchromatographie-
Tandemmassenspektrometrie (LC-MS/MS). Die Bestimmungsgrenze (BG) lag bei jeweils 
0,06 µg/L und die Nachweisgrenze (NG) bei jeweils 0,03 µg/L. Glyphosat, Glufosinat und AMPA 
wurden in drei der sieben Fließgewässerproben je Messstelle (zwei Proben vom Hirtzenbach) und 
in allen acht Seeproben, insgesamt in 139 Proben gemessen.  

– Methode 2: Mittels Direktinjektion nach Zugabe eines Surrogat-Standards und Messung mit LC-
MS wurden die Stoffe Bifenox, Chlorpyrifos, Clothianidin, Diazinon, Dimoxystrobin, Famoxadon, 
Fenpropimorph, Fipronil, Flufenacet, Foramsulfuron, Imidacloprid, Linuron, Methiocarb, 
Metosulam, Nicosulfuron, Penoxsulam, Pethoxamid, Pinoxaden, Tembotrion, Thiacloprid und 
Topramezon gemessen. Die jeweiligen Bestimmungs- und Nachweisgrenzen sind in Tabelle 48 
zusammengefasst. Alle 313 verfügbaren Proben wurden mit Methode 2 analysiert.  

TABELLE 48: ZUSAMMENFASSUNG DER BESTIMMUNGS- UND NACHWEISGRENZEN FÜR DIE 
STOFFE, DIE MIT METHODE 2 (DIREKTINJEKTION LC-MS) ERFASST WURDEN 

Parameter Bestimmungsgrenze 
[µg/L] 

Nachweisgrenze 
[µg/L] Nummer Bezeichnung 

F962 Bifenox 0,008 0,004 
F699 Chlorpyrifos 0,03 0,015 
F795 Clothianidin 0,065 0,033 
F951 Diazinon 0,015 0,008 
F963 Dimoxystrobin 0,03 0,015 
F973 Famoxadon 0,05 0,025 
F964 Fenpropimorph 0,016 0,008 
F966 Fipronil 0,012 0,006 
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Parameter Bestimmungsgrenze 
[µg/L] 

Nachweisgrenze 
[µg/L] Nummer Bezeichnung 

F900 Flufenacet 0,04 0,02 
F965 Foramsulfuron 0,007 0,004 
F953 Imidacloprid 0,013 0,007 
F420 Linuron 0,016 0,008 
F908 Methiocarb 0,008 0,004 
F911 Metosulam 0,015 0,008 
F916 Nicosulfuron 0,035 0,018 
F967 Penoxsulam 0,1 0,05 
F918 Pethoxamid 0,079 0,04 
F972 Pinoxaden 0,05 0,025 
F968 Tembotrion 0,1 0,05 
F927 Thiacloprid 0,01 0,005 
F971 Topramezon 0,1 0,05 

– Methode 3: Die Bestimmung von Captan, Chlorthalonil, Beta-Cyfluthrin, Cypermethrin, 
Deltamethrin, Esfenvalerat, Folpet, Lambda-Cyhalothrin und Tefluthrin erfolgte nach Zugabe 
einer isotopenmarkierten Surrogatestandardmischung, flüssig/flüssig Extraktion mit 
Dichlormethan, Trocknung mit Natriumsulfat und anschließendem Einengen auf 1 ml mittels 
Messung durch Gaschromatographie-Tandemmassenspektrometrie (GC-MS/MS). Die Nachweis- 
und Bestimmungsgrenzen für Stoffe, die mit Methode 3 bestimmt wurden, sind in Tabelle 49 
zusammengefasst. Es wurden alle sieben Proben von 20 ausgewählten Fließgewässermessstellen 
(somit insgesamt 140 Proben) mit Methode 3 analysiert.  

TABELLE 49: ZUSAMMENFASSUNG DER BESTIMMUNGS- UND NACHWEISGRENZEN FÜR DIE 
STOFFE, DIE MIT METHODE 3 (GC-MS/MS) ERFASST WURDEN 

Parameter Bestimmungsgrenze 
[µg/L] 

Nachweisgrenze 
[µg/L] Nummer Bezeichnung 

F974 Beta-Cyfluthrin 0,08 0,04 
F969 Captan 0,05 0,025 
F970 Chlorthalonil 0,05 0,025 
F976 Cypermethrin 0,04 0,02 
F891 Deltamethrin 0,008 0,004 
F979 Esfenvalerat 0,025 0,013 
F975 Folpet 0,08 0,04 
F977 Lambda-Cyhalothrin 0,05 0,025 
F978 Tefluthrin 0,05 0,025 

5.4.3.2 ERGEBNISSE  

5.4.3.2.1 HÄUFIGKEIT DES VORKOMMENS VON PFLANZENSCHUTZMITTELN IN 
OBERFLÄCHENGEWÄSSERN 

Von den über 550 untersuchten Pflanzenschutzmittelwirkstoffen und Metaboliten wurden 95 Stoffe in 
zumindest einer Probe nachgewiesen. Die Verteilung dieser nachgewiesenen Stoffe je Wirkungstyp zeigt 
Abbildung 38. Es wurden rund 40 Wirkstoffe aus der Gruppe der Herbizide und zusätzliche 20 Herbizid-
Metaboliten gefunden. Die zweithäufigste Gruppe bilden die Fungizide. Etwa 17 Wirkstoffe und zwei 
Metaboliten sind diesem Wirkungstyp zuzuordnen. Aus der Gruppe der Insektizide waren 14 Wirkstoffe und 
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ein Metabolit in den untersuchten Proben nachweisbar. Zusätzlich zu diesen Verbindungen wurde auch ein 
Pflanzenwachstumsregulator gefunden. Die Herbizide stellen somit die Wirkungsgruppe dar, auf die die 
meisten Nachweise zurückzuführen sind. Fungizide und Insektizide kommen deutlich weniger häufig als 
Herbizide und in ähnlichem Umfang in den untersuchten Proben vor. 

 

 

Abbildung 38: Anzahl der nachgewiesenen Wirkstoffe und Metaboliten je Wirkungstyp 

Von den 95 nachgewiesenen Pflanzenschutzmittelwirkstoffen und Metaboliten sind 55 zum 
Untersuchungszeitraum in Österreich zugelassene Wirkstoffe. 

Für acht weitere Wirkstoffe kommen vorwiegend Isomere zum Einsatz und für diese Isomere liegen 
Zulassungen vor, wohingegen die Isomerengemische nicht zugelassen sind. Diese Stoffe sind s-Metolachlor, 
Dimethenamid-p, Mecoprop-p, Dichlorprop-p, Fluazifop-p, Fenoxaprop-p, Haloxyfop-p(r) und Metalaxyl-m. 
Bei der Analyse wurden nicht die einzelnen Isomere bestimmt, sondern die Summe der vorliegenden 
Isomere. 

Neun nachgewiesene Wirkstoffe sind in Österreich nicht als Pflanzenschutzmittel zugelassen. Diese Stoffe 
sind 2-Naphthyloessigsäure (2-NOA), Diethyltoluamid (DEET), Fipronil, Nitroguanidin, Diazinon, Dinoterb, 
Carbendazim, DNOC und Topramezon. Für einige Stoffe, wie z.B. DEET, gibt es Zulassungen als Biozide 
oder im Rahmen von Notfallzulassungen. 

Zusätzlich zu diesen 72 Wirkstoffen wurden 23 Metabolite in zumindest einer Probe nachgewiesen. Es 
handelt sich dabei vorwiegend um Metabolite zugelassener Wirkstoffe. Es wurden aber auch fünf Metabolite 
von nicht zugelassenen Wirkstoffen gefunden. Dazu zählen zwei Metabolite von Triazinherbiziden (6-
Chloro-2,4-diamino-triazin und Atrazin-2-hydroxy), zwei Metabolite des Herbizids Chloridazon 
(Chloridazon-desphenyl und Chloridazon-methyl-desphenyl) sowie N,N-Dimethylsulfamid, ein Metabolit 
von Dichlofluanid und Tolylfluanid.  
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Tabelle 50 fasst die absolute Häufigkeit der Nachweise zusammen. Diese einzelnen Stoffe und deren relative 
Nachweishäufigkeit (Anzahl der Nachweise in Relation zur Probenanzahl) sind in Abbildung 40 dargestellt.  

TABELLE 50: ABSOLUTE NACHWEISHÄUFIGKEIT DER UNTERSUCHTEN 
PFLANZENSCHUTZMITTELWIRKSTOFFE UND METABOLITEN. 

Pflanzenschutzmittelwirkstoffe und Metaboliten Anzahl Proben 
mit Nachweisen 

AMPA, Metolachlor ESA >100 
Glyphosat, Saccharin, Thiacloprid, Chloridazon-desphenyl 51-100 
Nicosulfuron, Metolachlor OA, DEET, Imidacloprid, Terbuthylazin, Metamitron-
desamino, Metolachlor, Tebuconazol, Metazachlor ESA 26-50 

Ethofumesat, Flufenacet, Dicamba, Metamitron, Boscalid, Metazachlor OA, N,N-
Dimethylsulfamid, Bentazon, Dimethenamid, MCPA, Terbuthylazin-desethyl, 
Chloridazon-methyl-desphenyl, Mecoprop, Tembotrion 

11-25 

Dimethomorph, 2.4-D, 6-Chloro-2,4-diamino-triazin, Linuron, 2-
Naphthyloxyacetic acid, Propiconazol, Quinmerac, Chloridazon, Dimethenamid 
ESA, Dimethenamid OA, Nitroguanidin 

6-10 

Deltamethrin, Atrazin-2-Hydroxy, Cyproconazol, Fluopicolide, FOE ESA, 
Iprovalicarb, Metazachlor, Myclobutanil, Clopyralid, Dimoxystrobin, 
Fenpropimorph, Lenacil, Metosulam, Tritosulfuron, Fipronil, Isoproturon, 
Methiocarb, Metribuzin, Terbuthylazin-2-hydroxy 

3-5 

Diazinon, Dichlorprop, Dimethachlor, Dinoterb, Fluazifop, Foramsulfuron, 
Metribuzin-desamino, Pethoxamid, Propamocarb,  
Pymetrozin, Triflusulfuron-methyl 

2 

Glufosinat, Azoxystrobin, Bromoxynil, Carbendazim, Chloranthraniliprol, 
Chlorpyrifos, Clomazon, Clothianidin, CyPM, DNOC, Famoxadon, Fenoxaprop, 
Flonicamid, Fludioxonil, Haloxyfop, Imazamox, Isoproturon-desmethyl, Isoxaben, 
Metalaxyl, Metsulfuron-methyl, Napropamid, Prosulfuron, Prothioconazol, 
Thiacloprid-amid, Topramezon 

1 

 

Abbildung 39: Einmündung des Rheins in den Bodensee, Vorarlberg 
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Abbildung 40: Relative Nachweishäufigkeit der gefundenen Wirkstoffe und Metaboliten 

Nachfolgend werden die Wirkstoffe und Metaboliten kurz beschrieben, die in zumindest 10 % der im 
Rahmen der Untersuchungen analysierten Fließgewässerproben nachgewiesen wurden. 
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Mit einer Nachweishäufigkeit von knapp 85 % wurde AMPA (Aminomethylphosphonsäure) am häufigsten 
nachgewiesen. AMPA entsteht beim Abbau von Phosphonaten und ist der Hauptmetabolit von Glyphosat, 
einem Herbizid aus der Gruppe der Phosphonate. Phosphonate werden auch als Komplexbildner eingesetzt 
und AMPA kann auch aus diesen Verbindungen durch Hydrolyse freigesetzt werden (FÜRHACKER et al., 
2005; LESUEUR et al., 2005). Glyphosat wurde in 84 Proben und somit in ca. 60 % der untersuchten 
Proben nachgewiesen. Glyphosat wird sowohl auf landwirtschaftlich genutzten Flächen als auch im Nicht-
Kulturland eingesetzt. Die Inverkehrbringungsmenge war mit über 100 Tonnen im Jahr 2012 sehr hoch 
(BERGMANN et al., 2014; AGES, 2016).  

Metolachlorsulfonsäure (Metolachlor ESA, CGA 354743) wurde in 108 Proben und somit in rund 35 % 
und Metolachlorsäure (Metolachlor OA, CGA 51202) in 38 Proben bzw. rund 12 % der untersuchten 
Proben nachgewiesen. Beide Verbindungen sind Metaboliten von Metolachlor. Metolachlor wurde in 31 
Proben und damit in rund 10 % der untersuchten Proben gemessen. Metolachlor kommt als R- und S-
Enantiomer vor. S-Metolachlor ist ein Herbizid aus der Stoffklasse der Chloracetamide und ist in Österreich 
in mehreren Produkten zugelassen. Angewandt wird Metolachlor auf Mais, Hirse, Sojabohne, Ölkürbis, 
Zuckerrübe, rote Rübe und Chinakohl. Die Inverkehrbringungsmengen werden mit „hoch“ (25-100 Tonnen 
für 2012) angegeben (BERGMANN et al., 2014, AGES, 2016). 

Saccharin wurde in 77 Proben und damit in rund 25 % aller untersuchten Proben nachgewiesen. Saccharin 
ist ein synthetischer Süßstoff, der als Lebensmittelzusatzstoff verwendet wird und als E954 gekennzeichnet 
ist. Saccharin ist aber auch ein Metabolit des Pflanzenschutzmittel Wirkstoffs Triflusulfuron. Triflusulfuon 
ist ein Herbizid aus der Stoffklasse der Triazinylsulfonylharnstoffe und ist in Österreich in mehreren 
Produkten zugelassen. Angewandt wird Triflusulfuon auf Rüben (Zuckerrübe, rote Rübe, Futterrübe) und 
Chicoree und die Inverkehrbringungsmengen werden mit „sehr gering“ (< 1 Tonne für 2012) angegeben 
(BERGMANN et al., 2014, AGES, 2016). Das Vorkommen von Saccharin muss nicht auf den Einsatz des 
Herbizids Triflursulfuron, sondern könnte auf seine Verwendung als Süßstoff zurückzuführen sein und über 
Abwassereinleitungen in die Gewässer gelangen. 

Thiacloprid und Imidacloprid sind Insektizide aus der Gruppe der Neonicotinoide, die vor allem wegen 
ihrer Bienengefährlichkeit in Diskussion stehen. Thiacloprid wurde in 57 Proben und somit in rund 18 % 
aller untersuchten Proben nachgewiesen und Imidacloprid war in 37 Proben bzw. rund 12 % der 
untersuchten Proben nachweibsbar. Beide Wirkstoffe sind in Österreich zugelassen und werden im Ackerbau, 
im Gemüsebau, im Obstbau und Weinbau sowie im Zierpflanzenbau verwendet (AGES, 2016).  

Chloridazon-desphenyl (Metabolit B) ist ein Metabolit von Chloridazon, der in 51 Proben bzw. 16 % der 
analysierten Proben nachgewiesen wurde. Chloridazon ist ein Herbizid aus der Stoffklasse der Pyridazinone 
und ist in Österreich seit 31.12.2015 nicht mehr zugelassen. Die Abverkaufsfrist endete mit 31.12.2016. Die 
Inverkehrbringungsmenge lag im Jahr 2012 zwischen 5 und 25 Tonnen. Zur Anwendung gelangt 
Chloridazon bei Zuckerrüben-, Futterrüben-, Roten Rüben- und Mangoldkulturen (BERGMANN et al., 2014, 
AGES, 2016).  

Nicosulfuron wurde in 47 Proben und somit rund 15 % der analysierten Fließgewässerproben nachgewiesen. 
Nicosulfuron ist ein Herbizid aus der Stoffklasse der Pyrimidinyl-Sulfonylharnstoffe und ist in mehreren in 
Österreich zugelassenen Produkten zur Anwendung auf Maiskulturen enthalten. Die 
Inverkehrbringungsmengen im Jahr 2012 waren mit rund 1 bis 5 Tonnen gering (BERGMANN et al., 2014, 
AGES, 2016).  

N,N-Diethyl-3-methylbenzamid (Diethyltoluamid, DEET) wurde in 37 Proben bzw. rund 12 % aller 
untersuchten Fließgewässerproben nachgewiesen. DEET ist ein Insektizid, das in verschiedenen 
Insektensprays und unter unterschiedlichen Handelsbezeichnungen vermarktet wird (z.B. Autan, Nobite, 
u.a.). Im Rahmen der Biozid-Gesetzgebung ist DEET für die Verwendung in der Produktart 19 (Repellentien 
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und Lockmittel) in der EU zugelassen. DEET ist nicht für die Verwendung als Pflanzenschutzmittel 
zugelassen. 

Terbuthylazin war in 35 Proben bzw. in rund 11 % der untersuchten Proben nachweisbar. Terbuthylazin ist 
ein Herbizid aus der Stoffklasse der Chlortriazine. In Österreich sind mehrere Produkte mit diesem Wirkstoff 
zugelassen. Angewandt wird Terbuthylazin auf Maiskulturen, Sorgumhirse und Lupinien. Die 
Inverkehrbringungsmengen waren im Jahr 2012 mit über 100 Tonnen sehr hoch (BERGMANN et al., 2014, 
AGES, 2016).  

Metamitron-desamino (DES) ist ein Metabolit von Metamitron, der bei den Untersuchungen in 33 Proben 
bzw. in rund 11 % aller analysierten Proben nachweisbar war. Metamitron ist ein Herbizid aus der 
Stoffklasse der Triazinone und in Österreich in mehreren Produkten zugelassen. Zur Anwendung kommt 
Metamitron bei Rübenkulturen (Futterrübe, Zuckerrübe und Beta-Rüben) sowie bei Erdbeeren. Die 
Inverkehrbringungsmengen waren im Jahr 2012 mit über 100 Tonnen sehr hoch (BERGMANN et al., 2014, 
AGES, 2016). 

Tebuconazol war in 30 Proben bzw. rund 10 % der untersuchten Fließgewässerproben nachweisbar. 
Tebuconazol ist ein Fungizid und in Österreich in mehreren Produkten zugelassen und kommt im Ackerbau, 
im Gemüsebau, im Obstbau und im Weinbau sowie im Zierpflanzenbau zur Anwendung (AGES, 2016). 

Die untersuchten Messstellen wurden mehrmals beprobt.  

Abbildung 42 zeigt die Anzahl der nachgewiesenen Pflanzenschutzmittelwirkstoffe und Metaboliten in den 
einzelnen Proben je Messstelle. Die am stärksten belasteten Proben stammen aus dem Burgenland, aus 
Niederösterreich und aus der Steiermark, wobei die Verteilung zwischen den Monaten unterschiedlich ist. In 
den Proben aus dem Burgenland sind die Proben der Monate Mai und Juni am stärksten belastet. Die Proben 
aus Niederösterreich weisen im April, Mai und Juni Belastungen mit mehreren Wirkstoffen und Metaboliten 
auf, wohingegen in der Steiermark in den Proben vom Mai 2015 die meisten Stoffe nachweisbar waren. 
Untersuchungen in der Schweiz zeigen ein ähnliches Muster. MUNZ et al. (2012) geben an, dass die 
Fließgewässer von Frühling bis Herbst stark und in den Sommermonaten Juni und Juli am stärksten belastet 
sind. Dazu ist anzumerken, dass die Probenahme und der Zeitpunkt der Probenahme von wesentlichem 
Einfluss sind, vor allem bei kleineren Fließgewässern aufgrund der hohen Abflussvariabilität. Die 
untersuchten Stichproben stellen jedenfalls eine Momentaufnahme dar.  

 

Abbildung 41:Zille auf der Donau in der Wachau, Niederösterreich 
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Abbildung 42: Anzahl der nachgewiesenen Pflanzenschutzmittelwirkstoffe und Metaboliten in den einzelnen Proben je Messstelle 
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Für die Auswertung der Anzahl der Wirkstoffe je Messstelle bzw. je Probe wurden vier Klassen festgelegt 
und die Messstellen bzw. Proben diesen Klassen zugeordnet. Klasse 1 enthält die Messstellen bzw. Proben, 
in denen ein bis fünf Wirkstoffe bzw. Metaboliten nachweisbar waren, Klasse 2 die Gruppe mit sechs bis 
zehn nachweisbaren Wirkstoffe bzw. Metaboliten, Klasse 3 die Gruppe mit 11-15 und Klasse 4 enthält die 
Messstellen bzw. Proben, in denen 16-20 Wirkstoffe bzw. Metaboliten nachgewiesen wurden. In dieser 
Darstellung können Messstellen mehreren Klassen zugeordnet sein, weil Proben einer Messstelle von 
verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlich starke Belastungen aufweisen können. Die Darstellung dieser 
Ergebnisse zeigt Abbildung 43. 

 

 

Abbildung 43: Anzahl der Messstellen und Proben, in denen 1-5, 6-10, 11-15 oder 16-20 Wirkstoffe oder 
Metaboliten pro Messstelle / Probe nachweisbar waren 

Die dominante Klasse ist diejenige mit ein bis fünf unterschiedlichen Stoffen in einer Probe. In 175 Proben 
aus etwa 45 Messstellen wurden ein bis fünf Wirkstoffe oder Metaboliten nachgewiesen, an ca. 10% der 
untersuchten Messstellen wurden zu keinem Untersuchungszeitpunkt Wirkstoffe oder Metaboliten 
nachgewiesen. Hierbei handelt es sich um zwei Seemessstellen (Ossiachersee und Mondsee) und einem 
Fließgewässer in Salzburg (Urslau) mit vornehmlicher Nutzung als Alpe sowie Wald. 

Rund 45 Proben aus 30 Messstellen waren mit sechs bis zehn und 24 Proben aus 19 Messstellen mit 11-15 
unterschiedlichen Wirkstoffen und Metaboliten belastet. 

In den am stärksten belasteten Proben waren 16-20 unterschiedliche Wirkstoffe und Metaboliten 
nachweisbar. Diese sieben Proben stammen von vier Messstellen. Diese vier Gewässer sind der 
Nikitschbach im Burgenland, sowie der Hametbach, die Zaya und die Pulkau in Niederösterreich. 
Gemeinsam ist allen Messstellen eine intensive landwirtschaftliche Nutzung von mehr als 70 % im 
Einzugsgebiet, zwei der Gewässer haben auch nur kleine Einzugsgebiete von < 50 km².  
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5.4.3.2.2 KONZENTRATIONEN VON PFLANZENSCHUTZMITTELWIRKSTOFFEN UND 
DEREN METABOLITEN IN OBERFLÄCHENGEWÄSSERN 

Für die 95 nachweisbaren Stoffe liegen insgesamt 1.220 Nachweise vor. Die meisten Nachweise sind den 
Herbiziden (34 %) und deren Metaboliten (43 %) zuzuordnen, gefolgt von den Insektiziden (13 %), den 
Fungiziden (8 %) und deren Metaboliten (1,2 %) und den Pflanzenwachstumsregulatoren (0,6 %). Die 
höchsten Konzentrationen wurden für Herbizide gemessen, gefolgt von den Fungiziden und den Insektiziden. 
Für die Auswertungen wurden alle Messwerte kleiner Bestimmungsgrenze mit der halben 
Bestimmungsgrenze berücksichtigt. Die Medianwerte der Herbizide und Fungizide und deren Metaboliten 
bei Berücksichtigung aller Nachweise sind ähnlich. Diese Ergebnisse sind ähnlich den Ergebnissen aus der 
Schweiz (WITTMER et al., 2014). Abbildung 44 zeigt die Konzentrationsverteilung der nachweisbaren 
Pflanzenschutzmittelwirkstoffe und Metaboliten nach Wirkungstyp (Herbizide, Insektizide, Fungizide und 
Wachstumsregulatoren). In den Boxen sind die 25-75 %-Perzentile dargestellt. Die Fehlerbalken zeigen die 
5 und 95 %-Perzentile und die Extremwerte sind als Punkte in der Abbildung enthalten. 

 

Abbildung 44: Konzentrationsverteilung der nachweisbaren Pflanzenschutzmittelwirkstoffe und Metaboliten nach 
Wirkungstyp (Herbizide, Insektizide, Fungizide und Pflanzenwachstumsregulatoren) 
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Abbildung 45: Zusammenfassung der gemessenen Konzentrationen (Mittelwert und Schwankungsbereich min-max) 
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Abbildung 45 zeigt eine Zusammenfassung der gemessenen Konzentrationen über alle Proben. Dargestellt 
sind die jeweiligen Mittelwerte sowie der Schwankungsbereich (Minimum-Maximum). Eine detaillierte 
Zusammenfassung der Parameter, die in zumindest einer Probe nachweisbar waren, mit Angabe der 
Gesamtprobenanzahl, der Anzahl der nicht nachweisbaren Stoffe, der Anzahl der Proben mit Messwerten 
kleiner Bestimmungsgrenze bzw. mit Messwerten, sowie die Angabe der minimalen, mittleren und 
maximalen Konzentrationen enthält Tabelle 61. 

Für 15 der 95 Stoffe, die in zumindest einer Probe nachgewiesen wurden, waren die Konzentrationen immer 
gleich oder kleiner als 0,1 µg/l. Diese 15 Pflanzenschutzmittelwirkstoffe und Metaboliten sind Isoxaben, 
Carbendazim, Pethoxamid, Clothianidin, Glufosinat, Famoxadon, Chlorpyrifos, Fenpropimorph, Metosulam, 
Diazinon, Imidacloprid, Fipronil, Deltamethrin, Methiocarb und Foramsulfuron. Mit Ausnahme von 
Imidacloprid werden diese Stoffe auch nur in einzelnen Proben gefunden. 

Für 80 Pflanzenschutzmittelwirkstoffe oder Metaboliten wurden Maximalkonzentrationen über 0,1 µg/l 
gemessen und für 20 Stoffe lagen die Maximalkonzentrationen über 1,0 µg/l. Diese 20 Stoffe sind in Tabelle 
51 zusammengefasst und die jeweiligen Messstellen, in denen die Maximalkonzentrationen gemessen 
wurden, sind angegeben. AMPA, Glyphosat, Metolachlor ESA, Metamitron-desamino und Chloridazon-
desphenyl wurden in zahlreichen Proben in sehr unterschiedlichen Konzentrationen gemessen. Für diese fünf 
Stoffe liegt aber auch der Mittelwert der analysierten Proben über 0,1 µg/l. Diese Stoffe zählen zu den am 
häufigsten nachgewiesenen (siehe Tabelle 50).  

TABELLE 51: PFLANZENSCHUTZMITTELWIRKSTOFFE ODER METABOLITEN, DEREN 
MAXIMALKONZENTRATIONEN ÜBER 1,0 µG/L LAGEN UND GEWÄSSER, IN DEM DIE 
MAXIMALKONZENTRATION GEMESSEN WURDE. 

Parameter Wirkungstyp Anzahl 
Messwerte >BG 

Maximal-
wert [µg/l] Gewässer 

Isoproturon Herbizid 3 17,0 Goldbach 
Glyphosat Herbizid 51 8,1 Goldbach 
Metamitron-desamino Herbizid-Metabolit 33 7,1 Hametbach 
AMPA Herbizid-Metabolit 104 3,7 Goldbach 
Bentazon Herbizid 11 2,9 Nikitschbach 
Dicamba Herbizid 20 2,4 Goldbach 
Quinmerac Herbizid 7 2,3 Hametbach 
Chloridazon-desphenyl Herbizid-Metabolit 50 2,2 Ipfbach 
Metolachlor Herbizid 31 2,2 Hartelbach 
Iprovalicarb Fungizid 5 2,2 Pulkau 
Boscalid Fungizid 15 1,8 Zistersdorfer Bach 
MCPA Herbizid 12 1,8 Prambach 
Triflusulfuron-methyl Herbizid-Metabolit 2 1,6 Tagerbach 
Metolachlor ESA Herbizid-Metabolit 108 1,5 Hartelbach 
Terbuthylazin Herbizid 35 1,5 Große Tulln 
Ethofumesat Herbizid 23 1,5 Hametbach 
Metazachlor Herbizid 5 1,4 Nikitschbach 
Tebuconazol Fungizid 30 1,3 Pulkau 
Dimethenamid Herbizid 12 1,3 Tagerbach 
Propiconazol Fungizid 7 1,2 Pulkau 
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Isoproturon und dessen Metabolit Isoproturon-desmethyl wurden in einer Probe aus dem Goldbach vom 
April 2015 in sehr hohen Konzentrationen von 17 bzw. 0,25 µg/l gemessen. Die anderen zwei Nachweise für 
Isoproturon im Nikitschbach und in der Deutschen Thaya lagen bei jeweils 0,1 µg/l.  

Glyphosat und dessen Hauptmetabolit AMPA waren in zahlreichen Proben aus vielen Messstellen 
nachweisbar. Die Mittelwerte und die Maximalkonzentrationen der zwei Stoffe in den untersuchten 
Messstellen sind in Abbildung 46 dargestellt. AMPA wird häufiger und in höheren Konzentrationen 
nachgewiesen als Glyphosat. Zu AMPA ist zudem anzumerken, dass neben Glyphosat auch Komplexbildner 
(Phosphonate) zu Nachweisen führen können. Bei den meisten Messstellen werden aber sowohl Glyphosat 
als auch AMPA gefunden. Eine Korrelation zwischen den zwei Stoffen ist aber nicht festzustellen. In den 
meisten Proben ist die Konzentration von AMPA höher als die Glyphosatkonzentration. Der Maximalwert 
von 8,1 µg/l Glyphosat erscheint sowohl im Vergleich zu den anderen Messwerten als auch im Vergleich mit 
der Konzentration von AMPA in der Probe sehr hoch und auch das Verhältnis der zwei Stoffe deutet auf 
einen möglichen Ausreißer hin. Die Prüfung des Analysenergebnisses zeigte aber keine Auffälligkeiten.  

 

Abbildung 46: Konzentrationen (Mittelwerte und Maximalkonzentrationen, µg/l) für Glyphosat und AMPA in den 
beprobten Messstellen 

Der Herbizid-Metabolit Metamitron-desamino wurde in 33 Proben aus elf Messstellen über einer 
Bestimmungsgrenze von 0,09 µg/l nachgewiesen. Die Ergebnisse dieser elf Messstellen sind in der 
folgenden Tabelle 52 zusammengefasst. Zumeist wird der Metabolit nicht nur vereinzelt in einigen Proben 
gefunden, sondern häufig finden sich Nachweise in mehreren Proben einer Messstelle. Im Hametbach wurde 
Metamitron-desamino in allen sieben Proben nachgewiesen und die höchste Konzentration erreichte 7,1 µg/l. 
Der Mittelwert im Hametbach liegt bei 1,8 µg/l. 
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TABELLE 52: ZUSAMMENFASSUNG DER MESSERGEBNISSE FÜR METAMITRON-DESAMINO. 

Messstelle Gewässer Anzahl Nachweise Konzentration [µg/l] 
Mittelwert Maximum 

FW10000027 Wulka 2 0,078 0,20 
FW10000187 Goldbach 3 0,39 1,6 
FW10000617 Nikitschbach 2 0,65 3,8 
FW31000247 Schmida 4 0,40 1,9 
FW31002307 Große Tulln 1 0,056 0,12 
FW31100127 Zaya 4 0,74 3,4 
FW31100187 Pulkau 4 0,70 3,2 
FW31101067 Hametbach 7 1,8 7,1 
FW31101087 Zistersdorfer Bach 3 0,17 0,57 
FW40903015 Ipfbach 2 0,31 1,0 
FW41000331 Tagerbach 1 0,070 0,22 

Bentazon wurde in mehreren Proben von drei Messstellen (Nikitschbach, Ipfbach und Sipbach) 
nachgewiesen. Im Ipfbach wurde Bentazon in allen sieben analysierten Proben gefunden, während im 
Nikitschbach drei und im Sipbach zwei von sieben Proben Nachweise erbrachten. Zumeist lagen die 
Konzentrationen zwischen 0,1 und 0,2 µg/l. Eine Ausnahme bildet der Niktischbach im Burgenland. Die 
Oktoberprobe wies mit 2,9 µg/l die stärkste Belastung auf.  

Dicamba wurde in 20 Proben aus 17 Messstellen nachgewiesen. Mit wenigen Ausnahmen war das Herbizid 
somit nur in einzelnen Proben der untersuchten Messstellen präsent und zumeist sind es die Proben vom Mai 
oder Juni. Die Messwerte schwanken zwischen 0,094 und 2,4 µg/l. 

Quinmerac wurde in sieben Proben aus fünf Messstellen in Konzentrationen von 0,13 bis 2,3 µg/l gefunden. 
Im Hametbach in Niederösterreich waren drei von sieben Proben mit Quinmerac in Konzentrationen größer 
0,09 µg/l belastet. Auch der Maximalwert wurde in der Oktoberprobe des Hametbachs gemessen. 

Der Herbizid-Metabolit Chloridazon-desphenyl wurde in 50 Proben aus elf Messstellen in Konzentrationen 
größer als 0,09 µg/l nachgewiesen. Zumeist liegen mehrere Nachweise für die verschiedenen Messstellen 
vor. Die Ergebnisse dieser elf Messstellen sind in der folgenden Tabelle 53 zusammengefasst. Die 
Konzentrationen schwanken zwischen 0,091 und 2,2 µg/l. Die höchsten Konzentrationen wurden im Ipfbach 
und im Tagerbach in Oberösterreich gemessen. 

TABELLE 53: ZUSAMMENFASSUNG DER MESSERGEBNISSE FÜR CHLORIDAZON-DESPHENYL. 

Messstelle Gewässer Anzahl Nachweise Konzentration [µg/l] 
Mittelwert Maximum 

FW10000617 Nikitschbach 7 0,31 0,43 
FW31000247 Schmida 5 0,082 0,11 
FW31002307 Große Tulln 5 0,13 0,20 
FW31100127 Zaya 2 0,060 0,099 
FW31101067 Hametbach 3 0,086 0,16 
FW40713047 Krems [Traun] 6 0,16 0,23 
FW40903015 Ipfbach 7 1,7 2,2 
FW40916017 Gusen 4 0,091 0,15 
FW41000321 Prambach 1 0,070 0,22 
FW41000327 Sipbach 3 0,067 0,10 
FW41000331 Tagerbach 7 0,94 1,5 
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Metolachlor und dessen Metabolit, Metolachlorsulfonsäure (Metolachlor ESA) wurden in zahlreichen 
Proben verschiedener Messstellen in Konzentrationen über 0,09 µg/l gemessen. Metolachlor wurde 
vorwiegend in Proben aus Gewässern in der Steiermark und im Burgenland nachgewiesen. Diese Proben 
zeigten auch die stärksten Belastungen mit dem Metaboliten Metolachlorsulfonsäure. Diese wurde aber auch 
in den untersuchten oberösterreichischen Gewässern nachgewiesen, in denen die Ausgangssubstanz nicht 
gefunden wurde. Die Konzentrationen von Metolachlor schwanken zwischen 0,091 und 2,2 µg/l, die von 
Metolachlorsulfonsäure zwischen 0,09 und 1,5 µg/l. 

 

Abbildung 47: Konzentrationen (Mittelwerte und Maximalkonzentrationen, µg/l) für Metolachlor und 
Metolachlorsulfonsäure in den beprobten Messstellen 

Das Herbizid Metazachlor war in fünf Proben aus fünf Messstellen (Nikitschbach, Schmida, Pulkau, 
Hametbach und Lustenauer Kanal) in einer Konzentration von mehr als 0,09 µg/l nachweisbar. Die 
gemessenen Konzentrationen schwanken zwischen 0,099 und 1,4 µg/l. Die Höchstkonzentration wurde in 
der Probe aus dem Nikitschbach im Burgenland gemessen. Mit Ausnahme der Probe aus dem Lustenauer 
Kanal wurden alle Nachweise in den Proben vom Oktober gefunden. 

Das Fungizid Iprovalicarb wurde in fünf Proben aus vier Gewässern in Konzentrationen von 0,096 bis 
2,2 µg/l nachgewiesen. Diese vier Gewässer sind die Zaya, die Pulkau, der Hametbach und der Hartelbach. 
Die Nachweise stammen aus den Proben vom Juli, die Höchstkonzentration von 2,2 µg/l wurde in der 
Pulkau gemessen. 

Das Fungizid Boscalid lag in 15 Proben aus sieben Messstellen in messbaren Konzentrationen zwischen 
0,12 und 1,8 µg/l vor. Die Ergebnisse sind in Tabelle 54 zusammengefasst. Am häufigsten war Boscalid in 
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Proben aus der Pulkau nachweisbar. Die höchste Konzentration wurde mit 1,8 µg/l im Mai im Zistersdorfer 
Bach gemessen. 

TABELLE 54: ZUSAMMENFASSUNG DER MESSERGEBNISSE FÜR BOSCALID 

Messstelle Gewässer Anzahl Nachweise 
Konzentration [µg/l] 

Mittelwert Maximum 
FW10000027 Wulka 2 0,078 0,18 
FW10000187 Goldbach 2 0,17 0,74 
FW31100187 Pulkau 4 0,17 0,54 
FW31101067 Hametbach 2 0,092 0,25 
FW31101087 Zistersdorfer  Bach 2 0,33 1,8 
FW61302307 Ilzbach 1 0,057 0,13 
FW61403607 Hartelbach 2 0,082 0,22 

Das Herbizid MCPA wurde in zwölf Proben aus acht Messstellen in Konzentrationen über 0,09 µg/l 
gemessen. Die gemessenen Konzentrationen schwanken zwischen 0,092 und 1,8 µg/l. Die höchste 
Konzentration wurde im Prambach in Oberösterreich in der Probe vom Juni 2015 gefunden. Eine 
Zusammenfassung der Messungen zeigt Tabelle 55. 

TABELLE 55: ZUSAMMENFASSUNG DER MESSERGEBNISSE FÜR MCPA 

Messstelle Gewässer Anzahl Nachweise 
Konzentration [µg/l] 

Mittelwert Maximum 
FW10000027 Wulka 2 0,12 0,55 
FW10000187 Goldbach 2 0,14 0,64 
FW31000247 Schmida 1 0,057 0,13 
FW31100187 Pulkau 2 0,19 0,60 
FW31101067 Hametbach 2 0,068 0,13 
FW41000321 Prambach 1 0,30 1,8 
FW41000331 Tagerbach 1 0,053 0,10 
FW61302307 Ilzbach 1 0,071 0,23 

Der Herbizidmetabolit Triflursulfuron-methyl war in einer Probe aus dem Tagerbach in der 
Höchstkonzentration von 1,6 µg/l und in einer Probe aus dem Schwarzaubach in der Konzentration von 
0,17 µg/l nachweisbar.  

Das Herbizid Terbuthylazin wurde in 35 Proben aus 24 Messstellen in Konzentrationen über 0,09 µg/l 
bestimmt. Die gemessenen Konzentrationen schwanken zwischen 0,09 und 1,5 µg/l. Eine Zusammenfassung 
der Ergebnisse zeigt Abbildung 48. Die höchsten Konzentrationen wurden mit 1,5 µg/l in der Probe vom 
Mai in der Großen Tulln in Niederösterreich und mit 1,1 µg/l in der Juniprobe aus dem Saazerbach in der 
Steiermark gefunden.  
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Abbildung 48: Konzentrationen (Mittelwerte und Maximalkonzentrationen, µg/l) für Terbuthylazin in den beprobten 
Messstellen 

Das Herbizid Ethofumesat wurde in 23 Proben aus zehn Messstellen in Konzentrationen größer als 
0,09 µg/l gemessen. Eine Zusammenfassung der Messergebnisse enthält Tabelle 56. Die Konzentrationen 
schwanken zwischen 0,094 und 1,5 µg/l. Die Höchstkonzentration wurde im Hametbach gemessen. Dort war 
Ethofumesat in vier der sieben Proben in einer Konzentration größer als 0,09 µg/l nachweisbar. Auch in 
anderen der untersuchten Gewässer (Schmida, Zaya, Pulkau) wurde das Herbizid in mehreren Proben 
gefunden.  

TABELLE 56: ZUSAMMENFASSUNG DER MESSERGEBNISSE FÜR ETHOFUMESAT 

Messstelle Gewässer Anzahl Nachweise 
Konzentration [µg/l] 

Mittelwert Maximum 
FW10000027 Wulka 1 0,053 0,10 
FW10000187 Goldbach 2 0,13 0,50 
FW10000617 Nikitschbach 1 0,070 0,22 
FW31000247 Schmida 4 0,14 0,33 
FW31100127 Zaya 4 0,19 0,66 
FW31100187 Pulkau 3 0,20 0,64 
FW31101067 Hametbach 4 0,39 1,5 
FW31101087 Zistersdorfer Bach 1 0,090 0,36 
FW40903015 Ipfbach 2 0,070 0,17 
FW41000331 Tagerbach 1 0,053 0,10 

Das Fungizid Tebuconazol wurde in 30 Proben aus 10 Messstellen in Konzentrationen größer als 0,09 µg/l 
gemessen. Eine Zusammenfassung der Messergebnisse enthält Tabelle 57. Die Konzentrationen schwanken 
zwischen 0,096 und 1,3 µg/l. Die Höchstkonzentration wurde in der Pulkau gemessen. In der Pulkau war 
Tebuconazol in fünf der sieben Proben in einer Konzentration größer als 0,09 µg/l nachweisbar. Auch in 
anderen der untersuchten Gewässer (Goldbach, Nikitschbach, Schmida, Zaya, Hametbach) wurde das 
Fungizid wiederholt gefunden.  
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TABELLE 57: ZUSAMMENFASSUNG DER MESSERGEBNISSE FÜR TEBUCONAZOL 

Messstelle Gewässer Anzahl Nachweise 
Konzentration [µg/l] 

Mittelwert Maximum 
FW10000027 Wulka 1 0,053 0,10 
FW10000187 Goldbach 4 0,17 0,47 
FW10000617 Nikitschbach 3 0,12 0,25 
FW31000247 Schmida 4 0,094 0,21 
FW31100127 Zaya 4 0,14 0,3 
FW31100187 Pulkau 5 0,31 1,3 
FW31101067 Hametbach 5 0,21 0,34 
FW31101087 Zistersdorfer Bach 2 0,070 0,17 
FW40900321 Prambach 1 0,056 0,12 
FW41000331 Tagerbach 1 0,063 0,17 

Das Herbizid Dimethenamid wurde in zwölf Proben aus zwölf verschiedenen Messstellen in 
Konzentrationen zwischen 0,14 und 1,3 µg/l gemessen. Die meisten der Proben stammen vom Juni. 

Das Fungizid Propiconazol wurde in sechs Proben aus der Pulkau in Niederösterreich und in einer Probe 
aus der Lavant in Kärnten (0,12 µg/l) nachgewiesen. Die Konzentrationen in der Pulkau schwanken 
zwischen 0,17 und 1,2 µg/l. Die Maximalkonzentration wurde im Oktober gemessen. 

Die detaillierten Ergebnisse der Messungen können über das Wasserinformationssystem Austria WISA 
(https://www.bmnt.gv.at/wasser/wisa.html) abgefragt werden. 

Eine ökotoxikologische Beurteilung der 95 Pestizide, die im präsentierten Datensatz über der 
Bestimmungsgrenze nachgewiesen wurden, ist größtenteils sehr schwierig. Anders als beim Grundwasser, 
wo einheitliche Qualitätsziele vorliegen, sind beim Oberflächengewässer auf Grund der unterschiedlichen 
Sensibilität der Gewässerorganismen gegenüber Schadstoffen stoffspezifische Umweltqualitätsziele 
festzulegen, die im Sinne eines Vorsorgegedankens den Schutz der jeweilig sensibelsten aquatischen 
Organismen gewährleisten sollen. Für den Großteil der Wirkstoffe liegen national keine Qualitätskriterien 
vor und die teilweise vorhandenen Bewertungskriterien anderer europäischer Länder oder Literaturangaben 
zeigen vielfach deutliche Unterschiede für gleiche Stoffe. Auch sind für eine Bewertung der 
Jahresdurchschnitts-Umweltqualitätsnorm (JD-UQN) monatliche Untersuchungsdaten eines ganzen Jahres 
erforderlich. 

In Österreich legt die Qualitätszielverordnung Chemie Oberflächengewässer (QZV Chemie OG, BGBl. II Nr. 
96/2006 i.d.g.F.) Immissionsgrenzwerte für ausgewählte Parameter fest. Die QZV Chemie OG regelt rund 
72 Stoffe und Stoffgruppen, darunter zahlreiche Pflanzenschutzmittelwirkstoffe, von denen aber nur 
Chlorpyrifos und Isoproturon derzeit in Österreich zugelassen sind. Einige der geregelten Wirkstoffe, die als 
Pflanzenschutzmittel nicht zugelassen sind, kommen als Biozide zum Einsatz (wie z.B. Cybutryn/Irgarol). 

Für keinen der national geregelten Stoffe gibt es Hinweise, dass die chronischen Zielvorgaben (JD-UQN) 
überschritten werden. Einzig beim Isoproturon wurde an einer Messstelle einmalig eine Konzentration über 
der zulässigen Höchstkonzentration gefunden, aber auch hier ist für eine endgültige Bewertung der 
Datensatz zu klein. 

Trotz einer fehlenden endgültigen Bewertung zeigen die Ergebnisse ein erstes nationales Bild der 
Fliessgewässerbelastung durch Pestizide. Von den gemessenen ca. 550 Wirkstoffen sowie wesentlichen 
Abbauprodukten wurden weniger als 20 % der Stoffe in Fließgewässern gefunden. Hier ist für jene Stoffe 

https://www.bmnt.gv.at/wasser/wisa.html
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mit hoher Relevanz die Ableitung von geeigneten Bewertungskriterien in den nächsten Jahren vorgesehen, 
um in weiterer Folge geeignete Maßnahmen umsetzen zu können. Anders das Bild in den vier untersuchten 
Seen, hier wurden keine oder nur vereinzelte Wirkstoffe (vor allem Diethyltoluamid - DEET, welches als 
Insektizid in verschiedenen Insektensprays vermarktet wird) gefunden. 

Die umfangreichen Pestiziduntersuchungen zeigen aber auch eindrücklich, dass Fließgewässer mit mehreren 
unterschiedlichen Wirkstoffen und Metaboliten belastet sein können. An einigen wenigen Messstellen 
wurden Proben gezogen, in denen bis zu 20 unterschiedliche Stoffen nachweisbar waren. 

In vier Proben aus drei Messstellen lagen diese Summenkonzentrationen über 10 µg/l. Der höchste 
Summenwert wurde (aufgrund des dort gefundenen, außergewöhnlich hohen Isoproturongehaltes von 
17 µg/l) mit rund 23 µg/l in der Probe vom April im Goldbach erreicht. Im Goldbach wurde auch die 
zweithöchste Summenbelastung von rund 16 µg/l in der Probe vom Juni beobachtet. Summenbelastungen 
von rund 14 und rund 12 µg/l wiesen auch Proben aus dem Hametbach (Mai) und aus der Pulkau (Juni) auf. 

In 13 Proben von neun Messstellen lag die Summenbelastung zwischen 5 und 10 µg/l. Zu diesen neun 
Gewässern zählt der Hametbach. Lag die Summe der Konzentrationen im Mai über 10 µg/l, so wurden in 
drei weiteren Proben Summenbelastungen von rund 10 (Mai), 9,0 (Juni) und 5,2 µg/l (August) gemessen. 
Auch die Pulkau weist bei mehreren Beprobungen hohe Summenbelastungen auf. So wurden im Mai und im 
Juni Konzentrationssummen von 6,6 und 7,3 µg/l beobachtet. Weitere stark belastete Proben stammen aus 
der Zaya (7,8 µg/l), dem Tagerbach (6,3 µg/l), dem Nikitschbach (6,2 und 6,0 µg/l), der Wulka (6,1 µg/l), 
dem Saazerbach (6,0 µg/l), dem Zistersdorfer Bach (5,5 µg/l) und dem Ipfbach (5,0 µg/l). 

Von den zehn betroffenen Messstellen sind sechs durch intensive landwirtschaftliche Nutzungen (> 60 % 
des Einzugsgebiets) gekennzeichnet, in den restlichen vier sind es mehr als 40%. Auch weisen einige dieser 
Stellen zusätzliche Faktoren wie geringe Mittelwasserführungen und eine geringe Einzugsgebietsgröße auf. 

In 89 Proben aus 30 Messstellen wurden Summenbelastungen von 1 bis 5 µg/l gemessen. Hierunter fallen 
auch die 2 Messstellen an den großen Flüssen Donau und Mur.   

Zur Frage, inwieweit die im Rahmen des Sondermessprogramms gefundenen Stoffe auch im Grundwasser 
zu finden sind, zeigt ein erster Vergleich der Fließgewässermesstellenergebnisse mit jenen benachbarter 
Grundwassermessstellen nur in wenigen Fällen eine Übereinstimmung. 

5.4.4 BIOLOGISCHES UNTERSUCHUNGSPROGRAMM 2013  

Pflanzenschutzmittelbelastungen in Fließgewässern sind auf Grund ihrer diskontinuierlichen Einträge (z.B. 
bei Regenereignissen) über chemische Messprogramme vielfach schwierig quantifizierbar. Auch die Frage, 
inwieweit es auf Grund der teilweise vielfach gleichzeitig vorhandenen Stoffe zu Summationswirkungen 
hinsichtlich ihrer Schadwirkung kommen kann, ist durch eine ausschließliche Betrachtung von 
Stoffkonzentrationen derzeit nicht ausreichend zu beantworten. Vor diesem Hintergrund soll über die 
Auswertung von verfügbaren biologischen Untersuchungsergebnissen der Frage nachgegangen werden, ob 
bestehende biologische Bewertungsmodule hierzu Hinweise geben können. Zur Darstellung möglicher 
Zusammenhänge wurden die vorhandenen biologischen Untersuchungsdaten aus 2013 jenen des Chemie-
Sonderprogramms 2015 gegenübergestellt. Hierbei handelt es sich um eine erste Auswertung, die von der 
Annahme ausgeht, dass die grundsätzliche Nutzung in den agrarisch bewirtschafteten Gebieten, in denen 
diese Messstellen liegen, keiner wesentlichen Änderung unterliegt und somit trotz der unterschiedlichen 
Untersuchungsjahre einen ersten Vergleich zulässt. 

Die Bewertung erfolgt auf Basis der erhobenen Daten für das Makrozoobenthos unter Anwendung der in der 
QZV Ökologie Oberflächengewässer geregelten Methodenvorgaben und Qualitätsziele mit ihren zwei 
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Bewertungsmodulen  – Modul Saprobienindex und Modul Allgemeine Degradation (Multimetrischer Index 
1, Multimetrischer Index 2). Ergänzend hierzu wurde der von LIESS & VON DER OHE (2005) entwickelte 
SPEAR-Index(pesticides) zur gezielten Erfassung von Pflanzenschutzmitteleinträgen (vornehmlich 
Insektizide und Fungizide) angewendet. 

BEWERTUNGSMETHODE MAKROZOOBENTHOS GEMÄß QZV ÖKOLOGIE OG 
(DETAILLIERTE MZB METHODE): 

Für die Gesamtbewertung einer Untersuchungsstelle werden die Ergebnisse der beiden folgenden Module 
herangezogen, wobei der ökologische Zustand einer Untersuchungsstelle nach einem „worst case“ Ansatz 
aufgrund des schlechtesten Ergebnisses eines Einzelmoduls festgelegt wird. Um Fehlinterpretationen 
möglichst gering zu halten, werden grenzwertnahe Indexwerte einzelner Module nach einer festgelegten 
Ausnahmeregel bewertet. 

a) Modul Saprobienindex 

Die Bewertung der Auswirkungen organischer Verschmutzung (Modul Saprobie) auf das Makrozoobenthos 
erfolgt mit Hilfe des Saprobienindex nach ZELINKA & MARVAN (1961) (ÖNORM M 6232; MOOG et al. 
1999) auf Basis des jeweiligen leitbildbezogenen saprobiellen Grundzustandes. Das Ergebnis des 
Saprobienindex wird dabei unter Berücksichtigung typspezifischer Klassengrenzen in eine saprobielle 
Zustandsklasse überführt. 

b) Modul Allgemeine Degradation 

Das Modul „Allgemeine Degradation“ spiegelt die Auswirkungen verschiedener Stressoren (Degradation 
der Gewässermorphologie, Stau, Restwasser, Nutzung im Einzugsgebiet, Pestizide, hormonäquivalente 
Stoffe, toxische Stoffe, Feinsedimentbelastung etc.) wider und besteht – je nach Gewässertyp – aus ein bis 
zwei multimetrischen Indices, welche drei grundlegende Problemkreise berücksichtigen.  

– Potamalisierende Effekte: insbesondere Beeinträchtigungen durch Erwärmung (z.B. thermische 
Abwässer oder untypische Sonnenexposition), Rückstaueffekte (z.B. durch Wehranlagen oder 
andere Querbauwerke), Nährstoffbelastung, Feinsedimenteinträge (z.B. Oberflächenabrinn oder 
Winderosionen). Geeignete Kennwerte: funktionelle Metrics (z.B. Ernährungstypen-Verteilung), 
Artendefizite, Artenzusammensetzung, Rückgang sensitiver Faunenelemente. 

– Rhithralisierende Effekte: Beeinträchtigungen durch Abkühlung (z.B. Einleitung von 
hypolimnischem Speicherwasser), Strukturverarmung (z.B. technisch „harte“ Verbauung, 
Sohlpflasterung, Begradigung). Geeignete Kennwerte: Artendefizite, Artenzusammensetzung, 
Rückgang sensitiver Faunenelemente. 

– Toxische Belastungen: Geeignete Kennwerte: vorwiegend Artendefizite, Artenzusammensetzung, 
Rückgang sensitiver Faunenelemente. 

Die im Modul „Allgemeinen Degradation“ errechneten multimetrischen Indices werden nach einem 
definierten Schema in eine ökologische Zustandsklasse umgelegt. 

BEWERTUNGSMETHODE – SPEAR (ENGL. SPECIES AT RISK) 

SPEAR ist ein stressor-spezifisches Bioindikator System, das auf Basis der Reaktion von biologischen 
Merkmalen auf die Auswirkungen bestimmter Stressoren und deren Regeneration entwickelt wurde. Er geht 
davon aus, dass die Artenzusammensetzung in Fließgewässern - neben anderen Stressoren - durch die 
Belastung von Schadstoffen geprägt sein kann, wobei sich mit zunehmender Schadstoffbelastung der Anteil 
sensitiver Arten (engl. SPEcies At Risk) grundsätzlich verringert (LIESS & VON DER OHE, 2005). SPEAR 
beruht auf einem merkmalsbasierten Konzept, das sensitive Taxa anhand von Artmerkmalen wie Physiologie, 
Lebenszyklus oder Verhalten ausweist. 
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Im Rahmen von Forschungsprojekten zur Erarbeitung des SPEAR-Konzepts wurden biologische Indices 
entwickelt (www.systemecology.eu/SPEAR/index.php), die auf Basis des Vorkommens und der Häufigkeit 
von Makrozoobenthosarten in Fließgewässern auf die Stressoren Pestizide und organische Schadstoffe 
hinweisen (BEKETOV & LIESS 2008, LIESS et al. 2008). Die Anwendbarkeit ist relativ unabhängig von 
zusätzlichen Umweltstressoren und vom Gewässertyp, wodurch dieselbe Indexberechnung für ganz 
Mitteleuropa angewendet werden kann (LIESS et al. 2008). Derzeit umfasst das SPEAR System zwei 
Indikatoren, für zwei verschiedene Arten von Verunreinigungen – den SPEARpesticides und den SPEARorganic. 

SPEARpesticides ist eine Maßzahl für die Veränderung der Invertebraten-Gemeinschaft durch eine kurzzeitige, 
gepulste Belastung durch Insektizide und, in geringerem Maße, durch Fungizide und andere 
Pflanzenschutzmittel (LIESS & VON DER OHE, 2005; BETEKOV et al., 2009). Die Invertebratenfauna 
wird an Hand ihrer ökologischen Eigenschaften in sensitive Arten (SPEcies At Risk) und insensitive Arten 
(SPEcies At No Risk) eingeteilt. Unter Berücksichtigung der Abundanz wird der Anteil der sensitiven Arten 
in einer Probe bestimmt. Unbelastete Referenzstellen weisen im Mittel einen SPEARpesticides-Wert von > 40 
auf. An stärker belasteten Untersuchungsstellen ist im Mittel mit einem Wert < 20 zu rechnen. Diese 
Grenzen verschieben sich in der Regel in Richtung höherer SPEARpesticides-Werte, falls im Oberlauf 
ungestörte potentielle Wiedererholungsgebiete wie z.B. bewaldete Flächen liegen, bei denen eine 
Ausbringung von Insektiziden auszuschließen ist (Software-Handbuch ASTERICS, Version 4). 

Die Berechnungen des Index SPEARpesticides der Fließgewässer-Untersuchungsstellen sowie die 
Ökologischen Zustandsklassen (inkl. Einzelmodule Saprobie und Degradation) nach detaillierter MZB-
Methode gemäß QZV Ökologie sind in Tabelle 58 angegeben.  

 

Abbildung 49: Bewässerungsbrunnen im Seewinkel, Burgenland 

 

http://www.systemecology.eu/SPEAR/index.php
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TABELLE 58: ERGEBNISSE DER BERECHNUNG DES SPEARPESTICIDES SOWIE DER DETAILLIERTEN MZB-METHODE (SAPROBIENINDEX (SI), 
MUTLIMETRISCHER INDEX 1 UND 2 (MMI1 UND MMI2), ÖKOLOGISCHE ZUSTANDSKLASSE) 

Gewässer GZÜV_Nr Bio-region SPEAR 
pesticides SI SI 

Klasse 
MMI1/ 
EQR 

MMI1 
Klasse 

MMI2 
/EQR 

MMI2 
Klasse 

Ökologische 
Zustandsklasse 

Wulka FW10000027 FH 13 20,11 2,25 2 0,49 3 0,35 4 unbefriedigend 
Wulka FW10000087 FH 13 13,19 2,61 3 0,39 4 0,4 3 mäßig 
Strem FW10000107 FH 13 23,79 2,46 3 0,4 3 0,32 4 unbefriedigend 
Goldbach FW10000187 FH 13 22,01 2,29 2 0,5 3 0,35 4 unbefriedigend 
Nikitschbach FW10000617 FH 13 8,59 3,31 5 0,31 4   schlecht 
Lavant FW21560297 IB 15 32,15 1,98 2 0,61 2   gut 
Raba FW21593016 IB 15 20,87 1,84 2 0,48 3   mäßig 
Wölfnitzbach FW21593066 IB 15 23,94 2,01 2 0,56 3   mäßig 
Url FW30900267 AV 11 26,01 2,01 2 0,76 2 0,65 2 gut 
Fischa FW31000177 FH 13 29,67 1,93 2 0,7 2 0,6 2 gut 
Schmida FW31000247 FH 13 18,82 3,09 4 0,41 3 0,38 4 unbefriedigend 
Große Tulln FW31002307 AV 11 22,98 2,42 3 0,51 3 0,45 3 mäßig 
Zaya FW31100127 FH 13 18,77 2,28 3 0,51 3 0,4 3 mäßig 
Pulkau FW31100187 FH 13 9,1 2,67 3 0,36 4 0,25 4 unbefriedigend 
Hametbach FW31101067 FH 13 12,62 2,68 3 0,22 4   unbefriedigend 
Zistersdorfer 
Bach FW31101087 FH 13 8,6 2,36 3 0,37 4   mäßig 

Antiesen FW40505037 AV 11 20,63 2,18 2 0,68 2 0,52 3 mäßig (moderate) 
Aschach FW40619016 AV 11 17,91 2,17 2 0,48 3 0,31 4 unbefriedigend 
Krems FW40713047 AV 11 27,6 2,08 2 0,69 2 0,6 2 gut 
Ipfbach FW40903015 AV 11 21,05 1,88 2 0,63 2 0,55 3 mäßig 
Gusen FW40916017 GG 12 26,54 2,04 2 0,65 2 0,63 2 gut 
Prambach FW41000321 AV 11 19,68 2,55 3 0,47 3 0,36 4 unbefriedigend 
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Gewässer GZÜV_Nr Bio-region SPEAR 
pesticides SI SI 

Klasse 
MMI1/ 
EQR 

MMI1 
Klasse 

MMI2 
/EQR 

MMI2 
Klasse 

Ökologische 
Zustandsklasse 

Raab [Pram] FW41000322 AV 11 12,74 2,33 3 0,53 3 0,43 3 mäßig 
Sipbach FW41000327 AV 11 19,21 2,12 2 0,51 3 0,42 3 mäßig 
Tagerbach FW41000331 AV 11 13,61 2,31 3 0,35 4 0,23 4 unbefriedigend 
Hirtzenbach FW61302157 GF 14 14,13 2,22 3 0,41 3 0,28 4 unbefriedigend 
Saazerbach FW61302187 FH 13 27,39 2,99 4 0,4 3   unbefriedigend 
Pöllauer Saifen FW61302287 FH 13 29,55 2,07 2 0,6 2 0,51 3 mäßig 
Ilzbach FW61302307 FH 13 16,9 2,33 3 0,39 4   mäßig 
Mur FW61400137 AF 17 19,47 1,95 2 0,49 3   mäßig 
Stiefing FW61403557 GF 14 23,31 2,2 2 0,55 3 0,55 3 mäßig 
Stainzbach FW61403597 GF 14 20,69 2,63 3 0,33 4 0,26 4 unbefriedigend 
Hartelbach FW61403607 GF 14 18,45 2,27 3 0,5 3 0,42 3 mäßig 
Leiblach FW80218017 VAV 10 38,07 1,72 1 0,69 2 0,69 2 gut 
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An den untersuchten Stellen werden nach der MZB-Methode gemäß QZV Ökologie OG Ökologische 
Zustandsklassen von „gut“ bis „schlecht“ indiziert. 18 % (sechs Messstellen) weisen einen guten 
ökologischen Zustand auf, 82 % (28 Messstellen) einen mäßigen oder schlechteren Zustand. 

Die Ergebnisse des Index SPEARpesticides zeigen, dass an keiner der Untersuchungsstellen Werte über 40 
erreicht werden und demnach gemäß der Einstufung für sämtliche Stellen eine mögliche Belastung durch 
Pflanzenschutzmittel während Runoff-Ereignissen indiziert wird. An 47 % der Stellen liegen die Werte des 
Datensatzes sogar unter 20, was entsprechend der SPEARpesticides Bewertung, auf eine hohe Belastung 
hindeutet. 

Ein Vergleich der Ergebnisse der beiden Bewertungsverfahren, SPEARpesticides Index und ökologische 
Zustandsklasse gemäß der detaillierten MZB Methode, weist über die Abnahme des SPEARpesticides-Wertes 
mit zunehmender Klassenverschlechterung einen deutlichen Zusammenhang (siehe Abbildung 50) auf. Auch 
wenn zwischen den Zustandsklassen 3 (mäßiger Zustand) und 4 (unbefriedigender Zustand) kein 
signifikanter Unterschied gegeben ist, ist hinsichtlich der Frage, ob Handlungsbedarf gegeben ist (d.h. 
zwischen Zustandsklasse 2-gut und 3-mäßig), eine deutlicher Zusammenhang gegeben. 

 

Abbildung 50: SPEARpesticides pro Ökologischer Zustandsklasse (2=gut, 3=mäßig, 4=unbefriedigend, 5=schlecht); 
Boxplot 

Die detaillierte MZB Methode beruht auf der Bewertung verschiedener Module und diese wiederum auf 
verschiedenen Einzelmetrics. Weiterführende Analysen zur Klärung, welche Module und hierbei welche 
Metrics besonders mit dem SPEARpesticides korrelieren, zeigen eine signifikante Korrelation für das 
Einzelmodul Multimetrischer Index 1 (MMI 1) mit den Ergebnissen des SPEARpesticides Index (siehe 
Abbildung 51). 
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Abbildung 51: SPEARpesticides pro MMI1-Klasse (2=gut, 3=mäßig, 4=unbefriedigend); Boxplot 

Auf Ebene einzelner Metrics zeigen sich bei zahlreichen Metrics höchst signifikante Korrelationen. Am 
stärksten ist die Korrelation des SPEARpesticides mit dem Metric %ETP-Taxa, dem Anteil an Ephemeroptera, 
Plecoptera und Trichoptera Taxa an der Gesamttaxazahl (r²=0,754).  

 

Abbildung 52: Mittlere Gesamtpestizidkonzentration, MZB-Multimetrischer Index 1/EQR, SPEARpesticides pro 
Messstelle 

Wie sich nun die beiden Ergebnisse MMI 1(EQR) und SPEARpesticides im Verhältnis zu den mittleren 
Gesamtpestizidkonzentrationen pro Messstelle verhalten ist in Abbildung 52 dargestellt. Beide 
Bewertungssysteme zeigen einen deutlichen Zusammenhang mit den dargestellten 
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Schadstoffkonzentrationen, d.h. mit zunehmender mittlerer Gesamtpestizidkonzentration sinken die 
Indexwerte. 

Die Auswertungen zeigen, dass das Makrozoobenthos-Bewertungssystem gemäß QZV Ökologie OG auf 
Schadstoffbelastungen reagiert und dass bei geringen Konzentrationen die Erreichung eines guten 
ökologischen Zustands möglich ist. Ob allerdings bei Erreichung eines guten ökologischen Zustands dem 
erforderlichen Vorsorgegedanken (Schutz der sensibelsten Organismen) ausreichend Rechnung getragen 
wird, darüber ist keine Aussage möglich. Mögliche negative Auswirkungen auf einzelne Gruppen von 
Wasserlebewesen lassen sich damit nicht ausschließen. 

Weiters ist bei der Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen, dass die biologischen Bewertungen, wie 
auch im Leitfaden A2 – Makrozoobenthos angemerkt wird (siehe Kapitel Methodik), auch die 
Auswirkungen anderer Stressoren, wie z.B. Degradation der Gewässermorphologie, Stau, Restwasser oder 
Feinsedimentbelastung widerspiegeln. Ein nicht guter Zustand kann somit vielfältige Ursachen haben. Die 
Notwendigkeit der Einbeziehung des SPEARpesticides als gesondertes Bewertungsmodul zur Erfassung von 
pulsierenden Schadstoffbelastungen kann anhand der vorliegenden Auswertungen jedoch weitgehend 
ausgeschlossen werden, da das Modul „Allgemeine Degradation“ die Defizite bereits sehr deutlich aufzeigen 
kann.  

 

Abbildung 53: Einser-Kanal, Burgenland 
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5.4.5 TABELLEN 

5.4.5.1 CHARAKTERISIERUNG DER BEPROBTEN MESSSTELLEN 

TABELLE 59: VERTEILUNG DER DOMINANTEN NUTZUNGSKLASSEN IN % IN DEN EINZUGSGEBIETEN DER 44 UNTERSUCHTEN 
FLIESSGEWÄSSER MESSSTELLEN (DATEN AUS DKM, INVEKOS UND CLARA ET AL., 2014). 

Messtelle Gewässername 
Einzugs-
gebietsgröße 
[km2] 

Nutzung Nutzungsklasse 
Relative Anteile [%] 

Acker-
land 

Grün-
land Alpe Weingarten Wald u. nat. 

offene Flächen 
FW10000027 Wulka 403,7 lw Nutzung Acker 46,7 2,1 0 3,9 33,5 
FW10000087 Raab 1010,1 Wald u. offene Flächen Wald 24,7 17 0,9 0,3 47 
FW10000107 Strem 416 Wald u. offene Flächen Wald  31,3 4,3 0 0,1 54,1 
FW10000187 Arany patak 98,5 lw Nutzung Acker+Wein 32,5 1,3 0 17,3 38,7 
FW10000617 Nikitschbach 37,3 Intensive lw Nutzung Acker 73,5 0,1 0 0,1 18,6 
FW21551247 Glan 465,5 Wald u. offene Flächen Wald 17,7 19,3 0,1 0 55,2 
FW21560297 Lavant 968,9 Wald u. offene Flächen Wald 8,8 18,6 13,1 0 53,9 
FW21593016 Raba 19,9 lw Nutzung Acker 43,8 7,7 0 0 30,4 
FW21593066 Wölfnitzbach  76 Wald u. offene Flächen Wald 22,4 17,6 0 0 47 
FW30900267 Url 268,8 Intensive lw Nutzung Acker+Grünland 41,4 27,3 0 0 22,1 
FW31000177 Fischa 581,1 Wald u. offene Flächen Wald 34,4 5,2 0,1 0,2 48,3 
FW31000247 Schmida 462,5 Intensive lw Nutzung Acker 68,7 0,5 0 5,3 16,5 
FW31000377 Donau 2783,5 lw Nutzung Acker 53,1 1,1 0 2,1 20,5 
FW31002307 Große Tulln 172 lw Nutzung / Wald offene Fl. Wald+Acker+Grünland 25,9 18,1 0 0 43,4 
FW31100107 Thaya 303,7 Intensive lw Nutzung Acker+Grünland 49,3 13,5 0 0 31 
FW31100127 Zaya 619,7 Intensive lw Nutzung Acker 68,3 0,2 0 2,6 19,5 
FW31100187 Pulkau 536,6 Intensive lw Nutzung Acker+Wein 64 0,4 0 11 16,8 
FW31101067 Hametbach 25,1 Intensive lw Nutzung Acker 76 0,2 0 7,9 11 
FW31101087 Zistersdorfer Bach 22,1 Intensive lw Nutzung Acker 71,4 0,2 0 4,2 9,9 
FW40505037 Antiesen 277,9 Intensive lw Nutzung Acker+Grünland 46 22,3 0 0 20,5 
FW40619016 Aschach 356,6 Intensive lw Nutzung Acker+Grünland 45,2 25 0 0 21,9 
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Messtelle Gewässername 
Einzugs-
gebietsgröße 
[km2] 

Nutzung Nutzungsklasse 
Relative Anteile [%] 

Acker-
land 

Grün-
land Alpe Weingarten Wald u. nat. 

offene Flächen 
FW40713047 Krems [Traun] 368,2 Intensive lw Nutzung Acker+Grünland 52,7 12,4 0,1 0 24 
FW40903015 Ipfbach 130,1 Intensive lw Nutzung Acker 64,5 2,3 0 0 19,9 
FW40916017 Gusen 262,4 lw Nutzung Acker+Grünland 30,6 25,2 0 0 34,8 
FW41000321 Prambach 22,6 Intensive lw Nutzung Acker 63,5 12,9 0 0 14,7 
FW41000322 Raab [Pram] 29,5 Intensive lw Nutzung Acker+Grünland 49,4 19,8 0 0 21,3 
FW41000327 Sipbach 33,1 Intensive lw Nutzung Acker 75,3 3,7 0 0 12,7 
FW41000331 Tagerbach 31 lw Nutzung Acker 42 2,1 0 0 29,9 
FW51220467 Urslau 107,8 Wald u. offene Flächen Alpe+Grünland 0 14,2 39,4 0 43,6 
FW54122367 Pladenbach 25,4 lw Nutzung Grünland 8,9 43,8 0 0 30,5 
FW61302157 Hirtzenbach 12,5 Wald u. offene Flächen Wald 34,9 4,2 0 0 54,4 
FW61302187 Saazerbach 28 lw Nutzung / Wald offene Fl. Wald+Acker+Grünland 38,4 12,4 0 0,1 40,1 
FW61302287 Pöllauer Saifen 180,4 lw Nutzung / Wald offene Fl. Wald+Acker+Grünland 33,4 13,9 0 0,2 45,4 
FW61302307 Ilzbach 83,4 lw Nutzung / Wald offene Fl. Wald+Acker+Grünland 36,1 9,3 0 0,6 45,8 
FW61400137 Mur 9529,5 Wald u. offene Flächen Wald 5,4 12,1 15,3 0,3 60 
FW61400567 Schwarzaubach  202,7 lw Nutzung / Wald offene Fl. Wald+Acker 43,7 5,6 0 0,1 41,6 
FW61403557 Stiefing 76 lw Nutzung / Wald offene Fl. Wald+Acker+Grünland 37,3 12,1 0 0 42,3 
FW61403597 Stainzbach 175,7 Wald u. offene Flächen Wald 18,3 17,6 0,2 1,1 54,2 
FW61403607 Hartelbach 38,4 lw Nutzung Acker 43,7 7,1 0 6,1 34,4 
FW73155001 Kienzachbach 11,6 lw Nutzung Alpe 9,7 4,3 40,6 0 36,8 
FW80214057 Alter Rhein 4,5 lw Nutzung / Wald offene Fl. Grünland+Wald 1,6 31,1 0 0 27,6 
FW80218017 Leiblach 26,5 lw Nutzung / Wald offene Fl. Grünland+Wald 1,1 47,8 0,1 0 41 
FW80224047 Dornbirnerach 218,2 Wald u. offene Flächen Wald 4,5 23,9 8,7 0 41,3 
FW80303017 Lustenauer Kanal 20,7 lw Nutzung Grünland+Acker 8,4 39,2 0 0 11,9 
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5.4.5.2 ERFASSTE STOFFE 

TABELLE 60: LISTE DER STOFFE, DIE MIT DEM PESTIZID-SCREENING ERFASST WERDEN 

Stoffe in alphabetischer Reihenfolge 
1-Methyl-3-
Nitroguanidin Cyromazin Fuberidazol Phosphamidon 

1-Naphthylacetamid DEET Furalaxyl Phoxim 
2-(1-
Naphthoxy)propionsäure Demeton-S-methyl Furathiocarb Picloram 

2,4,5-T Demeton-S-methyl-
sulfon Halfenprox Picolinafen 

2,6-Dichlorbenzamid Desmedipham Halofenozid Picoxystrobin 
2.4-D Desmetryn Halosulfuron-methyl Piperonyl-butoxid 
2.4-DB Dialifos Haloxyfop Piperophos 
2-Amidobenzimidazol Di-allat Haloxyfop-etotyl Pirimicarb 
2-Amino-4-methoxy-6-
methyl-1,3,5-triazin Diazinon Haloxyfop-methyl Pirimicarb-desamido-

desmethyl 
2-Amino-N-isopropyl-
benzamid Dicamba Heptenophos Pirimicarb-desmethyl 

2-Naphthyloxyacetic 
acid Dichlofenthion Hexaconazol Pirimicarb-desmethyl-

formamido 
3,4,5-Trimethacarb Dichlofluanid Hexaflumuron Pirimiphos-ethyl 
3,5,6-Trichloro-2-
pyridinol Dichlorprop-P Hexazinone Pirimiphos-methyl 

3,5-Dibromo-4-
hydroxybenzoesäure Dichlorvos Hexythiazox Primisulfuron-methyl 

3-Aminophenol Diclobutrazol Imazalil Prochloraz 

3-Hydroxycarbofuran Diclofop-methyl Imazamethabenz-
methyl Profenofos 

3-Phenoxybenzoesäure Dicrotophos Imazamox Prohexadione 
4-CPA Diethofencarb Imazapyr Promecarb 
5-Hydroxy-thiabendazol Difenoconazol Imazaquin Prometon 
Acephat Difenoxuron Imazethapyr Prometryn 
Acetamiprid Diflubenzuron Imibenconazol Propachlor 
Acibenzolar-S-methyl Diflufenican Imidacloprid Propamocarb 
Aclonifen Dimefuron Indoxacarb Propanil 
Alachlor Dimethachlor Iodosulfuron-methyl Propaquizafop 
Alachlor ESA Dimethachlor ESA Ioxynil Propargit 
Alachlor mercapturate Dimethachlor OA Iprobenfos Propazin 
Alachlor OA Dimethenamid Iprodione Propazin-2-hydroxy 
Alachlor-2-hydroxy Dimethenamid ESA Iprovalicarb Propetamphos 
Aldicarb Dimethenamid OA Irgarol Propham 
Aldicarb-sulfon Dimethoat Isazofos Propiconazol 
Aldicarb-sulfoxid Dimethomorph Isofenphos Propoxur 
Alloxydim Dimetilan Isofenphos-methyl Propoxycarbazon 
Ametryn Dimoxystrobin Isofenphos-oxon Propyzamid 
Amidosulfuron Diniconazol Isoprocarb Proquinazid 
Aminocarb Dinoseb Isoprothiolan Prosulfocarb 
Anilofos Dinotefuran Isoproturon Prosulfuron 
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Stoffe in alphabetischer Reihenfolge 
Aramite Dinoterb Isoproturon-desmethyl Prothioconazol 
Atraton Dioxathion Isoxaben Prothiofos 
Atrazin Diphenamid Isoxadifen-ethyl Pymetrozin 
Atrazin-2-hydroxy Disulfoton Isoxaflutol Pyraclofos 
Atrazin-desethyl Disulfoton-sulfon Isoxathion Pyraclostrobin 
Atrazin-desethyl-2-
hydroxy Disulfoton-sulfoxid Kresoxim-methyl Pyraflufen-ethyl 

Atrazin-desethyl-
desisopropyl Diuron Lactofen Pyrazophos 

Atrazin-desisopropyl Diuron-desmethyl Lenacil Pyridaben 
Azaconazol DNOC Linuron Pyridafol 
Azamethiphos Dodemorph Lufenuron Pyridaphenthion 
Azimsulfuron Edifenphos Malaoxon Pyridate 
Azinphos-ethyl Endosulfansulfate Malathion Pyrifenox 
Azinphos-methyl EPN Mandipropamid Pyrimethanil 
Aziprotryn Epoxiconazol MCPA Pyriproxyfen 
Azoxystrobin EPTC MCPA-butotyl Pyroquilon 

Beflubutamid Ethametsulfuron-
methyl MCPB Pyroxsulam 

Benalaxyl Ethidimuron Mecarbam Quinalphos 
Bendiocarb Ethiofencarb Mecoprop Quinmerac 
Benomyl Ethiofencarb-sulfon Mefenacet Quinoclamin 
Benoxacor Ethiofencarb-sulfoxid Mefenpyr-diethyl Quinoxyfen 
Bensulfuron-methyl Ethion Mepanipyrim Quizalofop 
Bentazon-8-hydroxy Ethirimol Mepronil Quizalofop-ethyl 
Bentazone Ethofumesat Mesosulfuron-methyl Rimsulfuron 
Bentazon-methyl Ethofumesat-keto Metalaxyl Rotenone 
Benthiavalicarb-
isopropyl Ethoprophos Metamitron Saccharin 

Benzoximat Etoxazol Metamitron-desamino Sebuthylazin 
Bifenazate Etrimfos Metazachlor ESA Sebuthylazin-desethyl 
Bifenthrin Famphur Metazachlor OA Sethoxydim 
Biteranol Fenamidon Metazachlor Siduron 
Boscalid Fenamiphos Metconazol Silthiofam 
Bromacil Fenamiphos-sulfon Methabenzthiazuron Simazin 
Bromophos-ethyl Fenamiphos-sulfoxid Methamidophos Simazin-2-hydroxy 
Bromoxynil Fenarimol Methfuroxam Simetryn 
Bromuconazol Fenazaquin Methidathion Spinosyn A 
Bupirimat Fenbuconazol Methiocarb Spinosyn D 
Buprofezin Fenbutatin oxid Methiocarb-sulfon Spirodiclofen 
Butafenacil Fenchlorphos-oxon Methiocarb-sulfoxid Spiroxamin 
Butocarboxim Fenfuram Methomyl Sulfentrazone 
Butocarboxim-sulfoxid Fenhexamid Methoprothryn Sulfometuron-methyl 
Butoxycarboxim Fenobucarb Methoxyfenozid Sulfosulfuron 
Butralin Fenothiocarb Metobromuron Sulfotep 
Buturon Fenoxaprop Metolachlor ESA Sulprofos 
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Stoffe in alphabetischer Reihenfolge 
Butylat Fenoxaprop-ethyl Metolachlor OA tau-Fluvalinat 
Cadusafos Fenoxycarb Metolachlor Tebuconazol 
Carbaryl Fenpiclonil Metolcarb Tebufenozid 
Carbendazim Fenpropathrin Metosulam Tebufenpyrad 
Carbetamid Fenpropidin Metosulam-5-hydroxy Tebutam 
Carbofuran Fenpropimorph Metoxuron Tebuthiuron 
Carboxin Fenpyroximat Metrafenon Teflubenzuron 
Carfentrazon-ethyl Fenthion Metribuzin Temephos 
CGA 355190 Fenthion-sulfone Metribuzin-desamino TEPP 

Chloranthraniliprol Fenthion-sulfoxide Metribuzin-desamino-
diketo Tepraloxydim 

Chlorbromuron Fenuron Metribuzin-diketo Terbufos 
Chlorbufam Fipronil Metsulfuron-methyl  Terbumeton 
Chlorfenvinphos Fipronil-desulfinyl Mevinphos Terbuthylazin 

Chlorfluazuron Fipronil-sulfid Molinat Terbuthylazin-2-
hydroxy 

Chloridazon Fipronil-sulfon Monocrotophos Terbuthylazin-desethyl 

Chloridazon-desphenyl Flamprop-M-isopropyl Monolinuron Terbuthylazin-desethyl-
2-hydroxy 

Chloridazon-methyl-
desphenyl Flamprop-M-methyl Monuron Terbutryn 

Chlorimuron-ethyl Flazasulfuron Myclobutanil Tetrachlorvinphos 
Chlorothalonil-4-
hydroxy Flonicamid N,N-Dimethylsulfamid Tetraconazol 

Chlorotoluron Florasulam Naled Thiabendazol 
Chloroxuron Fluazifop Napropamid Thiacloprid 
Chlorpyrifos Fluazifop-butyl Neburon Thiacloprid-amid 
Chlorpyrifos-methyl Fluazinam Nicosulfuron Thiamethoxam 
Chlorsulfuron Fluazuron Nitenpyram Thifensulfuron-methyl 
Chlorthiamid Fludioxonil Nitroguanidin Thiobencarb 
Chlorthiophos Flufenacet Norflurazon Thiodicarb 
Chromafenozid Flufenoxuron Nuarimol Thiofanox-sulfon 
Cinidon-ethyl Flufenpyr-ethyl Ofurace Thiofanox-sulfoxid 
Cinosulfuron Flumetsulam Omethoat Thiometon 
Clethodim Fluometuron Orbencarb Thiophanat (-ethyl) 
Climbazol Fluopicolide Oxadiazon Thiophanat-methyl 
Clodinafop-propargyl Fluoroglycofen-ethyl Oxadixyl Tolclofos-methyl 
Clofentezin Fluoxastrobin Oxamyl Tolylfluanid 
Clomazon Flupyrsulfuron-methyl Oxamyl-oxim Triadimefon 
Clopyralid Fluquinconazol Oxasulfuron Triadimenol 
Cloquintocet-mexyl Fluridon Oxycarboxin Tri-allat 
Clothianidin Flurochloridon Oxydemeton-methyl Triasulfuron 
Coumaphos Fluroxypyr Paclobutrazol Triazophos 
Crimidin Fluroxypyr-meptyl Paraoxon Trichlorfon 
Crotoxyphos Flurprimidol Paraoxon-methyl Triclopyr 
Cyanazin Flurtamon Parathion Tricyclazol 
Cyanofenphos Flusilazol Penconazol Tridemorph 
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Stoffe in alphabetischer Reihenfolge 
Cyazofamid Fluthiacet-methyl Pencycuron Trietazin 
Cyclanilide Flutolanil Pendimethalin Trifloxystrobin 
Cycloat Flutriafol Permethrin Triflumizol 
Cycloxydim FOE ESA Pethoxamid Triflumuron 
Cyflufenamid FOE-Oxalat Phenmedipham Triflusulfuron-methyl 
Cyhalofop-butyl Fomesafen Phenthoat Triticonazol 
Cymoxanil Fonofos Phorat-sulfon Tritosulfuron 
CyPM Foramsulfuron Phorat-sulfoxid Uniconazol 
Cyproconazol Forchlorfenuron Phosalon Vamidothion 
Cyprodinil Fosthiazat Phosmet Zoxamid 

5.4.5.3 ZUSAMMENFASSUNG DER MESSERGEBNISSE 

TABELLE 61: ZUSAMMENFASSUNG DER MESSERGEBNISSE, DIE IN ZUMINDEST EINER 
PROBE NACHWEISBAR WAREN (GESAMTPROBENANZAHL, ANZAHL NICHT 
NACHWEISBARER PROBEN, ANZAHL PROBEN MIT MESSWERTEN KLEINER BG BZW. MIT 
MESSWERTEN, MINIMALE, MITTLERE UND MAXIMALE KONZENTRATIONEN) 

Parameter 
Probenanzahl Nachweis-

häufigkeit Konzentration [µg/l] 

Gesamt n.n. <BG Mess-
werte % Minimum Mittel-

wert Maximum 

AMPA 139 22 13 104 84% 0,03 0,51 3,7 

Glyphosat 139 55 33 51 60% 0,03 0,21 8,1 

Metolachlor ESA 313 205 - 108 35% 0,045 0,17 1,5 
Metamitron-
desamino 313 280 - 33 11% 0,045 0,15 7,1 

Chloridazon-
desphenyl 313 262 1 50 16% 0,045 0,12 2,2 

Isoproturon 313 310 - 3 1% 0,045 0,1 17,0 

Metolachlor 313 282 - 31 10% 0,045 0,093 2,2 

Saccharin 313 236 - 77 25% 0,045 0,08 0,78 

Terbuthylazin 313 278 - 35 11% 0,045 0,078 1,5 

Metolachlor OA 313 275 - 38 12% 0,045 0,069 0,63 

Dicamba 313 293 - 20 6% 0,045 0,067 2,4 

Ethofumesat 313 290 - 23 7% 0,045 0,066 1,5 

Tebuconazol 313 283 - 30 10% 0,045 0,064 1,3 

DEET 313 276 - 37 12% 0,045 0,063 0,95 

Boscalid 313 298 - 15 5% 0,045 0,06 1,8 

MCPA 313 301 - 12 4% 0,045 0,059 1,8 

Metamitron 313 297 - 16 5% 0,045 0,058 0,74 

Quinmerac 313 306 - 7 2% 0,045 0,058 2,3 

Metazachlor ESA 313 285 1 27 9% 0,045 0,058 0,4 

Dimethenamid 313 301 - 12 4% 0,045 0,057 1,3 

Bentazon 313 301 1 11 4% 0,045 0,057 2,9 
Chloridazon-
methyl-desphenyl 313 302 - 11 4% 0,045 0,056 0,52 

Dimethomorph 313 303 - 10 3% 0,045 0,056 0,88 
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Parameter 
Probenanzahl Nachweis-

häufigkeit Konzentration [µg/l] 

Gesamt n.n. <BG Mess-
werte % Minimum Mittel-

wert Maximum 

N,N-
Dimethylsulfamid 313 299 - 14 4% 0,045 0,055 0,5 

Iprovalicarb 313 308 - 5 2% 0,045 0,053 2,2 

Nitroguanidin 313 307 - 6 2% 0,045 0,053 0,75 

Tembotrion 313 302 8 3 4% 0,05 0,052 0,4 

Metazachlor 313 308 - 5 2% 0,045 0,051 1,4 

Propiconazol 313 306 - 7 2% 0,045 0,051 1,2 
2-Naphthyl-
oxyacetic acid 313 306 - 7 2% 0,045 0,051 0,54 

Chloridazon 313 307 - 6 2% 0,045 0,051 0,67 

Clopyralid 313 309 - 4 1% 0,045 0,051 0,94 

Tritosulfuron 313 309 - 4 1% 0,045 0,05 0,95 
Triflusulfuron-
methyl 313 311 - 2 1% 0,045 0,05 1,6 

Topramezon 313 312 - 1 0% 0,05 0,05 0,14 

Metazachlor OA 313 299 - 14 4% 0,045 0,05 0,32 

Mecoprop 313 302 - 11 4% 0,045 0,05 0,32 

2.4-D 313 304 - 9 3% 0,045 0,05 0,47 

Fluopicolide 313 308 - 5 2% 0,045 0,049 0,45 
Terbuthylazin-
desethyl 313 301 - 12 4% 0,045 0,049 0,27 

FOE ESA 313 308 - 5 2% 0,045 0,047 0,29 

Cyproconazol 313 308 - 5 2% 0,045 0,047 0,32 

Dimethachlor 313 311 - 2 1% 0,045 0,047 0,36 

Flonicamid 313 312 - 1 0% 0,045 0,047 0,59 
6-Chloro-2,4-
diamino-triazin 313 305 - 8 3% 0,045 0,047 0,14 

Propamocarb 313 311 - 2 1% 0,045 0,046 0,44 
Dimethenamid 
ESA 313 307 - 6 2% 0,045 0,046 0,14 

Dimethenamid 
OA 313 307 - 6 2% 0,045 0,046 0,19 

Lenacil 313 309 - 4 1% 0,045 0,046 0,21 

Metalaxyl 313 312 - 1 0% 0,045 0,046 0,45 

Myclobutanil 313 308 - 5 2% 0,045 0,046 0,22 
Atrazin-2-
Hydroxy 313 308 - 5 2% 0,045 0,046 0,18 

Dinoterb 313 311 - 2 1% 0,045 0,046 0,27 

Imazamox 313 312 - 1 0% 0,045 0,046 0,36 

Metribuzin 313 310 - 3 1% 0,045 0,046 0,17 
Terbuthylazin-2-
hydroxy 313 310 - 3 1% 0,045 0,046 0,14 

Fluazifop 313 311 - 2 1% 0,045 0,046 0,22 

Pymetrozin 313 311 - 2 1% 0,045 0,046 0,21 
Metribuzin-
desamino 313 311 - 2 1% 0,045 0,046 0,2 

Isoproturon- 313 312 - 1 0% 0,045 0,046 0,25 
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Parameter 
Probenanzahl Nachweis-

häufigkeit Konzentration [µg/l] 

Gesamt n.n. <BG Mess-
werte % Minimum Mittel-

wert Maximum 

desmethyl 

Dichlorprop 313 311 - 2 1% 0,045 0,046 0,18 

Fenoxaprop 313 312 - 1 0% 0,045 0,046 0,21 

Azoxystrobin 313 312 - 1 0% 0,045 0,045 0,2 

DNOC 313 312 - 1 0% 0,045 0,045 0,19 

CyPM 313 312 - 1 0% 0,045 0,045 0,17 

Fludioxonil 313 312 - 1 0% 0,045 0,045 0,17 

Haloxyfop 313 312 - 1 0% 0,045 0,045 0,17 

Napropamid 313 312 - 1 0% 0,045 0,045 0,17 

Prothioconazol 313 312 - 1 0% 0,045 0,045 0,16 

Bromoxynil 313 312 - 1 0% 0,045 0,045 0,14 
Metsulfuron-
methyl 313 312 - 1 0% 0,045 0,045 0,14 

Prosulfuron 313 312 - 1 0% 0,045 0,045 0,14 

Thiacloprid-amid 313 312 - 1 0% 0,045 0,045 0,13 

Clomazon 313 312 - 1 0% 0,045 0,045 0,12 
Chloranthranilip
rol 313 312 - 1 0% 0,045 0,045 0,11 

Isoxaben 313 312 - 1 0% 0,045 0,045 0,1 

Carbendazim 313 312 - 1 0% 0,045 0,045 0,096 

Pethoxamid 313 311 2 - 1% 0,04 0,04 0,04 

Clothianidin 313 312 1 - 0% 0,033 0,033 0,033 

Glufosinat 139 138 1 - 1% 0,03 0,03 0,03 

Nicosulfuron 313 266 23 24 15% 0,018 0,027 0,87 

Famoxadon 313 312 1 - 0% 0,025 0,025 0,025 

Flufenacet 313 292 12 9 7% 0,02 0,023 0,68 

Dimoxystrobin 313 309 2 2 1% 0,015 0,018 0,81 

Chlorpyrifos 313 312 1 - 0% 0,015 0,015 0,015 

Linuron 313 305 4 4 3% 0,008 0,011 0,77 

Fenpropimorph 313 309 4 - 1% 0,008 0,008 0,008 

Thiacloprid 313 256 20 37 18% 0,005 0,0077 0,13 

Metosulam 313 309 4 - 1% 0,0075 0,0075 0,0075 

Diazinon 313 311 2 - 1% 0,0075 0,0075 0,0075 

Imidacloprid 313 276 23 14 12% 0,0065 0,0071 0,025 

Fipronil 313 310 3 - 1% 0,006 0,006 0,006 

Deltamethrin 140 135 4 1 4% 0,004 0,004 0,0091 

Methiocarb 313 310 3 - 1% 0,004 0,004 0,004 

Foramsulfuron 313 311 2 - 1% 0,0035 0,0035 0,0035 
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6 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 
ABKÜRZUNG ERLÄUTERUNG 

AGES Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 

AMPA Aminomethylphosphonsäure  
(Hauptabbauprodukt des Breitbandherbizids Glyphosat) 

ANIP Austrian Network of Isotopes in Precipitation  
(Österreichisches Messnetz für Isotope im Niederschlag und in 
Oberflächengewässern) 

B Beobachtungsgebiet gemäß § 10 QZV Chemie GW 

BAES Bundesamt für Ernährungssicherheit 

BG Bestimmungsgrenze 

BGBl Bundesgesetzblatt 

BMGF Bundesministerium für Gesundheit und Frauen 

BMLFUW Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

BMNT Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus 

BPV Biozidprodukte-Verordnung  

BSB5 Biochemischer Sauerstoffbedarf nach 5 Tagen 

CKW chlorierter Kohlenwasserstoff 

DOC gelöster organischer Kohlenstoff  

DRA Planungsraum „Drau“ 

DUJ Planungsraum „Donau unterhalb Jochenstein“ 

EFSA Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit 

EUROSTAT Statistisches Amt der Europäischen Union 

GWK bzw. GK Grundwasserkörper 

GWRL EU Grundwasserrichtlinie 

GZÜV Gewässerzustandsüberwachungsverordnung 

LAWA Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (Deutschland) 

LHKW leichtflüchtiger halogenierter Kohlenwasserstoff 

LRR Planungsraum „Leitha, Raab und Rabnitz“ 

MAR Planungsraum „March“ 

MST Messstelle 

MUR Planungsraum „Mur“ 

MVZ Mittlere Verweilzeit 

MW Mittelwert 

NGP Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan 
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NH4 Ammonium 

NO2 Nitrit 

NO3 Nitrat 

ÖPUL Österreichisches Programm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und 
den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft 

PAK Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe 

PFOS Perfluoroctansulfonate 

PO4 Orthophosphat  

PSM Pflanzenschutzmittel 

QE Qualitätselement 

QZV Chemie GW Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser 

QZV Chemie OG Qualitätszielverordnung Chemie Oberflächengewässer 

QZV Ökologie OG Qualitätszielverordnung Ökologie Oberflächengewässer 

SW Schwellenwert 

TWV Trinkwasserverordnung 

vM voraussichtliches Maßnahmengebiet gemäß § 10 QZV Chemie GW 

WGEV Wassergüte-Erhebungsverordnung (mit 22. Dezember 2006 außer Kraft gesetzt, 
seither gilt die Gewässerzustandsüberwachungsverordnung) 

WISA Wasserinformationssystem Austria 

WRG 1959 Wasserrechtsgesetz 1959 

WRRL EU Wasserrahmenrichtlinie 

UQN-JD Jahresdurchschnitts-Umweltqualitätsnorm 

UQN-ZHK Zulässige-Höchstkonzentrations-Umweltqualitätsnorm 
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7.2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

7.2.1 NATIONALES RECHT 

Altlastensanierungsgesetz (ALSAG; BGBl. Nr. 299/1989 i.d.g.F.): Bundesgesetz vom 7. Juni 1989 zur 
Finanzierung und Durchführung der Altlastensanierung, mit dem das Umwelt- und 
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das Umweltfondsgesetz, BGBl. Nr. 567/1983, und das Bundesgesetz vom 20. März 1985 über die 
Umweltkontrolle, BGBl. Nr. 127/1985, geändert werden. 

BGBl. I Nr. 10/2011. Bundesgesetz über den Verkehr mit Pflanzenschutzmitteln und über Grundsätze für die 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln (Pflanzenschutzmittelgesetz 2011). 
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007152/Pflanzenschutzmittelgesetz%c2%a020
11%2c%20Fassung%20vom%2015.04.2015.pdf.  

BGBl. II Nr. 479/2006. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft über die Überwachung des Zustandes von Gewässern 
(Gewässerzustandsüberwachungsverordnung – GZÜV). 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2006_II_479/BGBLA_2006_II_479.pdf.  

BGBl. II Nr. 96/2006. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft über die Festlegung des Zielzustandes für Oberflächengewässer (Qualitätszielverordnung 
Chemie Oberflächengewässer – QZV Chemie OG). 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2006_II_96/BGBLA_2006_II_96.pdf.  

Biozidproduktegesetz (BiozidprodukteG; BGBl. I Nr. 105/2013 i.d.g.F.): Bundesgesetz zur Durchführung 
der Biozidprodukteverordnung. 

BMGF – Bundesministerium für Gesundheit und Frauen(2016): Erlass des Bundesministeriums für 
Gesundheit vom 26.11.2010 (BMG-75210/0010-II/B/13/2010) in konsolidierter Fassung (75210/0001-
II/B/13/2016) vom 13.05.2016: Aktionswerte bezüglich nicht relevanter Metaboliten von 
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen in Wasser für den menschlichen Gebrauch. Konsolidierte Fassung 13. Mai 
2016. 
(https://www.verbrauchergesundheit.gv.at/lebensmittel/buch/codex/beschluesse/Trinkwasser__Aktionswerte
_Metaboliten__kons._Fassung_Stand_M.pdf?5hwe2c) 

Bundesvergabegesetz 2006 (BVerG 2006; BGBl. I Nr. 17/2006 i.d.g.F.): Bundesgesetz über die Vergabe 
von Aufträgen. 

Chemikaliengesetz (ChemG; BGBl. I Nr. 53/1997): Bundesgesetz über den Schutz des Menschen und der 
Umwelt vor Chemikalien. 

Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000; BGBl. I, Nr. 165/1999): Bundesgesetz über den Schutz 
personenbezogener Daten. 

Düngemittelverordnung 2004 (DMV 2004; BGBl. II Nr. 100/2004 i.d.g.F.): Verordnung des 
Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, mit der Bestimmungen zur 
Durchführung des Düngemittelgesetzes 1994 erlassen werden. 
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Gewässerzustandsüberwachungsverordnung (GZÜV; BGBl. II Nr. 479/2006 i.d.g.F.): Verordnung des 
Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die Überwachung des 
Zustands von Gewässern.  

Pflanzenschutzmittelgesetz 2011 (PSMG; BGBl. Nr. 10/2011 als Teil des Agrarrechtsänderungsgesetzes 
2010): Bundesgesetz über den Verkehr mit Pflanzenschutzmitteln und über Grundsätze für die Verwendung 
von Pflanzenschutzmitteln. 

Pflanzenschutzmittelverordnung 2011 (PSM Vo; BGBl. Nr. 233/2011): Verordnung des Bundesministers für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zur Durchführung des 
Pflanzenschutzmittelgesetzes 2011.  

Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser (QZV Chemie GW; BGBl. II Nr. 98/2010 i.d.g.F.): 
Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über den 
guten chemischen Zustand des Grundwassers. 

Qualitätszielverordnung Chemie Oberflächengewässer (QZV Chemie OG, BGBl. II Nr. 96/2006, geändert 
durch BGBl. II Nr. 461/2010 i.d.g.F.): Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft über die Festlegung des Zielzustands für Oberflächengewässer. 

Qualitätszielverordnung Ökologie Oberflächengewässer (QZV Ökologie OG, BGBl. II Nr. 99/2010, 
geändert durch BGBl. II Nr. 461/2010 i.d.g.F.): Verordnung des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die Festlegung des ökologischen Zustands für 
Oberflächengewässer. 

Strahlenschutzgesetz (StrSchG; BGBl. Nr. 227/1969 i.d.g.F.): Bundesgesetz über Maßnahmen zum Schutz 
des Lebens oder der Gesundheit von Menschen einschließlich ihrer Nachkommenschaft vor Schäden durch 
ionisierende Strahlen. 

Trinkwasserverordnung (TWV; BGBl. II Nr. 304/2001 i.d.g.F.): Verordnung der Bundesministers für soziale 
Sicherheit und Generationen über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch. 

Umweltinformationsgesetz (UIG; BGBl. Nr. 495/1993 i.d.g.F.): Bundesgesetz über den Zugang zu 
Informationen über die Umwelt. 

Umweltkontrollgesetz (BGBl. Nr. 152/98 i.d.g.F.): Bundesgesetz über die Umweltkontrolle und die 
Einrichtung einer Umweltbundesamt Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 

Wassergüte-Erhebungsverordnung (WGEV, BGBl. Nr. 338/1991): Verordnung des Bundesministers für 
Land- und Forstwirtschaft über die Erhebung der Wassergüte in Österreich. (seit 22. Dezember 2006 ersetzt 
durch die Gewässerzustandsüberwachungsverordnung – GZÜV). 

Wasserrechtsgesetz 1959 (WRG; BGBl. Nr. 215/1959 i.d.g.F.): Kundmachung der Bundesregierung vom 
8.9.1959, mit der das Bundesgesetz, betreffend das Wasserrecht, wiederverlautbart wird.  

Wasserrechtsgesetznovelle 2003 (WRG 2003; BGBl. I Nr. 82/2003 i.d.g.F.): Bundesgesetz, mit dem das 
Wasserrechtsgesetz 1959 und das Wasserbautenförderungsgesetz 1985 geändert werden sowie das 
Hydrografiegesetz aufgehoben wird. 
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7.2.2 EU GEMEINSCHAFTSRECHT 

Durchführungsverordnung (EU) 2017/841 der Kommission vom 17. Mai 2017 zur Änderung der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Verlängerung der Laufzeit der Genehmigung 
für die Wirkstoffe Alpha-Cypermethrin, Ampelomyces quisqualis Stamm: AQ 10, Benalaxyl, Bentazon, 
Bifenazat, Bromoxynil, Carfentrazon-ethyl, Chlorpropham, Cyazofamid, Desmedipham, Diquat, DPX KE 
459 (Flupyrsulfuron-methyl), Etoxazol, Famoxadon, Fenamidon, Flumioxazin, Foramsulfuron, Gliocladium 
catenulatum Stamm: J1446, Imazamox, Imazosulfuron, Isoxaflutol, Laminarin, Metalaxyl-M, 
Methoxyfenozid, Milbemectin, Oxasulfuron, Pendimethalin, Phenmedipham, Pymetrozin, S-Metolachlor 
und Trifloxystrobin. 

EN ISO 17025 (2005): Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien. 

Europäische Grundwasserrichtlinie (GWRL; RL 2006/118/EG): Richtlinie des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 12. Dezember 2006 zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung. 
ABl. Nr. L 372/19. 

Nitratrichtlinie (RL 91/676/EWG): Richtlinie des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz von 
Gewässern vor Verunreinigungen durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen. ABl. Nr. L 375. 

RL 2008/105/EG: Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über 
Umweltqualitätsnormen im Bereich der Wasserpolitik und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der 
Richtlinien des Rates 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG und 86/280/EWG sowie zur 
Änderung der Richtlinie 2000/60/EG. 

RL 2009/128/EG: Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über einen 
Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden. 
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GW – TABELLE 1: ANORGANISCHE PARAMETER UND LHKW: GEFÄHRDETE MESSSTELLEN 
UND DIE JEWEILIGEN PARAMETER (BEURTEILUNGSZEITRAUM 2013–2015) 
*   Mittelwert überschreitet Schwellenwert gemäß QZV Chemie Grundwasser. 
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KK51200482    *         1 
KK52207212    *         1 
KK61036032 *            1 
KK61708022     *        1 
KK71310032    *         1 
KK72130022        *     1 
KK72250052     *        1 
PG10000352 *            1 
PG10000482 *            1 
PG10000562 *            1 
PG10000592     *        1 
PG10000692  *     *    *  3 
PG10001072  *   *        2 
PG10001332 *            1 
PG10002702  * * * *  *  *  *  7 
PG10002712    *         1 
PG10002722 *            1 
PG10002732 *            1 
PG10002742    *   *      2 
PG10002802    *         1 
PG10002842 *            1 
PG10002852 *            1 
PG10002872 *            1 
PG10002882 *            1 
PG10002892  *           1 
PG10002902 *            1 
PG10002932   * *         2 
PG10002942 *   *         2 
PG10002952 *   *         2 
PG10002962    *         1 
PG10002972 *   *         2 
PG10002982    * *        2 
PG10002992 *   *         2 
PG10003002 *   *         2 
PG10003012 *   *         2 
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PG10003022    *         1 
PG10003032    *         1 
PG10003052    *         1 
PG10003062  *  *         2 
PG10003082 *            1 
PG10003092 * *           2 
PG10003102  *  *         2 
PG10003112 *            1 
PG10003122    *         1 
PG10003132    *         1 
PG10003142    *         1 
PG10003222 *            1 
PG10003242 *            1 
PG10003262 *            1 
PG10003272 *            1 
PG10003292 *            1 
PG10003302        *     1 
PG10003362 *            1 
PG10003392     *        1 
PG10003492        *     1 
PG10003552     *        1 
PG10003572  * *          2 
PG10003592  *           1 
PG10003602     *        1 
PG10003622  *   * *       3 
PG10003662   *          1 
PG10003672 *            1 
PG10003682 *            1 
PG10003732     *        1 
PG10003802    *   *      2 
PG10003922 * *  *         3 
PG10003982  *    *       2 
PG10004032 *            1 
PG20101052  *           1 
PG20101092 *            1 
PG20101122 *            1 
PG20201142       *      1 
PG20305122     *        1 
PG20316262  *   * *       3 
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PG20442112 *            1 
PG20502222     *        1 
PG20512111         *    1 
PG20512232   *  *        2 
PG20512252         *    1 
PG20527072 *            1 
PG20527082 *            1 
PG20527132      *       1 
PG20608032         *    1 
PG20711142      *       1 
PG20807152 *            1 
PG20817012 *            1 
PG20909172 *            1 
PG20913072 *            1 
PG20923032     *        1 
PG20923042     *        1 
PG30100062         *    1 
PG30500062 *            1 
PG30500072 *            1 
PG30500102 *            1 
PG30500272   *          1 
PG30500282  *           1 
PG30500332 *            1 
PG30500542 *            1 
PG30500602 *            1 
PG30500742 *            1 
PG30500942 *            1 
PG30500952 *            1 
PG30500962  * *          2 
PG30501012 *            1 
PG30501022  *           1 
PG30501092   * *  *       3 
PG30600032 *            1 
PG30600102 *            1 
PG30600152       *      1 
PG30600382 *            1 
PG30600442 *            1 
PG30700152 *  *          2 
PG30700172 *            1 
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PG30700182 *            1 
PG30700252 *            1 
PG30700282  *    *       2 
PG30700442 *            1 
PG30700462 *            1 
PG30700472 *  *          2 
PG30700482 *            1 
PG30700492 *   *         2 
PG30800022 *            1 
PG30800032 *            1 
PG30800052 *            1 
PG30800092 *            1 
PG30800192 *            1 
PG30800222 *            1 
PG30800252 *            1 
PG30800262 *            1 
PG30800292 *            1 
PG30800302 *            1 
PG30800332 *            1 
PG30800342    *         1 
PG30800462 *            1 
PG30800502 *            1 
PG30800512 *            1 
PG30800552 *            1 
PG30800572 *   *         2 
PG30800652 *            1 
PG30800672  *           1 
PG30800702 *   *         2 
PG30800712   *          1 
PG30800722   *          1 
PG30800732 *            1 
PG30800772 *            1 
PG30800822 *            1 
PG30800872  *           1 
PG30800962    *         1 
PG30801032 *            1 
PG30801042 *            1 
PG30801072  * *          2 
PG30801082 *            1 
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PG30801102 *   *         2 
PG30801112 *            1 
PG30801132 *            1 
PG30801142 *            1 
PG30900052   *          1 
PG30900162   *   *       2 
PG30900212 *            1 
PG31000012 * * * *   *      5 
PG31000172 *  *          2 
PG31000202  *  *         2 
PG31000292 *  *          2 
PG31000352 *  *          2 
PG31000372 *  * *         3 
PG31000462  *  *  *       3 
PG31100022 *      *      2 
PG31100132   *          1 
PG31100152 *       *     2 
PG31100162 *  *          2 
PG31100202 *      *      2 
PG31100242 *            1 
PG31100322   *          1 
PG31100332 *            1 
PG31200162 *            1 
PG31200352 * * *          3 
PG31200362 *            1 
PG31200392    *         1 
PG31200442  *           1 
PG31200452 *            1 
PG31300182 *            1 
PG31300362 *  *          2 
PG31300372  *           1 
PG31300392 *            1 
PG31500162 *            1 
PG31500502        *     1 
PG31500812      *       1 
PG31600012 *   *         2 
PG31600022  *           1 
PG31600042 *            1 
PG31600052  *           1 
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PG31600072   *          1 
PG31600142 *            1 
PG31600212 *  *          2 
PG31600232 *            1 
PG31600252  *    *       2 
PG31600322 *            1 
PG31600342  *  *         2 
PG31600362  *           1 
PG31600412    *         1 
PG31600422  *  *  *     *  4 
PG31600432 * *  *         3 
PG31700042  *           1 
PG31700062 *   *         2 
PG31900222 *            1 
PG31900342 *            1 
PG31900622 *            1 
PG31900662  *           1 
PG31900712 *            1 
PG31900722 *            1 
PG31900772 *            1 
PG31900822 *            1 
PG31900852 *            1 
PG32100032   *          1 
PG32100132 *            1 
PG32100202 *            1 
PG32100252 *            1 
PG32100342    *         1 
PG32100492 *            1 
PG32100832   *          1 
PG32100962 *            1 
PG32100982    *         1 
PG32101092 *            1 
PG32101152   *          1 
PG32101162 *            1 
PG32101172 *  *          2 
PG32101242 *            1 
PG32101262  *           1 
PG32200012  * *          2 
PG32300092 * *           2 
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PG32300142 *  *          2 
PG32300492          *   1 
PG32300532 *            1 
PG32400032   *          1 
PG32400092    *         1 
PG32400102          *   1 
PG32400142 *            1 
PG32400192      *       1 
PG32400202 *            1 
PG32400492 *            1 
PG32400522 * *           2 
PG32400532    *         1 
PG32400542    *         1 
PG32400562 *            1 
PG32500062 *            1 
PG40101082 *            1 
PG40301032   *          1 
PG40301072   *          1 
PG40428022   *          1 
PG40501082   *          1 
PG40501092   *          1 
PG40503012   *          1 
PG40504032   *          1 
PG40504042   *          1 
PG40506062   *          1 
PG40905012      *       1 
PG40907022 *            1 
PG40907032 *            1 
PG40912052 *            1 
PG40913012 *            1 
PG41005072   *          1 
PG41008022 *            1 
PG41009012 *            1 
PG41014022 *            1 
PG41015032 *            1 
PG41020042 *            1 
PG41102012   *          1 
PG41111022 *            1 
PG41114032 *            1 
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PG41114072   *          1 
PG41224022      *       1 
PG41515022 *            1 
PG41515042 *            1 
PG41605012   *          1 
PG41606012 *            1 
PG41624042  *           1 
PG41805012 *            1 
PG41807022 *            1 
PG41812022   *          1 
PG41817012 *            1 
PG41819012 *            1 
PG41824032 * *           2 
PG51103472  *    *       2 
PG51200592  *           1 
PG54100402   *          1 
PG54100602  * *       *   3 
PG54100882  *           1 
PG54101152  *           1 
PG54105982  *           1 
PG54106952  * *          2 
PG60106062 *            1 
PG60107252 *            1 
PG60204132       *      1 
PG60305072 *            1 
PG60315072 * *           2 
PG60324032  *           1 
PG60324112  *           1 
PG60410172     * *       2 
PG60417162  *    *       2 
PG60424032 *            1 
PG60503062 * * *          3 
PG60503152  *           1 
PG60504142  *   * *       3 
PG60506162  *           1 
PG60624452 *            1 
PG60632122   *          1 
PG60655512 *            1 
PG60656302 *            1 
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G
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PG60658132 *            1 
PG60701222 *            1 
PG60717022  *           1 
PG60717122 *            1 
PG60718072   *          1 
PG60727142     * *       2 
PG60732132     * *       2 
PG60804222    *      *   2 
PG60814082     *        1 
PG60910162            * 1 
PG60911022     *        1 
PG61010012  *           1 
PG61011032 *            1 
PG61016082        *     1 
PG61017122   *          1 
PG61020152 *            1 
PG61024152     *        1 
PG61025262 *            1 
PG61027282   *          1 
PG61036022     * *       2 
PG61036322 *            1 
PG61038062 *            1 
PG61040092 *  *          2 
PG61045212 *            1 
PG61047542 * *           2 
PG61106052  *           1 
PG61113022   *          1 
PG61201132     * *       2 
PG61201152  *   *        2 
PG61203092     * *       2 
PG61203102  *           1 
PG61206122     * *       2 
PG61213122     *        1 
PG61223112     * *       2 
PG61227052     *        1 
PG61238102      * *      2 
PG61306052   *          1 
PG61505102   *          1 
PG61508072  *   * *       3 
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PG61508082  *    *       2 
PG61509102     *        1 
PG61510032     * *       2 
PG61511062 *            1 
PG61513162  *           1 
PG61514202 *            1 
PG61515112   *          1 
PG61517062  *           1 
PG61520052   *          1 
PG61520062     * *       2 
PG61625012    *         1 
PG61713152  *   * *       3 
PG61718232     *        1 
PG68472012 *            1 
PG70312062     *        1 
PG70316022        *     1 
PG70316032     *        1 
PG70321042      *       1 
PG70332052     * *       2 
PG70332102     *        1 
PG80217252      *       1 
PG80224152      *       1 
PG80303452     *        1 
PG80401152       *      1 
PG80404252      *       1 
PG90100012 *            1 
PG90200142   *          1 
PG90200152 *            1 
PG90900012 *            1 
PG91100052 * *           2 
PG91100082 *            1 
PG91100112 *            1 
PG91100122 *            1 
PG91100132 *   *      *   3 
PG92100022 *            1 
PG92100032 *            1 
PG92100042 *            1 
PG92100282 *            1 
PG92200072 *            1 
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PG92200302 *            1 
PG92200332 *            1 
PG92200462 *            1 
PG92200522 *            1 
PG92200542 *            1 
PG92200552 *            1 
PG92200562 *            1 
PG92200592  *           1 
PG92200602 *            1 
PG92200612 *            1 
Gesamtergebnis 210 70 63 52 43 37 12 7 5 5 3 1 508 
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GW – TABELLE 2: PESTIZIDE UND DEREN ABBAUPRODUKTE: GEFÄHRDETE MESSSTELLEN UND DIE JEWEILIGEN PARAMETER 
(BEURTEILUNGSZEITRAUM 2013–2015) 
*   Mittelwert überschreitet Schwellenwert gemäß QZV Chemie Grundwasser 

GZÜV-ID 

D
esethylatrazin 

A
trazin 

T
erbuthylazin 

M
etolachlor 

D
esisopropylatrazin 

D
esethylterbuthylazin 

D
esethyl-

D
esisopropylatrazin 

B
entazon 

C
hlorothalonil-Sulfonsäure 

3,5,6-T
richlor-2-Pyridinol 

(T
C

P) 

D
icam

ba 
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rom

acil 
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ethachlor-Sulfonsäure 

D
iuron 
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lyphosat 

N
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M
etam

itron-D
esam
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Pethoxam
id 

T
hiacloprid am

id 

 D
iazinon 

N
itroguanidin 

Pestizide insgesam
t 

G
esam

tergebnis 

KK21001012                  *               1 
KK31500872 *                                1 
KK61036032  *                               1 
KK61751062 *                                1 
KK72340012 *                                1 
PG10000122       *                          1 
PG10000482               *                 * 2 
PG10000562 * *     *                         * 4 
PG10000692 * *     *   *                      * 5 
PG10001072    *                             1 
PG10002722   *   * *                         * 4 
PG10002732 *                                1 
PG10002942       *                          1 
PG10003022        *                        * 2 
PG10003082       *                          1 
PG10003122             *                    1 
PG10003262         *                       * 2 
PG10003302                *                 1 
PG10003392        *                         1 
PG10003402   * *                            * 3 
PG10003422    *                             1 
PG10003542             *                    1 
PG10003572   *                              1 
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GZÜV-ID 

D
esethylatrazin 

A
trazin 

T
erbuthylazin 

M
etolachlor 

D
esisopropylatrazin 

D
esethylterbuthylazin 

D
esethyl-

D
esisopropylatrazin 

B
entazon 

C
hlorothalonil-Sulfonsäure 

3,5,6-T
richlor-2-Pyridinol 

(T
C

P) 

D
icam

ba 

B
rom

acil 

D
im

ethachlor-Sulfonsäure 

D
iuron 

M
etazachlor 

H
exazinon 

D
im

ethenam
id 

2-A
m
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ethoxy-6-

M
ethyl-1,3,5-T

riazin 
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icarb 
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D
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G
lyphosat 

N
icosulfuron 

M
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itron 
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M
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itron-D
esam

ino 

Pethoxam
id 

T
hiacloprid am

id 

 D
iazinon 

N
itroguanidin 

Pestizide insgesam
t 

G
esam

tergebnis 

PG10003592 * * *    *    *                     * 6 
PG10003672 *                                1 
PG10003682 * * *   *                          * 5 
PG20101112       *                          1 
PG20409092       *                          1 
PG20527072       *                          1 
PG20721172       *                          1 
PG20801072       *                          1 
PG20807152       *                          1 
PG30400082       *                          1 
PG30500062       * *                         2 
PG30500072       *                          1 
PG30500102       *                          1 
PG30500142       *                          1 
PG30500192       *                          1 
PG30500232   *                              1 
PG30500332       *                          1 
PG30500602       *                          1 
PG30500662   *                              1 
PG30500742       * *                         2 
PG30501012       *                          1 
PG30600032       *                          1 
PG30600402         *                        1 
PG30700152 *      *  *                       * 4 
PG30700172 *                                1 
PG30700182       *                          1 
PG30700252       *                          1 
PG30700462       *                          1 
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GZÜV-ID 

D
esethylatrazin 

A
trazin 

T
erbuthylazin 

M
etolachlor 

D
esisopropylatrazin 

D
esethylterbuthylazin 

D
esethyl-

D
esisopropylatrazin 

B
entazon 

C
hlorothalonil-Sulfonsäure 

3,5,6-T
richlor-2-Pyridinol 

(T
C

P) 

D
icam

ba 

B
rom

acil 

D
im

ethachlor-Sulfonsäure 

D
iuron 

M
etazachlor 

H
exazinon 

D
im

ethenam
id 

2-A
m

ino-4-M
ethoxy-6-

M
ethyl-1,3,5-T

riazin 

 Pirim
icarb 

M
C

PA
 

 H
eptachlor 

D
ichlobenil 

G
lyphosat 

N
icosulfuron 

M
etam

itron 

 Fluroxypyr 

M
etam

itron-D
esam

ino 

Pethoxam
id 

T
hiacloprid am

id 

 D
iazinon 

N
itroguanidin 

Pestizide insgesam
t 

G
esam

tergebnis 

PG30700472     *  *                         * 3 
PG30700492       *                          1 
PG30700532       *                          1 
PG30800022       *                          1 
PG30800032       *                          1 
PG30800052       *  *                        2 
PG30800172 *                                1 
PG30800192 *      *  *                        3 
PG30800222       *                          1 
PG30800262       *                          1 
PG30800292       *                          1 
PG30800332    *   *                         * 3 
PG30800462       *                          1 
PG30800502       *                          1 
PG30800512       *                         * 2 
PG30800552       *                          1 
PG30800572       *                          1 
PG30800642        *                         1 
PG30800652 *      * * *                       * 5 
PG30800672                               *  1 
PG30800732 *      *                         * 3 
PG30800772       *                          1 
PG30800822       *                          1 
PG30801032 *                                1 
PG30801082       *                          1 
PG30801102         *                        1 
PG30801122       *                          1 
PG30801132       *                          1 
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GZÜV-ID 

D
esethylatrazin 

A
trazin 

T
erbuthylazin 

M
etolachlor 

D
esisopropylatrazin 

D
esethylterbuthylazin 

D
esethyl-

D
esisopropylatrazin 

B
entazon 

C
hlorothalonil-Sulfonsäure 

3,5,6-T
richlor-2-Pyridinol 

(T
C

P) 

D
icam

ba 

B
rom

acil 

D
im

ethachlor-Sulfonsäure 

D
iuron 

M
etazachlor 

H
exazinon 

D
im

ethenam
id 

2-A
m

ino-4-M
ethoxy-6-

M
ethyl-1,3,5-T

riazin 

 Pirim
icarb 
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PA
 

 H
eptachlor 

D
ichlobenil 

G
lyphosat 

N
icosulfuron 
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itron 

 Fluroxypyr 

M
etam

itron-D
esam

ino 

Pethoxam
id 

T
hiacloprid am

id 

 D
iazinon 

N
itroguanidin 

Pestizide insgesam
t 

G
esam

tergebnis 

PG31000172       *                          1 
PG31000222       *                *         * 3 
PG31000252         *                       * 2 
PG31000372         *                        1 
PG31100132 * *      *                         3 
PG31100162 * *     *                         * 4 
PG31100332 * *     *                         * 4 
PG31100362       *                          1 
PG31200162       *                          1 
PG31200432       *                          1 
PG31200442         *                        1 
PG31200482       *                          1 
PG31300102 *      *                          2 
PG31300362  *                    *           2 
PG31500402       *                          1 
PG31500472       * *                         2 
PG31500502  *                               1 
PG31500812                    *      *       2 
PG31500882 *      *                          2 
PG31600042 *                                1 
PG31600142       *                          1 
PG31600212        *                         1 
PG31600232         *                       * 2 
PG31600432       *                         * 2 
PG31900622        *                         1 
PG31900852       *                         * 2 
PG32100132       *                          1 
PG32100202 *      *                         * 3 
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GZÜV-ID 

D
esethylatrazin 

A
trazin 

T
erbuthylazin 

M
etolachlor 

D
esisopropylatrazin 

D
esethylterbuthylazin 

D
esethyl-

D
esisopropylatrazin 

B
entazon 

C
hlorothalonil-Sulfonsäure 

3,5,6-T
richlor-2-Pyridinol 

(T
C

P) 

D
icam

ba 

B
rom

acil 

D
im

ethachlor-Sulfonsäure 

D
iuron 

M
etazachlor 

H
exazinon 
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ethenam
id 

2-A
m
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ethoxy-6-
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ethyl-1,3,5-T

riazin 

 Pirim
icarb 
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G
lyphosat 

N
icosulfuron 
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itron 
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M
etam

itron-D
esam

ino 

Pethoxam
id 

T
hiacloprid am

id 

 D
iazinon 

N
itroguanidin 

Pestizide insgesam
t 

G
esam

tergebnis 

PG32100262       *                          1 
PG32100492       *                          1 
PG32100582       *                          1 
PG32100832                             *   * 2 
PG32101112       *                          1 
PG32101152       *                          1 
PG32101162       *                          1 
PG32300452       *                          1 
PG32300532       *                          1 
PG32400202 * *                              * 3 
PG32400492 * *     *                         * 4 
PG32400522       *                          1 
PG32500052             *                   * 2 
PG40301012   *                              1 
PG40301072       *                          1 
PG40501092       * *                         2 
PG40501102       *                          1 
PG40503012        *                         1 
PG40509082       *                          1 
PG40913012       *                          1 
PG41005042       *                          1 
PG41009012       *        *                 * 3 
PG41011012              *                   1 
PG41011032       *                          1 
PG41012012       * *                         2 
PG41012052       * *                         2 
PG41013022        *                         1 
PG41014022 * *                               2 
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GZÜV-ID 

D
esethylatrazin 

A
trazin 

T
erbuthylazin 

M
etolachlor 

D
esisopropylatrazin 

D
esethylterbuthylazin 

D
esethyl-

D
esisopropylatrazin 

B
entazon 

C
hlorothalonil-Sulfonsäure 

3,5,6-T
richlor-2-Pyridinol 

(T
C

P) 

D
icam

ba 

B
rom

acil 

D
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ethachlor-Sulfonsäure 

D
iuron 
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etazachlor 

H
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M
ethyl-1,3,5-T

riazin 

 Pirim
icarb 
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G
lyphosat 

N
icosulfuron 

M
etam

itron 

 Fluroxypyr 

M
etam

itron-D
esam

ino 

Pethoxam
id 

T
hiacloprid am

id 

 D
iazinon 

N
itroguanidin 

Pestizide insgesam
t 

G
esam

tergebnis 

PG41015022       * *                        * 3 
PG41015032        *                        * 2 
PG41017022       *                          1 
PG41020022 *      * *                        * 4 
PG41020042       * *                        * 3 
PG41022022       *                          1 
PG41022032       *                          1 
PG41109012       *                          1 
PG41111022       *                          1 
PG41111032       *                          1 
PG41114032       *                          1 
PG41114042       *                          1 
PG41114072        *                         1 
PG41114092       *                          1 
PG41211012 *                                1 
PG41503012        *                         1 
PG41504052       *                          1 
PG41513012       *                          1 
PG41515022       * *                        * 3 
PG41515032       * *                         2 
PG41515042       * *                        * 3 
PG41516012       *                          1 
PG41518012        *                         1 
PG41521022       * *                         2 
PG41521042        *                         1 
PG41606012       *                          1 
PG41624032          *                       1 
PG41626012       *                          1 
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GZÜV-ID 

D
esethylatrazin 

A
trazin 

T
erbuthylazin 

M
etolachlor 

D
esisopropylatrazin 

D
esethylterbuthylazin 

D
esethyl-

D
esisopropylatrazin 

B
entazon 

C
hlorothalonil-Sulfonsäure 

3,5,6-T
richlor-2-Pyridinol 

(T
C

P) 

D
icam

ba 

B
rom

acil 

D
im

ethachlor-Sulfonsäure 

D
iuron 

M
etazachlor 

H
exazinon 

D
im

ethenam
id 

2-A
m

ino-4-M
ethoxy-6-

M
ethyl-1,3,5-T

riazin 

 Pirim
icarb 

M
C

PA
 

 H
eptachlor 

D
ichlobenil 

G
lyphosat 

N
icosulfuron 

M
etam

itron 

 Fluroxypyr 

M
etam

itron-D
esam

ino 

Pethoxam
id 

T
hiacloprid am

id 

 D
iazinon 

N
itroguanidin 

Pestizide insgesam
t 

G
esam

tergebnis 

PG41805012       *                          1 
PG41806032       *                          1 
PG41807022 *      *                          2 
PG41817012          *                       1 
PG41819012       *                          1 
PG41822012 * *     *                         * 4 
PG41823022       * *                        * 3 
PG41824022   *                              1 
PG41824032                        *         1 
PG51200592              *                   1 
PG54100392  *   *                           * 3 
PG54106932                              *   1 
PG54111372         *                        1 
PG54305122                            *     1 
PG60312062   * *       *                     * 4 
PG60312092   * *                            * 3 
PG60336042  *                               1 
PG60505202       *                          1 
PG60505212   * *                            * 3 
PG60655392       *                          1 
PG60804222            *                     1 
PG60903112 * *                               2 
PG60907322         *                        1 
PG60914212         *                        1 
PG61001012 * *     *                         * 4 
PG61020152  *                               1 
PG61022232           *      *               * 3 
PG61036322  *                               1 
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GZÜV-ID 

D
esethylatrazin 

A
trazin 

T
erbuthylazin 

M
etolachlor 

D
esisopropylatrazin 

D
esethylterbuthylazin 

D
esethyl-

D
esisopropylatrazin 

B
entazon 

C
hlorothalonil-Sulfonsäure 

3,5,6-T
richlor-2-Pyridinol 

(T
C

P) 

D
icam

ba 

B
rom

acil 

D
im

ethachlor-Sulfonsäure 

D
iuron 

M
etazachlor 

H
exazinon 

D
im

ethenam
id 

2-A
m

ino-4-M
ethoxy-6-

M
ethyl-1,3,5-T

riazin 

 Pirim
icarb 

M
C

PA
 

 H
eptachlor 

D
ichlobenil 

G
lyphosat 

N
icosulfuron 

M
etam

itron 

 Fluroxypyr 

M
etam

itron-D
esam

ino 

Pethoxam
id 

T
hiacloprid am

id 

 D
iazinon 

N
itroguanidin 

Pestizide insgesam
t 

G
esam

tergebnis 

PG61421022         *                        1 
PG61505102    *                             1 
PG61516112   * *             *        *  *     * 6 
PG61721022 *      *                          2 
PG70321082  *                               1 
PG70324022                     *            1 
PG70326052                   *              1 
PG70335182         *                        1 
PG91100082 *           *                     2 
PG91100112 *                                1 
PG91100122 * *   *  *   *                      * 6 
PG91100132 * *     *     *    *                * 6 
PG92100072                  *               1 
PG92200462       *  *                       * 3 
PG92200472       *                          1 
PG92200562       *                          1 
Gesamt-
ergebnis 37 23 13 9 3 2 124 28 17 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 338 
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GW – TABELLE 3: „NICHT RELEVANTE METABOLITEN“ VON PFLANZENSCHUTZMITTEL-
WIRKSTOFFEN: MESSSTELLEN, DEREN MITTELWERT DEN AKTIONSWERT ÜBERSCHREITET 
(BEURTEILUNGSZEITRAUM 2013–2015) 
> AW Mittelwert überschreitet Aktionswert für „nicht relevante Metaboliten“ von Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen in Trinkwasser 
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PG10000482   > AW > AW   2 
PG10001332     > AW  1 
PG10002892 > AW      1 
PG10002952     > AW  1 
PG10002962     > AW  1 
PG10002972     > AW  1 
PG10003082     > AW  1 
PG10003102     > AW  1 
PG10003182 > AW      1 
PG10003302   > AW > AW   2 
PG10003422     > AW  1 
PG10003432     > AW  1 
PG10003552     > AW  1 
PG10003682  > AW   > AW  2 
PG10004052     > AW  1 
PG30800332   > AW    1 
PG31600232      > AW 1 
PG32101192 > AW      1 
PG41005032 > AW      1 
PG41005042 > AW      1 
PG41012012 > AW      1 
PG41017022 > AW      1 
PG60315072     > AW  1 
PG60424012     > AW  1 
PG60701222     > AW  1 
PG61036022     > AW  1 
Gesamtergebnis 7 1 3 2 15 1 29 
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13 ANHANG KARTEN 
SONDERUNTERSUCHUNGEN 

ANIP Karte 1 Isotopen - Messstellen 2016 - 2018 

GRUNDWASSER 

Karte 1  Grundwasserkörper – Übersicht 

Karte 2  Beobachtungs- und voraussichtliche Maßnahmengebiete sowie Trends; Beurteilungszeitraum 
2013–2015 

Karte 3  Gefährdete Messstellen nach Qualitätszielverordnung (QZV) Chemie Grundwasser; 
Beurteilungszeitraum 2013–2015 

Karte 4  Nitrat - Beobachtungs- und voraussichtliche Maßnahmengebiete; Beurteilungszeitraum 2013–
2015 

Karte 5 Pestizide - Beobachtungs- und voraussichtliche Maßnahmengebiete; Beurteilungszeitraum 
2013–2015 

Karte 6 Nitrat: Ausweisung der repräsentierten Fläche je Messstelle im jeweiligen Grundwasserkörper 
nach Thiessen und Klassifizierung nach der Gefährdung für Nitrat; Beurteilungszeitraum 
2013–2015 

Karte 7 Pestizide: Ausweisung der repräsentierten Flächen je Messstelle im jeweiligen 
Grundwasserkörper nach Thiessen und Klassifizierung nach der Gefährdung für einen oder 
mehrere Pestizidparameter; Beurteilungszeitraum 2013–2015 

Karte 8a Nitrat: Mittelwerte aller beprobten Durchgänge 2015 – Auswertung der 
Grundwassermessstellen für Kärnten – Steiermark – Burgenland 

Karte 8b Nitrat: Mittelwerte aller beprobten Durchgänge 2015 – Auswertung der 
Grundwassermessstellen für Wien – Niederösterreich – Oberösterreich 

Karte 8c Nitrat: Mittelwerte aller beprobten Durchgänge 2015– Auswertung der 
Grundwassermessstellen für Salzburg – Tirol – Vorarlberg 

Karte 9a Atrazin: Mittelwerte aller beprobten Durchgänge 2015 – Auswertung der 
Grundwassermessstellen für Kärnten – Steiermark – Burgenland 

Karte 9b Atrazin: Mittelwerte aller beprobten Durchgänge 2015 – Auswertung der 
Grundwassermessstellen für Wien – Niederösterreich – Oberösterreich 

Karte 9c Atrazin: Mittelwerte aller beprobten Durchgänge 2015 – Auswertung der 
Grundwassermessstellen für Salzburg – Tirol – Vorarlberg 

Karte 10a Desethylatrazin: Mittelwerte aller beprobten Durchgänge 2015 – Auswertung der 
Grundwassermessstellen für Kärnten – Steiermark – Burgenland 
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Karte 10b Desethylatrazin: Mittelwerte aller beprobten Durchgänge 2015 – Auswertung der 
Grundwassermessstellen für Wien – Niederösterreich – Oberösterreich 

Karte 10c Desethylatrazin: Mittelwerte aller beprobten Durchgänge 2015 – Auswertung der 
Grundwassermessstellen für Salzburg – Tirol – Vorarlberg 

Karte 11a Gesamthärte: Mittelwerte aller beprobten Durchgänge 2015 – Auswertung der 
Grundwassermessstellen für Kärnten – Steiermark – Burgenland 

Karte 11b Gesamthärte: Mittelwerte aller beprobten Durchgänge 2015 – Auswertung der 
Grundwassermessstellen für Wien – Niederösterreich – Oberösterreich 

Karte 11c Gesamthärte: Mittelwerte aller beprobten Durchgänge 2015 – Auswertung der 
Grundwassermessstellen für Salzburg – Tirol – Vorarlberg 

Karte 12 Bearbeitungsstand Projekt Grundwasseralter (2017) 

OBERFLÄCHENGEWÄSSER 

Karte 1 Überblicksweise Überwachung – Entwicklung der Wasserbeschaffenheit – BSB5 

Karte 2 Überblicksweise Überwachung – Entwicklung der Wasserbeschaffenheit – Phosphor (PO4-P) 

Karte 3 Überblicksweise Überwachung – Entwicklung der Wasserbeschaffenheit – Nitrat (NO3-N) 

Karte 4 Überblicksweise Überwachung – Seen; Stoffliche Belastung anhand des Qualitätselementes 
Phytoplankton 

Karte 5 Überblicksweise Überwachung – Seen; Entwicklung der Wasserbeschaffenheit - Phosphor 
(Pges) 

 



 

 

-- 178 -- 
 

 A
N

H
A

N
G

 K
A

R
TEN

 

 



 

 

-- 179 -- 
 

A
N

H
A

N
G

 K
A

R
TEN

 

 



 

 

-- 180 -- 
 

A
N

H
A

N
G

 K
A

R
TEN

 

 



 

 

-- 181 -- 
 

A
N

H
A

N
G

 K
A

R
TEN

 

 



 

 

-- 182 -- 
 

A
N

H
A

N
G

 K
A

R
TEN

 

 



 

 

-- 183 -- 
 

A
N

H
A

N
G

 K
A

R
TEN

 

 



 

 

-- 184 -- 
 

A
N

H
A

N
G

 K
A

R
TEN

 

 



 

 

-- 185 -- 
 

A
N

H
A

N
G

 K
A

R
TEN

 

 



 

 

-- 186 -- 
 

A
N

H
A

N
G

 K
A

R
TEN

 

 



 

 

-- 187 -- 
 

A
N

H
A

N
G

 K
A

R
TEN

 

 



 

 

-- 188 -- 
 

A
N

H
A

N
G

 K
A

R
TEN

 

 



 

 

-- 189 -- 
 

A
N

H
A

N
G

 K
A

R
TEN

 

 



 

 

-- 190 -- 
 

A
N

H
A

N
G

 K
A

R
TEN

 

 



 

 

-- 191 -- 
 

A
N

H
A

N
G

 K
A

R
TEN

 

 



 

 

-- 192 -- 
 

A
N

H
A

N
G

 K
A

R
TEN

 

 



 

 

-- 193 -- 
 

A
N

H
A

N
G

 K
A

R
TEN

 

 



 

 

-- 194 -- 
 

A
N

H
A

N
G

 K
A

R
TEN

 

 



 

 

-- 195 -- 
 

A
N

H
A

N
G

 K
A

R
TEN

 

 



 

 

-- 196 -- 
 

A
N

H
A

N
G

 K
A

R
TEN

 

 



 

 

-- 197 -- 
 

A
N

H
A

N
G

 K
A

R
TEN

 

 



 

 

-- 198 -- 
 

A
N

H
A

N
G

 K
A

R
TEN

 

 



 

 

-- 199 -- 
 

A
N

H
A

N
G

 K
A

R
TEN

 

 



 

 

-- 200 -- 
 

A
N

H
A

N
G

 K
A

R
TEN

 

 



 

 

-- 201 -- 
 

A
N

H
A

N
G

 K
A

R
TEN

 

 



 

 

-- 202 -- 
 

A
N

H
A

N
G

 K
A

R
TEN

 

 



 

 

-- 203 -- 
 

A
N

H
A

N
G

 K
A

R
TEN

 

 



 

 



 

 



 

 
 

www.bmnt.gv.at 

file:///\\Mac\WIN\Word_Dokumente_Barrierefrei\_Zentralstelle\www.bmnt.gv.at

	IMPRESSUM 
	1 ZUSAMMENFASSUNG 
	1.1 GÜTE DER GRUNDWÄSSER 
	1.2 GÜTE DER OBERFLÄCHENGEWÄSSER 

	2 ALLGEMEINE GRUNDLAGEN 
	2.1 BERICHTERSTELLUNG 
	2.2 ZIEL 
	2.3 MESSNETZ 
	2.3.1 GRUNDWASSER 
	2.3.2 OBERFLÄCHENGEWÄSSER 

	2.4 UNTERSUCHUNGEN 
	2.4.1 UNTERSUCHUNGSFREQUENZ 
	2.4.2 UNTERSUCHUNGSUMFANG 
	2.4.3 ÖFFENTLICHE VERFÜGBARKEIT DER WASSERGÜTEDATEN 
	2.4.4 DATENFLUSS/DATENVERWENDUNG 
	2.4.5 QUALITÄTSSICHERUNG 
	2.4.6 ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNGEN 


	3 GRUNDWASSER 
	3.1 GRUNDWASSERQUALITÄT 
	3.1.1 BEOBACHTUNGS- UND VORAUSSICHTLICHE MAẞNAHMENGEBIETE IM BEURTEILUNGSZEITRAUM 2013–2015: ERGEBNISSE 
	3.1.2 GRUNDWASSERKÖRPER – TRENDS 
	3.1.3 ANZAHL DER GEFÄHRDETEN MESSSTELLEN 2013–2015 
	3.1.4 REPRÄSENTIERTE FLÄCHEN JE MESSSTELLE (THIESSEN-POLYGONE) 

	3.2 NITRAT IM GRUNDWASSER 
	3.2.1 ALLGEMEINES 
	3.2.2 NITRATGEHALTE 2015 
	3.2.3 FORTSCHREIBUNG DER ZEITREIHEN 
	3.2.4 ANTEIL DER SCHWELLENWERTÜBERSCHREITUNGEN 2015, UNTERTEILT NACH BUNDESLÄNDERN 
	3.2.5 ENTWICKLUNG DER NITRATKONZENTRATION IN DEN GRUNDWASSERKÖRPERN MARCHFELD UND LEIBNITZER FELD IM ZEITRAUM 1997–2015 

	3.3 PESTIZIDE IM GRUNDWASSER 
	3.3.1 ALLGEMEINES 
	3.3.2 PESTIZIDE UND DEREN ABBAUPRODUKTE IM GRUNDWASSER (2013–2015) 
	3.3.3 FORTSCHREIBUNG DER ZEITREIHEN FÜR AUSGEWÄHLTE PESTIZIDE 
	3.3.4 ANTEIL DER SCHWELLENWERTÜBERSCHREITUNGEN 2015, UNTERTEILT NACH BUNDESLÄNDERN 

	3.4 AMMONIUM, NITRIT UND ORTHOPHOSPHAT IM GRUNDWASSER 
	3.4.1 ALLGEMEINES 
	3.4.2 FORTSCHREIBUNG DER ZEITREIHEN FÜR AMMONIUM, NITRIT UND ORTHOPHOSPHAT 
	3.4.3 ANTEIL DER SCHWELLENWERTÜBERSCHREITUNGEN 2015, UNTERTEILT NACH BUNDESLÄNDERN 

	3.5 METALLE UND LEICHTFLÜCHTIGE HALOGENIERTE KOHLENWASSERSTOFFE (LHKW) IM GRUNDWASSER 
	3.5.1 METALLE 
	3.5.1.1 ALLGEMEINES 
	3.5.1.2 GEMESSENE METALLE IM GRUNDWASSER (2013–2015) 
	3.5.1.3 URAN, MOLYBDÄN UND VANADIUM IM GRUNDWASSER (2013–2014) 

	3.5.2 LEICHTFLÜCHTIGE HALOGENIERTE KOHLENWASSERSTOFFE (LHKW) 
	3.5.2.1 ALLGEMEINES 
	3.5.2.2 GEMESSENE LHKW IM GRUNDWASSER (2013–2015) 


	3.6 ORIENTIERENDE AUSWERTUNGEN FÜR TIEFENGRUNDWASSERKÖRPER 2013–2015 
	3.7 MASSNAHMEN 

	4 OBERFLÄCHENGEWÄSSER 
	4.1 ÜBERWACHUNG VON FLIESSGEWÄSSERN 
	4.1.1 ALLGEMEIN PHYSIKALISCH-CHEMISCHE PAPAMETER 
	4.1.2 SCHADSTOFFE 
	4.1.2.1 AMMONIUM, NITRIT 

	4.1.3 ALLGEMEINE WASSERQUALITÄT 

	4.2 ÜBERWACHUNG VON SEEN 
	4.2.1 BIOLOGISCHE QUALITÄTSELEMENTE 
	4.2.2 ALLGEMEIN PHYSIKALISCH-CHEMISCHE PARAMETER 
	4.2.3 ALLGEMEINE WASSERQUALITÄT 

	4.3 FLIESSGEWÄSSER: JÄHRLICHE MITTELWERTE UND PERZENTILLE DER KONZENTRATION AUSGEWÄHLTER PARAMETER (2015) 
	4.4 SEEN 

	5 SONDERUNTERSUCHUNGEN 
	5.1 ÖSTERREICHISCHES MESSNETZ FÜR ISOTOPE IM NIEDERSCHLAG UND IN OBERFLÄCHENGEWÄSSERN (ANIP) 
	5.2 GRUNDWASSERALTER – MITTLERE VERWEILZEITEN IN AUSGEWÄHLTEN GRUNDWASSERKÖRPERN 
	5.3 FREIWILLIGE GRUNDWASSER WATCH LIST: PILOTSTUDIE DER EU GRUNDWASSER-ARBEITSGRUPPE ZU PHARMAZEUTIKA 
	5.4 PFLANZENSCHUTZMITTEL IN FLIESSGEWÄSSERN UND AUSGEWÄHLTEN SEEN 
	5.4.1 ALLGEMEIN 
	5.4.2 UNTERSUCHTE MESSSTELLEN 
	5.4.3 CHEMISCHES UNTERSUCHUNGSPROGRAMM 2015 
	5.4.3.1 CHEMISCHE ANALYTIK 
	5.4.3.1.1 PESTIZID-SCREENING 
	5.4.3.1.2 EINZELSTOFFANALYTIK 

	5.4.3.2 ERGEBNISSE 
	5.4.3.2.1 HÄUFIGKEIT DES VORKOMMENS VON PFLANZENSCHUTZMITTELN IN OBERFLÄCHENGEWÄSSERN 
	5.4.3.2.2 KONZENTRATIONEN VON PFLANZENSCHUTZMITTELWIRKSTOFFEN UND DEREN METABOLITEN IN OBERFLÄCHENGEWÄSSERN 


	5.4.4 BIOLOGISCHES UNTERSUCHUNGSPROGRAMM 2013 
	5.4.5 TABELLEN 
	5.4.5.1 CHARAKTERISIERUNG DER BEPROBTEN MESSSTELLEN 
	5.4.5.2 ERFASSTE STOFFE 
	5.4.5.3 ZUSAMMENFASSUNG DER MESSERGEBNISSE 



	6 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 
	7 LITERATURVERZEICHNIS 
	7.1 ALLGEMEIN 
	7.2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 
	7.2.1 NATIONALES RECHT 
	7.2.2 EU GEMEINSCHAFTSRECHT 


	8 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 
	9 TABELLENVERZEICHNIS 
	10 AUTORINNEN UND PROJEKTMITARBEITERINNEN 
	11 KONTAKTINFORMATIONEN ZU DEN AUTORINNEN UND WEITEREN MITARBEITERINNEN UND MITARBEITERN 
	12 ANHANG TABELLEN 
	13 ANHANG KARTEN 

